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Der Sozialstaat ist für die Soziale Demokratie 
kein Beiwerk. Er ist Bedingung von Demokratie. 
Er sichert gleiche Freiheit – ganze Freiheit.

Ein starker Sozialstaat ist ein zentrales Instru-
ment gegen gesellschaftliche Ungleichheit. Un-
gleichheit ist Gift für demokratisches und gesell-
schaftliches Vertrauen. Besonders in Krisenzei-
ten und in Zeiten von Unsicherheit zeigt der 
Sozialstaat seine Kraft und Bedeutung. Aber er 
muss auch sonst für gesellschaftlichen Fort-
schritt wirken – als Motor für mehr Chancen-
gleichheit, mehr Gleichberechtigung, mehr Zu-
kunftsvertrauen.

Im Sozialstaat wird der Freiheitsbegriff der Sozi-
alen Demokratie konkret. Er umfasst nicht nur 
den Schutz vor willkürlichen Übergriffen des 
Staates oder der Gesellschaft – etwa die Freiheit 
des Gewissens und der Meinung. Ganze Freiheit 
bedeutet auch die Freiheit von Not und Furcht, 
die materielle Voraussetzung für ein selbst- 
bestimmtes Leben.

Das ist der Anspruch, der sich an eine Sozialpoli-
tik der Sozialen Demokratie immer wieder stellt. 
Konkrete Schritte gilt es auf der Höhe der Zeit 
jeweils neu zu bestimmen und es gilt, sich des 
eigenen Weges neu zu vergewissern. Zu dieser 
Vergewisserung will dieses Lesebuch beitragen.

Es beschreibt den fundamentalen Zusammen-
hang zwischen Sozialstaat und Demokratie, 
zeigt, welche Gerechtigkeitsbegriffe und Prinzi-
pien den Sozialstaat prägen, und erläutert, in 
welchen Sozialstaatstypen unterschiedliche Län-
der gesellschaftliche Solidarität organisieren. Es 
beschäftigt sich mit populärer Kritik am Sozial-
staat und zeigt tatsächliche Herausforderungen 

auf, gibt einen Überblick über die sozialpoliti-
sche Programmatik der Parteien und diskutiert 
im Detail die Bereiche Steuern, Arbeit, Rente, 
Gesundheit, Alterung der Gesellschaft und Pfle-
ge sowie Bildung. Auch dieses Lesebuch will kei-
ne Antworten mit Ewigkeitsanspruch geben, 
sondern zum Lesen und Weiterdenken einladen.

„Sozialstaat und Soziale Demokratie“ ist der 
dritte Band von derzeit neun Bänden in der Rei-
he der Lesebücher der Sozialen Demokratie. Er 
baut auf dem Lesebuch „Grundlagen der Sozia-
len Demokratie“ auf. Dort werden die Grundwer-
te der Sozialen Demokratie erläutert, die Gesell-
schaftsmodelle der liberalen, der konservativen 
und der Sozialen Demokratie verglichen und die 
Unterschiede zwischen libertärer Demokratie 
und der Sozialen Demokratie dargestellt. 

Diese vollständig überarbeitete Auflage wurde 
wesentlich von Anita Tiefensee geprägt. Wir 
möchten ihr dafür sehr herzlich danken. Genau-
so herzlich ist unser Dank an Wolfang Schroe-
der, der zentral zur Überarbeitung weiter Teile 
des Textes beigetragen hat, und Jonathan Over-
meyer, der uns wesentlich in der Überarbeitung 
unterstützt hat. 

Außerdem gilt unser Dank unseren geschätzten 
Kolleg_innen Iva Figenwald, Susan Javad und 
Florian Dähne, die ebenfalls zum Gelingen der 
Überarbeitung beigetragen haben. Auch möch-
ten wir uns bei den Autor_innen bedanken, die 
Kapitel komplett neu für diese Ausgabe gefasst 
haben: Gänzlich neu hinzugekommen sind das 
Kapitel zu Geschlechtergerechtigkeit von Barba-
ra Stiegler sowie eine komplett neue Fassung 
des Rentenkapitels, das von Elmar Stracke ver-
fasst wurde, sowie ein neues Kapitel zum Thema 

Vorwort zur 3., vollständig 
überarbeiteten Auflage
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Bildung von Jelena Büchner Spielberger und 
Rita Nikolai. Schließlich gilt er noch immer den 
Autor_innen und Redaktionsmitgliedern der ers-
ten Auflage, auf deren Fundament auch dieser 
Band noch immer steht – insbesondere Alexan-
der Petring, Tobias Gombert und Thomas Rixen.

Für ihren Einsatz, ihr Engagement und die her-
vorragende Zusammenarbeit gebührt ihnen gro-
ßer Dank; etwaige Unzulänglichkeiten gehen zu 
unseren Lasten.

Dieses Buch erscheint in einer Zeit, in der inten-
siv und grundsätzlich über die Zukunft des Sozi-
alstaats diskutiert wird.

Aus den unterschiedlichen politischen Lagern 
werden sehr verschiedene Vorschläge unterbrei-
tet. Absicht und Gehalt der Vorschläge variieren 
dabei stark. 

Wir hoffen, dass dieses Lesebuch dabei helfen 
kann, die unterschiedlichen Vorschläge zu be-
werten, sie fachlich und politisch einzuordnen 
und den eigenen Standpunkt in der Debatte zu 
bestimmen.

Das Symbol der Akademie für Soziale Demokra-
tie ist ein Kompass. Mit den Angeboten der Aka-
demie möchte die Friedrich-Ebert-Stiftung einen 
Rahmen und Raum bieten, um Standpunkte und 
Orientierungen zu klären. Wir würden uns freu-
en, wenn Sie unsere Angebote nutzen, um Ihren 
politischen Weg zu bestimmen. Soziale Demo-
kratie lebt davon, dass Bürger_innen sich immer 
wieder mit ihr auseinandersetzen und sich für 
sie engagieren.

Jonathan Menge

Projektleitung Lesebücher  
(bis Oktober 2025)

Jochen Dahm

Leiter der Akademie  
für Soziale Demokratie
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1. �Einleitung

Der Sozialstaat ist ein Kernelement der Sozialen Demokratie. Er ist 
der Garant dafür, dass Grundrechte nicht nur formal gewährt werden, 
sondern auch aktiv gelebt werden können.

Die Debatten über den Sozialstaat werden in der Regel von allen poli-
tischen Lagern mit besonderem Nachdruck geführt. Das ist nachvoll-
ziehbar und richtig, da sich im Sozialstaatsverständnis nicht zuletzt 
auch das Verständnis von Demokratie und Grundwerten ausdrückt. 
Dieses Lesebuch will helfen, in diesen Debatten den eigenen Stand-
punkt zu finden, ihn zu klären und vertreten zu können.

Die Grundwerte der Sozialen Demokratie lauten Freiheit, Gerechtig-
keit und Solidarität. Sie bilden die Basis für das Verständnis des Sozi-
alstaats, das dieses Lesebuch prägt. Der fundamentale Zusammen-
hang von Sozialstaat und Sozialer Demokratie steht daher im Zent-
rum des folgenden Kapitels (Kapitel 2).

Dabei wird deutlich: Wer über Sozialpolitik spricht, spricht über Vertei-
lungsfragen. Es geht darum, nach welchen Prinzipien etwa Bildung, 
Berufschancen und Einkommen, Macht, Sicherheit, Rechte und Pflich-
ten verteilt werden. Weil es um solch zentrale Lebensfragen geht, be-
steht die Anforderung, dass die Verteilung gerecht vonstattengeht. 
Aber was ist gerecht? Was bedeutet Gerechtigkeit in den einzelnen Be-
reichen? Gibt es ein Prinzip, das für die Ausgestaltung der Arbeitslo-
senversicherung genauso gilt wie für das Bildungssystem und die Ge-
sundheitspolitik? Diesen Gerechtigkeitsfragen widmet sich Kapitel 3.

Im internationalen Vergleich haben sich verschiedene Arten von Sozi-
alstaaten entwickelt. Sie alle bedienen sich der gleichen Materialien 
und Bauweisen. Ihre Architektur und die Konsequenzen für ihre Ein-
wohner_innen unterscheiden sich aber deutlich. Diesen Unterschie-
den widmet sich Kapitel 4.

Der Sozialstaat ist oft das Ziel populärer oder auch populistischer Kri-
tik. Kapitel 5 ordnet diese Kritik ein, zeigt, vor welchen tatsächlichen 
Herausforderungen der deutsche Sozialstaat steht, und gibt erste Hin-
weise, wie ihnen begegnet werden kann.

6 Sozialstaat und Soziale Demokratie



Nachdem Begriffe und Herausforderungen geklärt sind, widmet sich 
Kapitel 6 der Frage, wie die Parteien, die im 20. oder 21. Deutschen 
Bundestag vertreten waren, sich in der Sozialpolitik positionieren. Wir 
fragen, welches Leitbild von Sozialstaat sie vertreten und welche Re-
formmaßnahmen sie vorschlagen.

Der Anspruch der Sozialen Demokratie ist es, gleiche Freiheit zu ge-
währleisten. Damit ist das Ziel klar. Allerdings ist damit noch nicht 
gesagt, welche konkrete Form die einzelnen Bereiche des Sozialstaats 
annehmen sollten. Diesen Fragen widmet sich Kapitel 7.

Es lassen sich fünf Kernbereiche identifizieren, die einen modernen 
Sozialstaat ausmachen: Weil der Sozialstaat die großen Lebensrisiken 
absichern und die Würde des Menschen gewährleisten muss, sind 
Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung elementare 
Bestandteile des Sozialstaats (Kapitel 7.2 bis 7.5).

Weil der Sozialstaat darüber hinaus die Teilhabe aller Bürger_innen 
zum Ziel hat, gehört zu einem modernen Sozialstaatsbegriff auch die 
Bildungspolitik (Kapitel 7.6). Denn Bildung ist zunächst die Vorausset-
zung für die Wahrnehmung demokratischer Rechte, sie ist aber auch 
entscheidend für die Verteilung materieller Ressourcen. Bildung be-
deutet Teilhabe und Chancen.

Ein weiteres Element eines modernen Sozialstaatsbegriffs ist die 
Steuerpolitik. Sie sollte nicht nur deswegen unter sozialpolitischen 
Gesichtspunkten diskutiert werden, weil über Steuern und Abgaben 
die Leistungen des Sozialstaats finanziert werden. Steuern sind auch 
ein zentrales Instrument, mit dem die Verteilung von Einkommen und 
Vermögen in einer Gesellschaft beeinflusst wird (Kapitel 7.1).

71. Einleitung



2. �Sozialstaat im Wandel1

In diesem Kapitel

	→ wird das Verhältnis von Sozialstaat und Demokratie besprochen;

	→ wird das auf den Grundwerten Freiheit, Gerechtigkeit und 
Solidarität beruhende Sozialstaatsverständnis der Sozialen 
Demokratie erörtert;

	→ wird die Entwicklung des deutschen Sozialstaats aufgezeigt;

	→ werden aktuelle und zukünftige Herausforderungen des 
Sozialstaats beleuchtet.

„Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer 
Bundesstaat.“ Dies ist der erste Satz des Artikels 20 im deutschen 
Grundgesetz, der das Demokratieprinzip, das Sozialstaatsprinzip und 
das Rechtsstaatsprinzip beinhaltet und der nach dem Willen der Ver-
fassungsmütter und -väter ewige Gültigkeit besitzen soll. Während 
das Demokratieprinzip und die Rechtsstaatlichkeit im Grundgesetz an 
vielen Stellen näher erläutert werden, fehlt eine vergleichbare Konkre-
tisierung des Sozialstaatsprinzips. 

Wer kann welche Leistungen unter welchen Voraussetzungen in An-
spruch nehmen? Welche Pflichten sind damit verbunden? Diese Fra-
gen werden in den zwölf Sozialgesetzbüchern geregelt. In ihrer Ausle-
gung kommt den Arbeits- und Sozialgerichten eine wichtige Rolle zu. 

Aber: Wenn es um den Sozialstaat geht, geht es im Kern auch immer 
um Verteilungsfragen. Es geht darum, was gerecht ist. Diese Fragen 
sind politisch stets umkämpft. Denn darüber, was Gerechtigkeit be-
deutet, herrscht seit Anbeginn der Menschheit Uneinigkeit und mitun-
ter Streit. Der Sozialstaat befindet sich auch deswegen in einem an-
dauernden Wandel und Anpassungsprozess.

1  Bei der Erarbeitung dieses Kapitels wurde auf die Ideen von Kneip (2003), Preuß (1990), Scanlon 
(2005), Kaufmann (2003), Ritter (1991), Dobner (2007), Ebert (2018), Evers (2010), Hockerts (2011), 
Klenk (2010), Nullmeier (2013), Oschmiansky/Kühl (2012), Schroeder (2012) und Thibaut (2010) 
zurückgegriffen.

Deutschland: ein sozialer 

Bundesstaat

Die Ausgestaltung des Sozial-

staats ist eine Gerechtigkeits- 

frage und politisch umkämpft
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Die Frage der Gestaltung eines gerechten Sozialstaats, die Vor- und 
Nachteile des bestehenden Systems und die Suche nach alternativen 
Konstruktionsmöglichkeiten werden den größten Teil des vorliegen-
den Bandes ausmachen. Bevor wir uns jedoch mit den unterschiedli-
chen Bereichen und Aspekten der Sozialpolitik im Detail befassen, ist 
es ratsam, uns zunächst dem grundlegenden Verhältnis von Demo-
kratie und Sozialstaatlichkeit zu widmen.

„Sozialstaat bezeichnet einen demokratischen 
Staat, der verfassungsgemäß nicht nur die 
Grundrechte, persönliche und wirtschaftliche 
Freiheiten garantiert (Rechtsstaat), sondern auch 
rechtliche, finanzielle und materielle Maßnah-
men ergreift, um soziale Gegensätze und Span-
nungen (bis zu einem gewissen Maß) auszuglei-
chen. Das Sozialstaatsprinzip schließt insofern 
an das rechtsstaatliche Ziel der Gerechtigkeit an 
und ist in Art. 20 und 28 GG festgelegt.“ 

(Politiklexikon 2011: 281)

Bedeutung des Sozialstaats für die Demokratie
Sozialpolitik ist nicht einfach ein Politikfeld unter vielen anderen. Ihr 
kommt schon deswegen eine besondere Bedeutung zu, weil sie im 
Bundeshaushalt den größten Ausgabenblock darstellt. Von insgesamt 
476,8 Milliarden Euro entfielen im Bundeshaushalt des Jahres 2024 
218,3 Milliarden auf die Bereiche soziale Sicherung, Familie, Jugend 
und Arbeitsmarkt (siehe Abbildung 1) (IAQ 2025). Der Großteil der 
Ausgaben für Sozialversicherungen sowie für Bildung wird dabei aller-
dings noch nicht einmal erfasst. Sie werden über die Beitragszahlun-
gen an die Sozialversicherung (Krankenkassen, Rentenkassen, Ar-
beitslosenversicherung, Pflegeversicherung) beziehungsweise die 
Haushalte der Bundesländer (insbesondere Bildung) finanziert.

Außerdem betrifft der Sozialstaat fast alle Bürger_innen – direkt 
(durch den Empfang von Leistungen) oder indirekt (durch die Finan-
zierung über Steuern und Beiträge). Aber der Sozialstaat hat auch da-
rüber hinaus eine besondere Relevanz. Darauf deutet bereits die Er-
wähnung im Grundgesetz hin. Worin besteht aber nun das besondere 
Verhältnis von Demokratie und Sozialstaat?

Demokratie bedeutet, dass alle Bürger_innen das gleiche Recht auf 
Freiheit und politische Mitbestimmung haben. Alle Menschen haben 
die gleiche Würde und verdienen den gleichen Respekt. Dies mag wie 
ein Allgemeinplatz oder eine Banalität erscheinen, ist allerdings aus 
einer historischen Perspektive keineswegs selbstverständlich. 

Sozialstaat: zentral für die 

Demokratie

Sozialpolitik ist kein Politikfeld 

wie jedes andere

Alle Menschen haben die gleiche 

Würde und verdienen den 

gleichen Respekt
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Aristoteles, dessen Ideen in vielerlei Hinsicht noch heute wirksam 
sind, war fest davon überzeugt, dass es Menschen gibt, die nicht frei 
leben können: Er war der Meinung, dass es Sklaven von Natur aus 
gebe. Auch Frauen sollten seiner Meinung nach dem Mann nicht 
gleichgestellt sein. Für die Entwicklung des Gedankens gleicher politi-
scher Rechte ist das Frauenwahlrecht ein gutes Beispiel: In Deutsch-
land sind Frauen seit 1919 wahlberechtigt, in der Schweiz dauerte es 
hingegen bis 1971. Diese umfassendere Idee der politischen Gleichheit 
ist also keinesfalls eine Banalität und in mancher Hinsicht sogar eine 
relativ junge Errungenschaft, die in allen Ländern zunächst einmal er-
stritten und erkämpft werden musste.

Gleichheit in Würde, Respekt und Selbstbestimmung ist also die Voraus-
setzung und Bedingung von Demokratie. Sie ist aber, wie die Beispiele 
zeigen, keinesfalls von Natur aus gegeben. Sie muss zudem durch wei-
tere Instrumente ergänzt werden. Selbstachtung und Selbstbestimmung 
setzen eine materielle Grundversorgung voraus, ohne die die größte for-
male Freiheit wenig wert ist. Der Sozialstaat dient dazu, die Vorausset-
zungen dafür zu schaffen, dass Freiheit und Demokratie als gleiche Frei-
heit für alle verwirklicht werden können (siehe Abbildung 2).

Abb. 1

Politische Gleichheit ist keine 

Selbstverständlichkeit

Politische Freiheit setzt auch 

Freiheit von Not voraus

Ausgabenstruktur des Bundeshaushalts 2024
Sollwerte in Mrd. Euro und in Prozent aller Ausgaben

Quelle: IAQ (2025).

Forschung, Bildung, Wissenschaft,
Kultur: 30,7 Mrd. € = 6,4 %

Ausgaben

insg.

476,8 Mrd. €

Verteidigung:
58,3 Mrd. € = 12,2 %

Allg. Dienste (ohne Verteidigung): 
55,7 Mrd. € = 11,7 %

Finanzwirtschaft:
53,4 Mrd. € = 11,2 %

Gesundheit, Umwelt, Sport:
5,5 Mrd. € = 1,2 %

Ernährung, Landwirtschaft, Forsten: 
1,8 Mrd. € = 0,4 %

Energie, Wasser, Gewerbe:
13,7 Mrd. € = 2,9 %

Verkehr, Nachrichtenwesen:
35,6 Mrd. € = 7,5 %

Wohnungswesen, Städtebau,
Raumordnung: 4,0 Mrd. € = 0,8 %

Soziale Sicherung, Familie, Jugend, Arbeitsmarkt: 
218,3 Mrd. € = 45,8 %
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Neben grundlegenden Gütern wie Nahrung, Wohnung, Gesundheits-
versorgung, Bildung, Informationen, Verkehr und Energie sind weitere 
Ressourcen zu gewährleisten, wenn Demokratie nicht zur Worthülse 
verkommen soll. Die Absicherung von Armutsrisiken und die Gewähr-
leistung von Gesundheit und Bildung dürfen nicht als freiwillige 
Wohltätigkeit oder tugendhafte Solidarität aufgefasst werden. Folg-
lich ist echte Demokratie ohne Sozialpolitik nicht möglich. Ein demo-
kratischer Staat braucht den Sozialstaat.

Soziale Demokratie und Sozialstaat – historisch verbunden
Für die Soziale Demokratie war der Zusammenhang zwischen Demo-
kratie und sozialer Absicherung immer von zentraler Bedeutung. 
Schon der „Vereinstag der Deutschen Arbeitervereine“ formulierte 
1868 in der Sprache seiner Zeit, dass „die politische Freiheit [...] die 
unentbehrliche Vorbedingung zur ökonomischen Befreiung der arbei-
tenden Klassen [ist]. Die soziale Frage ist mithin untrennbar von der 
politischen, ihre Lösung durch diese bedingt und nur möglich im de-
mokratischen Staat“ (zitiert nach Dowe/Klotzbach 2004: 158). In den 
mehr als 150 Jahren, die seitdem vergangen sind, wurde dieser Zu-
sammenhang in der Sozialen Demokratie immer wieder neu durch-
dacht und gestaltet. 

Echte Demokratie: ohne 

Sozialpolitik nicht möglich

Abb. 2
Sozialstaat und Demokratie

Gewährleistet Freiheit, Sicherheit
und Eigentum für alle, sichert

negative Freiheitsrechte

Ermöglicht faktische Teilhabe
und Partizipation, sichert
positive Freiheitsrechte

Sozialstaat Demokratie
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Zentral für den deutschen Sozialstaat in seiner heutigen Form ist ein 
ausdifferenziertes System von Sozialversicherungen. Sie machen etwa 
zwei Drittel der gesamten Sozialausgaben aus. Das Ziel: die Bürger_in-
nen vor sozialen Risiken zu schützen und ihre Lebenschancen zu verbes-
sern. Die Unfall-, Kranken- und Rentenversicherung haben ihre Wurzeln 
im deutschen Kaiserreich des späten 19. Jahrhunderts. Die Arbeitslosen- 
(1927) und die Pflegeversicherung (1995) sind dagegen Nachzügler. 

Hervorgegangen ist der deutsche Sozialstaat aus der „sozialen Frage“ 
des 19. Jahrhunderts. Durch die zunehmende Urbanisierung im Zei-
chen der industriellen Revolution kam es zu einer Massenverelen-
dung, aus der letztlich politische Unruhen folgten. Als Antwort darauf 
führte der damalige Reichskanzler Otto von Bismarck ein paritätisch 
finanziertes Sozialversicherungssystem ein. Das entsprach nicht un-
bedingt seinen eigenen politischen Vorstellungen. Aber er wollte die 
sozialen Konflikte entschärfen, sie institutionalisieren und vor allem 
den Sozialdemokrat_innen den „Wind aus den Segeln“ nehmen. 

In der Weimarer Republik wurden über die Sozialversicherungen hinaus 
weitere Elemente des modernen Sozialstaats rechtlich verankert. Eines 
davon war die Anerkennung der Sozialpartnerschaft in Form von Tarif-
verträgen, aber auch die Wohnungs- sowie die Bildungspolitik und die 
Krankenversorgung wurden ausgebaut. All dies waren wichtige Errun-
genschaften der Sozialdemokratie. Auch die enge Kooperation zwischen 
Staat und Wohlfahrtsverbänden (ab 1924) prägte sich in dieser Zeit aus.

Das Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 stellte für den Sozialstaat 
folglich keine „Stunde null“ dar: Es gab viele strukturelle Kontinuitä-
ten. Aber es gab auch eine Fülle von Veränderungen. Wie sollte man 
mit den sozialen Folgen von Krieg und Diktatur umgehen? Wohnun-
gen waren knapp, die Geflüchteten litten Not, Altersarmut war weit-
verbreitet. In der Beantwortung der Fragen standen gewerkschaftlich-
sozialdemokratische Positionen christlich-sozialen und bürgerlich-
neoliberalen Kräften gegenüber. In den Anfangsjahren der jungen 
Republik formten diese Kräfte in wechselnden Konstellationen ver-
schiedene Kompromisse. Im Vordergrund stand die Kriegsfolgen- 
bewältigung, die viel sozialpolitischen Pragmatismus erforderte  
(vgl. Hockerts 2011: 29).

Um die Altersarmut zu reduzieren, wurde 1957 die bruttolohnbezoge-
ne dynamische Rente etabliert. Sie wurde durch das sogenannte Um-
lagesystem finanziert, auch um zu einer besseren Generationenge-
rechtigkeit beizutragen (siehe auch Kapitel 7.3 Rente). Kurzum: Die 
moderne sozialstaatliche Ära, die eine armutsverhindernde, lebens-
standardsichernde Lebensgestaltung ermöglichte, begann erst in der 
zweiten Hälfte der 1950er Jahre.

Deutschlands Sozialstaat ist bis heute in hohem Maße ein Sozialver-
sicherungsstaat. Er finanziert sich durch paritätisch erhobene Beiträge 

Umbrüche nach dem 

Zweiten Weltkrieg

1957: Einführung des 

Umlagesystems in der Rente

In Deutschland zentral: System 

der Sozialversicherungen

Wurzeln des Sozialstaats:  

die „soziale Frage“ des 

19. Jahrhunderts
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von Arbeitgeber_innen und Arbeitnehmer_innen. Die Beitragshöhe 
richtet sich nach dem individuellen monatlichen Einkommen. Damit 
steht der deutsche Sozialstaat im Kontrast zu anderen, stärker steuer-
finanzierten Sozialstaatssystemen. Beispiele sind hier der angelsäch-
sisch-liberale oder der skandinavisch-sozialdemokratische Sozialstaat 
(siehe hierzu Kapitel 4). 

Das deutsche Sozialstaatssystem gilt als „konservativ“. Es erhält – also 
konserviert in vielen Sozialstaatsbereichen – das Lebenshaltungsni-
veau, weil es die Höhe der Leistungen an den Beiträgen und damit den 
Löhnen orientiert. Wer mehr einzahlt, erhält auch mehr. Dies gilt be-
sonders in den Bereichen Rente und Arbeitslosigkeit, die sich außeror-
dentlich stark an der Statussicherung orientieren. Hier kommt das so-
genannte Äquivalenzprinzip zur Anwendung. Innerhalb des Systems 
gibt es daher lediglich eine geringe Umverteilung (siehe hierzu Kapitel 
7.2 Arbeit und 7.3 Rente). Anders verhält es sich im Gesundheitssystem 
in der gesetzlichen Krankenversicherung. Hier steht das Bedarfsprinzip 
im Vordergrund. Es orientiert sich stärker an der Idee gleicher Teilhabe 
und ist deutlich mehr auf Umverteilung ausgerichtet als die anderen 
Sozialsysteme (siehe hierzu Kapitel 7.4 Gesundheit).

In den Jahren von 1960 bis in die frühen 1970er wurde der Sozialstaat 
stark ausgebaut. Dazu trugen unter anderen das Bundessozialhilfege-
setz von 1961, Kindergeld- und Ausbildungsförderung, die Berufsbil-
dungsgesetzgebung und die Idee einer modernen Arbeitsmarktförde-
rung (1969) bei.

Mitte der 1970er Jahre verschärfte sich die Globalisierung der Märkte. 
Die Wirtschaft durch nationale Konjunkturprogramme und höhere 
Staatsausgaben zu beleben, entsprechend den Ideen von John May-
nard Keynes, schien nicht mehr möglich (siehe Lesebuch 2: Wirtschaft 
und Soziale Demokratie). Als Antwort darauf wurden seit den 1980er 
Jahren sozialstaatliche Leistungen eingedämmt, Maßnahmen gekürzt 
und Instrumente umgebaut. Aber es kamen auch neue Leistungen 
hinzu. Diese Umwälzungen des Sozialstaats verunsicherten allerdings 
viele Menschen und wurden zum Teil scharf kritisiert.

Auch in der seit 1990 erfolgten Politik der Wiedervereinigung spielte 
der deutsche Sozialstaat eine zentrale Rolle. Der westdeutsche Sozi-
alstaat wurde im Rahmen eines Institutionentransfers auf Ost-
deutschland ausgeweitet. Um unter den schwierigen Bedingungen 
des Transformationsprozesses wirken zu können, wurden vielfältige 
Sonder- und Übergangsregeln installiert. Ohne das umlagenorientier-
te Sozialversicherungswesen wäre die deutsche Einheit wesentlich 
schwieriger zu realisieren gewesen.

Die nächste Etappe, die die Sicht auf den deutschen Sozialstaat maß-
geblich prägte, war mit der Agenda 2010 (2003) verbunden. Die bis heu-
te viel kritisierte Agendapolitik war als Antwort auf die Krise der deut-
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schen Wirtschaft („Deutschland als kranker Mann Europas“), die Erosi-
on des industriegesellschaftlichen Verteilungsmodells und das 
Versagen des „Bündnisses für Arbeit“ (1998–2003) konzipiert. Die Agen-
da sollte eine Antwort auf den beschäftigungspolitischen Strukturwan-
del von den Industrie- hin zu den Dienstleistungsbranchen geben.

Die in vielerlei Hinsicht experimentell ausgerichtete Agenda 2010 war 
vor allem wegen Leistungskürzungen umstritten. Außerdem erhöhte 
sie die Anforderungen an die Leistungsempfänger_innen bis hin zu 
Sanktionen („Fördern und Fordern“). Einige der Maßnahmen und Inst-
rumente mussten wieder zurückgenommen werden, andere wurden 
im Laufe der Zeit vielfach modifiziert.

Im Bewusstsein, dass eine moderne Sozialpolitik nicht allein nachsor-
gend agieren und an Krisensymptomen laborieren kann, setzte etwa 
2005 eine neue Debatte ein. Die Frage lautete, wie die bestehenden 
Instrumente durch eine vorsorgende Sozialpolitik ergänzt werden 
könnten (Schroeder 2012). Der Ansatz vorbeugender oder vorsorgen-
der Sozialpolitik zielt darauf ab, so früh und so intensiv wie möglich 
zu fördern. Parallel können wir seit den 1990er Jahren eine allmähli-
che Europäisierung von Sozialpolitik beobachten. Diese Europäisie-
rung wurde durch das Beschäftigungskapitel des Amsterdamer Ver-
trags (1998), die offene Methode der Koordinierung, das Europäische 
Semester, die soziale Säule des europäischen Modells und nicht zu-
letzt Maßnahmen zur Eindämmung der Eurokrise institutionalisiert.

Kritik und Herausforderungen des Sozialstaats
Demokratie braucht mehr als bloße Existenzsicherung, das hat die 
Demokratieforschung in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder 
gezeigt. Das Ausmaß der politischen Beteiligung – die Teilnahme an 
Wahlen, das Engagement in Parteien und andere Formen politischer 
Aktivitäten – ist eng mit dem Zugang zu materiellen und immateriel-
len Ressourcen verbunden.

Wer arbeitslos ist oder nur über ein geringes Einkommen verfügt, wer 
eine geringe Bildung besitzt, macht in der Praxis auch weniger Ge-
brauch von seinen politischen Rechten. Die gleiche Wahrnehmung 
von Freiheitsrechten und politischen Rechten – also die Grundbedin-
gung der Demokratie – ist an Mindestbedingungen sozialer und kul-
tureller Teilhabe im Sinne angemessener sozialer und ökonomischer 
Lebensumstände gebunden.2

2  Hier zeigt sich deutlich der Zusammenhang von negativen und positiven Freiheitsrechten, der in 
der Sozialen Demokratie stark verankert ist. Siehe hierzu auch Lesebuch 1: Grundlagen der Sozialen 
Demokratie, Kapitel 2.1 sowie Abbildung 3.
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Viele Debatten über den Sozialstaat kreisen um die Kosten, die er ver-
ursacht. Oder es wird behauptet, Sozialpolitik behindere wirtschaftli-
ches Wachstum. Vor dem Hintergrund des untrennbaren Verhältnisses 
von Demokratie und Sozialstaat erscheinen manche Argumente gera-
dezu absurd: Über die Effektivität des Sozialstaats und einzelner 
Maßnahmen kann man und sollte man streiten. Aber mit der Über-
zeugung: Demokratie kann und darf keine Frage des Preises sein. 
Freiheit und Demokratie sind nicht mit Wirtschaftswachstum aufzu-
wiegen.
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on des industriegesellschaftlichen Verteilungsmodells und das 
Versagen des „Bündnisses für Arbeit“ (1998–2003) konzipiert. Die Agen-
da sollte eine Antwort auf den beschäftigungspolitischen Strukturwan-
del von den Industrie- hin zu den Dienstleistungsbranchen geben.
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vor allem wegen Leistungskürzungen umstritten. Außerdem erhöhte 
sie die Anforderungen an die Leistungsempfänger_innen bis hin zu 
Sanktionen („Fördern und Fordern“). Einige der Maßnahmen und Inst-
rumente mussten wieder zurückgenommen werden, andere wurden 
im Laufe der Zeit vielfach modifiziert.

Im Bewusstsein, dass eine moderne Sozialpolitik nicht allein nachsor-
gend agieren und an Krisensymptomen laborieren kann, setzte etwa 
2005 eine neue Debatte ein. Die Frage lautete, wie die bestehenden 
Instrumente durch eine vorsorgende Sozialpolitik ergänzt werden 
könnten (Schroeder 2012). Der Ansatz vorbeugender oder vorsorgen-
der Sozialpolitik zielt darauf ab, so früh und so intensiv wie möglich 
zu fördern. Parallel können wir seit den 1990er Jahren eine allmähli-
che Europäisierung von Sozialpolitik beobachten. Diese Europäisie-
rung wurde durch das Beschäftigungskapitel des Amsterdamer Ver-
trags (1998), die offene Methode der Koordinierung, das Europäische 
Semester, die soziale Säule des europäischen Modells und nicht zu-
letzt Maßnahmen zur Eindämmung der Eurokrise institutionalisiert.

Kritik und Herausforderungen des Sozialstaats
Demokratie braucht mehr als bloße Existenzsicherung, das hat die 
Demokratieforschung in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder 
gezeigt. Das Ausmaß der politischen Beteiligung – die Teilnahme an 
Wahlen, das Engagement in Parteien und andere Formen politischer 
Aktivitäten – ist eng mit dem Zugang zu materiellen und immateriel-
len Ressourcen verbunden.

Wer arbeitslos ist oder nur über ein geringes Einkommen verfügt, wer 
eine geringe Bildung besitzt, macht in der Praxis auch weniger Ge-
brauch von seinen politischen Rechten. Die gleiche Wahrnehmung 
von Freiheitsrechten und politischen Rechten – also die Grundbedin-
gung der Demokratie – ist an Mindestbedingungen sozialer und kul-
tureller Teilhabe im Sinne angemessener sozialer und ökonomischer 
Lebensumstände gebunden.2

2  Hier zeigt sich deutlich der Zusammenhang von negativen und positiven Freiheitsrechten, der in 
der Sozialen Demokratie stark verankert ist. Siehe hierzu auch Lesebuch 1: Grundlagen der Sozialen 
Demokratie, Kapitel 2.1 sowie Abbildung 3.
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Zudem halten viele Kritikpunkte, die immer wieder gegen den Sozial-
staat vorgebracht werden, einer genaueren Überprüfung nicht stand. 
So finden sich unter den reichsten Demokratien gleichzeitig jene Län-
der, die über die leistungsfähigsten Sozialstaaten verfügen. Auch für 
die Behauptung, dass ein umfangreicher Sozialstaat nicht solide zu fi-
nanzieren sei und deshalb zwangsläufig eine hohe Staatsverschul-
dung mit sich bringe, lässt sich kein Beleg finden. Zwar gibt es Länder 
mit hoher Staatsverschuldung und umfangreichem Sozialstaat – es 
gibt aber ebenso Beispiele für Länder mit hohen Sozialausgaben und 
niedriger Staatsverschuldung.

Die Frage nach der Finanzierung des Sozialstaats führt zu einem wei-
teren populären Kritikpunkt an ihm. Sozialpolitik bedeutet Umvertei-
lung – diejenigen, die viel haben, geben etwas ab und jene, die wenig 
haben, bekommen etwas. Diesen Vorgang sehen manche als nicht zu 
rechtfertigenden Akt der Bevormundung oder gar als Enteignung an. 

Die Frage, was der Sozialstaat kostet, darf allerdings nicht isoliert be-
trachtet werden und muss unbedingt ergänzt werden durch die Frage: 
Was leistet er? Jenseits seiner grundlegenden Bedeutung für die Legi-
timation des politischen Systems, den gesellschaftlichen Zusammen-
halt, die Teilhabe, die Lebensstandardsicherung und die Armutsverhin-
derung geht es auch um den Zusammenhang zwischen Institutionen, 
Maßnahmen, Instrumenten und den Adressat_innen sozialstaatlicher 
Leistungen. In diesem Kontext spielen die neuen sozialen Risiken eine 
verstärkte Rolle, also jene Risiken, die der etablierte Sozialstaat bis-
lang nur unangemessen bearbeitet. Dies betrifft insbesondere die so-
ziale Lage von Alleinerziehenden, Migrant_innen und Geringqualifi-
zierten. Es stellt sich also die Frage: Wie lässt sich die soziale Lage von 
Hilfebedürftigen noch ziel- und wirkungsgenauer fördern?

Eine treibende Kraft für den wirtschaftlich-gesellschaftlichen Struktur-
wandel geht von der Digitalisierung aus. Auch wenn die Konsequen-
zen der Digitalisierung noch lange nicht vollständig ersichtlich sind, 
so zeigen sich doch schon einige grundlegende Herausforderungen. 
Dazu zählt die insbesondere von der Plattformökonomie ausgehende 
Infragestellung dessen, was ein Betrieb, wer Arbeitgeber_in bezie-
hungsweise Arbeitnehmer_in ist (siehe hierzu Kapitel 5.2 Digitaler 
Strukturwandel). Zudem kommt dem Thema Weiter- und Fortbildung 
eine wachsende Bedeutung zu. Schließlich stellt sich die Frage, ob die 
Basis für die Finanzierung des Sozialstaats perspektivisch weiter in 
der Erwerbsarbeit liegen kann. So vertreten manche die Ansicht, dass 
zukünftig neue Formen der Maschinenbesteuerung notwendig seien; 
andere sehen die Antwort in einem bedingungslosen Grundeinkom-
men, das die etablierten Sozialversicherungssysteme ablösen soll (sie-
he auch Kapitel 7.2 Arbeit). Abzusehen ist jedoch bereits, dass durch-
aus weitreichende Veränderungen notwendig sind, um die Herausfor-
derungen der Zukunft zu bewältigen.

Der Sozialstaat kostet nicht nur, 
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Auch die demografische Entwicklung verlangt weitere sozialstaatliche 
Anpassungen. Durch die Alterung der Gesellschaft entsteht Druck auf 
die Rentenversicherung. Auch die Gesundheitssysteme werden durch 
die notwendige längere und intensivere medizinische Versorgung ge-
fordert. Eine der größten Herausforderungen stellt allerdings die Pfle-
ge älterer Menschen dar, zumal bereits heute ein gravierender Fach-
kräftemangel in der Altenpflege herrscht (siehe auch Kapitel 7.5 Alte-
rung der Gesellschaft und Pflege). 

Ein Grund für die Alterung der Gesellschaft ist, dass die Geburtenrate 
in Deutschland relativ niedrig ist. Zwar ließ sich in den Jahren vor der 
Covid-19-Pandemie durchaus ein positiver Trend zu mehr Geburten 
beobachten, der vor allem einer progressiven Familien- und Gleich-
stellungspolitik zu verdanken war. In den letzten Jahren sind die Ge-
burtenziffern wieder stark gesunken. Ohne Zuwanderung würde die 
Gesellschaft allerdings schrumpfen und noch schneller altern (siehe 
auch Kapitel 5.3 Demografischer Wandel). Deutschland wird auch zu-
künftig auf Zuwanderung angewiesen sein – vor allem von Fachkräf-
ten oder solchen, die es werden wollen (Ebert 2018: 38).

Migration, die gut organisiert ist, kann in vielerlei Hinsicht zu einer 
Bereicherung für unsere Gesellschaft werden. Unzureichende Antwor-
ten auf die Probleme bei der Migration und Integration können jedoch 
das Gegenteil bewirken. Für den Sozialstaat ist Migration deshalb 
meist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite wirkt sich ste-
tiger Zuzug positiv auf die Demografie aus. Die positiven Wirkungen 
sind jedoch an eine engagierte und investive Politik der Integration in 
Gesellschaft und Arbeitsmarkt geknüpft (siehe dazu auch Kapitel 5.5 
Migration und Integration). Wird Integrationspolitik nur halbherzig 
betrieben, kann aber auch Druck auf die Finanzierung der Sozialsys-
teme entstehen und sich gesellschaftlicher Widerstand gegen Zuwan-
derung entwickeln. Der Sozialstaat ist gleichzeitig aber ein zentrales 
Element erfolgreicher Integrationspolitik. 

Zuwanderung als große Chance 
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In diesem Kapitel

	→ werden Befähigung, Selbstbestimmung und Beteiligung als 
Grundbegriffe vorgestellt, die Orientierung für die Ausgestal-
tung des Sozialstaats geben können;

	→ werden die vier Prinzipien der Verteilungsgerechtigkeit – 
Gleichheit, Leistungsgerechtigkeit, Bedarfsgerechtigkeit und 
Chancengleichheit – und ihr Verhältnis zueinander betrachtet;

	→ werden die übergreifenden Gerechtigkeitsprinzipien 
Geschlechter- und Generationengerechtigkeit beleuchtet.

Welche Werte und Ziele können uns Orientierung geben, wenn es um 
die Ausgestaltung des Sozialstaats geht? Wie sieht das normative 
Fundament für die Architektur des Sozialstaats in der Sozialen Demo-
kratie aus? 

Befähigung, Selbstbestimmung und Beteiligung sind Grundlage dafür, 
dass alle Menschen sich an den Lebensmöglichkeiten einer Gesell-
schaft beteiligen können. Gleiche Freiheit für alle Bürger_innen zu 
fördern ist ebenso eine Aufgabe des Sozialstaats wie der Schutz und 
die Absicherung vor sozialen Risiken wie Krankheit, Arbeitslosigkeit 
oder Alter. 

Gerechtigkeit ist ein Kriterium, mit dem das Verhalten gegenüber an-
deren beschrieben und bewertet wird. Soziale Gerechtigkeit bezieht 
sich ebenfalls auf das Verhalten gegenüber anderen, allerdings ist der 
Handelnde hier der Staat beziehungsweise die Gesellschaft. Es geht 
also um die Frage, welchen Verteilungsmaßstab der Staat anwenden 
soll. Die Grundlage der staatlichen (Um-)Verteilung wurde bereits ge-
nannt: Ausgehend von der gleichen Würde sollen alle Bürger_innen 
die gleichen Möglichkeiten zu einem selbstbestimmten Leben und zu 
politischer Teilhabe besitzen.

3  Bei der Erarbeitung dieses Kapitels wurde auf die Ideen von Becker/Hauser (2004), Gosepath 
(2004), Kersting (2000), Petring/Henkes (2007), Döring (1998), Kersting (2001) und Lessenich 
(2003) zurückgegriffen.

3. �Gerechtigkeit im 
Sozialstaat3

Aufgaben des Sozialstaats: 

Lebensrisiken absichern und 

gleiche Freiheit für alle fördern

Wie soll der Staat gerecht 

verteilen?
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„Gerechtigkeit gründet in der gleichen Würde 
jedes Menschen. Sie bedeutet gleiche Freiheit 
und gleiche Lebenschancen, unabhängig von 
Herkunft oder Geschlecht.“ 

(Hamburger Programm 2007: 15)

Doch wie ist das zu erreichen? Sollen alle Bürger_innen das Gleiche 
bekommen? Oder sollen alle Bürger_innen im Ergebnis das Gleiche 
besitzen? Oder sollen die individuellen Bedürfnisse aller Bürger_innen 
im gleichen Maße erfüllt werden? Sollen Leistungen und Verdienst die 
Grundlage der Verteilung sein? Oder sollen weniger Güter, sondern 
Chancen gleichmäßig verteilt werden? 

Worin genau diese Prinzipien der Gleichheit, Leistungsgerechtigkeit, Be-
darfsgerechtigkeit und Chancengleichheit bestehen und in welchen Be-
reichen des Sozialstaats diese Kernprinzipien der Verteilungsgerechtig-
keit Wirkung entfalten, soll im Folgenden genauer untersucht werden.

 

Die zentrale Frage der Verteilungsgerechtigkeit lautet: Wie soll der 
Staat mit Unterschieden zwischen Bürger_innen umgehen? Dabei fin-
den in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Prinzipien An-
wendung. Neben den bereits erwähnten Kernprinzipien müssen zwei 
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weitere wichtige Gerechtigkeitsprinzipien mitgedacht werden: Genera-
tionengerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit. Die Gleichstellung 
der Geschlechter und das Prinzip, nach dem das Handeln in der Ge-
genwart die Lebensgrundlage zukünftiger Generationen schützen soll, 
sind jedoch nicht auf einzelne Politikbereiche beschränkt. Sie müssen 
grundlegende Leitbilder der (Sozial-)Politik sein. 

Während die zentralen Fragen von Geschlechtergerechtigkeit im Sozi-
alstaat in Kapitel 3.6 (Geschlechtergerechtigkeit) ausführlicher disku-
tiert werden, soll im Folgenden ein knapper Blick auf die Frage der 
Generationengerechtigkeit geworfen werden.

Generationengerechtigkeit thematisiert die Verteilung von Gütern 
zwischen Jung und Alt einerseits sowie jetzigen und künftigen Gene-
rationen auf der anderen Seite. Als klassische Fälle fehlender Genera-
tionengerechtigkeit gelten etwa die Zerstörung der Umwelt sowie der 
unzureichende Kampf gegen den Klimawandel. Immer wieder wird 
der Begriff aber auch mit Blick auf die Finanzierung des Sozialstaats 
und steigende Staatsverschuldung benutzt, etwa als Rechtfertigung 
für die Schuldenbremse. Diese Sichtweise lässt zwei Dinge außer 
Acht: Erstens hinterlassen die heute lebenden Generationen der kom-
menden ja nicht nur Finanzen, sondern auch die Infrastruktur. Hier 
lässt sich schon ganz nüchtern ausrechnen, dass frühe Investitionen 
in Straßen, Brücken, Eisenbahnschienen, schnelles Internet, eine mo-
derne digitale Verwaltung, aber auch in ein gutes Bildungssystem, in-
nere und äußere Sicherheit und ein vorsorgendes Gesundheitssystem 
sich für die Gesellschaft langfristig auszahlen.

Außerdem wird oft außer Acht gelassen: Deutsche Staatsanleihen 
werden überwiegend von Deutschen gehalten. Zwischen den Genera-
tionen werden also sowohl die Schulden als auch die Forderungen ge-
gen den Staat weitergegeben. Die kommende Generation ist nicht 
verschuldeter als die aktuelle – nur das Verhältnis von öffentlichen 
und privaten Vermögen ändert sich. Das ist etwas, was auch die Poli-
tik mit einer entsprechenden Steuergesetzgebung beeinflussen kann.

Das Hamburger Programm der SPD etwa formuliert einen umfassen-
den Begriff von Generationengerechtigkeit: „Eine solide Finanzpolitik 
heißt für uns, dass wir heute nicht auf Kosten zukünftiger Generatio-
nen leben. Allerdings darf die Konsolidierung der öffentlichen Haus-
halte nicht dazu führen, dass wir der kommenden Generation eine 
marode Infrastruktur hinterlassen. Unsere Verpflichtung gegenüber 
kommenden Generationen bedeutet: Wir müssen die Verschuldung 
der öffentlichen Haushalte senken und gleichzeitig mehr Geld in Bil-
dung, Forschung und Infrastruktur investieren“ (Hamburger Pro-
gramm 2007: 46).

Übergreifendes Prinzip: 

Generationengerechtigkeit

Ein umfassender Begriff der 

Generationengerechtigkeit
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3.1 Befähigung, Selbstbestimmung und Beteiligung

Die Begriffe „Befähigung“, „Selbstbestimmung“ und „Beteiligung“ 
sind normative Grundbegriffe, die sich als Zielperspektiven der deut-
schen Sozialstaatsdebatte anbieten. Der Sozialstaat erfüllt dabei eine 
doppelte Rolle in seinem wechselseitigen Verhältnis zu den Bürger_
innen: Einerseits sichert er das Individuum vor den klassischen sozia-
len Risiken wie etwa Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Alter ab. Ande-
rerseits ist der Sozialstaat als Teil des demokratischen Systems dazu 
verpflichtet, die gleiche Freiheit für alle zu fördern. Für einen Chan-
cenausgleich zwischen den Bürger_innen sind befähigende Instru-
mente wichtig, die die Kompetenzen und Fähigkeiten des Individu-
ums fördern und aktiv soziale und politische Teilhabe ermöglichen. 
Diese wiederum bildet das Fundament für ein selbstbestimmt – also 
in eigenverantwortlicher Freiheit – geführtes Leben. 

Das übergeordnete Ziel des Zusammenspiels von Befähigung, Selbst-
bestimmung und Beteiligung ist also darauf ausgerichtet, eine gewis-
se Verteilungs- und Chancengerechtigkeit herzustellen, um die Teilha-
be aller Menschen an den Lebensmöglichkeiten einer Gesellschaft zu 
gewährleisten (Kaufmann 1997: 34). Dies bedeutet auch, dass der So-
zialstaat mit seinen Maßnahmen unterstützend und nicht bevormun-
dend wirkt. Indem er den Bürger_innen aktiv hilft, generiert er seine 
Legitimation und sichert die Soziale Demokratie als anerkannte 
Staatsform ab.

Befähigung
Mit dem Begriff der Befähigung sind zwei Prinzipien angesprochen. 
Erstens geht es um die „Hilfe zur Selbsthilfe“. Mit dieser Idee ist das 
Subsidiaritätsprinzip eng verbunden. Es besagt: Der Staat soll erst 
dann unterstützen, wenn keine Selbsthilfe möglich ist. Zweitens be-
zieht sich der Befähigungsansatz auch auf Teilhabe. Teilhabemöglich-
keiten zu gewährleisten ist eine Grundvoraussetzung für eine selbst-
bestimmte und freiheitliche Lebensweise. 

Wichtig ist zudem die Kombination von „Schutz“ und „Förderung“ 
(Bothfeld 2017: 365). Einerseits geht es um Schutz vor sozialen Risi-
ken und gegebenenfalls die nachträgliche Kompensation, wenn sie 
eintreten. Andererseits gilt es aber, die individuellen Fähigkeiten und 
Kompetenzen zu fördern, um Chancen auszugleichen. Es geht also 
auch um einen vorbeugenden, proaktiven Ansatz, der sozialen Risiken 
entgegenwirken kann, bevor sie entstehen. In diesem Sinne ist Befähi-
gung ein wichtiger Teil eines auf kollektive Solidarität aufbauenden 
Systems sozialer Sicherung.

Gleiche Chancen brauchen auch 

Befähigung zur aktiven sozialen 

und politischen Teilhabe

Befähigung: Hilfe zur Selbsthilfe 

und Teilhabe gewährleisten

Schutz vor sozialen Risiken + 

Förderung von Fähigkeiten und 

Kompetenzen
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Der Kerngedanke der Befähigung besteht folglich darin, jedem Indivi-
duum die bestmögliche Unterstützung zur Entfaltung seiner Fähigkei-
ten und Kompetenzen zukommen zu lassen, um ein größtmögliches 
Maß an individueller und selbstbestimmter Beteiligung und Teilhabe 
zu ermöglichen (Sen 2010: 256).

Selbstbestimmung
Die Fähigkeit, das eigene Leben zu gestalten, ist eine zentrale Leitidee 
moderner Sozialstaatlichkeit und das Fundament liberaler Demokra-
tien. Gestalten bedeutet, eigene Entscheidungen treffen und auch um-
setzen zu können. Für die Sozialpolitik stellt sich damit die Frage, mit 
welchen Maßnahmen es gelingen kann, eine solche Autonomie sicher-
zustellen. Ähnlich dem Befähigungsansatz kann dies nicht ausschließ-
lich über die Kompensation fehlenden Einkommens gelingen. 

Natürlich ist die ausreichende Ausstattung mit materiellen Gütern 
eine notwendige Bedingung für individuelle Handlungsfreiheit. Die 
Schutzkomponente muss jedoch durch nichtmaterielle Instrumente 
ergänzt werden. Diese müssen es den Bürger_innen ermöglichen, ihre 
Lebensentwürfe auch zu verfolgen und umzusetzen. Um diese Auto-
nomie zu gewährleisten, ergeben sich für die Sozialpolitik daher drei 
Herausforderungen: Erstens muss sie eine leistungsfähige Infrastruk-
tur bereitstellen, die wirkungsvollen sozialen Schutz und Fördermög-
lichkeiten garantiert und dabei nicht bevormundend wirkt. Dabei 
muss sie, zweitens, mit den gesellschaftlichen Erwartungen kompati-
bel sein und drittens müssen die Maßnahmen aus einer „gerechtig-
keitspolitischen Perspektive vermittelbar sein“ (Bothfeld 2017: 364). 

Der Sozialstaat garantiert also Selbstbestimmung, indem er materielle 
und ideelle Freiheit absichert. Die so mögliche Selbstverwirklichung ist 
die Voraussetzung politischer Freiheit und Teilhabe: die zentrale und le-
gitimierende Idee einer Sozialen Demokratie (Forst 1996). Das Grund-
recht der freien Entfaltung der Persönlichkeit wird so praktisch fassbar:

„Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung 
seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte 
anderer verletzt und nicht gegen die verfas-
sungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz 
verstößt.“ 

(Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz)

Dabei geht unsere Verfassung gleichzeitig davon aus, dass die Autono-
mie einer Person nur so weit reicht, wie durch das eigene Handeln die 
Freiheit und Selbstbestimmung anderer nicht eingeschränkt werden.

Grenze der Freiheit: die Freiheit 
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Beteiligung
Befähigung und Selbstbestimmung sollen eine größtmögliche Teilha-
be der Menschen an den Lebensmöglichkeiten einer Gesellschaft ge-
währleisten. Damit ist gemeint, dass sich jede_r Staatsbürger_in im 
Rahmen ihrer oder seiner Fähigkeiten und Präferenzen an den sozia-
len, kulturellen und politischen Aktivitäten einer Gesellschaft ohne 
gravierende Einschränkungen oder daraus entstehende persönliche 
Nachteile beteiligen kann. Diese Vorstellung entspricht dem Ziel einer 
Sozialen Demokratie, alle Bürger_innen an der gesellschaftlichen Ent-
wicklung teilhaben zu lassen. Auch für die Demokratie selbst ist die 
Beteiligung ihrer Bürger_innen eine unverzichtbare Voraussetzung, da 
erst die Partizipation am politischen Prozess die Artikulation und 
Durchsetzung gruppenspezifischer Interessen ermöglicht (Schultze 
2011: 437 ff.). Wie wichtig die Gewährleistung von Teilhabe aus einer 
sozialpolitischen Perspektive ist, wird daran deutlich, dass sich Betei-
ligungschancen ungleich verteilen, wenn Gruppen nicht gut organi-
siert sind beziehungsweise wenn der Staat sich nicht aktiv für deren 
Belange einsetzt.

Sichtbar wird das etwa am Zusammenhang zwischen Einkommens- 
oder Bildungsniveau und der konkreten Partizipationspraxis (siehe 
hierzu auch Kapitel 7.6 Bildung). Niedrige Einkommen und Bildungs-
abschlüsse gehen in der Regel mit einer geringeren Beteiligung und 
Einbindung einher, weil den betroffenen Personen hierfür sowohl die 
materiellen Ressourcen als auch die Fähigkeiten fehlen (Bödeker 2012: 
6). So lag im Jahr 2021 beispielsweise die Quote von Personen, die 
sich stark oder sehr stark für Politik interessieren, unter Menschen mit 
Abitur bei etwa 55 Prozent und damit um 15 Prozentpunkte über dem 
Bevölkerungsdurchschnitt (Weßels 2024: 346). 

Sind Personen dauerhaft materiell, sozial und kulturell gegenüber an-
deren benachteiligt, kann sich dies äußerst negativ auf ihre Beteili-
gung am sozialen, politischen und kulturellen Leben auswirken. Der 
Staat sollte daher einerseits mithilfe befähigender Maßnahmen prä-
ventiv darauf hinwirken, dass sozioökonomische Ungleichheiten nicht 
zu stark anwachsen. Andererseits sollte er sich darum bemühen, diese 
nachträglich zu kompensieren, wenn sie aufgrund sozialer Risiken 
doch entstehen. Dadurch wirkt er auch darauf hin, dass sich alle ge-
sellschaftlichen Schichten am politischen Prozess beteiligen und Re-
präsentationsdefizite vermieden werden, die zu einem Rückzug ins 
Private und/oder zu politischer Apathie führen können. 
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Politische Maßnahmen
Befähigung, Selbstbestimmung und Beteiligung sind also eng mitein-
ander verwoben und stellen zentrale begriffliche Orientierungen des 
modernen Sozialstaats und der Sozialen Demokratie dar. Sie sind zu-
dem mit konkreten Zielen verbunden, die der Staat aktiv durch Maß-
nahmen und Instrumente zu fördern versucht. Hierbei handelt es sich 
allerdings nicht ausschließlich um finanzielle und nachträglich kom-
pensierende Transferleistungen, sondern auch um proaktive und befä-
higende Angebote in Form von Weiterbildungs- oder Qualifikations-
möglichkeiten oder den Ausbau von öffentlicher Infrastruktur wie Kin-
derbetreuungsangeboten.

Befähigung, Selbstbestimmung und Beteiligung sind Begriffe, die 
zwar je eigene Implikationen für den Sozialstaat beinhalten, ihre be-
absichtigte Funktion und Wirkung können sie jedoch erst im wechsel-
seitigen Zusammenspiel entfalten.

3.2 Gleichheit

Gleichheit als Verteilungsprinzip verlangt, dass zwischen den Mitglie-
dern einer Gesellschaft keine Unterschiede hinsichtlich ihrer rechtli-
chen, politischen, sozialen und ökonomischen Stellung bestehen. 
Während der Französischen Revolution 1789 war die Forderung nach 
„Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ das Leitmotiv. Seit dem 
19. Jahrhundert engagierte sich die Arbeiter_innenbewegung für die 
rechtliche und politische Gleichstellung aller Bürger_innen. Es ging 
der Arbeiter_innenbewegung also nicht nur um die Emanzipation der 
Arbeiter_innen, sondern um gleiche Freiheit für alle:

„Der Kampf für die Emanzipation der arbeiten-
den Klassen ist nicht ein Kampf für Klassen- 
privilegien und Monopole, sondern für gleiche 
Rechte und gleiche Pflichten.“

(Programm des Vereinstags der Deutschen Arbeitervereine, Nürnberg 
1868, zitiert nach Dowe/Klotzbach 2004: 157–158)

Im Hinblick auf die rechtliche und politische Gleichheit („Gleichberechti-
gung“) sind die größten Fortschritte gemacht worden. Im Grundgesetz 
wird etwa in Artikel 3 im ersten Absatz festgehalten: „Alle Menschen 
sind vor dem Gesetz gleich.“ Im zweiten Absatz werden die Gleichstel-
lung von Männern und Frauen und der Auftrag des Staates, bestehende 
Nachteile zu beseitigen, festgehalten. Dieser Absatz ist vor allem Elisa-
beth Selbert, einer der vier Mütter des Grundgesetzes, zu verdanken. Im 
dritten Absatz werden noch einmal Geschlecht, aber auch Abstam-
mung, Rasse, Sprache, Heimat und Herkunft, Glauben, religiöse und po-
litische Anschauungen als Benachteiligungsgrund ausgeschlossen – und 
dass niemand wegen einer Behinderung benachteiligt werden darf.

18. und 19. Jahrhundert: 
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Die Rechtswissenschaft hat daraus den allgemeinen Grundsatz entwi-
ckelt, dass Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt werden 
muss. Das heißt zum Beispiel, dass einem Menschen, der in einem 
Rollstuhl sitzt, nur deswegen kein Job verwehrt werden darf, den er 
gut erledigen könnte. Aber dass die Krankenkasse ihm einen Rollstuhl 
finanziert, ist natürlich richtig. Das entspricht der Idee der Bedarfs- 
gerechtigkeit, die wir unten noch diskutieren werden.

Ungleichbehandlung als Instrument (zur Förderung von mehr Gleich-
heit) ist also von einer Ungleichheit im Ergebnis zu unterscheiden. 
Entsprechend kann es also notwendig sein, strukturell benachteiligte 
Personen bevorzugt zu behandeln – wie es etwa auch bei Quotierun-
gen von Frauen geschieht. In der Realität kann man leider oft beob-
achten, dass von dem Gleichheitsgrundsatz abgewichen wird.

„Rechtliche Gleichheit bedeutet noch keine 
Gleichstellung. Gerade in Berufs- und Arbeits-
welt bestehen alte Benachteiligungen fort. Im-
mer noch ist die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf ganz überwiegend ein Problem der Müt-
ter, verdienen Frauen weniger als Männer, ver-
lieren Frauen leichter ihre Arbeitsplätze und sind 
häufiger von Armut bedroht.“ 

(Hamburger Programm 2007: 10)

Wenn wir mit Ungleichheit konfrontiert sind, erwarten wir also eine 
Rechtfertigung. Ausgehend von gleicher Würde, dem gleichen Recht 
auf ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit und dem gleichen Recht 
auf politische Mitsprache und Mitgestaltung sind Ungleichheiten be-
gründungsbedürftig.

Aber: Gilt dies nur für politische und soziale Rechte oder auch für die 
Einkommens- und Güterverteilung? Trotz des scheinbar klaren Gleich-
heitsprinzips stellen sich hier zunächst weiter gehende Fragen: Sollte 
die Gleichheit für Haushalte oder Personen gelten? Geht es um das 
gleiche Einkommen oder um die Gleichheit der Lebenslagen? Und um 
welche zeitliche Dimension geht es bei der Herstellung der Gleichheit 
(zu einem Zeitpunkt, zu bestimmten Lebensabschnitten, fortwäh-
rend)?

Gleiches gleich und Ungleiches 
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Aber was heißt eigentlich 

Gleichheit?
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Lebenslagenansatz
Von Knut Lambertin und Christian Krell

Der Lebenslagenansatz ist ein Konzept, geprägt unter anderem 
von Gerhard Weisser4, das den mehrdimensionalen Charakter von 
Armut und Reichtum in den Blick nimmt.

Die Aussage „Verteilt werden Lebenslagen“ steht im Kern seines 
verteilungspolitischen Ansatzes. Er ging davon aus, dass bei ver-
teilungspolitischen Überlegungen nicht nur materielle Größen, 
sondern alle Aspekte des menschlichen Bedarfs, auch Handlungs-
spielräume, soziale Netzwerke oder kulturelle Errungenschaften, 
berücksichtigt werden müssen. Es geht ihm nicht nur um sozio-
ökonomische Dimensionen, sondern auch um die damit verbunde-
nen Chancen auf Wohlbefinden – und diese hängen von mehr als 
nur von materiellen Fragen ab.

Mit seinem Lebenslagenansatz gelang Gerhard Weisser eine Syn-
these aus theoretischer Arbeit und praktischem Bezug. Er hat 
nicht nur das Godesberger Programm der SPD geprägt. Seine Ar-
beit hat auch das Bundessozialhilfegesetz und die Armuts- und 
Reichtumsberichterstattung der Bundesregierung beeinflusst.

In der Forderung nach „Gleichheit in der Verteilung von Einkom-
men, Vermögen und Macht“ und der mahnenden Forderung nach 
Teilhabe und gleichen Lebenschancen finden sich seine Ideen zu-
dem im Hamburger Programm der SPD von 2007.

Eine Möglichkeit wäre, die Gleichheit als materielle Ergebnisgleichheit 
zu interpretieren. Gleichgültig, was und wie viel jemand geleistet hat, 
erhalten alle vom Staat den gleichen materiellen Betrag.

Gegen ein solches Modell sprechen schwerwiegende Gegenargumente: 
Eine konsequente Realisierung des Gleichheitsziels ist mit einer Markt-
wirtschaft nicht zu vereinbaren und sie gerät in Konflikt mit dem Be-
stand persönlicher Rechte (zum Beispiel dem Eigentumsrecht), der in 
modernen Demokratien fest verankert ist. Noch wichtiger ist aber, dass 
Gleichheit als einziges Verteilungsprinzip der am weitesten verbreiteten 
Intuition widerspricht, was wir als gerecht empfinden.

Leistung und Bedarf sind zwei andere wichtige Prinzipien, nach denen 
sich die Verteilung von Gütern und Ressourcen richten kann. Können 
diese Kriterien also Ungleichheiten rechtfertigen?

4  Gerhard Weisser (1898–1989) war Minister, Sozialwissenschaftler, Professor an der Universität 
zu Köln, aktiver Protestant und engagierter Sozialdemokrat. Von 1954 bis 1970 war er Vorstands-
vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung.

Beispiel: Gleicher Lohn für 

gleiche Arbeit!
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3.3 Leistungsgerechtigkeit

Dasjenige Gerechtigkeitsprinzip, das in den Augen der meisten Men-
schen am ehesten geeignet ist, unterschiedliche Verteilungen zu recht-
fertigen, ist die Leistungsgerechtigkeit. Leistungsgerechtigkeit (oder: das 
Verdienstprinzip) fordert, gleiche Leistungen gleich und ungleiche Leis-
tungen ungleich zu behandeln. Ein typisches Beispiel für diese Gerech-
tigkeitsmaxime ist die Forderung „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!“.

„Die Sozialdemokratie hat – um ein zähes Vor-
urteil, das immer mal wieder gegen sie in Stel-
lung gebracht wird, zu widerlegen – Unterschie-
de in der Verteilung von Gütern und Ressourcen 
immer als legitim betrachtet. Solange diese in 
einem spezifischen Bedürfnis oder Verdienst be-
gründet sind oder auf wahrnehmbaren, erkenn-
baren und bewertbaren Leistungsdifferenzen 
basieren.“ 

(Thierse 2005: 14)

Es ist allerdings oft gar nicht so einfach zu sagen, wie genau die Leis-
tung oder das Verdienst festgestellt werden soll. Ist es gleichbedeutend 
mit dem Ergebnis der Tätigkeit? Oder mit der Anstrengung (also Mühe 
und Fleiß), die mit der Tätigkeit verbunden war? Und: Welche Rolle spie-
len unterschiedliche Talente bei der Bewertung der Leistungen? Sollten 
besondere Begabungen – die man in die Wiege gelegt bekommt und für 
die man also nichts geleistet hat – belohnt werden oder nicht?

„Nur Gott, der weiß, welche Geheimnisse in den 
Herzen der Menschen wohnen, wäre in der Lage, 
die notwendigen Verteilungen vorzunehmen. 
Wären es menschliche Wesen, die diese Aufgabe 
zu erfüllen hätten, dann befände sich der Vertei-
lungsapparat sehr bald in den Händen einer 
Schar von Aristokraten (so würden sie sich sel-
ber nennen), die genau wüssten, was unter gut, 
besser, am besten und unter besonders ver-
dienstvoll zu verstehen sei, und die für die man-
nigfaltigen Vorzüge und Verdienste des Rests ih-
rer Mitbürger blind wären.“ 

(Walzer 2006: 56)

Befragungen und Experimente zeigen, dass die Mehrzahl der Men-
schen Leistung als Kombination aus drei Faktoren versteht: Ergebnis, 
Anstrengung und Begabung. Dabei sind das Ergebnis und die An-
strengung die wichtigsten Faktoren.

Hohe Akzeptanz

Frage: Was ist Leistung?

Ergebnis, Anstrengung, 

Begabung
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Die individuelle Begabung empfinden hingegen die meisten nur in 
Kombination mit der Anstrengung als bewertungsrelevant.5 Gerade 
Anstrengung, Mühe und Fleiß sind jedoch etwas, das man von außen 
nicht ohne Weiteres beurteilen kann.

Die konsequente Anwendung des Leistungsprinzips ist also nicht ganz 
einfach. Die unkomplizierteste Lösung besteht darin, dem Markt die 
Definition über die erbrachte Leistung zu überlassen. Dieser Lösungs-
weg hat jedoch Folgen. Denn der Markt entlohnt Leistung im Sinne von 
individueller Anstrengung und Einsatzbereitschaft nicht zwingend.

Stattdessen orientiert er sich in der Regel am Ergebnis. Das führt übri-
gens dazu, dass die von den Bürger_innen als leistungsgerecht emp-
fundenen Einkommensunterschiede deutlich geringer ausfallen als 
die tatsächlich existierenden Unterschiede (Miller 2008: 112).

Ein noch viel grundlegenderes Problem kommt hinzu: Viele Leistun-
gen, insbesondere in der Familie, werden unentgeltlich erbracht (Ver-
sorgung, Erziehung, Pflege). Und weil diese Leistungen bis heute 
überproportional von Frauen erbracht werden, ergibt sich gleich ein 
doppeltes Gerechtigkeitsdefizit:

1.	Die Leistung vieler Menschen wird in großen Teilen überhaupt 
nicht vergütet.

2.	Es sind vor allem Frauen, die von dieser Ungerechtigkeit betroffen 
sind.

Eine wichtige Rolle spielt das Gerechtigkeitsprinzip in der Arbeitslo-
senversicherung und in der Rentenversicherung. In beiden Fällen ist 
die Höhe der Leistungen abhängig von der Höhe der geleisteten Bei-
träge: Bei den Renten sind es die im Verlauf der Berufstätigkeit ge-
zahlten Beiträge, in der Arbeitslosenversicherung bestimmt der durch-
schnittliche Lohn des jeweils letzten Jahres die Höhe (siehe hierzu 
auch Kapitel 3.6 Geschlechtergerechtigkeit).

Im Gesundheitssystem hingegen findet die Leistungsgerechtigkeit nur 
eingeschränkt Anwendung: Durch die Aufteilung in gesetzliche und 
private Krankenkassen, die wiederum lohnabhängig ist, findet jedoch 
indirekt eine leistungsabhängige Zuteilung von Gesundheitsleistun-
gen statt.6 

5  Für einen interessanten Überblick der Gerechtigkeitseinstellungen siehe Kapitel 4 in Miller 
(2008).

6  Eine ausführliche Diskussion der Gerechtigkeitsprinzipien, die in den unterschiedlichen Berei-
chen des Sozialstaats Anwendung finden, wird in den jeweiligen Abschnitten von Kapitel 7 geführt.

Meist: Bewertung des Ergebnisses

Zwei Probleme
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Und auch im Bildungssystem sehen wir die Anwendung dieses Prinzips. 
Hier werden nicht Geld oder Gesundheitsleistungen verteilt, sondern Bil-
dung. Nach einer Grundversorgung erhalten jedoch nur jene das An-
recht auf weitere staatliche Bildung, die bestimmte Leistungskriterien 
erfüllen. Während in den bereits genannten Bereichen das (frühere) Ein-
kommen der Leistungsindikator ist, sind es im Bildungssystem vor-
nehmlich Noten und Abschlüsse, die über die weiteren Zugangsrechte 
entscheiden.

3.4 Bedarfsgerechtigkeit

Die Bedarfsgerechtigkeit war es, die Karl Marx in seiner Auseinander-
setzung mit dem Gothaer Programm der Sozialdemokratischen Arbei-
terpartei einst forderte: „Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach 
seinen Bedürfnissen!“ Als Aufgabe der Politik sah er dies jedoch nicht 
an. Er war der Auffassung, dass sich dieses Prinzip in einer späteren 
Phase der kommunistischen Gesellschaft von selbst verwirklicht und 
der Begriff der Gerechtigkeit damit überflüssig wird.

Was für ein Verständnis von Bedarf oder Bedürfnis ist nun geeignet, 
um als Grundlage für die Verteilung von Gütern in einer modernen 
Gesellschaft zu dienen? Eine Möglichkeit: Man könnte Bedürfnis als 
gleichbedeutend mit individuellen Wünschen verstehen. Das Bedürf-
nis mancher Menschen könnte dann darin bestehen, ein Dach über 
dem Kopf zu haben, während andere sich wünschen, in einer Villa mit 
riesigem Park zu wohnen. Beide Wünsche als gleichberechtigt anzu-
erkennen scheint wenig überzeugend. Hinzu kommt: Orientiert sich 
der Staat an einem solchen Bedürfnisbegriff, würde er angesichts 
knapper Ressourcen schnell an seine Grenzen stoßen.

Die Alternative besteht darin, unter Bedarf jene Bedingungen zu ver-
stehen, die für ein menschenwürdiges Leben in einer Gesellschaft not-
wendig sind. Ein solches an den menschlichen Grundbedürfnissen ori-
entiertes Verständnis von Bedarfsgegenständen hatte übrigens bereits 
der schottische Nationalökonom Adam Smith im 18. Jahrhundert:

„Unter lebenswichtigen Gütern verstehe ich 
nicht nur solche, die unerlässlich zum Erhalt des 
Lebens sind, sondern auch Dinge, ohne die 
achtbaren Leuten, selbst der untersten Schicht, 
ein Auskommen nach den Gewohnheiten des 
Landes nicht zugemutet werden sollte.“ 

(Smith 1978 [1776]: 747)

Das Ziel der Bedarfsgerechtigkeit wird also überwiegend auf die Si-
cherung einer angemessenen, durchschnittlichen oder minimalen De-
ckung von Grundbedürfnissen bezogen. Doch auch wenn eine solche 

Marx: nach Fähigkeiten und 

Bedürfnissen

Bedarf: Was ist angemessen?
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Abgrenzung die oben genannte Villa nicht mehr als Grundbedürfnis 
akzeptiert, sind damit noch keine konkreten Bedürfnisse definiert.

Was sind also genau jene Waren und Güter, die ein würdiges Leben 
zur Voraussetzung hat? Offenkundig ist dies eine Frage, die nur im 
Zusammenhang mit den jeweiligen gesellschaftlichen Umständen zu 
klären ist. Heutzutage wird man Telefon- und Internetanschluss, viel-
leicht sogar ein Smartphone, zu den Grundgütern zählen, bis in die 
1960er Jahre galt dies weder für Telefon- noch für Fernsehanschlüsse. 

Doch nicht nur durch technische und lebensweltliche Veränderungen 
entstehen Probleme beziehungsweise Anpassungsbedarf. Wie verhält 
es sich mit den Ansprüchen von Menschen, deren Bedürftigkeit nicht 
infolge von Missgeschick, Zufall oder anderen Umständen aufgetre-
ten ist, die außerhalb des Verantwortungsbereichs dieser Person lie-
gen? Was ist mit Menschen, die für ihre missliche Lage voll und ganz 
verantwortlich sind? Ist der Staat hier in dem gleichen Maße zur Hilfe 
verpflichtet wie in einem Fall, wo der oder die Bedürftige alles ver-
sucht hat, um den Schaden abzuwenden?

Noch schwieriger kann sich die Anwendung der Bedarfsgerechtigkeit 
bei Gütern erweisen, die nicht teilbar sind. Dies ist zum Beispiel bei 
Spenderorganen der Fall. Wie soll man entscheiden, bei wem die le-
benswichtige Transplantation vorgenommen wird, wenn es mehr als 
eine bedürftige Person gibt?

Offenkundig entspricht die Grundidee der Bedarfsgerechtigkeit durch 
den Rückbezug auf ein Leben in Würde in besonderer Art und Weise 
dem Gedanken, der zur Aufnahme des Sozialstaatsprinzips in das 
Grundgesetz geführt hat. Es ist ebenso deutlich zu erkennen, dass 
auch hier die konkrete Anwendung nicht immer leicht ist.

Es ist dennoch in einigen zentralen Bereichen des deutschen Sozial-
staats wirksam. Im Gesundheitssystem kommt dieses Prinzip relativ 
deutlich zur Anwendung. Die Behandlung von Krankheiten erfolgt im 
Wesentlichen nach Bedarf – auch wenn es in einigen Bereichen Ein-
schränkungen durch das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit gibt.

Am offensichtlichsten begegnet man dem Prinzip der Bedarfsgerech-
tigkeit in der Grundsicherung, dem früheren Arbeitslosengeld II (ALG 
II) beziehungsweise der früheren Sozialhilfe. Hier ist der Gedanke ei-
ner Grundsicherung, die allen Bürger_innen ein würdiges Mindestni-
veau des Lebensstandards gewährleisten soll, eindeutig zu erkennen.

Die Höhe der Leistungen ist regelmäßig Gegenstand erhitzter Debat-
ten: Die einen halten das Niveau für zu niedrig, um davon in Würde 
leben zu können. Für andere hingegen sind die Leistungen so hoch, 
dass kein oder lediglich ein zu geringer Anreiz zur (Wieder-)Aufnahme 
von Beschäftigung bestehe.

Wandel im Zeitverlauf

Problem: unteilbare Güter
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Allerdings ist Letzteres zunächst kein Gerechtigkeits-, sondern ein  
Effizienzargument. Effizienzgründe, gleich welcher Art, sollten aller-
dings nicht ausreichen, um den Verfassungsgrundsatz der Achtung 
der Menschenwürde zu relativieren. Streng genommen dürfte sich die 
strittige Frage also nur darauf beziehen, ob die Leistungen ausrei-
chend sind, um die Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen  
Leben zu gewährleisten.

3.5 Chancengleichheit

Die Chancengleichheit als viertes der hier besprochenen Gerechtig-
keitsprinzipien unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt von 
den übrigen dreien: Ergebnisgleichheit, Leistungsgerechtigkeit und 
Bedarfsgerechtigkeit stehen in vielen Situationen im Widerspruch zu-
einander.

Die Chancengleichheit vereinbart hingegen nicht nur Aspekte der 
Leistungs- und Ergebnisgleichheit miteinander, in gewisser Weise ist 
sie sogar die Voraussetzung für die Anwendung dieser beiden Prinzi-
pien. Doch der Reihe nach.

Zunächst fällt bei dem Begriff der Chancengleichheit auf, dass er an-
ders als die vorherigen Begriffe auf eine bestimmte Art von Gütern 
Bezug nimmt. Es geht bei diesem Prinzip nicht allgemein um die Ver-
teilung von Gütern und Ressourcen, sondern explizit um die gleiche 
Verteilung von Chancen. Anders gesagt: um die Gleichheit der Aus-
gangsbedingungen.

Wenn diese Gleichheit gewährleistet ist, dann ist auch die darauffol-
gende Ungleichheit in der Verteilung von Einkommen, Status und an-
deren Dingen gerecht. Das Leistungsprinzip kann angewendet wer-
den, denn die Startbedingungen sind für alle gleich. Aber was sind 
diese Ausgangsbedingungen für ein selbstbestimmtes Leben, die so-
wohl zwischen Menschen wie auch zu verschiedenen Zeitpunkten im 
Leben eines Menschen zunächst sehr ungleich verteilt sind? Die Un-
gleichheit der Chancen ergibt sich zum Beispiel infolge von Unter-
schieden in den angeborenen Fähigkeiten, unterschiedlichen Möglich-
keiten der Eltern, geschlechtsspezifischen Rollenverteilungen, unter-
schiedlichen Bildungs- und Ausbildungswegen.

Bei der Chancengleichheit ist man jedoch mit dem Problem konfron-
tiert, dass auch einmal herbeigeführte chancengleiche Verhältnisse 
sich relativ schnell wieder in ungleiche verwandeln können. Moderne 
Theorien der Chancengleichheit stellen deshalb eine „Lebenschancen-
gleichheit“ in den Mittelpunkt. Die Gerechtigkeit erfordert nach die-
sem Konzept nicht nur einen einmaligen Eingriff des Staates, sondern 
es bedarf fortlaufender Korrekturen, um sie herzustellen und aufrecht-
zuerhalten.

Andere Ebene

Gleiche Ausgangsbedingungen

Immer neue Chancen?
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Doch auch hier stellt sich die Frage: Was genau muss zur Herstellung 
der Chancengleichheit gleich verteilt werden? Ein Vorschlag ist, dies 
an der Ursache der Ungleichheit festzumachen. Ungleiche Lebensla-
gen, die auf individuellen Absichten beruhen, rechtfertigen keine 
staatlichen Eingriffe. Ungleichheiten, die hingegen aus nicht zu beein-
flussenden Begabungen und Talenten erwachsen (der „Lotterie der 
Natur“), sollten durch staatliche Kompensationen möglichst ausgegli-
chen werden. Diese Trennung klingt zwar plausibel, in der Praxis ist 
eine klare Unterscheidung von gerechten und ungerechten Ursachen 
der Ungleichheit jedoch selten möglich.

„Einerseits müssen wir, auch wenn wir dabei das 
Gleichheitsgebot verletzen, eine ungleiche Ver-
teilung von Ressourcen innerhalb einer Gesell-
schaft zulassen, die sich aufgrund von unter-
schiedlichem Fleiß, Engagement und Ambitio-
nen der Menschen ergibt. Wir dürfen aber 
andererseits keinesfalls eine ungleiche Vertei-
lung hinnehmen, die aufgrund unterschiedlicher 
Begabungen zustande kommt – so wie es in der 
Laisser-faire-Politik die Regel ist.“ 

(Dworkin 1981: 311, Übersetzung A. P.)

Andere haben deshalb vorgeschlagen, die Verteilung von „Befähigun-
gen“ (capabilities) in den Mittelpunkt zu stellen. Alle Menschen sollen 
mit Kompetenzen ausgestattet werden, die sie in die Lage versetzen, 
ihre Lebenspläne tatsächlich zu verfolgen. Um die Lebenschancen der 
einzelnen Bürger_innen zu sichern, soll die Sozialpolitik nicht nach-
träglich Ungleichheit reduzieren. Vielmehr zählt die Ausstattung der 
Bürger_innen mit Mitteln zur Verhinderung unfreiwilliger, dauerhafter 
sozialer Benachteiligung oder gar Ausgrenzung zu den Kernaufgaben 
des Sozialstaats. Bei der Frage der Chancengleichheit stellt sich na-
türlich auch die Frage nach affirmative action beziehungsweise positi-
ver Diskriminierung. Damit werden Maßnahmen bezeichnet, mit de-
nen bestimmte benachteiligte Gesellschaftsgruppen aktiv unterstützt 
werden. Darunter fallen zum Beispiel Quoten – etwa Frauenquoten 
für Vorstände von Unternehmen oder Aufnahmequoten für bestimm-
te ethnische Gruppen, wie es sie in den USA lange gab. Politisch sind 
sie oft hochumstritten. Befürworter_innen betonen, dass Chancen-
gleichheit nur entsteht, wenn mit solchen Instrumenten zumindest 
zeitweise der strukturellen Benachteiligung entgegengewirkt wird. 
Langfristig würde die Gesellschaft von der gleichmäßigeren Vertei-
lung der Chancen profitieren. Gegner_innen sehen die Leistungsge-
rechtigkeit ausgehebelt – auch wenn sie meist die unterschiedlichen 
Voraussetzungen, unter denen Leistungen jeweils erbracht werden, 
ausblenden. Das Problem der Bewertung von Leistung wurde ja be-
reits im Vorhergehenden thematisiert.

Was ist zu tun?

Befähigungsansatz

„affirmative action“
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Wenn bei der Chancengleichheit faire Ausgangsbedingungen so deut-
lich im Zentrum der Überlegungen stehen, dann liegt es auf der 
Hand, dass die Bildungspolitik eines der zentralen Anwendungsgebie-
te ist. Öffentliche Einrichtungen von Kindertagesstätten bis hin zur 
Berufsausbildung verdeutlichen, dass der Staat es als seine Aufgabe 
versteht, allen den Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Die Ergebnis-
se unter anderem der PISA-Studien in den vergangenen Jahren zeigen 
aber auch, dass Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem nur 
sehr eingeschränkt besteht (vgl. Kapitel 7.6 Bildung).

3.6 Geschlechtergerechtigkeit
Von Barbara Stiegler 

Geschlechtergerechtigkeit – was heißt das?

Geschlechtergerechtigkeit gilt als „übergeordnetes Prinzip der Ge-
rechtigkeit“, aber was lässt sich darunter genauer verstehen? Ge-
schlechtergerechtigkeit ist hergestellt, wenn jede Person die Frei-
heit hat, das eigene Leben so zu gestalten, wie es den eigenen 
Vorstellungen entspricht. Dazu gehören die Freiheit von Ge-
schlechternormen, die vorgezeichnete Seins- und Lebensweisen 
bestimmen, sowie eine soziale Infrastruktur, die alle Lebenswei-
sen unterstützt. Geschlechtergerechtigkeit ist nur möglich, wenn 
in einer Gesellschaft jedes Geschlecht Anerkennung und Wert-
schätzung erfährt und materielle Ressourcen, Macht und Teilhabe 
zwischen Geschlechtern gleich verteilt sind.

Um Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen, müssen auf der struktu-
rellen Ebene die gesellschaftlichen, organisationalen und institutio-
nellen Voraussetzungen für Geschlechtergerechtigkeit durch politi-
sche Maßnahmen geschaffen werden. Auf der symbolischen Ebene 
gilt es, die Kultur mit ihren oft androzentrischen – also nur auf die 
männliche Lebensweise bezogenen – und sexistischen Werten und 
Normen zu verändern (Pimminger 2014; Gender Glossar o. D.). Auf der 
subjektbezogenen Ebene sind es geschlechtsbezogene Auffassungen 
und Bewertungen, die die individuelle Freiheit einschränken.

Lange Zeit beherrschte unsere Vorstellung ein binäres Geschlechter-
bild, in dem nur zwei Geschlechter existieren: das männliche und das 
weibliche. Zudem wird in dieser Vorstellung davon ausgegangen, dass 
beide diametral verschieden sind (Polarität) und in einer klaren Hier-
archie zueinander stehen, in der das Männliche dem Weiblichen über-
legen ist. Dieses dominante Geschlechterbild hat zentrale Bedeutung 
für die Fremd- und Selbstwahrnehmung von Personen und es ent-
steht Druck, sich diesen Geschlechterstereotypen zuzuordnen und an-
zupassen. Allerdings entsprechen diese Vorstellungen schon lange 

Unterscheidung: strukturelle 

und symbolische Ebene

Mehr als zwei Geschlechter
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nicht mehr der gesellschaftlichen Lebenswirklichkeit, in der vielfältige 
Geschlechtsidentitäten und sexuelle Orientierungen real gelebt wer-
den.7 Solchen Stereotypen und Vorurteilen gilt es daher auch in allen 
gesellschaftlichen Bereichen, vor allem in den Medien und in der Bil-
dung, entschieden entgegenzuwirken.

Was hat der Sozialstaat mit Geschlecht zu tun? 
Schon das deutsche Grundgesetz fordert eine aktive Rolle des Staates 
bei der Umsetzung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen: 
„Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tat-
sächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Män-
nern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin“ (Arti-
kel 3 Absatz 2). Damit ist nicht nur gemeint, dass Männern die glei-
chen Rechte wie Frauen zustehen. Es geht auch darum, dass Männer 
wie Frauen die gleichen Chancen haben, ein von Geschlechternormen 
freies und selbstbestimmtes Leben zu führen.

Der Sozialstaat schafft und beeinflusst wesentlich die Rahmenbedin-
gungen und Voraussetzungen für die Freiheit der einzelnen Personen. 
Er bestimmt nach seinen zugrunde liegenden Leitbildern, wie sich die 
Geschlechterverhältnisse gestalten. Die Sozialpolitik, die Arbeits-
marktpolitik, die Bildungs-, Familien-, Gleichstellungs- und Steuerpoli-
tik sind dabei besonders relevant: Im Sozialrecht geht es um die Ver-
teilung materieller Ressourcen, vor allem durch finanzielle Absiche-
rung in Krisen wie Krankheit, Arbeitslosigkeit und im Alter, sowie um 
die Rechte auf staatliche Sozialleistungen. Im Arbeitsrecht geht es 
um die Gestaltung der rechtlichen Bedingungen zwischen Arbeitneh-
mer_in und Arbeitgeber_in. Die Bildungspolitik beeinflusst die Chan-
cen der einzelnen Personen, die eigenen Fähigkeiten zu entfalten. Im 
Familienrecht werden die Rechte und Pflichten in Partnerschaften 
und Familienzusammenhängen festgelegt. In der Gleichstellungspoli-
tik werden alle Felder der Diskriminierung und Benachteiligungen 
nach Geschlecht in den Blick genommen, besonders der Schutz von 
Frauen vor Gewalt. Mit dem Steuerrecht wird bestimmt, wofür und 
wie viel Steuern zu bezahlen sind und wofür nicht. Alle diese Gesetze 
und Regelungen haben – beabsichtigte oder nicht beabsichtigte – 
Auswirkungen auf die Geschlechterverhältnisse. Daher muss ein Sozi-
alstaat von den bestehenden Ungleichheiten in den Geschlechterver-
hältnissen ausgehen und seine Leistungen auch darauf ausrichten, die 
Ursachen für die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern zu be-
seitigen, um das Ziel der Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen 
(Stiegler 2007).

7  Auch historisch lässt sich belegen, dass die Stereotype oftmals nicht den gelebten Realitäten 
entsprachen.

Grundgesetz verpflichtet den 

Staat zur Gleichstellungspolitik

Sozialstaat setzt Rahmen
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Aber dafür müssen die Ursachen von Ungleichheiten zunächst als sol-
che erkannt werden. Seit den 1990er Jahren beschäftigen sich femi-
nistische Sozialstaatsforscherinnen zunehmend mit den verschiede-
nen Formen des Sozialstaats in Europa. Zunächst haben sie die herr-
schenden Kategorien, die im Mainstream der Sozialstaatsforschung 
entwickelt wurden, als unzureichend kritisiert: Diese Kategorien waren 
nämlich geschlechtsblind und adressierten nur Personen statt Männer 
und Frauen. Erst diese Kritik führte zu einer Neuordnung in der wis-
senschaftlichen Betrachtung der Sozialstaaten. Die Einführung der 
„Geschlechterbrille“ brachte dann auch bahnbrechende, neue Erkennt-
nisse. Die Forscherinnen deckten auf, dass die meisten europäischen 
Sozialstaaten, und insbesondere der deutsche Sozialstaat, auf der 
Idee einer traditionellen Arbeitsteilung zwischen Männern (Erwerbsar-
beit) und Frauen (unbezahlte Care-Arbeit) und damit der Vorstellung 
der traditionellen Kleinfamilie mit einem Ernährer aufbauen (Ernäh-
rermodell) und sie gleichzeitig befördern.

Weitgehend blind für Care-Arbeit
Eine ganz grundsätzliche Problematik liegt darin, dass in den meisten 
Sozialstaaten nur die bezahlte Arbeit als „Arbeit im eigentlichen Sin-
ne“ verstanden wird. Die unbezahlte Arbeit, deren Zeitvolumen sogar 
größer ist als das der Erwerbsarbeit und die überwiegend von Frauen 
geleistet wird, bleibt unberücksichtigt. Unbezahlte Arbeit ist vor allem 
private Versorgungsarbeit im Haushalt und privat geleistete Kinder-, 
Kranken- und Altenbetreuung. Diese sogenannten Care-Arbeiten sind 
die Basis der Gesellschaft, ohne sie funktioniert auch die Wirtschaft 
nicht. Im klassischen ökonomischen Denken wird Care-Arbeit aller-
dings überhaupt nicht berücksichtigt und geht zum Beispiel auch 
nicht in die Berechnung des Bruttosozialprodukts ein. Die Fehlannah-
me, dass diese Arbeit nur aus Liebe geleistet wird oder weil ihre Erle-
digung der Natur der Frau entspricht, scheint immer noch unter-
schwellig verbreitet zu sein. Mit der Einführung von Elternzeit und El-
terngeld gibt es erste Schritte der Anerkennung, die aber bei Weitem 
noch nicht die gesamte Care-Arbeit umfassen.

Eng verbunden mit dieser unzureichenden Definition von Arbeit ist 
die große Bedeutung, die der Ehe im Leitbild des deutschen Sozial-
staats beigemessen wird. Ilona Ostner (1995) drückte es so aus: Die 
Ehefrauen sind „einen Ehemann weit“ von der Armut entfernt. Aber 
auch das Umgekehrte gilt: Sie sind nur dem Ehemann entsprechend 
am Wohlstand beteiligt. Das Einkommen des Mannes bestimmt den 
Lebensstandard der Hausfrau.

Klassische Rollenbilder präg(t)en 

Sozialstaaten

Armut: „nur einen Eheman 

weit“ weg
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Wie geschlechtergerecht ist der deutsche Sozialstaat?
Auch unterschiedliche Frauenbewegungen betonten immer wieder, 
dass Care-Arbeit Arbeit ist. Sie prangerten unter anderem an, dass es in 
den Sozialversicherungssystemen keine eigenständigen Ansprüche aus 
der Arbeit von Müttern gab, die ausschließlich private Care-Arbeit leis-
teten. Die Erkenntnisse aus der Wissenschaft und die Kraft der Frauen-
bewegungen führten zu kleinen Verbesserungen, schafften aber noch 
keine grundsätzliche Abkehr vom Ernährermodell und den durch die 
Ehe gestützten Abhängigkeiten in den sozialen Sicherungssystemen.

Trotz einiger Fortschritte liegt der deutsche Sozialstaat heute im euro-
päischen Vergleich bezüglich der Gleichstellung der Geschlechter le-
diglich im Mittelfeld auf dem elften Platz (Gender Equality Index 2025: 
35, siehe auch S. 51). Die soziale Lage einer Person, besonders ihre ma-
teriellen Ressourcen, ist in Deutschland immer noch stark über ihre 
Geschlechtszugehörigkeit bestimmt. Dies ist vor allem darauf zurück-
zuführen, dass im deutschen Sozialstaat strukturelle Bedingungen 
herrschen, die nicht zu mehr Geschlechtergerechtigkeit führen:

	→ Der Sozialstaat trennt öffentliche und private Arbeit und setzt 
auf die unbezahlte Arbeit im Rahmen von Ehe und Familie: Frauen 
leisten 43,8 Prozent mehr unbezahlte Arbeit als Männer – auch als 
Gender Care Gap bezeichnet (Statistisches Bundesamt 2024a). 
Fast zwei Drittel der wöchentlichen Gesamtarbeitszeit von Frauen 
sind unbezahlt. Bei Männern ist es weniger als die Hälfte. Deutsch-
land ist also noch weit von einer geschlechtergerechten Verteilung 
der gesamten Arbeit in der Gesellschaft entfernt: zwischen Män-
nern und Frauen in Bezug auf die Hausarbeit, zwischen Vätern und 
Müttern in Bezug auf die Kinderbetreuung, zwischen Söhnen und 
Töchtern, (Ehe-)Partnern und (Ehe-)Partnerinnen in Bezug auf die 
häusliche Pflege.

	→ Der Sozialstaat sichert lebenslange Erwerbsarbeit sozial ab, an-
dere Arbeitsbiografien jedoch nicht beziehungsweise nur in gerin-
ger oder abhängiger Weise: Die männliche Normalarbeitsbiogra-
fie mit lebenslanger Vollzeitarbeit ist die Norm fast aller sozialpoli-
tischen Regelungen. Den erwerbsarbeitenden Ehemann schützen 
eine Krankenversicherung, eine Arbeitslosigkeitsversicherung und 
eine Rentenversicherung vor den Risiken im Leben. Eine Hausfrau 
in der traditionellen Familie hat demgegenüber nur abgeleitete An-
sprüche an diese sozialen Sicherungen. Diese Ansprüche an die so-
zialen Sicherungssysteme der nicht erwerbstätigen Ehepartnerin-
nen garantieren nur eine fragile soziale Sicherheit, die im Falle der 
Auflösung der Ehe durch Scheidung oder durch den Tod des er-
werbstätigen Ehepartners zerbricht. Oft sind die Frauen dann auf 
Fürsorgeleistungen des Staates angewiesen, der die Lebensrisiken 
mit erheblicher Kontrolle der Lebensumstände auf unterstem Ni-
veau absichert (Grundsicherung, Wohngeld).

Europäischer Vergleich:  

Deutschland im Mittelfeld

Was ist Arbeit?

Was ist normal?
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	→ Der Sozialstaat bevorzugt die Ehe als soziales Sicherungssystem: 
Mit dem Splittingvorteil schafft das Steuerrecht sogar für Eheleute 
unabhängig davon, ob sie Kinder haben oder nicht, einen Anreiz 
für das Ernährermodell. Die Steuerklasse V verringert den monat-
lichen Nettoverdienst und mindert dadurch auch die Lohnersatz-
leistungen wie das Arbeitslosengeld, Unterhaltsgeld, Krankengeld, 
Verletztengeld, Übergangsgeld, Mutterschaftsgeld und Elterngeld. 
Das alles betrifft vor allem die Frauen.

	→ Auf den Arbeitsmärkten spielt das Geschlecht eine große Rolle: 
Arbeiterinnen waren bis in die 1950er Jahre besonderen Diskrimi-
nierungen ausgesetzt. Ihre Arbeitsverhältnisse und Arbeitsbedin-
gungen waren schlechter als die der Männer. Frauenabschläge in 
den Entgeltordnungen, später Leichtlohngruppen genannt, speziel-
le Arbeitsverbote und die Doppelbelastung durch die private Care-
Arbeit waren charakteristisch für ihre Lebenslage. Heute werden 
Frauen dagegen nicht mehr direkt wegen ihres Geschlechts be-
nachteiligt. Dennoch gibt es eine horizontale (Branchen) und verti-
kale (Betriebshierarchie) Spaltung der Arbeitsmärkte nach Ge-
schlecht. Spezielle Frauenlöhne sind abgeschafft, aber dafür wird 
die Arbeit, für die Frauen geeignet erscheinen, abgewertet und ge-
ringer bezahlt. Im Ergebnis kommen Frauen auch heute noch 
durchschnittlich auf einen Bruttostundenlohn, der um 16 Prozent 
niedriger liegt als der der Männer, diese Differenz wird auch als 
Gender Pay Gap bezeichnet. Die Gründe hierfür sind vielfältig: 

	→ Die Zweiteilung der Ausbildungssysteme für als solche ver-
standene „Männer- und Frauenberufe“: eine duale Ausbildung 
für „Männerberufe“, ein Schulberufssystem mit zersplitterten 
Zuständigkeiten, mangelhaften Kontrollen und ohne einheitli-
che Qualifikationsstandards für „Frauenberufe“.

	→ Die charakteristischen Merkmale der „Frauenberufe“ sind an-
gepasst an die „weibliche Normalbiografie“ (Sackgassenberu-
fe ohne Aufstiegschance, Zweitverdiener_innen-Berufe, Über-
gangsberufe), angepasst an die Geschlechterhierarchie (Assis-
tenzberufe) und angepasst an die „weibliche Bestimmung“ in 
der Familie (Semiprofessionalisierung). Zudem nutzen „Frauen-
berufe“ ein für natürlich gehaltenes „weibliches Arbeitsvermö-
gen“, die Eignung wird durch das biologische Geschlecht be-
gründet (insbesondere im Bereich der Pflege- und Sorgeberufe). 
Bislang sind der gewerkschaftliche Organisationsgrad und auch 
die Politikfähigkeit dieser Berufe begrenzt.

	→ „Frauenberufe“ sind insgesamt schlechter bezahlt, ihre Ar-
beitstätigkeiten schlechter bewertet. Die beruflichen Anforde-
rungen und Belastungen im Rahmen überwiegend weiblicher 
Erwerbsarbeit werden geringer entlohnt als die gleichen Anfor-
derungen und gleichen Belastungen im Rahmen überwiegend 

Was ist Familie?

Wer wird wie bezahlt?
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männlicher Erwerbsarbeit. Das betrifft besonders Sorgeberufe 
in Pflege und Gesundheit (Klammer et al. 2018).

	→ Die weibliche Normalbiografie weist viele „Ausfallzeiten“ für 
Sorgearbeit auf. Frauen nehmen viel häufiger als Männer Teil-
zeitbeschäftigung in Anspruch. Beides mindert den Wert ihrer 
Arbeitskraft für die Arbeitgeber_innen und führt zu Beschäfti-
gungsschranken.

	→ Hinzu kommt eine Reihe von eng verbundenen Phänomenen: 
Teilzeitarbeit wird geringer bezahlt. Die besser bezahlten Füh-
rungspositionen stehen Frauen immer noch nicht gleicherma-
ßen offen wie den Männern, und Minijobs werden, wenn sie die 
einzige Erwerbsquelle sind, zu 60 Prozent von Frauen genutzt, 
mit ihnen gehen keine beziehungsweise nur minimale Ansprü-
che auf soziale Absicherung einher.

	→ Frauen verfügen generell über geringere materielle Ressourcen 
als Männer: Sie verdienen im Laufe ihres Lebens nur 42 Prozent 
dessen, was Männer verdienen, was im Lifetime Earnings Gap 
Ausdruck findet (BMFSFJ 2016). Nach Daten des Deutschen Ge-
werkschaftsbunds (DGB) können mehr als die Hälfte (53 Prozent) 
der Frauen im Haupterwerbsalter ihre Existenz langfristig nicht al-
lein durch ihr Einkommen sichern (Pimminger 2025: 17). Frauen 
beziehen im Durchschnitt ein um 49 Prozent niedrigeres Alterssi-
cherungseinkommen als Männer (Gender Pension Gap). Ab dem 
65. Lebensjahr liegen ihre Alterseinkünfte bei rund 17.800 Euro 
brutto im Jahr, die der Männer bei rund 25.400 Euro (Statistisches 
Bundesamt 2023b). Der Gender Gap zeigt sich in allen Bestandtei-
len der Alterseinkünfte: Besonders groß ist er in der betrieblichen 
Altersversorgung mit 50 Prozent, in der betrieblichen Altersversor-
gung im öffentlichen Dienst mit noch 37 Prozent, in berufsständi-
schen Versorgungswerken mit 32 Prozent, in der Beamtenversor-
gung mit 30 Prozent. In der gesetzlichen Rentenversicherung be-
trägt er 22,4 Prozent (BMAS 2020). Die gesetzliche 
Rentenversicherung ist die wichtigste Quelle für 92 Prozent aller 
Frauen – und sie ist durch die sozialen Komponenten Hinterbliebe-
nenrente und Kindererziehungszeiten die mit dem geringsten Gen-
der Gap. Besonders im Alter erhöht sich das Armutsrisiko für Frau-
en: Rund jede fünfte Person ab 65 Jahren ist armutsgefährdet. 
Frauen haben mit circa 21,5 Prozent ein wesentlich größeres Risiko 
als Männer mit circa 17,5 Prozent (Statistisches Bundesamt 2026). 

Geschlechtergerechte Perspektiven für den Sozialstaat
Der Sozialstaat braucht ein neues Leitbild für die Geschlechterverhält-
nisse in allen Bereichen. Eine Abkehr vom Ernährermodell zugunsten 
eines universellen oder Zweiverdiener_innen-Modells (adult worker 
model oder dual earner model), wie es einer modernen Arbeitsmarkt- 

Es braucht ein neues Leitbild
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und Sozialpolitik zu entsprechen scheint, ist keine Lösung. Der Grund: 
Dieses Modell vernachlässigt weiterhin die notwendige, unbezahlte 
Betreuungs-, Erziehungs- und Pflegearbeit, die im familiären Rahmen 
geleistet wird. Bei doppelter Vollzeit bleibt im Grunde keine Zeit für 
Kinder oder pflegebedürftige Angehörige. Geschlechtergerechtigkeit 
kann daher nur durch ein gleichberechtigtes „Erwerbs- und Sorgemo-
dell“ (dual earner/dual carer model oder universal caregiver model) er-
reicht werden (BMFSFJ 2017: 100 f.). Gemäß diesem Leitbild sind alle 
Geschlechter gleichermaßen sowohl in den Arbeitsmarkt integriert als 
auch in der Sorgearbeit engagiert: Jede erwachsene Person, gleich 
welchen Geschlechts, sorgt für ihre eigenständige Existenz und leistet 
gleichzeitig in den verschiedenen Lebensphasen die notwendige pri-
vate Sorgearbeit, ohne Nachteile zu erfahren. Dieses Modell wird am 
ehesten in den sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaaten Skandi- 
naviens umgesetzt (vgl. Kapitel 4).

Bereits heute hat das Ernährermodell an einigen Stellen schon seine 
Wirkungen verloren: Die meisten Frauen wollen von unbezahlter Sor-
gearbeit entlastet werden, eine notwendige Voraussetzung für ihre 
ökonomische Eigenständigkeit über den Lebensverlauf. Viele Frauen, 
auch Mütter würden heute ihre berufliche Tätigkeit ausweiten, wenn 
es eine Entlastung von der Care-Arbeit gäbe, durch den Partner und/
oder durch ausreichende Betreuungs-, Bildungs- und Pflegeangebote. 
Eine Aufgabe des Sozialstaats ist es, die entsprechende soziale Infra-
struktur für Betreuung und Pflege, für Erziehung und Bildung bereit-
zustellen. So kann die privat zu leistende Arbeit verringert werden. 
Darüber hinaus ist jede finanzielle Absicherung für unbezahlte Care-
Arbeit ein Schritt zu mehr Geschlechtergerechtigkeit, sei es durch eine 
Familienstartzeit, Elterngeld, Kinderkrankengeld, Pflegegeld oder 
Rentenpunkte für Erziehungszeiten. Letztlich ist Geschlechtergerech-
tigkeit jedoch nur durch eine gerechte Verteilung unbezahlter Sorge-
arbeit zwischen den Geschlechtern zu erreichen. Denn es ist weder 
möglich noch erstrebenswert, diese vollständig in öffentlich finanzier-
te Infrastruktur auszulagern.

Auch neue Konzepte werden diskutiert: Unter dem Schlagwort „New 
Work“ geht es um veränderte Arbeitsweisen durch selbstbestimmte 
Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, Jobsharing, Führen in Teilzeit und 
aus der Ferne sowie den Abschied von der Präsenzkultur, um Men-
schen mit Fürsorgeaufgaben in ihrer Karriereentwicklung nicht zu be-
nachteiligen. Das Konzept der Familienarbeitszeit bietet eine gewisse 
finanzielle Unterstützung für Betreuungsarbeit, die besonders die ge-
rechte Verteilung dieser Arbeit zwischen den Geschlechtern fördern 
will: Eltern jüngerer Kinder, die beide mit einer Arbeitszeit von 80 bis 
90 Prozent berufstätig sind (also zwischen 28 und 36 Wochenstun-
den), sollen ein Familiengeld in Höhe von 300 Euro monatlich erhal-
ten (je 150 Euro für die Mutter und für den Vater).

Ernährermodell verliert an 

Wirkung

Konzept: Familienarbeitszeit
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Das Optionszeitmodell sieht eine weitreichende Veränderung der Le-
bensarbeitszeit mit der finanziellen Absicherung der privat zu leisten-
den Care-Arbeit für alle Beschäftigten vor: Grundsätzlich soll allen 
Menschen in ihrem Erwerbsverlauf ein Zeitbudget von etwa neun 
Jahren zur Verfügung stehen. Dieses Zeitbudget soll ihnen ermögli-
chen, ihre Erwerbsarbeit zugunsten gesellschaftlich relevanter Tätig-
keiten (zum Beispiel Care-Arbeit) zu unterbrechen beziehungsweise 
zu reduzieren und gleichzeitig während dieser Zeit finanziell abgesi-
chert zu sein (KDFB 2023).

Zur Bekämpfung der Armut, die aufgrund der Geschlechterverhältnis-
se entstehen kann, können dienen:

	→ Schaffung einer eigenständigen Gesundheits- und Alterssicherung 
für jede Person, damit die individuelle Sicherheit nicht mehr auf 
Ansprüchen beruht, die durch eine Ehe begründet sind

	→ Abschaffung der Steuerklasse V und Individualbesteuerung statt 
Ehegattensplitting 

	→ Ersatz prekärer Arbeitsverhältnisse durch sozialversicherte Beschäf-
tigungsverhältnisse

Um mehr Geschlechtergerechtigkeit im Sozialstaat zu erreichen, kön-
nen gleichstellungsorientierte Verfahren angewendet werden. So könn-
te ein Gender-Budgeting des gesamten Bundeshaushalts zu mehr Ge-
schlechtergerechtigkeit führen. Gleichstellungsorientierte Gesetzesfol-
genabschätzung und Gender-Prüfungen von Maßnahmen (Gender 
Impact Assessment [GIA]) sollten in allen Ressorts angewendet werden. 
Damit würden zukünftige Reformen auf (unbeabsichtigte) Folgen für 
die Geschlechterverhältnisse geprüft. Am wirkungsvollsten geschähe 
das aus einer intersektionalen Perspektive. Intersektionale GIAs können 
etwa zeigen, ob zum Beispiel die angestrebte Verbesserung der Lage 
einer Teilgruppe die Lage einer anderen Teilgruppe verschlechtern 
könnte. Beispiel: Wenn hoch qualifizierte Frauen in Führungspositionen 
gefördert werden, könnten sich möglicherweise die Arbeitsverhältnisse 
für migrantische Arbeitnehmer_innen im Bereich der haushaltsnahen 
Dienstleistungen verschlechtern.

Der Sozialstaat schafft die Strukturen, die die Geschlechterordnung 
prägen. Die heutigen Geschlechterverhältnisse verweisen immer noch 
auf unterschiedliche Lebens- und Unsicherheitslagen und ungleiche 
Teilhabechancen aufgrund des Geschlechts. Entsprechend gilt es, den 
Sozialstaat weiterzuentwickeln, denn Geschlechtergerechtigkeit ist 
erst dann erreicht, wenn Männer und Frauen die gleichen Rechte, die 
gleichen Ressourcen und die gleiche Macht und Anerkennung haben 
und, nicht durch Geschlechternormen beschränkt, ihr Leben selbst- 
bestimmt führen können. 

Instrumente für mehr 

Geschlechtergerechtigkeit
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3.7 Zusammenfassung

Absolute Gerechtigkeit gibt es nicht. Nach einem einzigen Gerechtig-
keitskonzept zu streben, nach dem dann alle gesellschaftlichen und 
politischen Bereiche organisiert werden, ist nicht nur illusorisch. Ein 
solches Unterfangen wäre auch zutiefst undemokratisch. Denn es 
zeigt sich, dass die Meinungen über das, was gerecht ist, innerhalb 
der Bevölkerung oft auseinandergehen.

Die Diskussion der unterschiedlichen Gerechtigkeitsprinzipien hat ge-
zeigt, dass in verschiedenen Politikfeldern den jeweiligen Maximen eine 
unterschiedliche Wichtigkeit beigemessen wird. Gleichwohl braucht Po-
litik einen Kompass, den sie für ihre Entscheidungen zurate zieht.

Dafür kann die Soziale Demokratie – ergänzend zu den Gerechtig-
keitsprinzipien – auf die Grundbegriffe „Befähigung“, „Selbstbestim-
mung“ und „Beteiligung“ zurückgreifen. In ihrem Zusammenwirken 
sind sie eine wichtige Grundlage, um die gleichen Chancen aller auf 
Teilhabe an einer Gesellschaft sicherzustellen.

Was bedeutet das für die Soziale Demokratie? 

	→ Gleiche Würde und gleiche Möglichkeiten für ein selbstbestimmtes 
Leben und politische Teilhabe erfordern eine gerechte Verteilung 
gesellschaftlicher Ressourcen.

	→ Die Frage gerechter Verteilung kann an den vier Prinzipen Gleich-
heit, Leistungsgerechtigkeit, Bedarfsgerechtigkeit und Chancen-
gleichheit ausgerichtet werden.

	→ Diese Prinzipien müssen in unterschiedlichen Bereichen verschie-
den gewichtet werden. Gleichheit, Leistungsgerechtigkeit und Be-
darfsgerechtigkeit begrenzen einander. Chancengleichheit ist ein 
übergreifendes Prinzip. Sie ist die Voraussetzung für die Anwen-
dung der anderen Prinzipien, vor allem für die Anwendung von 
Leistungsgerechtigkeit.

	→ Befähigung, Selbstbestimmung und Beteiligung sind neben der ge-
rechten Verteilung von Ressourcen wichtige Grundbegriffe für die Aus-
richtung der Architektur des Sozialstaats in der Sozialen Demokratie.

	→ Generationengerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit sind 
übergreifende Gerechtigkeitsprinzipien, die als Orientierung für die 
Ausrichtung und Weiterentwicklung des Sozialstaats herangezogen 
werden müssen.
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4. �Materialien, Bauweisen 
und Architekturen des 
Sozialstaats 

In diesem Kapitel

	→ werden die Baumaterialien des Sozialstaats (Geld-, Dienst- und 
Sachleistungen) und ihre Bedeutung für verschiedene Sozial-
staatsbereiche beschrieben;

	→ wird die Architektur der idealtypischen Sozialstaaten, des libe-
ralen, konservativen und sozialdemokratischen Sozialstaats, 
vorgestellt;

	→ wird gezeigt, welche Konsequenzen sich aus der Sozialstaats-
architektur für die Bürger_innen ergeben.

Zentrale Bestandteile des deutschen Sozialstaats wie die Renten- und 
Arbeitslosenversicherung sind mehr als 100 Jahre alt. Seitdem wurde 
vieles am Sozialsystem verändert und angepasst. Manche (großen) 
Leitplanken haben sich allerdings nicht oder nur wenig verändert. 
Dieser Umstand kann dazu verleiten, dass manche Regeln und Eigen-
arten als unabänderlich wahrgenommen werden – auch wenn dies 
nicht zwingend der Fall ist.

Ein Blick in benachbarte Länder zeigt schnell, dass es auch andere 
Möglichkeiten gibt, soziale Sicherheit zu gewährleisten. Und das, ob-
wohl die prinzipiell verfügbaren Mittel (Geld, Dienst- und Sachleistun-
gen) überall die gleichen sind. In einer Analogie zum Hausbau heißt 
das: Auch wenn die Materialien immer gleich sind, können sie je nach 
Bauplan unterschiedlich eingesetzt werden und sich so auch die Er-
gebnisse zum Teil erheblich unterscheiden.

Das führt nicht nur dazu, dass die Häuser unterschiedliche Formen 
besitzen. Es hat auch Auswirkungen auf die Bewohner_innen. Auf den 
nächsten Seiten werden also zunächst die Baumaterialien vorgestellt, 
um dann die unterschiedlichen Bauweisen und Architekturschulen zu 
beschreiben. Abschließend werden die Konsequenzen dieser verschie-
denen Formen für die Bewohner_innen diskutiert.

Die europäischen Sozialstaaten 

unterscheiden sich
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4.1 Baumaterialien und Werkzeuge des Sozialstaats 

Sozialpolitik kennt verschiedene Materialien und Werkzeuge. Das  
naheliegendste Mittel staatlicher Sozialpolitik sind Geldleistungen: 
Arbeitslosengeld, Rente oder Kindergeld werden auf das Konto von 
arbeitslosen Menschen, Rentner_innen oder Eltern überwiesen. 

Doch neben Geldleistungen, also monetären Transfers, verfügt der 
Sozialstaat über weitere Instrumente. In der Gesundheits- und Pflege-
politik werden beispielsweise Dienstleistungen zur Verfügung gestellt: 
Diagnose und Behandlung durch Ärzt_innen, Therapeut_innen oder 
Pflegepersonal. Auch die Bildungs- und Familienpolitik kennt Dienst-
leistungen: Lehrer_innen vermitteln Bildung an Schulen, Kinder wer-
den in Tagesstätten und Kindergärten betreut. 

Neben monetären Leistungen und Dienstleistungen sind Sachleistun-
gen ein dritter zentraler „Baustoff“ der Sozialpolitik. Ein Beispiel für 
Sachleistungen sind Medikamente in der Gesundheitspolitik. 

Steuern und Beiträge sind ebenfalls Teil des sozialpolitischen Werk-
zeugkastens. Denn ihnen kommen, neben der Finanzierungsaufgabe, 
auch eine Umverteilungs- und eine Steuerungswirkung zu. Welche 
Baumaterialien kommen also in den unterschiedlichen Bereichen des 
Sozialstaats zur Anwendung?

Materialien in der Steuerpolitik 
Über Steuern, Gebühren und Beiträge erzielt der Staat Einnahmen, die 
unter anderem zur Finanzierung der Sozialsysteme dienen. Ein gut aus-
gebauter Sozialstaat ist auf entsprechend hohe Einnahmen angewie-
sen. Niedrige Steuern ermöglichen nur einen schwach ausgebauten So-
zialstaat beziehungsweise einen ohne große Umverteilungswirkung, da 
überwiegend über Beiträge finanzierte Sozialstaaten diese an entspre-
chende Gegenleistungen knüpfen. Neben der Höhe der Einnahmen ist 
jedoch auch die Art und Weise der Steuererhebung ein wichtiges Unter-
scheidungsmerkmal: Unterschiedliche Steuersysteme haben eine unter-
schiedliche Verteilungswirkung. Weitere Details in Kapitel 7.1 (Steuern). 

Materialien in der Arbeitslosenversicherung und Grundsicherung
Die Arbeitslosenversicherung ist zum einen eine klassische Lohner-
satzleistung. Sie ersetzt das Einkommen und ist deswegen in allen 
Ländern hauptsächlich eine Geldleistung. Zum anderen werden er-
gänzend mittlerweile in vielen Ländern auch Dienstleistungen einge-
setzt, zum Beispiel in Form von Aus- und Weiterbildungen, die die 
Wahrscheinlichkeit erhöhen sollen, wieder einen Job zu bekommen. 
Die Qualität der Angebote und die dafür zur Verfügung gestellten Mit-
tel sind jedoch je nach Land sehr verschieden. Die Grundsicherung ist 

Geldleistungen, Dienstleistungen 

und Sachleistungen

Steuern und Beiträge
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eine klassische Geldleistung und wird durch Dienst- oder Sachleistun-
gen ergänzt (zum Beispiel Umschulungen für Arbeitssuchende). Weite-
re Details in Kapitel 7.2 (Arbeit). 

Materialien in der Rente 
Die Rentenversicherung ist ein Beispiel für einen Bereich des Sozial-
staats, in dem ausschließlich die monetären Leistungen im Vorder-
grund stehen. Zwar steigt im Alter die Wahrscheinlichkeit, auf Ge-
sundheits- und Pflegeleistungen angewiesen zu sein, aber diese Leis-
tungen sind nicht Bestandteil der Rentenversicherung. 

Die zentrale Frage des Rentensystems lautet, auf welchem Wege die 
Finanzierung geleistet werden soll. Welche Rolle spielen individuelle 
Beiträge im Vergleich zu Steuern? Und: Welche Bedeutung kommt 
privaten oder betrieblichen Anteilen der Alterssicherung zu? Die Ant-
worten auf diese Fragen haben Konsequenzen für die Einkommens-
ungleichheit unter Rentner_innen und das Problem der Altersarmut in 
einem Land. Weitere Details in Kapitel 7.3 (Rente).

Materialien in der Gesundheitspolitik 
Im Hinblick auf die angewendeten „Werkzeuge“ ist das Gesundheits-
system das Spiegelbild zur Rentenversicherung. Sind es dort monetä-
re Leistungen, geht es in der Gesundheitspolitik hauptsächlich um die 
Bereitstellung von Dienst- und Sachleistungen – Gesundheit kann 
man sprichwörtlich nicht kaufen. 

Hier stellt sich insbesondere die Frage, wie die Leistungen finanziert 
werden sollen und wer sie erbringt. Öffentliche Gesundheitssysteme 
haben oft mit dem Vorwurf der Ineffizienz zu kämpfen. Eine Zweitei-
lung in private und öffentliche Gesundheitsvorsorge birgt hingegen 
die Gefahr einer Zweiklassenmedizin. Weitere Details in Kapitel 7.4 
(Gesundheit). 

Materialien in der Pflege
Pflege ist ein klassischer Dienstleistungsbereich. Allerdings bedeutet 
dies nicht, dass ein sozialstaatliches Pflegesystem die Dienstleistung 
an sich bereitstellt. Es gibt auch Modelle, in denen Geldleistungen 
ausgezahlt werden, mit denen dann die öffentlichen oder privaten 
Pflegedienstleistungen bezahlt werden. In vielen Ländern wurde Pfle-
ge lange ohne große öffentliche Infrastruktur organisiert, sondern in 
erster Linie privat in den Familien geleistet und in einigen ist es im-
mer noch so. Neben der Finanzierung und Bereitstellung der Pflege 
stellt sich vor allem die Frage nach deren Qualität. Weitere Details in 
Kapitel 7.5 (Alterung der Gesellschaft und Pflege).
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Materialien in der Bildung 
Die Bildungspolitik ist ebenfalls ein Bereich, in dem Dienstleistungen 
im Vordergrund stehen. Hier stellt sich vor allem die Frage, wie diese 
Dienstleistungen organisiert werden. Gibt es eine öffentliche Kinder-
betreuung? Welche Qualität hat sie? Wie viele Schultypen gibt es? 
Wie durchlässig sind die verschiedenen Schul- und Ausbildungswege? 
Weitere Details in Kapitel 7.6 (Bildung). 

Es gibt also vielfältige Möglichkeiten für die konkrete Ausgestaltung 
der Sozialpolitik. Zwar werden meistens alle Werkzeuge und Bauma-
terialien eingesetzt. In den einzelnen Ländern finden jedoch einige 
Baustoffe öfter, andere hingegen seltener Anwendung – dies ist teil-
weise die Folge unterschiedlicher Sozialstaatsarchitekturen. Während 
Kapitel 7 die einzelnen Bereiche der Sozialpolitik im Detail untersucht 
und einzelne Länder miteinander vergleicht, geht es hier zunächst da-
rum, grundsätzliche und allgemeine Unterschiede zu beschreiben. Die 
Frage lautet also: Welche Typen von Sozialstaaten gibt es eigentlich?

4.2 Architekturen des Sozialstaats 

Die bekannteste und einflussreichste Studie über unterschiedliche For-
men des Sozialstaats stammt von Gøsta Esping-Andersen aus dem 
Jahr 1990. In The Three Worlds of Welfare Capitalism beschreibt 
Esping-Andersen drei unterschiedliche „Welten“ von Wohlfahrtsstaaten 
und ordnet die westlichen Industrieländer diesen zu. Er arbeitet her-
aus, dass die unterschiedliche Stärke der Arbeiter_innenbewegung in 
verschiedenen Regionen Einfluss auf die Gründung und Grundzüge der 
modernen Sozialstaaten nehmen konnte. Es wird zwischen einem so-
zialdemokratischen, einem konservativen und einem liberalen Wohl-
fahrtstypus unterschieden. Diese drei Typen beziehungsweise Welten 
weisen auch geografische Muster auf, weswegen sich entsprechende 
parallele Bezeichnungen etabliert haben (Esping-Andersen 1990).

In Ländern des sozialdemokratischen Typs (skandinavisch), wie Däne-
mark oder Schweden, war die Arbeiter_innenbewegung so stark, dass 
sie in Koalition mit den Bäuer_innen ihre sozialpolitischen Forderun-
gen fast eigenständig umsetzen konnte. In Ländern des konservativen 
Typs (kontinentaleuropäisch), wie Deutschland, waren vor allem Re-
gierungskoalitionen mit konservativen Parteien federführend. In Län-
dern des liberalen Typs (angelsächsisch), wie dem Vereinten König-
reich, war die Arbeiter_innenbewegung nicht stark genug, um das De-
sign des Sozialstaats umfassend zu beeinflussen. 

Drei „Welten“ von 

Wohlfahrtsstaaten

Sozialdemokratisch, 

konservativ, liberal
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Seit der Veröffentlichung der Studie wurde diese Typologie vielfach 
weiterentwickelt, geschärft und ergänzt.8 Auch gibt es angesichts der 
immer komplexeren Sozialstaatssysteme berechtigte Kritik aus der 
Wissenschaft an der Erklärungskraft von Esping-Andersens Einteilung 
für die heutige Zeit. 

Allerdings hat sich bisher keine umfassende alternative Typologisie-
rung etabliert und auch wenn einzelne Länder inzwischen weniger klar 
dem einen oder anderen Typ zugeordnet werden können, die einzelnen 
Systeme beziehungsweise Anpassungen in den Systemen (Rente, Ge-
sundheit usw.) können es in der Regel schon. Somit bietet die Eintei-
lung nach wie vor einen guten Einstieg für Reformdiskussionen.

Als allgemeiner Trend lässt sich, bereits seit den 1980er Jahren, in al-
len Sozialstaatstypen eine Liberalisierung ausmachen – vor allem in 
Form von Privatisierungen im Bereich der Daseinsvorsorge und der 
öffentlichen Infrastruktur (Höpner et al. 2011). Doch was sind nun die 
Merkmale der drei Architekturen und wie lassen sie sich vergleichen? 
Für einen Vergleich benötigt man einen Maßstab. Esping-Andersen 
greift dabei auf zwei Kriterien zurück: den Grad der Dekommodifizie-
rung und das Ausmaß der Stratifikation. 

Der Begriff „Dekommodifizierung“ stammt aus dem Englischen und 
enthält das Wort commodity (Ware). Die Ware ist hier die Arbeit. De-
kommodifizierung beschreibt also das Ausmaß, in dem der Lebensun-
terhalt eines Menschen gesichert ist, ohne auf ein Erwerbseinkommen 
aus dem Arbeitsmarkt angewiesen zu sein. Ist der Arbeitsmarkt die 
einzige Möglichkeit, den Lebensunterhalt zu bestreiten, muss jede Ar-
beit angenommen werden, gleichgültig wie schlecht sie bezahlt sein 
mag. In diesem Fall ist die Dekommodifizierung sehr niedrig. Wenn 
hingegen der Staat einen Rechtsanspruch auf eine umfassende Absi-
cherung bietet, die auch dann ein würdiges Leben ermöglicht, wenn 
keine Arbeit möglich (zum Beispiel aufgrund von Krankheit oder Al-
ter) oder verfügbar ist (zum Beispiel wegen schlechter Wirtschafts- 
lage), dann ist das Ausmaß der Dekommodifizierung hoch. 

Der Begriff „Stratifikation“ leitet sich von dem lateinischen Begriff 
stratum ab, der „Decke“ bedeutet. Er beschreibt die soziale Schich-
tung einer Gesellschaft. Der Begriff wird in der Sozialwissenschaft 
dazu benutzt, um unterschiedliche Gruppen in einer Gesellschaft zu 
beschreiben und zu untersuchen (zum Beispiel Unter-, Mittel- und 
Oberschicht oder Arbeiter_innenklasse und Kapitalisten). Esping- 
Andersen geht es vor allem darum, wie der Sozialstaat mit diesen 
Schichten umgeht und ob er selbst durch seine Architektur zu einer 
besonderen Hierarchisierung gesellschaftlicher Schichten beiträgt. 

8  Zum Beispiel durch die Beschreibung und Kategorisierung der südeuropäischen Wohlfahrts- 
staaten durch Maurizio Ferrera (1996).

Nutzen und Grenzen des Modells

Dekommodifizierung

Stratifikation
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Was also sind die Merkmale der drei Welten in Bezug auf Dekommo-
difizierung und Stratifikation? 

Der liberale Sozialstaat 
In liberalen Sozialstaatssystemen spielt der Markt eine große Rolle. 
Soziale Rechte und Leistungen sind nur relativ schwach entwickelt. 
Zudem sind Sozialleistungen mit relativ häufigen und intensiven Be-
dürftigkeitsprüfungen verbunden. Das führt dazu, dass sich die Emp-
fänger_innen von Sozialleistungen oft gebrandmarkt fühlen und ein 
schlechtes Ansehen in der Gesellschaft genießen. 

Der Staat bietet also lediglich ein letztes Sicherheitsnetz. Grundsätz-
lich sind die Bürger_innen hier in besonders hohem Maße auf ein Ein-
kommen auf dem Arbeitsmarkt angewiesen. Der Grad der Dekommo-
difizierung ist also niedrig. Die Finanzierung der Sozialleistungen  
findet über Steuern statt. Beiträge, durch die individuelle Rechts- 
ansprüche erworben werden, sind in diesem Typ nur selten zu beob-
achten. Da es keine beitragsbezogenen Leistungen gibt, ist die Höhe 
der Sozialleistungen relativ einheitlich und in der Regel eher niedrig 
(Einheitssätze). 

Der Sozialstaat macht keine Unterschiede zwischen unterschiedlichen 
Berufen oder unterschiedlichen Einkommen, das die Bürger_innen er-
zielt haben. Weil die Leistungen jedoch nur eine Mindestversorgung 
sicherstellen und vor allem am Ziel der Armutsvermeidung ausgerich-
tet sind, greifen diejenigen, die es sich leisten können, auf private An-
bieter zurück (zum Beispiel private Rentenversicherungen, Privatschu-
len). Der liberale Sozialstaat trägt also indirekt zu einer Schichtung 
beziehungsweise Stratifikation zwischen Reich und Arm bei, indem er 
das Ausmaß von Ungleichheit dem freien Markt überlässt. Im Zent-
rum des liberalen Sozialstaats stehen das Individuum, Freiheit sowie 
die Orientierung an Bedarfs- und Leistungsgerechtigkeit. Länder, de-
ren Sozialstaatssysteme ursprünglich überwiegend dem liberalen Typ 
zugeordnet wurden, sind die USA, Großbritannien und Australien. In 
Deutschland erhält die Grundsicherung Elemente eines liberalen 
Zweigs des Sozialstaatssystems.

Hauptmerkmale des liberalen Sozialstaats: 
	→ vergleichsweise niedrige Einheitssätze bei monetären Leistungen 
	→ Finanzierung durch Steuern 
	→ niedrige Dekommodifizierung 
	→ Stratifikation durch private Versicherungen und Dienstleistungen 

Geringes Absicherungsniveau

Keine Unterschiede in der 

Mindestversorgung
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Der konservative Sozialstaat 
Den konservativen Sozialstaat nennt Esping-Andersen an manchen 
Stellen auch korporatistischen9 Sozialstaat: So, wie der Korporatismus 
an die Tradition der unterschiedlichen Stände anknüpfte, unterschei-
det auch der konservative Sozialstaat zwischen unterschiedlichen Be-
rufsgruppen. 

Das deutsche Beamtenrecht mit seinen Privilegien ist eines der bes-
ten Beispiele hierfür. Bis heute ist dieses Prinzip jedoch auch in ande-
ren Berufen noch zu erkennen: So gibt es beispielsweise für Steuerbe-
rater_innen, Apotheker_innen oder Wirtschaftsprüfer_innen soge-
nannte berufsständische Versorgungswerke, die unter anderem eine 
eigene Rentenversicherung (unabhängig von der gesetzlichen) für die-
se Berufe anbieten. 

Auch innerhalb der gesetzlichen Versicherungen, die keine Unter-
scheidung zwischen Berufsgruppen vornehmen, ist das konservative 
Prinzip zu erkennen, denn die Finanzierung des Sozialstaats findet zu 
einem großen Teil über Beiträge statt. Aufgrund des Äquivalenzprin-
zips (die Leistungen müssen sich an den individuellen Beiträgen ori-
entieren) spiegelt die Höhe vieler Sozialleistungen das frühere Ein-
kommen wider (Arbeitslosenversicherung, Rente). 

Die Sozialleistungen „konservieren“ den früheren Status. Die staatli-
chen Sozialleistungen sind in konservativen Sozialstaaten im Durch-
schnitt höher als in liberalen Sozialstaaten, zugleich sind sie jedoch 
nicht einheitlich für alle Bürger_innen. 

Die Finanzierung über Beiträge bringt in nahezu allen konservativen 
Sozialstaaten eine Beitragsbemessungsgrenze (in unterschiedlicher 
Höhe) mit sich, also eine Einkommensgrenze, bis zu der Beiträge ent-
richtet werden müssen. Sie ist eine weitere Quelle von Ungleichbe-
handlung, denn an sie gekoppelt ist in vielen Fällen die Unterschei-
dung von gesetzlich und privat Versicherten (am deutlichsten ist dies 
in Deutschland in der Krankenversicherung zu sehen, vgl. Kapitel 7.4 
Gesundheit).

Eine weitere Eigenschaft der konservativen Sozialstaatsarchitektur, 
die in den letzten Jahren zwar schwächer geworden ist, deren Spuren 
jedoch auch in Deutschland noch immer deutlich erkennbar sind, ist 
die Ausrichtung auf das männliche Einverdienermodell (zum Beispiel 
durch steuerliche Anreize, begrenzte Angebote der Kinderbetreuung). 
Dies führte dazu, dass die Erwerbsquote von Frauen lange deutlich 
unter derjenigen des liberalen oder sozialdemokratischen Typs lag. 

9  „Korporatismus“ stammt vom lateinischen Wort corporatio, das „Körperschaft“ bedeutet. Es be-
schreibt verkürzt ein Gesellschaftsmodell, in dem Aushandlungsprozesse zwischen verschiedenen 
gesellschaftlichen Gruppen (etwa Arbeitgeber_innen und Arbeitnehmer_innen) eine zentrale Rolle 
spielen.

Orientiert sich an Berufen

Leistungen hängen vom 

Einkommen ab

Beispiel: Deutschland
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Insbesondere bei der Besetzung von Führungspositionen ist dies auch 
heute noch der Fall in Deutschland, da sie überwiegend von Männern 
besetzt sind. Dies liegt unter anderem daran, dass das Angebot an öf-
fentlichen Dienstleistungen immer noch vergleichsweise schwach 
ausfällt und Aufgaben wie die Kleinkindbetreuung oder Pflege von al-
ten oder kranken Menschen oft (zumindest zu großen Teilen) privat in 
der Familie organisiert werden (vgl. Kapitel 3.6 Geschlechtergerechtig-
keit). 

Freie Wohlfahrtspflege: zentrale Stütze der sozialen 
Infrastruktur

Eine Besonderheit im deutschen Sozialstaat ist die freie Wohl-
fahrtspflege. Sechs großen Spitzenverbänden gehören etwa 
30.000 gemeinnützige Organisationen mit knapp 120.000 Diens-
ten und Einrichtungen an. Hierzu gehören unter anderem Kinder-
tagesstätten, Altenpflege- oder Flüchtlingsheime, aber auch 
Schuldner_innenberatung. Sie erbringen soziale Dienstleistungen, 
fördern soziales Engagement und vertreten die Interessen Benach-
teiligter. Die Finanzierung erfolgt überwiegend aus öffentlichen 
Mitteln beziehungsweise den Sozialversicherungen (zum Beispiel 
der Pflegeversicherung) sowie privaten Beiträgen. Etwaige Gewin-
ne können nicht entnommen werden, sondern müssen in gemein-
nützige Zwecke reinvestiert werden. Ein weiteres Merkmal: Über 
drei Millionen Freiwillige engagieren sich in diesen Strukturen.

Der Grad der Dekommodifizierung ist im konservativen Sozialstaat je 
nach Klientel unterschiedlich und deshalb auf einem mittleren Ni-
veau. Die Stratifikation, also Schichtung, ist im konservativen Sozial-
staat hingegen sehr deutlich und verläuft entlang mehrerer Trennli-
nien: Berufsgruppe, Einkommen, Geschlecht. Im Zentrum des konser-
vativen Sozialstaats stehen die traditionelle Familie und die 
Statussicherung sowie die Orientierung an Leistungs- und Bedarfsge-
rechtigkeit. Länder, deren Sozialstaatssysteme ursprünglich überwie-
gend dem konservativen Typ zugeordnet wurden, sind Deutschland10, 
Frankreich, Österreich und Belgien. 

Hauptmerkmale des konservativen Sozialstaats: 
	→ sehr vom früheren Einkommen abhängige monetäre Leistungen 
	→ Finanzierung zu einem großen Teil über Beiträge 
	→ schwach ausgeprägte öffentliche Dienstleistungen 
	→ deutliche Stratifikation entlang von Berufsgruppen, Einkommen 
und Geschlecht 

10  Das deutsche Sozialstaatssystem fußt seit der Wiedervereinigung in weiten Teilen auf der  
früheren westdeutschen Architektur.

494. Materialien, Bauweisen und Architekturen des Sozialstaats



Der sozialdemokratische Sozialstaat 
Die sozialdemokratische Sozialstaatsarchitektur weist im Bereich der 
Finanzierung eine Parallele zu den liberalen Sozialstaatssystemen 
auf: Wie dort wird der Sozialstaat zum großen Teil über allgemeine 
Steuern und nicht über Beiträge finanziert. Die Steuern fallen aller-
dings sehr viel höher aus und durch eine starke Progression entsteht 
ein Umverteilungseffekt.

Auf der Leistungsseite sind drei Unterschiede festzustellen: Erstens 
sind die Leistungen der sozialdemokratisch ausgestalteten Systeme 
tendenziell höher als in liberalen und konservativen Systemen. Zwei-
tens fällt die Höhe der Leistungen, anders als in den konservativen 
Systemen, auch für Menschen mit sehr unterschiedlichen Einkommen 
sehr ähnlich aus. Dies wird nicht zuletzt dadurch erreicht, dass viele 
Sozialleistungen (wie zum Beispiel das Arbeitslosengeld) steuerpflich-
tig sind. Drittens, und dies ist vielleicht der gegenwärtig wichtigste 
Unterschied, sind universelle öffentliche Dienstleistungen – also sol-
che, die für alle zugänglich sind und für die keine oder nur sehr gerin-
ge Beiträge zu zahlen sind – ein wichtiger Eckpfeiler der sozialdemo-
kratischen Architektur. Vor allem im Bereich der Kinderbetreuung und 
der Pflege gibt es hier ein ausgebautes Netz staatlicher (beziehungs-
weise kommunaler) Dienstleistungen.

Das hat weitreichende Konsequenzen. Zunächst wird die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf erhöht, weil es eine zuverlässige und qua-
litativ hochwertige Infrastruktur im Betreuungs- und Pflegebereich 
gibt. Die hohen Standards in Kinderbetreuung und Pflege führen je-
doch nicht nur dazu, dass die Erwerbsquote von Frauen höher ist. Der 
Staat tritt zudem in größerem Umfang als Arbeitgeber auf. Die öf-
fentliche Beschäftigung ist in den sozialdemokratisch geprägten Län-
dern also tendenziell höher. Dadurch ist der Staat auch in der Lage, 
direkten Einfluss auf die Beschäftigungssituation und die Qualität im 
Betreuungs- und Pflegebereich auszuüben. Gleichzeitig führt die Tat-
sache, dass es sich um für alle zugängliche öffentliche Dienstleistun-
gen handelt, dazu, dass die Haushaltsausgaben sinken.

Sozialdemokratische Wohlfahrtsstaaten verfolgen auch das Ziel einer 
gleichberechtigten Gesellschaft für Frauen und Männer und landen 
regelmäßig auf Spitzenplätzen in Bezug auf Geschlechtergerechtig-
keit (Vgl. Tabelle 1). Der hohe Grad an Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf ist auch ein wichtiger Grund dafür, dass die nordischen Länder 
mit Ausnahme von Finnland relativ hohe Geburtenraten verzeichnen. 
Im Zuge der Krisen der letzten Jahre sind allerdings in vielen europäi-
schen Ländern – auch den nordischen – deutliche Einbrüche bei den 
Geburtenzahlen zu verzeichnen. 

Keine Unterschiede zwischen 

Berufsgruppen

Hohes Leistungsniveau
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Die umfassenden sozialen Dienstleistungen und die einheitlichen mo-
netären Transfers haben zur Folge, dass der Grad der Dekommodifizie-
rung in den Ländern dieses Typs am höchsten und die Stratifikation be-
ziehungsweise soziale Schichtung vergleichsweise gering ausgeprägt 
ist. Im Zentrum des sozialdemokratischen Sozialstaats steht die gesell-
schaftliche Gleichheit – die gleiche Freiheit für alle. Länder, deren Sozi-
alstaatssystem ursprünglich überwiegend dem sozialdemokratischen 
Typ zugeordnet wurde, sind Schweden, Dänemark und Norwegen. Ak-
tuell enthält die Krankenversicherung in Großbritannien Elemente eines 
sozialdemokratischen Zweigs des Sozialstaatssystems, auch wenn sich 
die Finanzierungslage seit 2010 enorm verschlechtert hat.

Der sozialdemokratische Sozialstaat 
Die sozialdemokratische Sozialstaatsarchitektur weist im Bereich der 
Finanzierung eine Parallele zu den liberalen Sozialstaatssystemen 
auf: Wie dort wird der Sozialstaat zum großen Teil über allgemeine 
Steuern und nicht über Beiträge finanziert. Die Steuern fallen aller-
dings sehr viel höher aus und durch eine starke Progression entsteht 
ein Umverteilungseffekt.

Auf der Leistungsseite sind drei Unterschiede festzustellen: Erstens 
sind die Leistungen der sozialdemokratisch ausgestalteten Systeme 
tendenziell höher als in liberalen und konservativen Systemen. Zwei-
tens fällt die Höhe der Leistungen, anders als in den konservativen 
Systemen, auch für Menschen mit sehr unterschiedlichen Einkommen 
sehr ähnlich aus. Dies wird nicht zuletzt dadurch erreicht, dass viele 
Sozialleistungen (wie zum Beispiel das Arbeitslosengeld) steuerpflich-
tig sind. Drittens, und dies ist vielleicht der gegenwärtig wichtigste 
Unterschied, sind universelle öffentliche Dienstleistungen – also sol-
che, die für alle zugänglich sind und für die keine oder nur sehr gerin-
ge Beiträge zu zahlen sind – ein wichtiger Eckpfeiler der sozialdemo-
kratischen Architektur. Vor allem im Bereich der Kinderbetreuung und 
der Pflege gibt es hier ein ausgebautes Netz staatlicher (beziehungs-
weise kommunaler) Dienstleistungen.

Das hat weitreichende Konsequenzen. Zunächst wird die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf erhöht, weil es eine zuverlässige und qua-
litativ hochwertige Infrastruktur im Betreuungs- und Pflegebereich 
gibt. Die hohen Standards in Kinderbetreuung und Pflege führen je-
doch nicht nur dazu, dass die Erwerbsquote von Frauen höher ist. Der 
Staat tritt zudem in größerem Umfang als Arbeitgeber auf. Die öf-
fentliche Beschäftigung ist in den sozialdemokratisch geprägten Län-
dern also tendenziell höher. Dadurch ist der Staat auch in der Lage, 
direkten Einfluss auf die Beschäftigungssituation und die Qualität im 
Betreuungs- und Pflegebereich auszuüben. Gleichzeitig führt die Tat-
sache, dass es sich um für alle zugängliche öffentliche Dienstleistun-
gen handelt, dazu, dass die Haushaltsausgaben sinken.

Sozialdemokratische Wohlfahrtsstaaten verfolgen auch das Ziel einer 
gleichberechtigten Gesellschaft für Frauen und Männer und landen 
regelmäßig auf Spitzenplätzen in Bezug auf Geschlechtergerechtig-
keit (Vgl. Tabelle 1). Der hohe Grad an Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf ist auch ein wichtiger Grund dafür, dass die nordischen Länder 
mit Ausnahme von Finnland relativ hohe Geburtenraten verzeichnen. 
Im Zuge der Krisen der letzten Jahre sind allerdings in vielen europäi-
schen Ländern – auch den nordischen – deutliche Einbrüche bei den 
Geburtenzahlen zu verzeichnen. 

Tab. 1

Geschlechtergleichstellung in der EU 2025 

Rang Land Bewertung 
(zwischen  
1 und 100)

Veränderung 
seit 2020

1 Schweden 73,7 1,4

2 Frankreich 73,4 3,2

3 Dänemark 71,8 4,0

4 Spanien 70,9 5,2

5 Niederlande 69,5 4,8

6 Irland 69,0 7,8

7 Belgien 68,5 4,9

8 Finnland 68,3 1,8

9 Luxemburg 63,9 4,6

10 Portugal 63,4 4,3

EU-27-Schnitt 63,5 3,5

11 Deutschland 63,2 3,9

Quelle: Gender Equality Index (2025: 35).
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Hauptmerkmale des sozialdemokratischen Sozialstaats: 
	→ Dienstleistungen als wichtiger Bestandteil der Sozialpolitik 
	→ monetäre Leistungen sehr einheitlich 
	→ Finanzierung durch hohe Steuern 
	→ hohe Dekommodifizierung 
	→ hohe Einkommensgleichheit und geringe Stratifikation 

4.3 Konsequenzen der Sozialstaatsarchitekturen 

Kein Land der Welt repräsentiert die drei beschriebenen Typen zu 
100 Prozent, viele Zweige der Sozialstaatssysteme in den einzelnen 
Ländern lassen sich aber zumindest überwiegend einem der drei 
Konstruktionsprinzipien zuordnen. Wie bei der Beschreibung an eini-
gen Stellen bereits deutlich wurde, hat die Art und Weise, wie ein So-
zialstaatssystem konstruiert ist, erkennbare Konsequenzen.

Die Konsequenzen sind vor allem dann deutlich zu erkennen, wenn 
man die Typen miteinander vergleicht. So ist die Armutsquote in den 
überwiegend sozialdemokratisch geprägten Ländern oft niedriger als 
in den liberalen und konservativen. Die Erwerbsquote von Frauen ist 
in den Ländern des sozialdemokratischen Typs am höchsten. Diese 
Ergebnisse werden vor allem über Sozialleistungen erzielt, die in vie-
len Bereichen auch in Form von Dienstleistungen und nicht nur als 
monetäre Leistungen erbracht werden. Dementsprechend ist der An-
teil der öffentlichen Beschäftigung in diesen Ländern größer. 

Tab. 2

Unterschiede im Vergleich

Merkmale der drei Sozialstaatsarchitekturen 

Liberal Konservativ Sozialdemokratisch

Dekommodifizierung niedrig mittel hoch

Stratifikation mittel/hoch hoch niedrig

Armutsquote hoch mittel niedrig

Frauenerwerbsquote mittel niedrig hoch 

Öffentliche 
Beschäftigung

niedrig mittel hoch 

Steuern niedrig mittel hoch 

Beiträge niedrig hoch niedrig 
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Natürlich sind solche Strukturen nicht kostenlos zu haben. Die Finan-
zierung erfolgt vornehmlich über Steuern, in konservativen Staaten 
auch über Sozialversicherungsbeiträge. Die Abgabenquote – also das 
Verhältnis von gesamten Steueraufkommen und Sozialversicherungs-
beiträgen zum Bruttoinlandsprodukt – liegt in sozialdemokratischen 
Systemen tendenziell höher als in den liberalen und konservativen, 
auch wenn die Abgabenquote in diesen Gruppen zwischen einzelnen 
Staaten durchaus unterschiedlich hoch ausfällt und auch im zeitli-
chen Verlauf variieren kann. Sie fällt beispielsweise in Krisenzeiten 
tendenziell höher aus. Ein Vorurteil lautet, dass eine höhere Abgaben-
last automatisch der wirtschaftlichen Leistungskraft schadet. Eine 
These, die einem genaueren Blick allerdings nicht standhält (Details 
in Kapitel 7.1 Steuern). 

Mit qualitativ hochwertigen und allen zugänglichen sozialen Dienst-
leistungen versucht der sozialdemokratische Sozialstaat Notlagen 
von vornherein zu vermeiden. Dies geschieht zum Beispiel durch eine 
gute Bildung, aktive Arbeitsmarktpolitik sowie eine für alle zugängli-

Abb. 5
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che Gesundheitsvorsorge. Der sozialdemokratische Sozialstaat ist 
also ein vorsorgender Sozialstaat (siehe Abbildung 5).

Insgesamt führt das sozialdemokratische Sozialstaatssystem dazu, dass 
die sozialen Schichten durchlässiger sind. Auch Kinder aus sozial schwa-
chen Familien haben Zugang zu guten Bildungsangeboten und das ge-
samte Potenzial einer Gesellschaft wird stärker ausgeschöpft. Hinzu 
kommt, dass geringe Bildung mit einem extrem hohen Arbeitslosigkeits-
risiko verbunden ist. Damit sind wiederum Folgekosten in Form von 
Transferzahlungen und unzureichenden Rentenansprüchen verbunden.

Ein umfangreicher Sozialstaat sozialdemokratischer Prägung kann 
also die soziale und wirtschaftspolitische Position eines Landes stär-
ken. Eine Gesellschaft, die allen Chancen eröffnet, zentrale Güter und 
Dienstleistungen bereitstellt, eklatante Einkommensunterschiede ver-
meidet und wirtschaftliche Dynamik besitzt, lässt sich ohne eine star-
ke Rolle des Staates nicht verwirklichen. 

Was bedeutet das für die Soziale Demokratie? 

	→ Liberale und konservative Sozialstaaten können ihren Bewohner_
innen nicht in ausreichendem Maß gleiche Freiheit und Teilhabe 
gewährleisten. 

	→ Der sozialdemokratische Sozialstaat erfüllt diese Anforderungen 
vor allem dank sehr gut ausgebauter öffentlicher Infrastruktur bes-
ser und zuverlässiger. 

	→ Die öffentlichen Aufwendungen für Sozialleistungen in Ländern 
mit einem überwiegend sozialdemokratischen Sozialstaat bedeu-
ten für diese keinen wirtschaftlichen Nachteil. Im Gegenteil können 
starke Umverteilung und umfassende soziale Absicherung zu einer 
positiven wirtschaftlichen Dynamik führen. 

Analog zu den verschiedenen Architekturen des Sozialstaats ha-
ben sich auch mehrere Varianten des Kapitalismus, man spricht 
vom koordinierten und unkoordinierten Kapitalismus, heraus-
gebildet. Sie lassen sich in Bezug auf die Finanzierung der Unter-
nehmen, die Ausgestaltung der Arbeitsbeziehungen und des 
Schul- und Ausbildungssystems sowie hinsichtlich der Beziehun-
gen der Unternehmen unterscheiden (vgl. Lesebuch 2: Wirtschaft 
und Soziale Demokratie, Kapitel 3.2.

Zum Weiterlesen:  

Michael Dauderstädt (2025): 

Public Sector Performance in 

Economic and Social Policy: An 

Evaluation of 35 Countries, in: 

Intereconomics 60 (3),  

S. 191–198.
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In diesem Kapitel
	→ wird populäre Kritik am Sozialstaat vorgestellt und eingeordnet;

	→ werden Herausforderungen in den Bereichen Globalisierung, digita-
ler Strukturwandel, Demografie, sozialer Wandel sowie Migration 
und Integration besprochen; 

	→ wird gezeigt, dass diese Herausforderungen eine andere Architek-
tur, aber keinen Abbau des Sozialstaats erfordern.

Der Sozialstaat ist kein starres Konstrukt, das einmal entworfen und 
gebaut wird und sich dann nie wieder verändert. In dem Maße, wie 
sich eine Gesellschaft wandelt, bedarf es auch Anpassungen der So-
zialstaatsstruktur. Doch mit welchen Herausforderungen ist der Sozi-
alstaat in Deutschland heute konfrontiert? 

Die wichtigsten Veränderungen lassen sich an fünf Entwicklungen 
festmachen: Globalisierung, digitaler Strukturwandel in den Berei-
chen Wirtschaft und Arbeit, demografischer Wandel, sozialer Wan-
del sowie Migration und Integration. Vor dem Hintergrund dieser 
Entwicklungen werden mitunter nicht nur einzelne Regeln des Sozial-
staats, sondern der Sozialstaat als Ganzes pauschal kritisiert.

So wird immer wieder behauptet, der deutsche Sozialstaat sei zu groß 
und zu generös. Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände (BDA), Rainer Dulger, etwa fordert im Handels-
blatt eine weitgehende Sozialstaatsreform: „Wir sind kurz davor, eine 
Staatsquote von mehr als 50 Prozent zu erreichen, und wenn ich Hel-
mut Kohl zitieren darf, beginnt dann der Sozialismus“ (Specht 2025).

Wie in Kapitel 4 und in Kapitel 7.1 Steuern gezeigt wird, halten solche 
Aussagen einer Überprüfung nur sehr eingeschränkt stand: Zum einen 
fällt der deutsche Sozialstaat im internationalen Vergleich nicht über-
mäßig groß aus. Zum anderen gibt es keinen negativen Zusammen-
hang zwischen der Größe des Sozialstaats und der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit eines Landes. 

Studien zum Zusammenhang von Einkommensungleichheit und 
Wachstum diagnostizieren inzwischen sogar das Gegenteil (van 
Treeck 2015). Steigende Ungleichheit kostet tendenziell Wirtschafts-

5. �Herausforderungen für 
den Sozialstaat

Fünf zentrale Entwicklungen

Zum Weiterlesen:  

Clara Mattei (2023), Die 

Ordnung des Kapitals: Wie 

Ökonomen die Austerität 

erfanden und dem Faschismus 

den Weg bereiteten, Berlin: 

Suhrkamp Verlag.

Als FES-Buchessenz unter: 
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wachstum. Wichtig zu wissen ist hierbei, dass in solchen Untersu-
chungen nicht die Ungleichheit der Markteinkommen (also nur Ar-
beits- und Kapitaleinkommen) untersucht wird, sondern die der soge-
nannten Nettoäquivalenzeinkommen, also der Einkommen nach 
staatlicher Umverteilung durch Steuern, Beiträge und Transferleistun-
gen (zum Beispiel Grundsicherung oder Elterngeld) sowie weiteren 
Leistungen wie öffentlichen Renten. 

Die Ungleichheit der Nettoäquivalenzeinkommen hat in Deutschland 
in den letzten Jahren deutlich zugenommen, wie sich am Gini-Koeffi-
zienten erkennen lässt, der von 0,254 im Jahr 1995 auf 0,303 im Jahr 
2022 gestiegen ist (OECD 2024a).11 Aus dieser Entwicklung ergaben 
sich auch negative Effekte auf das Wirtschaftswachstum. Modellrech-
nungen haben etwa gezeigt, dass im Jahr 2015 das Bruttoinlandspro-
dukt aufgrund der zunehmenden Einkommensungleichheit in 
Deutschland (im Zeitraum seit 1991) um knapp 50 Milliarden Euro 
niedriger ausfiel, als dies bei gleichbleibender Verteilung der Fall ge-
wesen wäre. Dies entspricht einem um etwa zwei Prozentpunkte ge-
ringeren Wachstum über diesen Zeitraum (Albig et al. 2016). 

Die Vermögensungleichheit spricht sogar eine noch viel deutlichere 
Sprache: Im Jahr 2023 lag der Gini-Koeffizient bei 0,7712. Oder anders 
ausgedrückt: Die oberen zehn Prozent der Haushalte in Deutschland 
verfügten über 60 Prozent des Gesamtvermögens. Die unteren 
50 Prozent der Bevölkerung besaßen rund 2,3 Prozent (BMWE 2024). 
Vor diesem Hintergrund erscheinen pauschale Forderungen nach ei-
nem Rückbau des Sozialstaats sehr fragwürdig. Ein Sozialstaat, der 
Ungleichheit reduziert, schafft nicht nur Sicherheit für die einzelnen 
Menschen, sondern fördert auch gesellschaftlichen Zusammenhalt 
und stabilisiert damit die Gesellschaft insgesamt (siehe auch Exkurs 
S. 109).

Neben pauschalen Kritiken gibt es jedoch auch Hinweise, die ernster 
zu nehmen sind. Solche Kritiken beziehen sich auf soziale, ökonomi-
sche und lebensweltliche Veränderungen und Megatrends, die in den 
vergangenen Jahrzehnten Gestalt angenommen haben und die den 
Sozialstaat tatsächlich herausfordern. Diese veränderten Rahmenbe-
dingungen werden im Folgenden genauer betrachtet und später (in 
Kapitel 7) einige differenzierte Lösungsmöglichkeiten vorgestellt.

11  Der Gini-Koeffizient ist ein Maß für Gleichheit. Die Werte des Gini-Koeffizienten liegen zwi-
schen 0 im Falle vollkommener Gleichheit und 1 im Falle vollkommener Ungleichheit (das heißt, 
das gesamte Einkommen geht an eine Person).

12  Haushaltsbefragungen unterschätzen die Vermögens-Ungleichheit tendenziell. Untersuch- 
ungen von Schröder et al. (2020) kommen mit ergänzenden Daten für frühere Jahre auf einen Wert 
von 0,83.

Zum Weiterlesen:  

Niklas Ellerich-Groppe (2022): 

Zwischen neuer Solidarität und 

Entsolidarisierung – Der 

Sozialstaat angesichts des 

digitalen Wandels, in: Zeitschrift 
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S. 403–427.
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5.1 Globalisierung
Von Thomas Rixen, überarbeitet von Wolfgang Schroeder

Die wirtschaftliche Globalisierung ist eine der größten Herausforde-
rungen für die Ziele und Strukturen des Sozialstaats, so wie wir ihn 
kennen. Während die einen im leistungsstarken Sozialstaat die Basis 
für eine starke Rolle in der Globalisierung sehen, argumentieren Sozi-
alstaatskritiker_innen genau in die entgegengesetzte Richtung. Für 
sie sind sozialpolitische Kürzungen und die Privatisierung sozialer 
Leistungen das Gebot der Stunde, um die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit nicht zu gefährden. 

Es gibt also verschiedene Perspektiven auf den Zusammenhang zwi-
schen der gestiegenen internationalen wirtschaftlichen Verflechtung 
und dem Sozialstaat. Vereinfachend werden diese hier in zwei Gruppen 
unterteilt: Globalisierungsoptimist_innen und -pessimist_innen. Beide 
Positionen werden im Folgenden vorgestellt. Darüber hinaus wird die 
Möglichkeit einer Teileuropäisierung der Sozialpolitik diskutiert.

Die Globalisierungsoptimist_innen
Die Optimist_innen argumentieren, dass der Sozialstaat durch die Glo-
balisierung nicht gefährdet sei, und verweisen darauf, dass sozialstaat-
liche Leistungen die Basis dafür sind, sich in der globalisierten Ökono-
mie erfolgreich zu behaupten. Zudem hänge die Ausgestaltung des 
Sozialstaats von nationalen politischen Entscheidungen und somit von 
den jeweiligen nationalen Akteur_innen und Mehrheitsverhältnissen 
ab. Selbst wenn der internationale Wettbewerb Druck ausübe, den So-
zialstaat abzubauen, führe dies nicht zwangsläufig dazu, dass es tat-
sächlich so kommt, solange eine Mehrheit der Bürger_innen einen 
ausgebauten Sozialstaat präferiere (vgl. Swank 2002; Bluth 2017).

Globalisierung ist ein vielschichtiger Begriff, der sich auf ver-
schiedene Internationalisierungsprozesse beziehen kann. Man 
spricht von kultureller, sozialer, politischer und vor allem wirt-
schaftlicher Globalisierung. Die wirtschaftliche Globalisierung hat 
drei wesentliche Triebfedern: den Abbau von Handelsbarrieren, 
den Aufstieg der Schwellenländer und technische Innovationen.

Zwei Sichtweisen
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Die „Kompensationsthese“
Manche Globalisierungsoptimist_innen gehen noch weiter und argu-
mentieren, dass die Globalisierung den Ausbau des Sozialstaats be-
fördern könnte. Sie verweisen darauf, dass internationaler Handel zu 
größerem Wohlstand führt und sich somit der Handlungsspielraum 
für den Sozialstaat erweitert. Außerdem argumentieren sie, dass ein 
gut funktionierender Sozialstaat eine Voraussetzung dafür ist, dass 
die Liberalisierung der Märkte überhaupt politisch durchsetzbar ist. 
Nur wenn die Bürger_innen sicher sein können, dass sie gegen die Ri-
siken der internationalen Märkte sozial abgesichert sind, tragen sie 
die politische Entscheidung zur Liberalisierung mit. Demnach würden 
sich der Globalisierungsprozess und der Ausbau des Sozialstaats 
wechselseitig verstärken (vgl. Starke/Tosun 2019: 187 ff.).

Sozialstaat als komparativer institutioneller Vorteil
Etwas anders argumentieren die Vertreter_innen des Ansatzes „Spiel-
arten des Kapitalismus“ (englisch: varieties of capitalism). Sie verwei-
sen darauf, dass internationaler Handel die internationale Arbeitstei-
lung intensivieren könne und damit eine weiter gehende Spezialisie-
rung möglich mache. Die Grundlage dafür liefere das institutionelle 
Gefüge der Volkswirtschaften und ihrer sozialstaatlichen Stabilisato-
ren, die mögliche Risiken komparativer Vorteile ausgleichen sollen.

Die Erwartung ist deshalb, dass der Sozialstaat im Zuge einer Intensi-
vierung des internationalen Handels in jenen Ländern, in denen er be-
reits gut ausgebaut ist, noch weiter ausgebaut wird. Demgegenüber 
könnte es in Ländern mit einem schwach ausgebauten Sozialstaat je-
doch zu einem Abbau kommen. Grundsätzlich muss die Globalisie-
rung also auch nach dieser Ansicht nicht zwingend eine Gefahr für 
den Sozialstaat darstellen – zumindest nicht in den Ländern des glo-
balen Nordens.

Ein klassisches Beispiel für einen komparativen Vorteil stammt 
aus dem Hauptwerk des Ökonomen Adam Smith „Wohlstand der 
Nationen“ aus dem Jahr 1776 und bezieht sich auf die Herstel-
lung von Wolle und Wein. Aufgrund der natürlichen Bedingungen 
lässt sich Wein besser in Portugal, Wolle jedoch günstiger in 
Schottland produzieren. Wenn beide Länder sich auf ihre Produk-
te konzentrieren und Handel treiben, anstatt jeweils beides her-
zustellen, sollten beide profitieren.

These: Globalisierung befördert 

den Ausbau des Sozialstaats
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Die Globalisierungspessimist_innen
Die Pessimist_innen betonen dagegen, dass sozialpolitische Maßnah-
men für international tätige Unternehmen in erster Linie ein Kosten-
faktor sind. Da sie dank der Globalisierung die Produktion in andere 
Länder verlagern können, werden sie Standorte mit geringeren Lohn-
kosten, Steuern und Umweltauflagen wählen, um Abgaben zu mini-
mieren, mit denen auch der Sozialstaat finanziert wird. Gleiches gilt 
für Kapitalbesitzer_innen, die aufgrund der Globalisierung vereinfacht 
ihr Kapital in Ländern mit einer niedrigeren Steuer-, Sozial- und Lohn-
belastung investieren können (Nohlen 2011: 241).

Da Unternehmen, Kapital und auch viele hoch qualifizierte Arbeits-
kräfte international mobil sind, entsteht ein Wettbewerb zwischen 
den Regierungen um die niedrigsten Steuersätze und Sozialstandards. 
Im Ergebnis, so die Globalisierungspessimist_innen, kommt es überall 
zu einem Abbau des Sozialstaats (race to the bottom). Damit dieser 
Wettbewerbsdruck entsteht, ist es zudem nicht einmal unbedingt not-
wendig, dass Kapital und Unternehmen tatsächlich das Land verlas-
sen, sondern es reicht, dass sie damit drohen. Die Pessimist_innen 
glauben nicht, dass es die Internationalisierung der Wirtschaft an sich 
ist, die den Wettbewerbsdruck erzeugt, sondern die Liberalisierung 
des Kapitalverkehrs. Während die Position der Optimist_innen durch-
aus Sinn mache, solange man es allein mit dem Güterhandel zu tun 
habe, entwickelt sich nach ihrer Ansicht die Dynamik des System-
wettbewerbs vor allem durch die größere Mobilität des Kapitals.

Ein Ausweg: europäische Sozialpolitik?
Angesichts des Wettbewerbsdrucks, dem der Sozialstaat ausgesetzt 
ist, stellt sich die Frage, wie er auf diese Herausforderung reagieren 
sollte. Eine häufig diskutierte Perspektive weist in die Richtung einer 
weiteren Europäisierung der Sozialpolitik. Da die nationalen Sozialpo-
litiken jedoch tief in den jeweiligen Akteurs- und Institutionenordnun-
gen verankert und diese in spezifischen Werteordnungen eingebettet 
sind, lehnten die Mitgliedstaaten mehr supranationale Sozialpolitik 
stets ab oder betrachteten sie zumindest sehr skeptisch. Die EU ver-
fügt entsprechend derzeit über keine Kompetenzen zur Errichtung ei-
nes europäischen Sozialstaats, da ihr im Bereich der „positiven Integ-
ration“, das heißt bei der sozialpolitischen Regulierung des Marktes, 
die Hände gebunden sind (vgl. Scharpf 1999). Infolge der voranschrei-
tenden Globalisierung/Europäisierung des Wettbewerbs hat die EU im 
Zeitverlauf jedoch verstärkt Ideen, Prozesse und Instrumente entwi-
ckelt, die alle Mitgliedstaaten implementieren können, ohne damit die 
Souveränität ihres Sozialstaats infrage zu stellen (vgl. Schmid 2014).

Die Krisen der letzten Jahrzehnte haben jedoch verdeutlicht, dass die 
EU in bestimmten Situationen über erhebliche Gestaltungskapazitä-
ten verfügt. Bereits in der Eurokrise kam es zu Eingriffen in nationale 
Sozialpolitiken über makroökonomische Konditionalitäten. Besonders 
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deutlich zeigte sich das Potenzial einer europäischen Sozialunion je-
doch während der Covid-19-Pandemie: Mit dem SURE-Programm 
(Support to Mitigate Unemployment Risks in an Emergency) finan-
zierte die EU Kurzarbeitsregelungen in den Mitgliedstaaten erstmals 
gemeinschaftlich. Hinzu kamen die massiven Finanzhilfen aus dem 
NextGenerationEU-Aufbauinstrument (Verordnung [EU] 2020/2094), 
die ebenfalls sozialpolitische Komponenten enthielten (vgl. Crespy/
Vanheuverzwijn 2019). In diesen Krisenkontexten wurden sozialstaat-
liche Politiken also nicht nur europaweit koordiniert, sondern teilweise 
auch gemeinsam finanziert – ein Hinweis darauf, dass eine zwar deut-
lich begrenzte, aber partiell durchaus wirksame europäische Sozial-
politik in Ausnahmesituationen möglich ist. 

Dies funktioniert vor allem deshalb, weil die nationalen Sicherungs-
systeme bisweilen kaum angetastet werden. Stattdessen konzentriert 
sich die EU vorrangig auf Politikfelder wie Infrastruktur (Verordnung 
[EU] Nr. 1315/2013), Familien-, Gleichstellungs- und Antidiskriminie-
rungspolitik (Richtlinie 2000/43/EG, Richtlinie 2000/78/EG, Richtlinie 
2006/54/EG). Darüber hinaus bestehen Angebote zur freiwilligen Ko-
ordination unterschiedlicher nationaler Sozialpolitiken (offene Metho-
de der Koordinierung; Gemeinsame Erklärung der Staats- und Regie-
rungschefs von Laeken 2001). Zugleich verfügt die EU jedoch bereits 
über institutionelle Strukturen, die in den vergangenen Jahren schritt-
weise ausgebaut wurden und künftig auch verbindlichere Regeln her-
vorbringen könnten. Schon heute existieren in Teilbereichen europäi-
sche Mindeststandards, etwa durch die Arbeitszeitrichtlinie, die Ver-
einbarkeits- und Elternurlaubsrichtlinie oder – jüngst – die 
EU-Mindestlohnrichtlinie von 2022. 

Diese Beispiele verdeutlichen, dass eine vollständige Harmonisierung 
der Sozialpolitiken zwar angesichts der unterschiedlichen Traditionen 
in Europa unrealistisch bleibt, wohl aber eine Ausweitung verbindli-
cher Mindeststandards möglich ist. Die SPD bekennt sich program-
matisch zum Ziel einer solchen „Sozialunion“. Damit will sie einerseits 
unterstreichen, dass die EU mehr ist als eine reine Wirtschaftsunion 
und die Europäisierung auch eine soziale Dimension besitzt. Anderer-
seits betont sie damit, dass es eine gemeinsame Basis geben kann, 
um soziale Gerechtigkeit und soziale Selbstbestimmung auf europäi-
scher Ebene zu fördern.
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„Die Europäische Union muss unsere politische 
Antwort auf die Globalisierung werden. […] Ne-
ben die Wirtschafts- und Währungsunion muss 
die europäische Sozialunion mit gleichem Rang 
treten. [...] Wir wollen Sozialsysteme nicht ver-
einheitlichen, uns aber mit den anderen Mit-
gliedstaaten auf einen sozialen Stabilitätspakt 
verständigen.“ 

(Hamburger Programm 2007: 26, 28)

Eine postglobale Debatte?
Ob die klassische Diskussion über die Folgen der Globalisierung für 
den Sozialstaat noch trägt, ist umstritten. Seit den 1990er Jahren 
führten IT-getriebene Wertschöpfungsketten zu massiven Produkti-
onsverlagerungen, insbesondere Richtung Asien, mit China als zentra-
lem Knoten (Baldwin 2016). Jüngst mehren sich hingegen Signale ei-
ner Verlangsamung und selektiven Umstrukturierung: neue Handels-
hemmnisse, „De-Risking“ gegenüber China und eine (teilweise) 
Regionalisierung von Lieferketten, besonders sichtbar in den USA und 
Großbritannien (The Economist 2019a, 2019b; IMF 2023; WTO 2023). 
Empirisch ist jedoch kein generelles Ende der Globalisierung belegt. 
Globale Austauschflüsse lagen 2022 auf Rekordniveau und blieben 
2023 hoch (Altman/Bastian 2024), auch wenn ausländische Direkt- 
investitionen (FDI) und einzelne bilaterale Ströme schwächeln 
(UNCTAD 2024). In der Forschung konkurrieren daher Lesarten einer 
„postglobalen“ Ordnung (Inosemzew 2019: 44 f.) mit Deutungen einer 
geoökonomischen Fragmentierung und selektiven Entkopplung. Polit-
ökonomisch bleibt entscheidend, wie Demokratien auf Verteilungs- 
und Sicherheitskonflikte reagieren (Rodrik 2021; Zürn 2018).

Vor diesem Hintergrund lassen sich drei Implikationen für die Wohl-
fahrtsstaatsdebatte ableiten: Erstens stabilisiert sich mit Blick auf die 
Fiskalkapazität die Einnahmebasis moderat, weil die selektive Frag-
mentierung den extremen Steuerwettbewerb dämpft. Instrumente wie 
die globale Mindestbesteuerung und der CO₂-Grenzausgleich reduzie-
ren Gewinnverlagerungen beziehungsweise internalisieren externe 
Kosten. Gegenläufig wirken mögliche Wachstumsdämpfer, steigende 
Sicherheits-/Verteidigungsausgaben und höhere Zinslasten – die De-
batte verschiebt sich damit von der Frage der grundsätzlichen Finan-
zierbarkeit hin zur Priorisierung (Qualifizierung, Familien-/Pflegeleis-
tungen, Armutsbekämpfung). Zweitens (Arbeitsmarkttransition) erhö-
hen Rückverlagerungen und Automatisierung den Bedarf an 
Qualifizierung und Absicherung in Übergängen. Ohne regelmäßige 
Weiterbildung, Anerkennung von Praxiskompetenzen und gezielte Ar-
beitsmarktprogramme wachsen Lohnunterschiede und Chancen drif-
ten auseinander. Modelle wie Kurzarbeit wirken auf Dauer nur, wenn 

„De-Risking“
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sie mit verbindlichen Weiterbildungsrechten und betrieblichen Trans-
formationsvereinbarungen verknüpft sind. Drittens (Verschränkung 
von Sozial- und Industriepolitik/just transition) sollten industriepoliti-
sche Förderlinien (Energie, Halbleiter, Batterien) systematisch mit so-
zialen Gegenleistungen verknüpft werden – etwa Qualifizierung wäh-
rend der Arbeitszeit, Transformationskurzarbeit mit Weiterbildung, ta-
rifliche Standort-/Beschäftigungszusagen, regionale Ausgleichsfonds 
und soziale Konditionalität bei Beihilfen. So steigt die Akzeptanz der 
Transformation, und Sozialpolitik verschiebt sich von kompensatori-
scher Nachsorge zu investiver Vorsorge.

5.2 Digitaler Strukturwandel

Ein Merkmal der ersten Jahrzehnte der Bundesrepublik war das stetige 
Wachstum des Industriesektors. Die Beschäftigtenzahlen in diesem Be-
reich nahmen bis in die 1970er Jahre ständig zu – und ebenso die Löh-
ne. Die steigenden Löhne führten dazu, dass die Bevölkerung einen ge-
ringeren Anteil des Einkommens für Unterkunft und Nahrung ausge-
ben musste und mehr Geld für Konsumgüter zur Verfügung hatte.

Die 1960er Jahre waren eine Periode der Erstausstattung mit Kühl-
schränken, Waschmaschinen, Toastern und Autos für die meisten deut-
schen (und europäischen) Haushalte. Die steigenden Einkommen führ-
ten zu steigender Nachfrage nach den Produkten des Industriesektors. 
In diesen Bereichen waren zudem große Produktivitätssteigerungen 
möglich, was zu sinkenden Preisen und noch mehr Nachfrage führte. 
Es entstand ein sich selbst verstärkender Prozess von Produktivitäts-
gewinnen, steigender Nachfrage, Produktionssteigerung und erneuten 
Produktivitätsgewinnen. Die Beschäftigtenzahl im Industriesektor 
nahm weiter zu, ebenso wie Einkommen und Nachfrage. Zusätzlich 
gab es eine positive Rückkopplung zwischen dem traditionellen Sektor 
(Landwirtschaft, Handwerk) und dem modernen industriellen Sektor: 
Fehlende Arbeitskräfte des industriellen Sektors konnten durch den tra-
ditionellen Sektor ausgeglichen werden, während der traditionelle Sek-
tor von den Innovationen des modernen Sektors profitierte.

In den 1970er und 1980er Jahren wandelte sich diese Situation. Die 
Phase der „Erstausstattung“ war vorüber. Die Konsument_innen leg-
ten mehr Wert auf Qualität und weniger auf Quantität. Die Nachfrage 
stieg also nicht mehr, auch wenn durch Produktivitätsgewinne Preis-
senkungen möglich waren. Dementsprechend nahm auch die Be-
schäftigung in diesem Bereich nicht mehr zu, sondern stagnierte zu-
nächst und begann langsam zu sinken. Die Nachfrage wandte sich 
verstärkt Dienstleistungen zu. Dieser Sektor gewann seit den 1970er 
Jahren an Bedeutung, was auch die Zunahme der Beschäftigten- 
zahlen dokumentiert. 

1960er Jahre: „Erstausstattung“

1970er und 1980er Jahre: mehr 

Nachfrage nach Dienstleistungen
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An diesen Verschiebungen ist unschwer erkennbar, dass der Arbeits-
markt einem fortlaufenden Strukturwandel ausgesetzt ist, der auch 
heute noch anhält. In unserer Zeit wird der Wandel insbesondere un-
ter dem Schlagwort der „Digitalisierung“ verhandelt. Die mit der Digi-
talisierung einhergehenden Umbrüche schlagen sich auch in den ge-
sellschaftspolitischen Debatten nieder, die den Zusammenhang zwi-
schen der wirtschaftlich-technischen Digitalisierung und ihren 
gesellschaftlichen Auswirkungen in den unterschiedlichen Bereichen 
thematisieren. Diese Entwicklungen werden zum Beispiel unter den 
Schlagworten „Industrie 4.0“, „Gesundheit 4.0“ und nicht zuletzt „So-
zialstaat 4.0“ aufgegriffen. Offensichtlich ist aber auch, dass aktuell, 
bei allen mit der Digitalisierung verbundenen grundsätzlichen Debat-
ten, weder ein Trend zur Vollautomatisierung der Produktion noch 
eine grundlegende Überwindung der auf abhängiger Beschäftigung 
aufbauenden Arbeitsgesellschaft erkennbar sind. Doch: Was bedeu-
ten die oben genannten Begriffe wie Industrie 4.0? Steht ein Wandel 
zu einer postindustriellen Gesellschaft bevor? Welche Herausforderun-
gen und Chancen bringt ein solcher eng mit der Digitalisierung ver-
bundener Strukturwandel mit sich?

sie mit verbindlichen Weiterbildungsrechten und betrieblichen Trans-
formationsvereinbarungen verknüpft sind. Drittens (Verschränkung 
von Sozial- und Industriepolitik/just transition) sollten industriepoliti-
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rend der Arbeitszeit, Transformationskurzarbeit mit Weiterbildung, ta-
rifliche Standort-/Beschäftigungszusagen, regionale Ausgleichsfonds 
und soziale Konditionalität bei Beihilfen. So steigt die Akzeptanz der 
Transformation, und Sozialpolitik verschiebt sich von kompensatori-
scher Nachsorge zu investiver Vorsorge.

5.2 Digitaler Strukturwandel

Ein Merkmal der ersten Jahrzehnte der Bundesrepublik war das stetige 
Wachstum des Industriesektors. Die Beschäftigtenzahlen in diesem Be-
reich nahmen bis in die 1970er Jahre ständig zu – und ebenso die Löh-
ne. Die steigenden Löhne führten dazu, dass die Bevölkerung einen ge-
ringeren Anteil des Einkommens für Unterkunft und Nahrung ausge-
ben musste und mehr Geld für Konsumgüter zur Verfügung hatte.

Die 1960er Jahre waren eine Periode der Erstausstattung mit Kühl-
schränken, Waschmaschinen, Toastern und Autos für die meisten deut-
schen (und europäischen) Haushalte. Die steigenden Einkommen führ-
ten zu steigender Nachfrage nach den Produkten des Industriesektors. 
In diesen Bereichen waren zudem große Produktivitätssteigerungen 
möglich, was zu sinkenden Preisen und noch mehr Nachfrage führte. 
Es entstand ein sich selbst verstärkender Prozess von Produktivitäts-
gewinnen, steigender Nachfrage, Produktionssteigerung und erneuten 
Produktivitätsgewinnen. Die Beschäftigtenzahl im Industriesektor 
nahm weiter zu, ebenso wie Einkommen und Nachfrage. Zusätzlich 
gab es eine positive Rückkopplung zwischen dem traditionellen Sektor 
(Landwirtschaft, Handwerk) und dem modernen industriellen Sektor: 
Fehlende Arbeitskräfte des industriellen Sektors konnten durch den tra-
ditionellen Sektor ausgeglichen werden, während der traditionelle Sek-
tor von den Innovationen des modernen Sektors profitierte.

In den 1970er und 1980er Jahren wandelte sich diese Situation. Die 
Phase der „Erstausstattung“ war vorüber. Die Konsument_innen leg-
ten mehr Wert auf Qualität und weniger auf Quantität. Die Nachfrage 
stieg also nicht mehr, auch wenn durch Produktivitätsgewinne Preis-
senkungen möglich waren. Dementsprechend nahm auch die Be-
schäftigung in diesem Bereich nicht mehr zu, sondern stagnierte zu-
nächst und begann langsam zu sinken. Die Nachfrage wandte sich 
verstärkt Dienstleistungen zu. Dieser Sektor gewann seit den 1970er 
Jahren an Bedeutung, was auch die Zunahme der Beschäftigten- 
zahlen dokumentiert. 

Abb. 6

Ständiger Strukturwandel

Erwerbstätige im Inland 
nach Wirtschaftssektoren in Deutschland* 
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Quelle: Statistisches Bundesamt (2024b).
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Der Begriffszusatz 4.0 weist auf die Entwicklung von der ersten in-
dustriellen Revolution (Dampfmaschine) über die zweite (Fließband) 
und die dritte (Computer) zur vierten industriellen Revolution hin, die 
insbesondere in einer neuen Qualität der cyberphysikalischen Syste-
me und der allgegenwärtigen Vernetzung von Internet und IT-gesteu-
erten Maschinen verortet wird. Im Vordergrund steht die digitale Ver-
netzung der Produktionsmittel, um Produktionsabläufe effektiver und 
effizienter zu machen. Als Konsequenz werden sich zum einen viele 
Arbeitsplätze schnell und grundlegend verändern und zum anderen 
auch Arbeitsplätze wegfallen. Durch diese Umbrüche können nicht 
nur signifikante ökonomische Probleme für Volkswirtschaften entste-
hen und deren Modell zur Generierung von Wohlstand unter Druck 
geraten. Diese Entwicklungen können auch, angesichts von primär 
auf Erwerbsarbeit bezogenen Sozialsystemen, zu sozialpolitischen 
Herausforderungen führen.

Allgemein wird angenommen, dass die Digitalisierung einerseits auf-
grund von Produktivitätssteigerungen sowie erweiterter Automatisie-
rungsmöglichkeiten durch flexiblere Roboter, Algorithmen und den 
Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) die Zahl der benötigten Beschäf-
tigten reduziert. Andererseits entstehen durch die Digitalisierung auch 
neue Berufe, Tätigkeiten und Einsatzfelder. Anders als in früheren 
Phasen des Strukturwandels sind nicht überwiegend gering qualifi-
zierte Arbeitsplätze gefährdet; betroffen ist ein breiteres Spektrum 
von Berufen und Tätigkeiten. Je stärker bestimmte Tätigkeiten routi-
nisiert sind, desto wahrscheinlicher lassen sie sich substituieren 
(Schroeder et al. 2017: 5 f.). Die digitalisierungsbezogenen Prognosen 
bleiben in vielerlei Hinsicht vage, und die Entwicklung ist weiterhin 
dynamisch. Zugleich ist bereits erkennbar, dass sich der Arbeitsmarkt 
wandeln wird, ohne dass dies negativ sein muss (Arntz et al. 2018). 
Bereits 2015 prognostizierte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB) keinen Anstieg der Erwerbslosigkeit, sondern eher ei-
nen Arbeitskräftemangel (Matthes et al. 2019: 16). Ein solcher Fach-
kräftemangel zeigt sich schon heute in bestimmten Bereichen der 
Wirtschaft, besonders deutlich in den sozialen Dienstleistungen wie 
der Pflege. Gleichwohl sind weiterhin deutliche Verschiebungen zwi-
schen den Sektoren zu erwarten, wenn infolge der Digitalisierung Tä-
tigkeitsprofile und Arbeitsplätze in einem Bereich wegfallen und zu-
gleich neue Berufe in anderen Bereichen entstehen. Auch die sozialen 
Dienstleistungen sind vom digitalen Wandel betroffen: So können Be-
schäftigte in der Pflege durch technische Assistenzsysteme und Robo-
tik entlastet werden. Das Einsparpotenzial an Personal ist hier jedoch 
vergleichsweise gering – menschliche Sorgearbeit, wie sie in Pflege- 
oder Bildungseinrichtungen geleistet wird, lässt sich auf absehbare 
Zeit nicht in großem Umfang an Roboter delegieren.

Auch die Frage der Verwertung von Daten ist ambivalent. So ergeben 
sich neue Geschäftsmodelle. Zugleich können auf Big Data gestützte 
Kontrollpraktiken neue Machtasymmetrien und Grundrechtskonflikte 

Was meint 4.0?

Voraussichtliche Folgen der 

Digitalisierung
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erzeugen. Der digitale Strukturwandel erhöht zugleich den Anteil aty-
pischer Erwerbsformen wie Soloselbstständigkeit und Freelancing 
(Staab/Nachtwey 2016). In der Plattformökonomie treten Betreiber oft 
nur als Vermittler auf, sodass unklar bleibt, wer rechtlich Arbeitgeber_in 
ist und welche Schutzrechte für Beschäftigte gelten. Nimmt diese Ar-
beitsform stark zu, erodiert die Finanzierungs- und Absicherungsbasis 
des beitragsfinanzierten Sozialversicherungssystems. Heute wird das 
Risiko noch als überschaubar eingeschätzt; bei kräftigem Wachstum 
entstünde jedoch eine ernsthafte Herausforderung für die bestehende 
Architektur. Besonders die Rente ist betroffen: Sie setzt kontinuierli-
che Erwerbsbiografien voraus; unterbrochene Verläufe erzeugen Bei-
tragslücken, drücken das Rentenniveau und erhöhen das Risiko von 
Altersarmut.

Das bedingungslose Grundeinkommen als Antwort auf 
aktuelle Herausforderungen?

Als eine mögliche Antwort auf diese sozialen Fragen der Zukunft 
wird seit einiger Zeit das bedingungslose Grundeinkommen kont-
rovers diskutiert. Dieses Konzept wird von Personen und Gruppen 
aus ganz unterschiedlichen politischen Richtungen vertreten – 
von libertär und neoliberal bis nach ganz links. Dabei fallen die 
Konzeptionen sehr unterschiedlich aus, von den Zugangsbedin-
gungen über die Modi der Ausgestaltung bis hin zur Höhe der 
Zahlungen. Gemeinsam ist den meisten Konzepten, dass sie die 
bestehenden Sozialversicherungen durch eine einheitliche Grund-
sicherung beziehungsweise ein bedingungsloses Grundeinkom-
men ersetzen wollen. Damit soll die Voraussetzung des vorheri-
gen Erwerbsbezugs für die soziale Absicherung entfallen und 
stattdessen der Status des Transferempfängers als staatsbürger-
liches Recht begründet werden. 

Befürworter_innen sehen das bedingungslose Grundeinkommen 
als unverzichtbares Instrument des Sozialstaats, um im Zeitalter 
der Digitalisierung und drohender Arbeitslosigkeit beziehungswei-
se eines möglichen Endes der Arbeitsgesellschaft handlungsfähig 
zu bleiben, und als einzige Möglichkeit, eine vollständige 
(100-prozentige) Dekommodifizierung zu erreichen, also soziale 
Sicherheit vollständig vom Markt zu entkoppeln. Kritiker_innen 
sehen in der Abkopplung von der Erwerbsarbeit einen Verlust an 
sozialer Sicherheit, eine Absage an die politische Gestaltung der 
Erwerbsarbeit und eine Gefährdung der sinn- und solidaritätsstif-
tenden Funktion von Arbeit (Schroeder 2012). Zudem wird die Fra-
ge der Mitverantwortung der Arbeitgeber_innen für die Finanzie-
rung sozialer Sicherung aufgeworfen; befürchtet wird ferner, dass 
ein zu niedrig bemessenes bedingungsloses Grundeinkommen 
atypische Beschäftigungsverhältnisse zementiert. Problematisch 
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an solchen atypischen Arbeitsverhältnissen ist insbesondere, dass 
sie oftmals schlecht bezahlt, kaum bis gar nicht gewerkschaftlich 
organisiert sind, Arbeitgeber_innen häufig nicht ihren klassischen 
Pflichten nachkommen und dementsprechend die Arbeitnehmer_
innen einem höheren sozialen Risiko ausgesetzt sind (insbeson-
dere in der Alterssicherung sowie der Arbeitslosenversicherung) 
(Eichhorst/Marx 2019: 414, 420).13 

Auch aus Perspektive der Geschlechtergerechtigkeit ist das bedin-
gungslose Grundeinkommen durchaus kritisch zu hinterfragen. 
Während zwar einerseits unbezahlte Sorgearbeit in gewisser Wei-
se entlohnt würde, könnten sich bereits bestehende Tendenzen in 
der Arbeitsteilung und damit auch die Ungleichheit zwischen den 
Geschlechtern zementieren. Schon heute sind es zumeist Frauen, 
die beruflich zurückstecken, sobald Kinder in die Beziehung kom-
men. Sie nehmen in den ersten Lebensjahren der Kinder längere 
berufliche Auszeiten (zum Beispiel durch Elternzeiten) und arbei-
ten auch anschließend häufiger in Teilzeit als Männer, um famili-
äre und berufliche Anforderungen zu vereinbaren. Dadurch ver-
stärken sich aber nicht nur Rollenbilder in den Familien. Während 
Männer zumeist ihre Karrieren ohne große Unterbrechungen wei-
terverfolgen, geht die Einkommensschere in den Beziehungen 
weiter auseinander und der auch ökonomische Anreiz, dass Frau-
en auch zukünftig eher beruflich zurückstecken und unbezahlte 
Sorgearbeit leisten, wächst. So ist es nicht unwahrscheinlich, dass 
ein bedingungsloses Grundeinkommen insbesondere Frauen in 
Anspruch nehmen würden und sich dadurch die Ungleichheit der 
Einkommen von Frauen und Männern weiter verschärfen würde.

Die Digitalisierung bringt vielfältige Herausforderungen mit sich. Dass 
sie das Ende der Arbeitsgesellschaft einläutet, lässt sich auf Basis der 
bisherigen Entwicklung noch nicht absehen. Gleichwohl gehen mit ihr 
erhebliche Strukturverschiebungen einher. Der digitale Strukturwan-
del verlangt insbesondere andere Qualifikationen und insgesamt 
mehr Bildungs- und vor allem Weiterbildungsanstrengungen. Denn 
aufgrund der Digitalisierung werden sich Basiskompetenzen schneller 
wandeln und der Bedarf an qualifizierter Arbeit wird steigen. Überdies 
wird durch diesen ständigen Wandel ein lebenslanges Lernen immer 
wichtiger, sodass berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten an Bedeu-
tung gewinnen (Pothmer et al. 2019: 5). Der (Weiter-)Bildungs- und 
Qualifizierungsaspekt stellt daher eine der zentralen Herausforderun-
gen für den Arbeitsmarkt in Zeiten der Digitalisierung dar.

13  Arbeitgeber_innen und Arbeitnehmer_innen sollten hier in Anführungsstrichen gelesen werden, 
da zum Beispiel bei Freelancer_innen beziehungsweise Soloselbstständigen kein Anstellungsver-
hältnis besteht.

Kein Ende der Arbeitsgesellschaft
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5.3 Demografischer Wandel 

Die Alterung der Gesellschaft hat eine äußerst erfreuliche Ursache: 
Die Menschen leben heute länger. Die durchschnittliche Lebenserwar-
tung zum Zeitpunkt der Geburt ist zwischen 1990 und 2019 bei Jun-
gen von 72 auf 78,7 Jahre und bei Mädchen von 78,5 auf 83,5 Jahre 
gestiegen (BiB 2024).14 

Eine weitere Ursache liegt in einem Geburtenrückgang, der besonders 
stark zwischen 1965 und 1975 zu beobachten war, und zwar sowohl in 
West- als auch in Ostdeutschland. In dieser Zeit sank die durch-
schnittliche Kinderzahl in Westdeutschland je Frau von 2,5 auf 1,45. 
Seitdem kam es in Westdeutschland lediglich zu kleineren Wellenbe-
wegungen. In Ostdeutschland gab es nach 1975 eine Zunahme der 
Geburtenziffer und nach 1990 eine starke Abnahme, insbesondere 
aufgrund der Abwanderung in den Westen und der großen Unsicher-
heiten infolge der Wiedervereinigung. Ab 2000 stabilisierte sich die 
Geburtenziffer dann wieder (Statistisches Bundesamt 2018). Vor dem 
Hintergrund des Ausbaus sozialdemokratischer Wohlfahrtsstaatsele-
mente, insbesondere der Betreuungsinfrastruktur für unter dreijährige 
Kinder sowie des Elterngelds, hatte sich die Geburtenrate auf einem 
leicht gestiegenen Niveau von durchschnittlich 1,5 bis 1,6 Kindern pro 
Frau bis 2021 stabilisiert. In den letzten Jahren jedoch haben aktuelle 
Krisen wie die Covid-19-Pandemie und der Ukrainekrieg, insbesondere 
in Ostdeutschland, jedoch wieder zu einem Rückgang der Geburten 
geführt. 

Insgesamt führt die Kombination der beschriebenen Entwicklungen 
dazu, dass der Altersquotient in den nächsten Jahrzehnten beständig 
zunehmen wird, also der Anteil derjenigen, die im Ruhestand sind 
(über 65-Jährige), gegenüber jenen, die in einem erwerbsfähigen Alter 
sind (15- bis 64-Jährige) – siehe Abbildung 7.

Die Prognosen besagen, dass die demografische Entwicklung in 
Deutschland um das Jahr 2040 herum ihren Höhepunkt erreichen 
wird. In diesem Zeitraum wird also das Verhältnis von erwerbsfähigen 
Personen zu Personen im Rentenalter am ungünstigsten sein. Das Fi-
nanzierungsproblem einer umlagefinanzierten Rentenversicherung 
liegt dabei auf der Hand: Aus den gegenwärtigen Beiträgen der Er-
werbstätigen muss die Altersvorsorge einer wachsenden Zahl von 
Rentner_innen finanziert werden. Öffentlich häufig debattierte mög-
liche Konsequenzen sind höhere Beiträge für die Erwerbstätigen, ein 
späteres Renteneintrittsalter oder niedrigere Renten beziehungsweise 
eine stärkere Steuerfinanzierung (siehe Kapitel 7.3 Rente). 

14  Aufgrund der Covid-19-Pandemie war die Lebenserwartung erstmals wieder rückläufig.

Längere Lebenserwartung und 
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Lesebeispiel: 1990 gab es in Deutschland knapp 22 über 65-Jährige 
pro 100 Menschen zwischen 15 und 64. 2020 waren es hingegen knapp 
34 über 65-Jährige.

Es spielen, neben der demografischen Entwicklung, weitere Aspekte 
eine Rolle, zum Beispiel der Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung, 
der tatsächlich (sozialversicherungspflichtig) beschäftigt ist. Die Zahl 
der Erwerbstätigen in Deutschland ist heute höher als jemals zuvor. In 
den letzten Jahrzehnten sind vor allem die Zahl erwerbstätiger Frau-
en sowie die Zahl älterer Arbeitnehmer_innen gestiegen. Zugenom-
men haben aber ebenfalls Kapitaleinkommen, auf die bislang keine 
Sozialabgaben erhoben werden. Eine Besteuerung von Kapitalein-
kommen könnte daher durchaus – neben den Arbeitseinkommen – 
stärker zur Finanzierung des Sozialstaats herangezogen werden. Ein 
Bedarf, die gesetzliche Rentenversicherung zu reformieren, ist fraglos 
vorhanden, von einer unabwendbaren Krise der umlagefinanzierten 
Rente zu sprechen erscheint jedoch übertrieben, denn das System 
lässt sich an die veränderten Rahmenbedingungen anpassen.

Nun sind allerdings nicht nur die staatlichen Rentensysteme von der Al-
terung der Gesellschaft betroffen: Auch auf das Gesundheitssystem kom-
men steigende Kosten infolge des längeren Ruhestands zu und auch das 
Ausgabenvolumen der Pflegeversicherung wird künftig steigen. Wenn al-
lerdings ein Teil des steigenden Kapitaleinkommens in die Sozialsysteme 
investiert wird und gleichzeitig ein größerer Teil der Bevölkerung Beiträge 
entrichtet (zum Beispiel auch Selbstständige und Beamt_innen), sind 
diese Herausforderungen durchaus zu bewältigen. Die Kapitel 7.3 (Rente), 
7.4 (Gesundheit) und 7.5 (Alterung der Gesellschaft und Pflege) diskutie-
ren detaillierter mögliche Reaktionen auf die Herausforderung der altern-
den Gesellschaft.

Abb. 7

Idee: höhere Besteuerung von 

Kapitaleinkommen

Folgen für das 

Gesundheitssystem

0

10

20

30

40

50

60

Euroraum (19 bzw. 21 Länder ab 2026)Deutschland

Entwicklung des Altersquotienten 
(1990 bis 2065)

Quelle: Eurostat, eigene Berechnungen.

19
95

20
05

20
15

20
25

20
35

20
45

20
55

20
65

19
90

20
00

20
10

20
20

20
30

20
40

20
50

20
60

68 Sozialstaat und Soziale Demokratie



5.4 Sozialer Wandel

Neben den beschriebenen Veränderungen in den Wirtschafts-, Ar-
beits- und Altersstrukturen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten 
auch eine Veränderung der Werteorientierungen vollzogen. Die Le-
bensformen und -entwürfe sind heute vielfältiger, als das vor 50 oder 
100 Jahren der Fall war. Das Leben wird weniger stark durch gesell-
schaftliche Konventionen geprägt. Das Ausmaß individueller Freiheit 
und Selbstbestimmung hat zugenommen. Die Veränderungen werden 
überwiegend als Zugewinn von Freiheit begrüßt. 

Exemplarisch lassen sich die Veränderungen der Lebensgewohnheiten 
an der Entwicklung der Haushaltsgrößen aufzeigen. Zu Beginn des 
20. Jahrhunderts waren Haushalte mit fünf und mehr Personen der 
Standard. Einpersonenhaushalte waren hingegen die überaus seltene 
Ausnahme. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts hat sich die Situation ge-
dreht. Nun sind über 40 Prozent aller Haushalte Einpersonenhaushal-
te, nicht einmal mehr vier Prozent umfassen mehr als vier Personen 
(siehe Abbildung 8). 

Lesebeispiel: Im Jahr 1900 lebten knapp 45 Prozent aller Deutschen 
in Haushalten mit fünf oder mehr Personen, circa 17 Prozent in Haus-
halten mit vier oder drei Personen, knapp 15 Prozent zu zweit und 
rund sieben Prozent allein. Heute leben mit gut 40 Prozent die meis-
ten Menschen allein. 

Abb. 8

Lebensentwürfe und -formen 

vielfältiger

Haushalte werden kleiner

Haushaltsgrößen in Deutschland  
(1990 bis 2023)

0

10

20

30

40

50
Fünf und mehr Personen

Vierpersonenhaushalte

Dreipersonenhaushalte

Zweipersonenhaushalte

Einpersonenhaushalte

2023202020102000195019251990 Quelle: Statistisches Bundesamt (2024c).

695. Herausforderungen für den Sozialstaat



Für diese Entwicklung gibt es mehrere Ursachen: Zum einen spielen 
die bereits in Kapitel 5.3 (Demografischer Wandel) erwähnten zurück-
gehenden Geburtenziffern und die steigende Lebenserwartung eine 
Rolle – beide reduzieren die durchschnittliche Haushaltsgröße. Weitere 
Faktoren sind längere Ausbildungszeiten und der Umstand, dass Paare 
sich heute später dafür entscheiden, Kinder zu bekommen, sowie das 
„Heiratsverhalten“. Die Zahl der Eheschließungen sinkt seit 1960 be-
ständig. Zudem stieg die Zahl der Ehescheidungen im gleichen Zeit-
raum kontinuierlich an und so auch die Zahl der Alleinerziehenden. 
Auch die Haushaltsteilung aufgrund von Arbeitsplatzsuche ist, beson-
ders in den ostdeutschen Bundesländern, ein signifikanter Faktor.

Der deutsche Sozialstaat, der in vielen Bereichen noch auf ein traditi-
onelles Familienmodell mit einem meist männlichen Hauptverdiener 
ausgerichtet ist, ist auf die beschriebenen Veränderungen noch nicht 
vorbereitet. Dies gilt etwa für die Rentenversicherung. Sie ist aufgrund 
der engen Kopplung der Rentenhöhe an Beitragszahlungen nicht auf 
die steigende Zahl erwerbstätiger Frauen eingestellt, die häufig große 
Teile ihres Erwerbslebens in Teilzeit arbeiten beziehungsweise keine 
durchgehenden Erwerbsbiografien haben und niedrigere Löhne bezie-
hen. Auch deshalb ist die steigende Zahl vor allem alleinerziehender 
Mütter besonders stark von Armut bedroht.

1997 waren etwa 14 Prozent der Familien mit Kindern alleinerziehend, 
2023 waren es 19 Prozent. Meistens handelt es sich um alleinerziehen-
de Mütter. Der Anteil der alleinerziehenden Väter stieg allerdings in 
den letzten Jahren leicht und lag im Jahr 2023 bei 15 Prozent (Statisti-
sches Bundesamt 2023c). Alleinerziehende sind in besonders großem 
Ausmaß von Armut bedroht. Zwar erhöhen Kinder in Deutschland ge-
nerell tendenziell das Armutsrisiko, bei Alleinerziehenden ist dieser 
Umstand jedoch besonders deutlich zu erkennen (siehe Abbildung 9). 
Um diese Situation zu verbessern, ist vor allem eine bessere Verein-
barkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung ein wichtiger Ansatz-
punkt, aber zum Beispiel auch die Schließung des Gender Pay Gap. 
Siehe hierzu Kapitel 3.6 (Geschlechtergerechtigkeit) sowie Kapitel 7.2 
(Arbeit) und 7.6 (Bildung).

Die Armutsgefährdungsquote gibt die Quote der Personen an, 
die mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Be-
völkerung auskommen müssen. Das mittlere Einkommen ist in 
diesem Fall nicht der Durchschnitt aller Einkommen, sondern der 
Median. Dieser ist ein rechnerischer Betrag: Die Einkommen der 
einen Hälfte der Bevölkerung liegen darüber, die der anderen 
Hälfte darunter.

Armutsgefährdungsquote  
nach Familienform und Zahl der Kinder unter 18 Jahren in Prozent, 2023

Quelle: BPB (2024).
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Lesebeispiel: Lebt ein einzelnes Kind in einer Familie mit zwei Erwachse-
nen, liegt seine Armutsgefährdungsquote bei knapp acht Prozent, bei mehr 
als drei Kindern bereits bei 30 Prozent. Bei Kindern alleinerziehender Eltern 
steigt die Armutsgefährdungsquote auf durchschnittlich 41 Prozent. Das 
bedeutet, dass mindestens 41 von 100 Kindern, die bei nur einem Elternteil 
leben, mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens versorgt sind. 

Auch auf die Einkommenssituation der alten Menschen wirkt sich der 
soziale Wandel nach und nach aus. Hier sind ebenfalls aktuell und vor 
allem zukünftig allein lebende Frauen von Armut betroffen (Haan et 
al. 2017). Dem Problem der Altersarmut könnten eine steuerfinanzierte 
Anhebung der Grundsicherung sowie eine Reform der gesetzlichen 
Rentenversicherung entgegenwirken. Mehr dazu in Kapitel 7.3 (Rente).

5.5 Migration und Integration

Wenn Personen ihren Lebensmittelpunkt an einen anderen Ort verla-
gern, spricht man von Migration. Man unterscheidet dabei zwischen 
Binnenmigration (innerhalb eines Staates) und einer grenzüberschrei-
tenden Migration sowie je nach Perspektive zwischen Einwanderung 
und Auswanderung. Wanderungsbewegungen, beispielsweise zur Su-
che nach Nahrung oder einfacheren klimatischen Bedingungen, gehö-
ren schon immer zur Geschichte der Menschheit. Wesentliche Gründe 
sind auch heute oft die besseren wirtschaftlichen und sozialen Rah-
menbedingungen eines anderen Staates oder einer anderen Region 

Die Armutsgefährdungsquote gibt die Quote der Personen an, 
die mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Be-
völkerung auskommen müssen. Das mittlere Einkommen ist in 
diesem Fall nicht der Durchschnitt aller Einkommen, sondern der 
Median. Dieser ist ein rechnerischer Betrag: Die Einkommen der 
einen Hälfte der Bevölkerung liegen darüber, die der anderen 
Hälfte darunter.

Armutsgefährdungsquote  
nach Familienform und Zahl der Kinder unter 18 Jahren in Prozent, 2023

Quelle: BPB (2024).

0

10

20

30

40

50

Allein-
erziehende

3 Kinder 
oder mehr

2 Kinder1 Kind0 KinderEinpersonen-
haushalte

Paarhaushalte

Abb. 9

715. Herausforderungen für den Sozialstaat



innerhalb eines Staates, die bessere Zukunftsperspektiven verspre-
chen. Aber auch der Familiennachzug oder die Aufnahme einer Aus-
bildung oder eines Studiums gehören zu weitverbreiteten Migrations-
gründen. Diese meist freiwillige Wanderungsbewegung ist von unfrei-
willigen Fluchtbewegungen und Vertreibungen zu unterscheiden. 

Die Ursachen von Flucht und Vertreibung sind unterschiedlich und be-
drohen das Leben sowie die Existenz einzelner Menschen und ganzer 
(ethnischer) Gruppen. Weltweit werden Menschen wegen ihrer Religi-
on, der Nationalität, ihrer „Rasse“ oder Zugehörigkeit zu einer be-
stimmten (sozialen oder ethnischen) Gruppe oder auch ihrer politi-
schen Überzeugung verfolgt (siehe dazu das Abkommen über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge, auch Genfer Flüchtlingskonvention 
genannt). Die Vereinten Nationen erkennen auch geschlechtsspezifi-
sche Verfolgungsgründe an, etwa wegen sexueller Gewalt, der Gefahr, 
Opfer eines Ehrenmords zu werden, Zwangsabtreibung oder Zwangs-
verstümmelungen. Die Verfolgung aufgrund der sexuellen Orientie-
rung und der Geschlechtsidentität ist im EU- und auch im deutschen 
Recht grundsätzlich als Fluchtgrund anerkannt. Im Dialog mit Ge-
flüchteten wird deutlich, dass häufig die Hoffnung besteht, in die Hei-
mat zurückzukehren. Hier liegt ein zentraler Unterschied zur Migrati-
on, da diese in der Regel eine beabsichtigte und auf Dauer angelegte 
Standortverlagerung darstellt.

Seit der Existenz moderner Nationalstaaten und der damit einherge-
henden Grenzpolitik zur Herstellung nationalstaatlicher Integrität und 
Souveränität versuchen Staaten auf unterschiedliche Weise, Migrati-
onsflüsse zu steuern und zu reglementieren. 

Migration in Deutschland 
Auch auf dem heutigen deutschen Staatsgebiet fanden unterschiedliche 
Migrations- und Fluchtbewegungen statt (etwa die Hugenott_innen im 
16. bis 18. Jahrhundert, Pol_innen und Italiener_innen im 19. Jahrhun-
dert). In den 1950er und 1960er Jahren wurden über 14 Millionen Men-
schen nach Deutschland angeworben, die sogenannten Gastarbeiter_in-
nen. Das Ziel: den damaligen Mangel an Arbeitskräften im „Wirtschafts-
wunder“ Nachkriegsdeutschlands aufzufangen. Ein Großteil dieser 
Arbeitsmigrant_innen kam aus Italien, Spanien, Griechenland, der Türkei, 
Marokko, Portugal, Tunesien und Jugoslawien. Eigentlich – so die ur-
sprüngliche Idee – sollten diese Arbeitskräfte nur vorübergehend bleiben, 
circa drei Millionen von ihnen verlagerten ihren Lebensmittelpunkt je-
doch dauerhaft nach Deutschland und holten später ihre Familien nach.

In den letzten Jahren gewannen die Themen Flucht, Migration und Inte-
gration politisch an Bedeutung. Zwei Faktoren spielten dabei eine Rolle: 
einerseits die große Fluchtbewegung im Jahr 2015 nach Europa und 
Deutschland, insbesondere ausgelöst durch den Krieg in Syrien, ab 2022 
auch infolge des Angriffs Russlands auf die Ukraine, andererseits die 

Unterschiedliche Auslöser von 

Migration

Verschiedene 

Migrationsphasen
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Debatte über den Fachkräftemangel. Gerade die Fluchtbewegungen ab 
2015 dominierten über längere Zeiträume den medialen und öffentlichen 
Diskurs, unter anderem zugespitzt unter dem Begriff „Flüchtlingskrise“. 
2018 gaben daher 36 Prozent der in Deutschland befragten Personen in 
Umfragen an, dass die Einwanderung das national dringlichste Problem 
sei (Europäische Kommission 2018: 22). Tatsächlich hat die Zuwande-
rung in Deutschland seit Anfang der 2010er Jahre bis 2016 massiv zuge-
nommen und sich danach bis zu den Krisen und Kriegen der 2020er 
Jahre (insbesondere russischer Angriff auf die Ukraine) wieder auf ei-
nem mittleren Niveau eingependelt (Abbildung 10).

Hinweis: Es handelt sich hierbei um die gesamte Einwanderung. Die-
se umfasst sowohl geregelte Migration als auch ungeregelte Fluchtbe-
wegungen. Die Nettozuwanderung ergibt sich aus der Zahl der regist-
rierten Zuzüge abzüglich der registrierten Fortzüge. 

Die Zahl der Menschen auf der Flucht hat in den letzten zehn Jahren 
weltweit deutlich zugenommen, auch die Zahl der Menschen, die in 
Deutschland Schutz suchen. Während 2000 weltweit circa 38 Millionen 
Personen gezwungen gewesen waren ihre Heimat zu verlassen, hat 
sich 2026 die Zahl mit über 117 Millionen displaced persons mehr als 
dreifacht. (UNHCR 2026).15 Neben Flüchtlingen kommen aber auch 
vermehrt Arbeitsmigrant_innen nach Deutschland. Mit dem 2023 no-
vellierten Fachkräftezuwanderungsgesetz ist die Arbeitsmigration nach 
Deutschland auf eine rechtlich verlässliche Grundlage gestellt und die 
Zuwanderung von qualifizierten Arbeitskräften ermöglicht worden. 
Zwischen 2014 und 2024 hat sich die Zahl dieser Personen von rund 
28.000 auf über 62.000 fast verdoppelt (OECD 2026). 

15  Mit inbegriffen sind im Inland vertriebene Personen.

Abb. 10
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Dass die Fachkräftezuwanderung in Deutschland an Bedeutung ge-
winnt, verdeutlicht auch der Anteil der erteilten Blauen Karten.16 2023 
akzeptierte Deutschland 78 Prozent der EU-weit erteilten Anträge 
(Dell’Anna/Zaba 2025).

„Deutschland ist Einwanderungsland. Einwan-
derung hat unser Land wirtschaftlich und kultu-
rell bereichert. Sie wird weitergehen, und wir 
wollen unsere Gesellschaft darauf vorbereiten. 
Wir brauchen mehr qualifizierte Einwanderer.“ 

(Hamburger Programm 2007: 36)

Herausforderungen der Migrationspolitik
Die Migration wirkt sich insbesondere aufgrund der Arbeitnehmer_in-
nenfreizügigkeit innerhalb der EU stark auf den Arbeitsmarkt aus. 
Während Befürworter_innen von Migration (und Asyl) vor allem die 
Chancen herausstellen, den Fachkräftemangel zu entschärfen, be-
fürchten Kritiker_innen, dass durch ungeregelte Zuwanderung eine 
massive Belastung des deutschen Sozialstaats entsteht. Untersuchun-
gen zu den Effekten der Einwanderung auf den Arbeitsmarkt kommen 
zu unterschiedlichen Ergebnissen. Sie attestieren sowohl positive als 
auch negative Folgen (Spies/Rinne 2019: 436).

Entscheidend für den Einfluss auf den Arbeitsmarkt und den Sozial-
staat ist hauptsächlich eine gelingende Integrationspolitik. Dafür sind 
Institutionen, materielle Ressourcen, aber auch positive Einstellungen 
unabdingbar. Denn ungeregelte und schlecht organisierte Zuwande-
rung sowie eine missglückte Integration können durchaus tiefgreifen-
de Probleme verursachen. Aufgrund der demografischen Situation 
Deutschlands ist eine strategisch geregelte Migration von qualifizier-
ten Arbeitskräften aber absolut erstrebenswert und hätte durchaus 
positive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, die Wirtschaftsleistung 
und den Sozialstaat (Hinte et al. 2011: 4).

Eine oft formulierte These lautet: „Migration wird dort politisch zum 
Problem, wo der Wohlfahrtsstaat großzügig und zugänglich ist“ (Ma-
now 2018: 19). Das liegt insbesondere an wohlfahrtschauvinistischen 
Haltungen, wie sie vor allem die Alternative für Deutschland (AfD) 
formuliert, die in der Öffnung für Migrant_innen die Basis für negati-
ve ökonomische, soziale und kulturelle Entwicklungen sehen. Deshalb 
dringen rechtspopulistische Akteur_innen darauf, die Grenzen für Mi-
grant_innen zu schließen und die wohlfahrtsstaatliche Umverteilung 
auf Inländer_innen zu beschränken. 

16  Die Blaue Karte ist ein Aufenthaltstitel, der hoch qualifizierten Arbeitskräften aus Drittstaaten 
den Zugang zum europäischen Arbeitsmarkt ermöglichen soll.
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Tatsächlich sind die Arbeitslosigkeit und der Bezug von Sozialleistun-
gen bei Zugewanderten prozentual höher als bei der in Deutschland 
geborenen Bevölkerung. Werden jedoch weitere Faktoren – wie das 
Bildungs- und Ausbildungsniveau – in die Betrachtung einbezogen, so 
ist die Wahrscheinlichkeit, soziale Leistungen beziehen zu müssen, 
bei Einwander_innen genauso hoch wie bei der in Deutschland gebo-
renen Bevölkerung (Bruckmeier/Wiemers 2016: 6). Dies verdeutlicht 
die Bedeutung, über Bildung und Qualifikation eine schnelle Integra-
tion zu erreichen.

Im Gegensatz zu verbreiteten Annahmen stellt es insgesamt betrach-
tet für den deutschen Sozialstaat keine Belastung dar, wenn Migrant_
innen Sozialtransfers beziehen, sondern die Migrant_innen erzeugten 
in der Vergangenheit durch ihre Aktivitäten sogar mehr Staatseinnah-
men als Staatsausgaben (Spies/Rinne 2019: 438). Die Voraussetzung 
dafür ist jedoch immer eine erfolgreiche Integration in den Arbeits-
markt, die auf guten Qualifikationen und der Weiterqualifizierung der 
Arbeitskräfte aufbaut. Eine Förderung der Zuwanderung hoch qualifi-
zierter Arbeitskräfte könnte außerdem einen positiven Schneeballef-
fekt erzeugen, indem gerade in Sektoren, die auf einfachen Tätigkeits-
mustern aufbauen, gering qualifizierte Arbeitsplätze erhalten bleiben 
(Hinte et al. 2011: 5). Gefördert wird eine solche geregelte Arbeitsmig-
ration unter anderem durch Initiativen wie die Blaue Karte der EU, die 
innereuropäische Arbeitnehmer_innenfreizügigkeit und das 2019 be-
schlossene und 2025 novellierte Fachkräfteeinwanderungsgesetz.

 Was bedeutet das für die Soziale Demokratie? 

	→ Globalisierung, digitaler Strukturwandel in den Bereichen Wirtschaft 
und Arbeit, die demografische Entwicklung, der soziale Wandel so-
wie Migration und Integration stellen den traditionellen deutschen 
Sozialstaat vor Herausforderungen, die aber nicht unlösbar sind.

	→ Probleme ergeben sich vor allem aus der Tatsache, dass der deut-
sche Sozialstaat noch immer auf das konservative Familienbild des 
männlichen Alleinverdieners ausgerichtet ist und die Finanzierung 
und Auszahlung von Leistungen überwiegend an den Erwerbssta-
tus knüpft.

	→ Die verschiedenen Herausforderungen erfordern differenzierte Ant-
worten, die in Kapitel 7 näher beschrieben werden. In der Summe 
weisen sie in Richtung des erfolgreichen, idealtypischen sozialde-
mokratischen Sozialstaatsmodells mit stärkerer Anknüpfung an 
den Bürger_innenstatus (statt Erwerbsstatus) und mehr Steuer- 
statt Beitragsfinanzierung. 

Migration kann Wirtschaft stärken
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6. �Sozialpolitische 
Positionen der Parteien

In diesem Kapitel werden die Programme von 
sechs ausgewählten Parteien17

	→ auf ihre sozialpolitischen Grundsätze hin verglichen; 

	→ anhand der drei idealtypischen Wohlfahrtsstaatsmodelle 
eingeordnet; 

	→ nach den ihnen zugrunde liegenden Vorstellungen von 
Gerechtigkeit befragt. 

Parteiprogramme enthalten Zukunftsversprechen. Sie stellen eine Ge-
sellschaftsvision in Aussicht, für die sich die jeweilige Partei einsetzen 
und starkmachen will und aus der sie ihre Legitimation schöpft. Dies 
kann nur funktionieren, wenn sie die für sie wünschenswerte Zukunft 
aus einer Analyse der Vergangenheit und Gegenwart entwickeln und 
mit einem gangbaren Weg in die Zukunft überzeugend verbinden 
kann. Parteiprogramme sind somit – im besten Fall – der Richtung 
gebende Kompass einer Partei.

Sozialpolitik ist hochkomplex. Sie spiegelt in besonderem Maße Ge-
sellschafts- und Menschenbilder der politischen Parteien wider. Das 
Verhältnis von Markt, Staat sowie Individuum und Familie wird immer 
wieder neu bestimmt: Wem steht was zu? Wer wird wie durch wen 
und zu welchem Preis abgesichert? Welche Aufgaben leistet der Sozi-
alstaat für alle und welche sind privat vom Einzelnen zu organisieren? 
Dementsprechend lohnt sich ein differenzierter Blick auf die grundle-
genden Zukunftsversprechen der politischen Parteien, um Gemein-
samkeiten und Unterschiede herausarbeiten zu können.

Eine Interpretation sozialpolitischer Ansätze der Parteien muss daher 
zunächst ihren Maßstab benennen, um dann zu überprüfen, an wel-
che Sozialstaatsvorstellung die jeweiligen Parteien anknüpfen.

In diesem Fall werden die drei von Esping-Andersen beschriebenen 
Kapitalismustypen mit ihrer Ausprägung von Wohlfahrtsstaaten mit 
den für sie jeweils prägenden Gerechtigkeitsbegriffen als Maßstab 

17  Der Zeitraum, auf den sich die Auswahl bezieht, sind die 20. und 21. Legislaturperiode des 
Bundestages. Für die beiden in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vereinigten Mitte-rechts-Parteien 
wird in diesem Kapitel exemplarisch das Programm der CDU betrachtet.

In Sozialpolitik spiegeln sich 
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verwendet. Eine nähere Erläuterung der Kapitalismustypen und der 
ihnen zugrunde liegenden Gerechtigkeitsvorstellungen findet sich in 
Kapitel 3 und 4:

	→ der kontinentaleuropäische, konservative Typus (Orientierung an 
Leistungs- und Bedarfsgerechtigkeit)

	→ der angelsächsische, liberale Typus (Orientierung an Bedarfs- und 
Leistungsgerechtigkeit)

	→ der skandinavische, sozialdemokratische Typus (Orientierung an 
[Chancen-]Gleichheit)

In der nachfolgenden Betrachtung der aktuellen Grundsatzprogram-
me sollen auf der Grundlage dieses Modells Anhaltspunkte gefunden 
werden, inwieweit die Parteien den lange in Deutschland vorherr-
schenden Pfad eines „kontinentaleuropäisch-konservativen Wohl-
fahrtsstaats“ weiterverfolgen, ihn revidieren oder anders entwickeln 
wollen und welche Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit die Parteien 
damit umsetzen wollen.

6.1 In Freiheit leben – Grundsatzprogramm der CDU
Von Ben Balsmeier

Die CDU hat sich im Jahr 2024 ein neues Grundsatzprogramm gege-
ben (CDU 2024).18 Im Bereich der Sozialpolitik ist der zentrale Begriff 
der Christdemokraten nicht der Sozialstaat. Sie sprechen stattdessen 
meist von der „sozialen Marktwirtschaf“: laut CDU „das erfolgreichste 
Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell der Welt“.

Weiter heißt es: „Sie leitet sich ab aus dem christlichen Menschenbild 
und ist als Werte-, Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung mit ihren 
Grundprinzipien Wettbewerb, Chancengerechtigkeit, Selbstverantwor-
tung, Schutz des Eigentums, Vertragsfreiheit, private Eigeninitiative, Leis-
tungsbereitschaft, Subsidiarität und Solidarität ausgestaltet“ (S. 46 f.).

Das daran anschließende Sozialstaatsverständnis basiert einerseits 
auf dem Prinzip der Subsidiarität und andererseits auf dem Prinzip 
der Solidarität. Das christdemokratische Gesellschaftsdenken soll so-
mit „individuelle Freiheit und gesellschaftliche Solidarität, Eigenver-
antwortung gepaart mit Leistungsbereitschaft und Sozialstaat in eine 
Balance“ (S. 12) bringen. 

18  Alle folgenden Seitenangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf diese Quelle.
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Das Subsidiaritätsprinzip ist im Sozialstaatskonzept der CDU auf Leis-
tungsgerechtigkeit ausgerichtet. Das Individuum und seine wirtschaft-
liche Produktivität stehen im Vordergrund. Arbeit und Leistungen 
müssten sich laut CDU immer lohnen, weswegen mehr Anreize ge-
schaffen werden sollen, um Arbeit anzunehmen. Arbeit ist für die CDU 
eine Tugend und eine solidarische Verpflichtung. Wer Arbeit oder Aus-
bildung verweigert, „muss finanziell spürbar schlechter stehen als je-
mand, der sich aktiv um Arbeit bemüht“ (S. 56). „Privat vor Staat“ ist 
das bestimmende Grundprinzip des Sozialstaatskonzepts der CDU, so-
dass die Eigenverantwortung im Sinne der Subsidiarität eines eher li-
beralen Wohlfahrtsstaatsmodells in den Fokus gerückt und staatlichen 
Eingriffen vorgezogen wird. Entsprechend befürwortet die CDU einen 
in erster Linie aktivierenden Sozialstaat: „Solidarische Unterstützung 
soll daher wo immer möglich zu Eigenverantwortung und Teilhabe be-
fähigen. Wir stehen für eine soziale Politik, die die aktivierende Vorsor-
ge in den Mittelpunkt stellt und dem Subsidiaritätsprinzip folgt. Unser 
Sozialsystem ist auf eine starke Wirtschaft mit vielen Arbeitnehmern 
angewiesen. Wir müssen deshalb stets mitbedenken, dass soziale Leis-
tungen auch finanziert werden müssen“ (S. 57).

Die Reduzierung der Staatstätigkeit ist dabei ein Grundprinzip, sodass 
der Staat erst als letzte Instanz eingreifen soll. Es wird angestrebt, 
das staatliche Handeln effizienter und unbürokratischer zu machen 
und den Staat insgesamt zu modernisieren. Was in der Konsequenz 
auch einen Abbau bestehender sozialer Sicherungssysteme bedeuten 
kann: „Wir brauchen für unseren Staat einen Modernisierungsschub. 
Vieles muss auf den Prüfstand gestellt, Strukturen und Hierarchien 
müssen neu gedacht, Prozesse schneller sowie effizienter werden. Lei-
tend dafür ist die Frage, bei welchen Aufgaben die Staatstätigkeit re-
duziert werden kann“ (S. 72).

Leistungsgerechtigkeit und Eigenverantwortung führen laut dem 
Grundsatzprogramm der CDU dazu, dass der Gesamtbeitrag zu den 
Sozialversicherungen auf niedrigem Niveau stabil gehalten werden 
kann. Dadurch soll die Belastung von Unternehmen und Beschäftig-
ten begrenzt werden. Auch bei der Organisation des Sozialstaats wird 
die Präferenz eines „schlanken Staates“ deutlich: Selbstverwaltung 
wird als tragendes Prinzip in allen Zweigen der Sozialversicherungen 
präferiert (S. 60). Im Anschluss daran sollen beitragsbezogene Leis-
tungen wieder klarer von steuerfinanzierten Leistungen abgegrenzt 
werden. Im Sinne der Solidarität sollen die Tarifpartnerschaft und die 
Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitgeber_innen und Gewerkschaften 
gestärkt werden (S. 57). 

Die CDU leitet ihren zweiten sozialstaatlichen Grundpfeiler, die Soli-
darität, aus dem Gebot der Nächstenliebe ab und stellt heraus, dass 
sich aus ihr nicht nur Ansprüche, sondern auch Pflichten ergeben. Da-
ran anschließend wird das Gebot der Solidarität mit dem Subsidiari-
tätsprinzip verknüpft: Solidarität durch die Gemeinschaft bedarf es 

Leistungsgerechtigkeit

Ziel: weniger Staat

Ansprüche und Pflichten
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dort, wo nur gesamtstaatliches Handeln sozialen Herausforderungen 
gerecht werden kann oder wo dies den Einzelnen und kleinen Ge-
meinschaften nicht mehr angemessen gelingt (S. 11). In der Konse-
quenz wird die Solidarität so der Subsidiarität nachgeordnet. Solidari-
sche Unterstützung soll außerdem zur Eigenverantwortung befähigen 
und will dabei Chancen auf Teilhabe und Hilfe zur Selbsthilfe ermög-
lichen.

Auch ein sicheres Leben im Alter sei ein Konzept der christdemokrati-
schen Solidarität (S. 58). Die CDU möchte im Sinne der Rentensiche-
rung die Regelaltersgrenze an die Lebenserwartung koppeln: „Wenn 
wir unsere Rente stabil und finanzierbar halten wollen, spricht viel da-
für, dass die Lebensarbeitszeit für diejenigen, die arbeiten können, 
steigen muss und folglich die Regelaltersgrenze an die Lebenserwar-
tung gekoppelt wird“ (S. 58). Menschen, die nach dem Erreichen des 
gesetzlichen Renteneintrittsalters freiwillig weiterarbeiten wollen, sol-
len ihr Gehalt bis zu einem bestimmten Betrag steuerfrei bekommen 
(S. 56). Darüber hinaus soll eine verpflichtende kapitalgedeckte Al-
tersvorsorge mit staatlichen Zuschüssen für Menschen mit geringeren 
Einkommen eingeführt werden (S. 59).

Die Rolle des Staates im Grundsatzprogramm entspricht allgemein 
eher einem liberalen, auf Eigenverantwortung und Leistungsgerech-
tigkeit ausgerichteten Verständnis, bewegt sich jedoch in einem regu-
lierenden sowie solidarischen Rahmen.

Veränderungsvorschläge der CDU: 

	→ Arbeit/Wirtschaft: Es sollen mehr Anreize geschaffen werden, um 
Arbeit aufzunehmen, und die Lebensarbeitszeit soll für diejenigen, 
die arbeiten können, erhöht werden.

	→ Gesundheit: Der Wettbewerb zwischen den Krankenkassen soll  
gestärkt werden.

	→ Bildung: Die CDU räumt dem Erlernen der „Bildungssprache 
Deutsch“ Priorität ein.

	→ Steuern: Der Anteil der Länder und Kommunen an den Gemein-
schaftssteuern soll dauerhaft strukturell erhöht und die Löhne von 
Steuern und Beiträgen, durch die Anpassung des Einkommen- 
steuertarifs, entlastet werden.

	→ Verwaltung: soziale Leistungen zusammenfassen, Rechtsvorschrif-
ten verständlicher machen und die Bürger_innen persönlicher be-
gleiten.

Rente an Lebenserwartung 

koppeln

Liberales Sozialstaatsverständnis 

mit solidarischem Rahmen
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6.2 Verantwortung für die Freiheit – 
Karlsruher Thesen der FDP 
Von Jochen Dahm 

Die FDP hat sich 2012 in Karlsruhe ein neues Grundsatzprogramm ge-
geben (FDP 2012).19 Es lautet „Verantwortung für die Freiheit. Karlsru-
her Freiheitsthesen der FDP für eine offene Bürgergesellschaft“. Das 
Grundsatzprogramm der FDP beginnt mit einer Tag-Cloud, einer gra-
fischen Darstellung zentraler Begriffe des Programms. Die Darstel-
lung umfasst 42 Begriffe. Die Begriffe „Gerechtigkeit“, „Solidarität“ 
oder „Sozialstaat“ finden sich dort nicht. 

Die erste Erwähnung findet der Begriff „Sozialstaat“ im Zusammenhang 
mit einer angestrebten „Steuergerechtigkeit“, und zwar, wie die FDP aus-
führt, „weil wir auch an jene denken, die mit ihrer Arbeit die Grundlage 
für einen liberalen Sozialstaat schaffen“ (S. 8). Entsprechend den in die-
sem Buch vorgestellten idealtypischen Sozialstaatsmodellen (liberal, 
konservativ beziehungsweise sozialdemokratisch) ordnet sich die FDP 
hier also entschieden selbst einem liberalen Sozialstaatsmodell zu.

In These 49 von insgesamt 101 beschreibt die FDP ihr Sozialstaatsbild 
detaillierter. Die Überschrift lautet: „Ermutigender Sozialstaat: Chan-
cen auf Teilhabe statt Alimentierung“. Der „ermutigende Sozialstaat“ 
ist für die FDP der „aktivierende, aufstiegsorientierte Sozialstaat“. Die 
FDP führt weiter aus: „Der ermutigende Sozialstaat baut Brücken in 
eine Erwerbsbiographie und reißt bestehende Barrieren zwischen Ar-
beitslosigkeit und Arbeitsmarkt ein. Er vertraut dabei dem Einzelnen 
und bevormundet ihn nicht“ (S. 57). Die Liberalen stellen diese Erläu-
terung ihres Sozialstaatsbegriffs unmittelbar in den Kontext einer For-
derung nach niedrigeren Steuern und neben die Aussage „Leistung 
muss sich für jeden lohnen“ (ebd.). 

Für die FDP ist, ähnlich wie für die CDU, eher die soziale Marktwirt-
schaft als der Sozialstaat ihr Kernbegriff. Die soziale Marktwirtschaft 
beschreibt die FDP neben dem liberalen Rechtsstaat und der Demo-
kratie als eine von drei „Freiheitsordnungen“ – den Sozialstaat nennen 
die Liberalen in diesem Kontext nicht (S. 6). Während die Partei an ei-
ner Stelle vom Schutz privaten Eigentums als einem Grundrecht „ers-
ten Ranges“ (S. 66) spricht, tauchen soziale Grundrechte im Pro-
gramm als Begriff nicht auf. Zwar beinhaltet das Programm im Hin-
blick auf den Sozialstaat eine gewisse Bandbreite von indirekten 
Bezügen und es finden sich dort auch Aussagen wie „Unser Ziel ist 
die tatsächliche Teilhabe aller Bürger am Leben der Gesellschaft, un-
abhängig von individuellen Voraussetzungen“ (S. 23) oder die grund-
legende Erkenntnis, dass „gesellschaftliche Freiheit auch materielle 
Freiheit voraussetzt“ (S. 26). Insgesamt wird der Sozialstaat in den 

19  Alle folgenden Seitenangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf diese Quelle.
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Karlsruher Thesen aber in der Tendenz eher als Instrument zur (Ab-)
Sicherung der (sozialen) Marktwirtschaft denn als eigenständige Insti-
tution beschrieben. So wird die Sicherung des Existenzminimums an 
einer Stelle eine „gesellschaftliche und zivilisatorische Errungen-
schaft“ genannt. Der Absatz endet aber mit dem Hinweis auf ihren 
wirtschaftlichen Nutzen (S. 56). An anderer Stelle heißt es in den 
Karlsruher Thesen: „Liberale wollen Chancen unabhängig von der so-
zialen Herkunft.“ Die (rein ökonomische) Begründung dafür lautet 
dann im nächsten Satz: „Jede Erneuerung des Aufstiegsversprechens 
legitimiert die marktwirtschaftliche Ordnung“ (S. 57).

Konkret spricht sich die FDP für eine Grundsicherung aus, die sie Bür-
gergeld nennt und die als negative Einkommensteuer ausgestaltet 
werden soll (S. 56). Zur Frage, wie hoch diese Grundsicherung ausfal-
len soll – eine Frage, die wesentlich über damit verbundene Teilhabe-
möglichkeiten mitentscheidet –, finden sich keine Angaben. In ver-
schiedenen Sozialversicherungsbereichen (Alter, Pflege) argumentiert 
die FDP darüber hinaus – auch nach der Finanzmarktkrise von 2008 – 
für stärker kapitalgedeckte Systeme (vgl. S. 58 ff.). Sie schreibt: „Jede 
Generation hat in Zukunft verstärkt kapitalgedeckte Eigenvorsorge zu 
betreiben“ (S. 58). Damit verbundene Risiken (unter anderem Inflati-
on, Risiken der Finanzmärkte) müssten durch eine „abgestimmte 
Kombination von Vorsorgeformen begrenzt werden“ (S. 58 f.). 

Das Sozialstaatsverständnis der FDP lässt sich dem liberalen Sozial-
staatsmodell zuordnen, für das die sozialstaatliche Absicherung sozi-
aler Risiken auf einem Basisniveau bei gleichzeitiger umfassender 
und zusätzlicher privater Vorsorge kennzeichnend ist. Ob aus Sicht 
der FDP das derzeitige deutsche Sozialversicherungsniveau entspre-
chend gesenkt werden müsste, sprich, ob hier gekürzt werden müsste, 
lässt sich aus dem Programm nur erahnen. Formulierungen wie „über-
fällige Entscheidungen“, „nicht länger leisten“ (beide S. 58) oder 
„Überlastung der Sozialsysteme“ (S. 18) sind zumindest Indizien dafür. 

Veränderungsvorschläge der FDP: 

	→ Arbeit/Wirtschaft: Einführung eines Bürgergelds.

	→ Gesundheit: stärkerer Wettbewerb zwischen Anbietern, mehr Kapi-
taldeckung in der Pflege.

	→ Bildung: Bildungsstaatsvertrag zur Neuregelung des föderalen Sys-
tems, Ablehnung von Schulreformen; Ziel stärkerer individueller 
Förderung.

	→ Steuern: Ziel eines einfachen, weniger umfangreichen, fairen Steu-
ersystems, negative Einkommensteuer, Trennung von Bundes- und 
Landessteuern. 

Vorschlag: negative 

Einkommensteuer

Liberales Sozialstaatsverständnis
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6.3 Hamburger Programm –  
Grundsatzprogramm der SPD 
Von Tobias Gombert

Die SPD hat im Jahr 2007 das Hamburger Programm beschlossen 
(Hamburger Programm 2007).20 Der Sozialstaat wird im Hamburger 
Programm der SPD als zentrale Voraussetzung für die Teilhabe von 
Menschen gesehen: „Teilhabe aller Menschen an der wirtschaftlichen, 
kulturellen, sozialen und politischen Entwicklung ist das Ziel sozialde-
mokratischer Politik. Zentral dafür sind gute Bildung, existenzsichern-
de Arbeit und Gesundheit, aber auch die gerechte Verteilung des 
Wohlstands. Die Qualität des Sozialstaates bemisst sich nicht allein 
an der Höhe von Transferleistungen, sondern an der Gewährleistung 
tatsächlicher Lebenschancen, die allen von Anfang an und immer 
aufs Neue offenstehen müssen“ (S. 58).

Der Sozialstaat steht somit im Zentrum einer demokratischen Gesell-
schaft. Er stellt sicher, dass Beteiligung für alle möglich ist. Um diese 
öffentliche Verantwortung wahrzunehmen, muss allerdings die grund-
legende Aufgabenverteilung zwischen Staat, Markt und Bürgergesell-
schaft geklärt werden. Das Verständnis dieser grundlegenden Aufga-
benteilung unterscheidet die SPD deutlich von CDU und FDP. 

Die Notwendigkeit der Grenzziehung durch einen regulierenden Staat 
wird mit zwei wesentlichen Aspekten begründet: Einerseits werden 
die Defekte eines nicht oder nicht ausreichend regulierten Marktes in 
den Blick genommen. Andererseits wird die Zielvorstellung eines de-
mokratischen Sozialismus (S. 16 f.) formuliert, deren Garant nur eine 
aktive und demokratische Gesellschaft mitsamt einem regulierenden 
Staat sein kann.

„Der demokratische Sozialismus bleibt für uns 
die Vision einer freien, gerechten und solidari-
schen Gesellschaft, deren Verwirklichung für 
uns eine dauernde Aufgabe ist. Das Prinzip un-
seres Handelns ist die soziale Demokratie.“ 

(S. 16 f.) 

Der Sozialstaat ist dann ein Instrument, mit dem die umfassenden bür-
gerlichen, politischen und wirtschaftlichen Rechte für alle Menschen 
real wirksam werden sollen. In diesem Verständnis ermöglicht der So-
zialstaat individuelle und gesellschaftliche Freiheit. Dieses Instrument 
muss daher – und dieser Gedanke wird im Hamburger Programm kon-
sequent fortgeschrieben – immer auf die Weiterentwicklung von Arbeit 
und Wirtschaft einwirken. Die Herausforderungen der gegenwärtigen 

20  Alle folgenden Seitenangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf diese Quelle.
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Gesellschaft werden dann auch als Ausgangspunkt gewählt: „Unsere 
Arbeitsgesellschaft befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Das 
Tempo der Innovationen steigt und die Vielfalt der Beschäftigungsfor-
men nimmt zu. Qualifikation und Wissen werden immer wichtiger. 
Neue kreative Berufe entstehen. Das traditionelle Normalarbeitsver-
hältnis – unbefristet und mit geregelten Arbeitszeiten – verliert an Be-
deutung. Das Arbeitsleben vieler Menschen ist von einem Wechsel zwi-
schen abhängiger Beschäftigung, Nichterwerbstätigkeit, Phasen der  
Familienarbeit und Selbstständigkeit bestimmt“ (S. 9). 

Die Zwänge, aber auch Chancen in einer sich wandelnden, flexibilisie-
renden Wirtschaft sind und werden – so das Hamburger Programm – 
für den Einzelnen größer (ebd.). Wenn unter diesen Bedingungen Frei-
heit, Gleichheit und Solidarität in einer gerechten Gesellschaft für alle 
realisiert werden sollen, muss sich auch das Instrumentarium des So-
zialstaats wandeln. Diese Anpassung wird im Programm auf den Leit-
begriff des „vorsorgenden Sozialstaats“ gebracht: 

 „Der Sozialstaat ist die organisierte Solidarität zwi-
schen den Starken und den Schwachen, den Jungen 
und den Alten, den Gesunden und den Kranken, den 
Arbeitenden und den Arbeitslosen, den Nichtbehin-
derten und den Behinderten. Das Fundament des So-
zialstaates bilden auch in Zukunft staatlich verbürgte 
soziale Sicherung und Teilhabe, der einklagbare 
Rechtsanspruch auf Sozialleistungen sowie die Ar-
beitnehmerrechte. [...] Wo die Erwerbsformen flexibler 
und häufig auch prekärer werden, wird die zentrale 
Funktion des Sozialstaates noch wichtiger: Sicherheit 
im Wandel zu gewährleisten. [...] Vorsorgende Sozial-
politik fördert existenzsichernde Erwerbsarbeit, hilft 
bei der Erziehung, setzt auf Gesundheitsprävention. 
Sie gestaltet den demografischen Wandel und fördert 
eine höhere Erwerbsquote von Frauen und Älteren. Sie 
verhindert Ausgrenzung und erleichtert berufliche In-
tegration. Sie entlässt niemanden aus der Verantwor-
tung für das eigene Leben. Der vorsorgende Sozial-
staat begreift Bildung als zentrales Element der So-
zialpolitik. Übergeordnete Aufgabe des vorsorgenden 
Sozialstaates ist die Integration aller Menschen in die 
Gesellschaft. Deshalb vernetzt vorsorgende Sozialpo-
litik unterschiedliche Aufgaben wie Wirtschafts-, Fi-
nanz- und Arbeitsmarktpolitik, Bildungs- und Ge-
sundheitspolitik, Familien- und Gleichstellungspolitik 
oder die Integration von Einwanderern.“ 

(S. 56) 
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Der „nach- und vorsorgende Sozialstaat“ orientiert sich somit nicht – 
wie der überwiegend konservative deutsche Sozialstaatstyp – am Sta-
tuserhalt, sondern will bei menschenwürdiger finanzieller Absicherung 
die Chancen und Zugänge zur Gesellschaft für alle sicherstellen. Mit 
anderen Worten: Das Hamburger Programm will den Sozialstaat zu ei-
nem skandinavisch-sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat weiterent-
wickeln. Allerdings kann es sich nur um einen pfadabhängigen Umbau 
handeln, der die bisherigen sozialstaatlichen Instrumente koordiniert 
weiterentwickelt. Einige wesentliche Punkte seien dazu kurz genannt: 

	→ Nach wie vor strebt die SPD eine Finanzierung der sozialen Siche-
rung über eine Sozialversicherung an, die paritätisch von Arbeitge-
ber_innen und Arbeitnehmer_innen finanziert wird (S. 58). Aller-
dings soll sie durch eine stärkere Steuerfinanzierung ergänzt wer-
den. Dies unterscheidet die SPD deutlich von der CDU und der FDP. 
Sie fordert die Ausweitung auf alle Einkommensarten, also die Ori-
entierung am „Bürger_innen-“ und nicht am „Erwerbsstatus“ (ebd.). 

	→ Für den Gesundheits- und den Pflegebereich fordert die SPD eine 
solidarische Bürger_innenversicherung (ebd.), die alle Einkom-
mensarten in die Berechnung einbezieht (also zum Beispiel auch 
Beamt_innen und Selbstständige). 

	→ Vor allem der kommunalen Versorgung wird für die Lebensqualität 
ein großer Stellenwert eingeräumt. Hier sollen Integrationsprojekte, 
Angebote mit Kindergärten und Schulen und Gesundheits- sowie 
Sportangebote und Stadtteilentwicklung ausgeweitet werden (S. 59).

	→ In der Familienpolitik werden die gleichberechtigte Verantwortung 
beider Elternteile für „Unterhalt und Fürsorge“ (S. 65) sowie Bil-
dung als zentrale und auszubauende Bestandteile für mehr Eman-
zipation, Durchlässigkeit und Chancengleichheit hervorgehoben 
(S. 60). Daher sollen die Ganztagsschulen flächendeckend einge-
führt und möglichst viele zivilgesellschaftliche Akteure (Musik- und 
Kunstschulen, Sportvereine etc.) eingebunden werden, damit alle 
Kinder und Jugendlichen ihre Interessen (unabhängig vom Geld-
beutel der Eltern) entwickeln können. 

	→ Die SPD will die Europäische Union durch eine europäische Sozial-
union mit festen Sozialstandards ergänzen. Dabei sollen die Sozi-
alstandards den Ländern Raum für eine pfadabhängige, ihren Vor-
aussetzungen entsprechende Umsetzung lassen (S. 28). 

Insgesamt präsentiert damit die SPD die Vision eines nach- wie vor-
sorgenden Sozialstaats, der sich an Chancengleichheit und neuen 
Chancen über den gesamten Lebensweg sowie sozialem Ausgleich 
orientiert. Der überwiegend kontinentaleuropäische, konservative So-
zialstaat soll in Richtung eines skandinavisch-sozialdemokratischen 
Wohlfahrtsstaats weiterentwickelt werden. 

Vor- und nachsorgender 
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Veränderungsvorschläge der SPD: 

	→ Arbeit/Wirtschaft: Einführung einer Arbeitsversicherung21 mit 
Recht auf Weiterbildung und flexibler sozialstaatlicher Absiche-
rung, Einbezug aller in das solidarische Versicherungssystem.

	→ Gesundheit: Einführung einer Bürgerversicherung, Verbesserung 
der kommunalen Daseinsvorsorge.

	→ Bildung: längere gemeinsame Bildungsphasen, höhere Durchläs-
sigkeit etc. 

	→ Steuern: Ergänzung der Sozialversicherung durch stärkere Steuer-
finanzierung, nach Leistungsfähigkeit; Einbezug aller Einkommens-
arten.

6.4 Veränderung schafft Halt – Grundsatzprogramm 
von Bündnis 90/Die Grünen 
Von Michael Reschke

Am 22. November 2020 haben sich Bündnis 90/Die Grünen ein neues 
Grundsatzprogramm gegeben (Bündnis 90/Die Grünen 2020).22 Es ist 
das nunmehr vierte in der Geschichte der Partei und schließt an das 
vorherige aus dem Jahr 2002 an. Neben dem Grundsatzprogramm der 
CDU ist es aktuell das einzige, das seit Beginn der Coronapandemie 
formuliert und beschlossen wurde. Dementsprechend ziehen die Grü-
nen Schlussfolgerungen aus der Pandemiebewältigung, die auch den 
Sozialstaat betreffen. 

Das Kernanliegen bleibt der Umbau der Wirtschaft zu einer am Ge-
meinwohl orientierten, sozialen und ökologischen Marktwirtschaft 
und hin zum Zeitalter erneuerbarer Energien und der Klimaneutrali-
tät. Der Raubbau an den ökologischen Ressourcen wird als Kernprob-
lem beschrieben. Der notwendige Umbau wird aber als ein breites, 
demokratisches Projekt angelegt, das nicht nur umweltpolitische, 
sondern auch umfassende ökonomische und gesellschaftspolitische 
Folgen und Voraussetzungen habe. Im Zentrum der Überlegungen der 
Grünen steht hierbei, das Vorsorgeprinzip zu etablieren. Es soll die 
Gesellschaft krisenfester und gerechter machen. Die Grünen möchten 
ein neues Wohlstandsverständnis formulieren, das sich neu an „Kli-
maneutralität, Vorsorge, Gerechtigkeit und Lebensqualität“ (S. 4) aus-
richtet. 

21  Wird auch als „Beschäftigungsversicherung“ diskutiert.

22  Alle folgenden Seitenangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf diese Quelle.
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In gesellschaftspolitischer Hinsicht wollen sich Bündnis 90/Die Grünen 
durch ihre Form der liberalen (aber nicht marktliberalen) Vorstellung 
von den anderen Parteien unterscheiden: „Die Würde und Freiheit des 
Menschen werden in einer gerechten und solidarischen Gesellschaft 
verwirklicht. Solidarität schafft gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ge-
rechtigkeit heißt für uns gleiche und größtmögliche Freiheit für alle. 
Sie ist die Grundlage für ein gutes Leben“ (S. 13). Staatliche Garantien 
seien nötig, um allen diskriminierungsfreie Zugänge und gleiche Rech-
te zu ermöglichen. Ungleichheit und unregulierter Kapitalismus ge-
fährdeten gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie. Freiheit 
bedeute Verantwortung für sich selbst und für andere. Soziales und 
ökologisches Wirtschaften schaffe Innovation und Fortschritt und tra-
ge zu einer gerechten Gesellschaft bei (S. 13 ff.).

Daran schließt auch das Sozialstaatsverständnis der Grünen an: „Je-
der Mensch muss vor Armut geschützt sein, denn Armut kann kein 
akzeptierter Teil einer gerechten Gesellschaft sein. Doch soziale Ge-
rechtigkeit bedeutet mehr als ein Leben ohne Armut: Jede*r hat das 
Recht auf materielle Sicherheit und gesellschaftliche, politische und 
kulturelle Teilhabe sowie ein Leben ohne Existenzangst. Dafür 
braucht es einen starken Sozialstaat, der die Voraussetzungen für ein 
selbstbestimmtes, glückliches Leben schafft, Teilhabe aktiv ermög-
licht und dafür sorgt, dass niemand durchs Raster fällt“ (S. 13). 

Bündnis 90/Die Grünen stellen dabei auf ein breites Angebot öffentli-
cher Güter ab: beispielsweise hochwertige Angebote der Kindertages-
betreuung, Schulen, Hochschulen, Schwimmbäder oder Bibliotheken, 
ein ausgebauter öffentlicher Nahverkehr, bezahlbarer Wohnraum oder 
auch umfassende Gesundheitsversorgung und gleichwertige Lebens-
verhältnisse in Stadt und Land. Zu diesem Bekenntnis zu öffentlichen 
Gütern gesellt sich das Bekenntnis zur Finanzierung dieser umfassen-
den Daseinsvorsorge als „öffentliche Aufgabe“ (S. 13). Im Hinblick auf 
das Verhältnis Staat-Markt positionieren sich die Grünen hier eindeu-
tig aufseiten staatlicher, öffentlicher Lösungen gegen privatwirt-
schaftliche Marktarrangements libertärer Ausprägung.

Insgesamt sind die Grünen deutlich erkennbar an dem skandinavi-
schen, universalistischen Wohlfahrtsstaatstypus orientiert, weisen al-
lerdings auch in geringerem Umfang Ansätze auf, die dem liberalen 
Wohlfahrtsstaatstypus zuzurechnen sind.

Umfassend diskutieren die Grünen in ihrem Grundsatzprogramm den 
digitalen und ökologischen Strukturwandel. Den Strukturwandel müs-
se der Sozialstaat flankieren und den Menschen einerseits Unterstüt-
zung und andererseits neue Chancen eröffnen. 

Die Grünen formulierten zudem zum Zeitpunkt des Beschlusses des 
Grundsatzprogramms den Anspruch, Hartz IV zu überwinden, streb-
ten eine Reform der Grundsicherung zugunsten einer „Garantiesiche-

Grünes Sozialstaatsverständnis

Öffentliche Güter ausbauen

86 Sozialstaat und Soziale Demokratie



rung“ an. Diese solle ohne Sanktionen auskommen und ein soziokul-
turelles Existenzminimum sichern und möglichst bürokratiearm für 
alle niedrigschwellig zu beziehen sein. Die Garantiesicherung solle 
langfristig andere Transferzahlungen, die auf die Sicherung des Exis-
tenzminimums abzielen, aufheben. Ausdrücklich beziehen sich die 
Grünen an dieser Stelle auf die „Leitidee eines Bedingungslosen 
Grundeinkommens“. Kindern und Jugendlichen solle zudem eine  
„Kindergrundsicherung“ garantiert werden.

Gleichzeitig streben die Grünen neue Chancen an: insbesondere durch 
einen Aufbruch in der beruflichen Weiterbildung und mehr Selbstbe-
stimmung über (Arbeits-)Zeit. Digitalisierung könne zudem helfen, Ar-
beitsbedingungen zu verbessern und schwere Tätigkeiten zu erleichtern, 
beispielsweise in Pflege und Gesundheit. Ohnehin wird die Digitalisie-
rung als große Chance für die Organisierung der Gesundheitsversorgung 
und der individuellen Gesundheitsvorsorge betrachtet.

Das noch junge Grundsatzprogramm der Grünen aus dem Jahr 2020 
positioniert die Partei stärker noch als zuvor im Sinne einer Sozialen 
Demokratie. Das Freiheitsverständnis ist geprägt von liberalen politi-
schen Freiheitsrechten und einem hohen Maß an Selbstbestimmung 
und Emanzipation. Es ist zugleich aber gebunden an die Grundüber-
zeugung, dass Freiheit materielle Voraussetzungen hat. Folgerichtig 
streben die Grünen die Aufnahme sozialer Grundrechte in das Grund-
gesetz an.

Veränderungsvorschläge der Grünen: 

	→ Arbeit/Wirtschaft: Einführung einer bedarfsorientierten, weitge-
hend pauschalierten Grundsicherung („Garantiesicherung“), Kinder-
grundsicherung, sozialer Arbeitsmarkt, Ausweitung des Arbeitsbe-
griffs und Anerkennung anderer Arbeitsformen, Arbeitszeitverkür-
zung.

	→ Gesundheit: Einführung einer beitragsfinanzierten Bürger_innen-
versicherung, Ergänzung durch kapitalgedeckte Verfahren, Gesund-
heitsvorsorge als Querschnittsaufgabe, Trendumkehr: gegen Priva-
tisierung und für die Stärkung der Gemeinwohlorientierung.

	→ Bildung: Stärkung der Eigenverantwortung, Ganztagsschule, indivi-
duelles Recht auf Weiterbildung, Ausweitung öffentlich verantwor-
teter Weiterbildung, Ausbau früher Bildung und inklusiver pädago-
gischer Konzepte.

	→ Steuern: nach Leistungsfähigkeit; Einbezug aller Einkommensarten 
in Bürger_innenversicherungen, geschlechtergerechte Steuerrefor-
men.

Vorschlag: soziale Rechte ins 

Grundgesetz
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6.5 Das Programm der Partei Die Linke
Von Jochen Dahm 

Die aus WASG und PDS hervorgegangene Partei Die Linke hat sich 
erstmals 2011 ein eigenständiges Parteiprogramm gegeben. Es wurde 
am 23. Oktober 2011 auf einem Parteitag in Erfurt beschlossen und 
anschließend mit einem Mitgliederentscheid bestätigt (Die Linke 
2011).23 Das Programm hat fünf Kapitel. Zunächst widmet sich die 
Partei nach einer Präambel ihrer Herkunft und damit auch ihrer SED-
Vergangenheit. Das zweite Kapitel befasst sich anschließend mit den 
„Krisen des Kapitalismus“, das dritte trägt den Titel „Demokratischer 
Sozialismus im 21. Jahrhundert“ und das fünfte widmet sich schließ-
lich strategischen Fragen. Im vierten Kapitel beschreibt die Partei 
„Linke Reformprojekte – Schritte gesellschaftlicher Umgestaltung“. 
Hier findet sich auch der Abschnitt „Soziale Sicherheit im demokrati-
schen Sozialstaat“ (S. 42). 

Die Linke betont in ihrem Sozialstaatsbild die Verbindung des Sozia-
len mit dem Demokratischen. So heißt es: „Jede und jeder braucht so-
ziale Sicherheit, um selbstbestimmt leben und das Recht auf demo-
kratische Mitgestaltung umfassend wahrnehmen zu können“ (ebd.). 
Eine Art Kurzzusammenfassung des hier formulierten Anspruchs fin-
det sich ebenfalls: „Wir wollen einen aktiven Sozialstaat, der die Le-
bensrisiken wie Krankheit, Unfall, Pflegebedürftigkeit und Behinde-
rung sowie Erwerbsunfähigkeit und Erwerbslosigkeit solidarisch absi-
chert, vor Armut schützt und im Alter ein selbstbestimmtes Leben in 
Würde garantiert“ (ebd.). Um diesem Anspruch gerecht zu werden, 
will Die Linke unter anderem soziale Grundrechte im Grundgesetz 
verankern und die Daseinsvorsorge in öffentlichen, nicht profitorien-
tierten Unternehmen organisieren. Sie plädiert für eine Bürger_innen-
versicherung und für „eine solidarische Rentenversicherung, die alle 
Frauen und Männer in eine paritätisch finanzierte, gesetzliche Ren-
tenversicherung einbezieht“ (S. 43).

Ein zentrales Thema der Partei ist der Umgang mit Erwerbslosigkeit: 
„Auch bei Erwerbslosigkeit müssen die sozialen Leistungen den vor-
her erreichten Lebensstandard annähernd sicherstellen“ (S. 43 f.). Dies 
sieht sie durch die bestehende Leistungsstruktur nicht gewährleistet 
und fordert: „Hartz IV muss weg“ (S. 44). Die Alternative bleibt aber 
weitgehend unbestimmt. So wird die Forderung zwar zunächst etwas 
spezifiziert, indem „ein am vergangenen Einkommen orientiertes Ar-
beitslosengeld, mindestens aber eine bedarfsdeckende und sanktions-
freie Mindestsicherung“ (ebd.) gefordert wird. Auch wird erwähnt, 
dass „Teile der Linken“ dem „Konzept des bedingungslosen Grundein-
kommens“ anhingen (ebd.). Im Programm legt man sich in der Frage 

23  Alle folgenden Seitenangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf diese Quelle.

Verbindung von Sozialem und 

Demokratischem

Zentral: Umgang mit 

Arbeitslosigkeit
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der Ausgestaltung allerdings nicht fest, sondern benennt lediglich 
weiteren Diskussionsbedarf: „Diese Diskussion wollen wir weiterfüh-
ren“ (ebd.).

Das Sozialstaatsbild der Linken lässt sich dem sozialdemokratischen 
Sozialstaatstyp zuordnen. Eine Einordnung in die Sozialstaatstypolo-
gie von Esping-Andersen kann allerdings nur unter dem Hinweis erfol-
gen, dass Die Linke grundsätzlich für einen politischen Systemwech-
sel eintritt oder, wie sie es ausdrückt, für „einen Richtungswechsel der 
Politik, der den Weg zu einer grundlegenden Umgestaltung der Ge-
sellschaft öffnet, die den Kapitalismus überwindet“ (S. 4). Dies wirft 
Fragen auf, die das Feld der Sozialpolitik überschreiten. Gleichsam 
wird allerdings deutlich, wie sehr im politischen Verständnis des Ver-
hältnisses von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft der Linken – wie 
auch bei der SPD – der Sozialstaat im Zentrum steht.

Veränderungsvorschläge der Partei Die Linke: 

	→ Arbeit: sanktionsfreie Mindestsicherung (bedingungsloses Grund-
einkommen?), armutsfeste Mindestrente.

	→ Gesundheit: Einführung einer Bürger_innenversicherung.

	→ Bildung: durchgehend gebührenfreie Bildung.

	→ Steuern: Entlastung von Gering- und Mittelverdiener_innen, stär-
kere Belastung von Spitzeneinkommen sowie großen Vermögen, 
Erbschaften, Kapitalerträgen und Konzerngewinnen; Umverteilung 
von oben nach unten zur Verbesserung und Sicherstellung öffentli-
cher Leistungen.

Orientierung am sozial-

demokratischen Sozialstaat
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6.6 Programm für Deutschland –  
Grundsatzprogramm der AfD
Von Michael Reschke

Die 2013 gegründete Partei Alternative für Deutschland (AfD) hat sich 
ihr erstes Grundsatzprogramm 2016 gegeben (AfD 2016).24 In der Prä-
ambel beschreibt sie ihre Parteimitglieder als „Liberale und Konserva-
tive“ (S. 6). Der Verfassungsschutz hingegen bewertete die Partei im 
Mai 2025 als „gesichert rechtsextremistisch“. Gerichtlich wird derzeit 
überprüft, ob der Verfassungsschutz die AfD insgesamt oder nur in 
Teilen als rechtsextrem einstufen kann. Die Landesverbände der AfD 
in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachen und Thürin-
gen gelten als „gesichert rechtsextrem“ (vgl. Neu 2025).

Auch die AfD beschwört die soziale Marktwirtschaft („statt Planwirt-
schaft“) (S. 67). Dabei weist sie jedoch ein deutlich (neo-)liberaleres 
Staatsverständnis als die CDU auf, was unter anderem in Sätzen wie 
diesem deutlich wird: „Je mehr Wettbewerb und je geringer die 
Staatsquote, desto besser für alle“ (ebd.). Entsprechend soll der Staat 
im Verständnis der AfD auf seine Kernfunktionen reduziert werden: 
„Wir wollen prüfen, inwieweit vorhandene staatliche Einrichtungen 
durch private oder andere Organisationsformen ersetzt werden kön-
nen“. (S. 9).

Dementsprechend sind die wenigen formulierten sozialstaatlichen 
Ziele der Partei von fundamentaler Kritik an den bestehenden Institu-
tionen geprägt: Beispielsweise soll gemäß dem Grundsatzprogramm 
Bürokratie im Arbeitsrecht abgebaut und dieses vereinfacht werden, 
die Bundesagentur für Arbeit zugunsten kommunaler Jobcenter auf-
gelöst und das Arbeitslosengeld II (Hartz IV) soll abgeschafft werden 
(S. 36 f.). Die Grundsicherung (ALG II/Hartz IV) will die AfD durch 
eine „Aktivierende Grundsicherung“ ablösen. Die AfD befürwortet ei-
nen gesetzlichen Mindestlohn (S. 36).

Zentrale Leitbilder der AfD sind die traditionelle Familie und die hete-
ronormative Ehe. Bildungsnahe Familien mit mittleren Einkommen 
sollen dabei bevorzugt werden. (S. 42). Diese Fokussierung geht mit ei-
ner Einwanderung ablehnenden Grundhaltung einher, die in der popu-
listischen Formel „Mehr Kinder statt Masseneinwanderung“ (S. 41) 
deutlich zum Ausdruck kommt. 

Die gesellschaftspolitischen Positionen der AfD dominieren (erz-)kon-
servative und völkische Ideen. Wirtschaftspolitisch orientiert sie sich 
eher an liberalen Vorstellungen. Sozialstaatlich überwiegen Elemente 
des liberalen Wohlfahrtsstaatstypus unter Beibehaltung des eher kon-
tinentaleuropäischen/konservativen Sozialversicherungsprinzips.

24  Alle folgenden Seitenangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf diese Quelle.
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Dabei ist jedoch stets zu berücksichtigen, dass die AfD keine inklusive 
Zielperspektive antreibt, in der allen in der Gesellschaft Wahlmöglich-
keiten und Entfaltungschancen geboten werden. Staatliche Leistun-
gen werden im Gesellschaftsbild der AfD nicht diskriminierungsfrei 
bereitgestellt. Im Gegenteil, sie unterteilt klar zwischen „Insidern“ und 
„Outsidern“: Förderung und Unterstützung erhalten idealerweise in 
traditionellen Geschlechter- und Familienrollen lebende Deutsche mit 
einem gehobenen Bildungshintergrund und vielen Kindern. Gesell-
schaftlicher Individualisierung und Vielfalt stellt die AfD die Vorstel-
lung einer einheitlichen „deutschen Leitkultur“ (S. 47) entgegen.

Veränderungsvorschläge der AfD: 

	→ Arbeit: Abschaffung der Agentur für Arbeit und Kommunalisierung 
der Aufgaben in Jobcentern, Beibehaltung des gesetzlichen Min-
destlohns, Ersetzung der Grundsicherung (ALG II/Hartz IV) durch 
eine „Aktivierende Grundsicherung“.

	→ Gesundheit: stärkere Anerkennung familiärer Pflege (S. 37 f.).

	→ Bildung: Ablehnung der Gemeinschaftsschule und Beibehaltung 
des mehrgliedrigen Schulsystems (S. 53), Beibehaltung der Sonder- 
und Förderschulen („Keine Inklusion [von Menschen mit Behinde-
rung] ‚um jeden Preis‘“, S. 54), Ablehnung von Gender-Mainstrea-
ming und keine weitere Förderung von Gender-Forschung (S. 52), 
Wiedereinführung von Magister, Diplom und Examen (S. 52 f.).25

	→ Steuern: Einkommensteuer mit weniger Stufen und deutlich höhe-
rem Grundfreibetrag zur Entlastung der Mittelschicht (S. 74), Ein-
führung einer Steuer- und Abgabenbremse für den Staat im Ver-
hältnis zum Bruttoinlandsprodukt (ebd.), Abschaffung der Erb-
schaft- und Vermögensteuer (S. 75).

25  Trotz der Forderung nach Wiedereinführung sind Staatsexamen in vielen Fächern immer noch 
der Regelabschluss.
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6.7 Zusammenfassung 

Bei den Grundsatzparteiprogrammen der sechs hier diskutierten Partei-
en handelt es sich um Selbstbeschreibungen. Die Parteien umreißen da-
rin ihre Identität und stellen ihre Werte, Ideen und Ziele vor. Sie skizzie-
ren, in welche Richtung sie – die politische Macht einmal vorausgesetzt 
– das deutsche Gesellschaftssystem und den Wohlfahrtsstaat weiterent-
wickeln wollen. Insgesamt lässt sich folgendes Resümee ziehen: Für die 
sozialpolitischen Positionen der Parteien lässt sich eine recht klare 
Trennlinie zwischen den traditionellen politischen Lagern ziehen. 

CDU und FDP streben eine – graduell zu unterscheidende – Liberalisie-
rung und eine stärkere Orientierung an der Leistungsgerechtigkeit als 
Leitbild des Sozialstaats an. Anknüpfungspunkt ist der idealtypische 
angelsächsisch-liberale Wohlfahrtsstaat. Die CDU unterscheidet sich 
darin zum Teil durch eine stärkere Konzentration auf die sozialstaatli-
che Hilfe unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips. Aufgrund 
ihrer starken Familienzentrierung findet sich hier ordnungspolitisch 
auch die AfD wieder. Allerdings unterscheidet sie sich von der CDU klar 
durch ihre nationalistisch-völkische Perspektive und die dadurch be-
dingten ausschließenden Positionen. Die deutlich ausschließenden und 
bevölkerungspolitischen Elemente der Sozialpolitik lassen eine klare 
Ungleichbehandlung in der AfD-Politik erkennen, die eine Bevorzu-
gung von als „deutsch“ empfundenen Bevölkerungsteilen vorsieht.

SPD, Grüne und Die Linke wiederum orientieren sich dagegen stärker 
am idealtypischen skandinavisch-sozialdemokratischen Modell mit ei-
ner Mischung aus Bedarfsgerechtigkeit und Chancengleichheit, die in 
umfassenden Grundrechten umgesetzt und staatlich garantiert wer-
den sollen. Allerdings unterscheiden sie sich auch deutlich in ihrer 
Vorstellung davon, wie sie diese Grundforderungen umsetzen wollen: 

	→ Bündnis 90/Die Grünen beziehen neben den staatlichen Siche-
rungselementen stärker liberale Aspekte und vor allem zivilgesell-
schaftliche Elemente in die Überlegungen ein.

	→ Die Linke diskutiert neben den sozialstaatlichen Elementen, mit 
denen soziale Grundrechte gesichert werden sollen, auch die Fra-
gen der Überwindung des Kapitalismus und der Umgestaltung der 
Gesellschaft.

	→ Die SPD versucht den dynamischen Wandel der Wirtschaft stärker 
zu berücksichtigen und die Wechselwirkung von Sozialstaat und 
Wirtschaft produktiv zu gestalten. Hierzu hat sie das Leitbild des 
vorsorgenden Sozialstaats mit skandinavischer Prägung entwickelt, 
der nicht nur Lebensrisiken absichern, sondern auch Wahlmöglich-
keiten sowie zweite, dritte oder vierte Chancen über den gesamten 
Lebensweg eröffnen soll.
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Die Bedeutung von Grundsatzprogrammen
Von Christian Krell

Grundsatzprogramm spielen für die Politik eine wichtigere Rolle, als 
es auf den ersten Blick erscheint. Zwar werden Wahlkämpfe selten 
durch direkte Verweise auf Programme entschieden, doch besteht 
eine enge Wechselbeziehung zwischen programmatischer Orientie-
rung und politischem Erfolg. Historische Beispiele zeigen, dass pro-
grammatische Erneuerungen häufig die Voraussetzung für Wahlerfol-
ge waren, etwa die Öffnung der SPD durch das Godesberger Pro-
gramm oder die Modernisierung anderer sozialdemokratischer 
Parteien im internationalen Vergleich. Grundsatzprogramme erfüllen 
dabei mehrere zentrale Funktionen. 

Erstens dienen sie der innerparteilichen Orientierung und Mobilisie-
rung. Mitglieder und Unterstützer benötigen klare inhaltliche Leitli-
nien, um sich mit der Partei zu identifizieren und aktiv für sie einzu-
treten. Gerade in Zeiten intensiver medialer Kommunikation gewinnt 
die direkte Ansprache durch engagierte Parteimitglieder an Bedeu-
tung, und Programme liefern hierfür die inhaltliche Grundlage. 

Zweitens wirken Programme nach außen. Auch wenn sie von der brei-
ten Bevölkerung selten gelesen werden, werden sie von Verbänden, 
Organisationen und gesellschaftlichen Gruppen intensiv wahrgenom-
men. Diese fungieren als Multiplikatoren, indem sie programmatische 
Inhalte unterstützen oder kritisieren und so öffentliche Meinungsbil-
dung beeinflussen.

Drittens tragen Grundsatzprogramme zur Geschlossenheit einer Par-
tei bei. Ein kohärentes Auftreten ist entscheidend für den Wahlerfolg. 
Programme bieten einen gemeinsamen Referenzrahmen, der hilft, po-
litische Positionen konsistent zu vertreten. Sie operieren dabei auf ei-
nem höheren Abstraktionsniveau, können aber die langfristige strate-
gische Grundlage für konkrete Wahlkampfthemen bilden.

Nicht nur das Ergebnis eines Programmprozesses ist entscheidend. 
Ein überzeugendes Grundsatzprogramm wird stets davon leben, dass 
um seinen Inhalt konstruktiv gerungen wurde, dass Menschen zusam-
mengekommen sind, um den politischen Kompass gemeinsam zu be-
stimmen. So zeigen Parteien, dass sie Orte sein können, an denen die 
großen Fragen der Zeit diskutiert werden.

Grundsatzprogramme sind somit kein bloßes theoretisches Beiwerk, 
sondern ein zentrales Instrument politischer Orientierung, Kommuni-
kation und Mobilisierung. Sie entfalten ihre Wirkung vor allem indi-
rekt, indem sie die inhaltliche Geschlossenheit stärken, gesellschaft-
liche Unterstützung mobilisieren und langfristige politische Strategien 
prägen.

Orientierung und Mobilisierung

Außenwirkung

Geschlossenheit

Auch der Prozess ist wichtig!

936. Sozialpolitische Positionen der Parteien



7. �Zentrale Bereiche des 
Sozialstaats

In den vorangegangenen Kapiteln wurden der programmatische Maß-
stab Sozialer Demokratie sowie Grundfragen und -begriffe der Sozial-
politik geklärt. Nun gilt es, dies auf konkrete Bereiche des Sozialstaats 
anzuwenden. Im folgenden Kapitel wird das deutsche Sozialstaatssys-
tem daher in den Bereichen Steuern, Arbeit und Soziales, Rente, Ge-
sundheit und Pflege sowie Bildung mit Systemen aus anderen Ländern 
verglichen. Im Mittelpunkt steht dabei stets die Frage, wie der deutsche 
Sozialstaat in den verschiedenen Gerechtigkeitsdimensionen abschnei-
det und welche Lehren daraus gezogen werden müssen.

In den untersuchten Ländern unterscheiden sich die Lebenshaltungs-
kosten. Um die angegebenen Zahlen besser einordnen zu können, ist 
in Abbildung 11 beispielhaft das Preisniveau verschiedener Länder an-
gegeben. Das Preisniveau ist das Verhältnis der Kaufkraftparität 
(KKP) und des Wechselkurses zum Durchschnitt der 27 EU-Staaten. 
Ist das Preisniveau höher als 100, ist das Leben in dem betreffenden 
Land verhältnismäßig teuer, ist es niedriger als 100, sind die Lebens-
haltungskosten in dem Land vergleichsweise günstig. 

Lesebeispiel: Im Vergleich der drei EU-Staaten hat Dänemark mit circa 
145 Prozent des Durchschnitts der 27 EU-Staaten die höchsten Lebens-
haltungskosten. Das bedeutet, dass man für einen Euro Lebenshal-
tungskosten, den man im EU-Durchschnitt ausgeben würde, in Däne-
mark etwa 1,45 Euro ausgeben muss, in Deutschland (circa 109 Pro-
zent) dagegen beispielsweise nur 1,09 Euro.

Abb. 11
Preisniveau privater Haushalte 
(2024)

Quelle: Eurostat (2024a).
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7.1 Steuern 
Von Thomas Rixen, aktualisiert und überarbeitet von Anita Tiefensee

In diesem Kapitel 

	→ werden die wichtigsten Prinzipien der Besteuerung vorgestellt; 

	→ werden die verschiedenen Steuerarten vorgestellt und ihre Vertei-
lungswirkungen diskutiert; 

	→ werden die Steuerstrukturen von Deutschland, den USA und Däne-
mark vorgestellt und ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und 
ihre Verteilungswirkungen verglichen. 

Steuern und Abgaben sind aus drei Gründen wichtig für den Sozial-
staat: Zum einen ist er als Einnahmequelle auf sie angewiesen, um 
damit die sozialpolitischen Programme zu finanzieren. Das ist der – 
auch für alle anderen Politikfelder zentrale – Fiskalzweck der Besteu-
erung. Zum Zweiten beeinflussen die Abgabenhöhe und die Steuer-
struktur die Verteilung von Einkommen, Vermögen und Wohlstand 
der Bevölkerung (Umverteilungszweck). Drittens können Steuern als 
Lenkungsnormen verwendet werden, um ein bestimmtes Verhalten 
bei den Steuerpflichtigen zu erreichen. Die Besteuerung von Tabak 
und Alkohol, die oft gesundheitspolitisch gerechtfertigt wird, ist hier-
für ein Beispiel.

Unterschied zwischen Steuern, Gebühren und Beiträgen 
Eine Steuer im engen Sinne ist eine Zwangsabgabe ohne direkte Ge-
genleistung (siehe § 3 Absatz 1 der Abgabenordnung). Für andere Ab-
gaben, die man in einem weiteren Sinne ebenfalls unter Steuern fas-
sen kann und die zur Finanzierung öffentlicher Leistungen erhoben 
werden, gilt dies nicht. Gebühren sind an einen bestimmten Zweck 
gebunden, ihr Nutzen ist individuell zurechenbar. Ein Beispiel sind die 
Abgaben für die Müllabfuhr. Beiträge sind ebenfalls an einen be-
stimmten Zweck gebunden, ihr Nutzen ist zwar nicht individuell, aber 
gruppenbezogen zurechenbar. So soll zum Beispiel die Arbeitslosen-
versicherung die Gruppe der Arbeitnehmer_innen gegen das Risiko 
der Arbeitslosigkeit absichern. Ähnliches gilt für die anderen Sozial-
versicherungen. 

Es werden zunächst die wichtigsten Prinzipien der Besteuerung erläu-
tert und verschiedene Steuerarten unterschieden. Auf dieser Grundla-
ge werden anschließend die Steuerstrukturen von Deutschland, den 
USA und Dänemark vorgestellt und ihre sozialpolitische Leistungs- 
fähigkeit verglichen. 

Steuern: Finanzierung, 

Verteilung, Lenkung
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7.1.1 Prinzipien der Besteuerung

Bei der Gestaltung des Steuersystems sollte der Staat bestimmte Zie-
le verfolgen. Zwei von ihnen sind Gerechtigkeit und wirtschaftliche Ef-
fizienz. Sie stehen in direktem Zusammenhang zum Sozialstaat und 
im Zentrum der politischen Auseinandersetzung über ihn.26 Beide Zie-
le sind für sich wünschenswert, können aber in Konflikt miteinander 
geraten. Über ihre relative Wichtigkeit herrscht politischer Streit. 

Was ist eine gerechte Besteuerung?
Ein Steuersystem soll gerecht sein. Was eine gerechte Besteuerung 
ist, ist allerdings umstritten. Zwei Prinzipien, die von politischen Öko-
nom_innen und Philosoph_innen seit Langem diskutiert werden, sind 
das Prinzip der Besteuerung nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip und 
nach dem Äquivalenzprinzip. Sie können helfen, konstruktiv über 
Steuergerechtigkeit nachzudenken.

Leistungsfähigkeitsprinzip 
Die Forderung, dass Steuerzahler_innen nach ihrer individuellen Leis-
tungsfähigkeit zu besteuern sind, findet sich bereits bei Adam Smith 
(vgl. Lesebuch 2: Wirtschaft und Soziale Demokratie, Kapitel 2.1). 
Wenn man dieses Prinzip in praktische Politik umsetzen will, stellt 
sich sofort die Frage, wie man die Leistungsfähigkeit messen kann 
(siehe dazu auch Kapitel 3). Meist wird vereinfachend angenommen, 
dass das individuelle Einkommen die Leistungsfähigkeit spiegelt. 

26  Zwei andere sehr wichtige Kriterien für ein Steuersystem, auf die hier nicht weiter eingegangen 
wird, sind die Durchsetzbarkeit beziehungsweise Administrierbarkeit und Einfachheit beziehungs-
weise Transparenz.

Zwei wichtige Prinzipien: 

Gerechtigkeit und 

wirtschaftliche Effizienz

Faustregeln zu Verteilungswirkungen verschiedener 
Besteuerungsregeln 
Bei einer regressiven Steuer sinkt der Steuerbetrag mit steigen-
dem Einkommen. Regressive Steuern verteilen Einkommen und 
Vermögen in der Wirkung tendenziell von unten nach oben um. 
Unter Gerechtigkeitsaspekten sind sie abzulehnen. Eine Steuer ist 
proportional, wenn jeder unabhängig von der Einkommenshöhe 
den gleichen Anteil versteuert. Mit steigendem Einkommen steigt 
die absolute Steuerbelastung. Die Umverteilungswirkung ist ge-
ringer als bei einem progressiven Tarifverlauf. Eine Steuer ist 
progressiv, wenn die Abgabenlast für hohe Einkommen auch pro-
zentual höher ist als für niedrige. Mit steigendem Einkommen 
steigt auch die relative Steuerlast und es wird eine stärkere Um-
verteilungswirkung erzielt. 
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Aus dem Prinzip der Leistungsfähigkeit folgt dann zweierlei. Erstens 
sollen Steuerzahler_innen mit dem gleichen Einkommen die gleichen 
Steuerbeträge zahlen (horizontale Gerechtigkeit). Zweitens sollen Per-
sonen mit höherem Einkommen stärker belastet werden als solche 
mit einem niedrigen Einkommen (vertikale Gerechtigkeit). 

Welche Besteuerungsregeln diese Anforderungen erfüllen, ist umstrit-
ten. Klar ist, dass eine Steuer, die regressiv wirkt, dem Prinzip wider-
spricht. Man könnte aber, wie es Libertäre tun, die Auffassung vertre-
ten, dass es der Besteuerung nach Leistungsfähigkeit entspricht, 
wenn eine proportionale Steuer erhoben wird. Der ehemalige Verfas-
sungsrichter Paul Kirchhof hat beispielsweise vorgeschlagen, einen 
einheitlichen Steuersatz von 25 Prozent auf alle Einkommen anzu-
wenden – das sogenannte Kirchhof-Modell. 

Begründung der Steuerprogression 
Allerdings lässt sich argumentieren, dass es ein Erfordernis der vertika-
len Gerechtigkeit ist, dass auch die relative Steuerlast mit dem Ein-
kommen steigt. Dies lässt sich zum Beispiel damit begründen, dass 
die Abgabe eines Viertels des Einkommens ein niedrigeres Opfer für 
Steuerzahler_innen mit 100.000 Euro Jahreseinkommen bedeutet als 
für diejenigen mit 20.000 Euro. Erstere wären durch die Abgabe von 
25.000 Euro vielleicht gezwungen, ihren Zweitwagen abzuschaffen 
oder auf die dritte Fernreise des Jahres zu verzichten. Für Letztere be-
deutet die Abgabe von 5.000 Euro womöglich schon den Verzicht dar-
auf, überhaupt in den Urlaub zu fahren oder sich gesunde Lebensmit-
tel zu leisten. Wenn man dieser Überlegung – Ökonom_innen spre-
chen vom abnehmenden Grenznutzen des Einkommens – Rechnung 
trägt, sollte ein Steuersystem progressiv ausgestaltet sein. Das fordert 
auch die SPD: „An der Finanzierung der staatlichen Aufgaben müssen 
sich Unternehmen und Privathaushalte entsprechend ihrer Leistungs-
fähigkeit beteiligen. Das bedeutet: Wir bekennen uns zur bewährten 
progressiven Einkommensteuer“ (Hamburger Programm 2007: 46).

Grenznutzen bezeichnet den Nutzenzuwachs, der durch die je-
weils letzte verbrauchte Einheit erzielt wurde. Bei den meisten Gü-
tern wird mit zunehmendem Verbrauch der Nutzen für das konsu-
mierende Individuum abnehmen (zum Beispiel wie viel mehr Ge-
nuss bringt der zehnte gegenüber dem neunten Müsliriegel?) (vgl. 
Schubert/Klein 2018: 153). 

Vertikale und horizontale 

Steuergerechtigkeit

Abnehmender Grenznutzen: 

eine Begründung für 

Steuerprogression
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Äquivalenzprinzip 
Das zweite Fairnessprinzip der Besteuerung, das oft als Gegensatz 
zur Besteuerung nach Leistungsfähigkeit angesehen wird, ist das 
Äquivalenzprinzip. Demnach soll sich die Höhe der Steuerzahlung an 
der vom Staat zur Verfügung gestellten Gegenleistung bemessen. Die 
Idee ist, dass die Steuern einen Preis für die Bereitstellung öffentli-
cher Güter darstellen. Das Äquivalenzprinzip verlangt also eine Art 
Tauschgerechtigkeit. 

Allerdings ist es oft unmöglich, für eine bestimmte staatliche Leistung 
einen genauen, individuell zurechenbaren Preis zu ermitteln. Gerade 
weil die Güter, die durch Steuern im engen Sinne finanziert werden, 
die Qualitäten eines öffentlichen Gutes haben, funktioniert der Markt-
mechanismus zur Ermittlung des Preises nicht. Im Falle einer Gebühr 
ist dies aber möglich. Sie wird nach dem Äquivalenzprinzip festgelegt. 
Ebenso ist es – etwas gelockert – im Falle der Beiträge. Zwar wird in 
der Arbeitslosen- und Rentenversicherung keine strikte Äquivalenz 
zwischen den eingezahlten Beiträgen und der tatsächlich empfange-
nen Leistung hergestellt – es ist ja gar nicht klar, ob der Versiche-
rungsfall überhaupt eintritt und wie lange er anhält –, die vorgesehe-
nen Leistungen orientieren sich in ihrer Höhe aber an den zuvor ge-
leisteten Beiträgen.

Auch wenn das Äquivalenzprinzip bei den Steuern im engen Sinne 
nicht strikt anwendbar ist, so ist es in einem „weichen“ Sinne trotz-
dem hilfreich, um über ein gerechtes Steuersystem nachzudenken. 
Wenn sich der Preis auch nicht genau festlegen lässt, den der oder die 
Einzelne zu zahlen hat, so ist jedoch vollkommen klar, dass die Steu-
erzahler_innen in ihrer Gesamtheit für ihre Steuern eine sehr konkrete 
Gegenleistung erhalten, nämlich die Gesamtheit der öffentlichen Gü-
ter. Darunter fallen unter anderem die Herstellung einer Rechtsord-
nung, die Gewährung innerer und äußerer Sicherheit, Sozialleistun-
gen, Schulen, Straßen und der öffentliche Personennahverkehr. Oder 
wie es der amerikanische Verfassungsrichter Oliver Wendell Holmes 
Jr. In den 1920er Jahren pointiert formulierte: „Steuern sind das, was 
wir für eine zivilisierte Gesellschaft bezahlen“ (Holmes 1927, Überset-
zung T. R.).

Öffentliches Gut
Ein öffentliches Gutes ist ein Gut, von dessen Nutzung niemand 
ausgeschlossen wird und dessen Nutzung niemand anderen be-
einträchtigt, der dieses Gut ebenfalls nutzt. Öffentliche Güter 
werden häufig übernutzt – ein eindrückliches Beispiel hierfür ist 
das Klima (Schubert/Klein 2018: 158).

Äquivalenzprinzip: eine Art 

Tauschgerechtigkeit

Steuern: Der Preis für eine 

zivilisierte Gesellschaft!
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Eine äquivalenztheoretische Begründung der 
Steuerprogression 
Wenn man diese Überlegung etwas weitertreibt, lässt sich zeigen, 
dass das Äquivalenzprinzip im Ergebnis nicht unbedingt dem Prinzip 
der Besteuerung nach Leistungsfähigkeit entgegensteht. Es kann 
nämlich zur Rechtfertigung für eine progressive Besteuerung herange-
zogen werden: Steuern sind die Voraussetzung für die Schaffung und 
Erhaltung einer Rechtsordnung, die den Schutz des persönlichen Ei-
gentums garantiert und genau genommen überhaupt erst definiert, 
was als privates Eigentum anzusehen ist. Deshalb ist es gerechtfer-
tigt, von denen, die über mehr Eigentum und Einkommen verfügen 
und deshalb stärker als weniger Wohlhabende von der Erhaltung der 
Rechts- und Eigentumsordnung profitieren, auch eine höhere Beteili-
gung an den Kosten der Erhaltung dieser Ordnung zu verlangen. 

Wirtschaftliche Effizienz und das Prinzip der Neutralität
Neben diesen Prinzipien, die sich auf die Gerechtigkeit des Steuersys-
tems beziehen, lässt sich argumentieren, dass ein Steuersystem so ein-
gerichtet sein soll, dass es möglichst wenige ökonomische Verzerrun-
gen verursacht. Man spricht vom Ziel der Neutralität. Neutralität wird 
deshalb als ein wichtiges Ziel angesehen, weil sie eine effiziente Res-
sourcenverwendung ermöglichen soll und somit Wachstum fördert. 
Das Problem ist aus dieser Perspektive, dass jede Steuer die Entschei-
dungen der wirtschaftlichen Akteur_innen verzerrt. Die einzige Aus-
nahme bildet die sogenannte Kopfsteuer, bei der alle Bürger_innen den 
absolut gleichen Steuerbetrag zu zahlen haben. Auch wenn eine Kopf-
steuer in der Realität nirgendwo erhoben wird und als politisch weder 
durchsetzbar noch wünschenswert gilt, weil sie den oben diskutierten 
Überlegungen zur Gerechtigkeit widerspricht, kann sie zur Verdeutli-
chung des Konzepts der Neutralität dienen. Eine solche Steuer wäre 
deshalb vollkommen neutral, weil unabhängig davon, wie man sich 
verhält, ob man Einkommen erzielt oder nicht, immer der absolut glei-
che Betrag fällig wird. Unter diesen Bedingungen bestehe dann, so das 
Argument, der Anreiz, sich immer weiter ökonomisch zu verbessern 
und so zum Wirtschaftswachstum beizutragen. Anders ist es, wenn die 
Steuerlast mit steigendem Einkommen steigt. Dann sinkt der Anreiz, 
sich mehr anzustrengen. Je progressiver der Tarifverlauf ist, umso ge-
ringer sind die individuellen Anreize, das Einkommen zu verbessern. 

Zielkonflikt zwischen Effizienz und Gerechtigkeit? 
Ein Tarifverlauf, der als gerecht angesehen wird, weil er die Steuerlast 
progressiv verteilt, könnte also ein Wachstumshemmnis darstellen. 
Man hat es so gesehen mit einem Zielkonflikt zwischen Effizienz und 
Gerechtigkeit zu tun. Dieser Annahme zufolge könnte man, wenn 
man etwas Gerechtigkeit aufgibt, Wachstum gewinnen. Umgekehrt 
hätte man in dieser Logik dann mehr Gerechtigkeit, wenn man sich 
mit weniger Wachstum zufriedengibt. Welche Balance zwischen die-

Begründung für Steuerprogres-

sion: Wer mehr hat, profitiert 

stärker vom Erhalt der Rechts- 

ordnung
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sen beiden Zielen gefunden wird, hängt von den Wertvorstellungen 
der Gesellschaft ab und ist der zentrale Gegenstand der steuerpoliti-
schen Auseinandersetzung. 

Wie wir unten sehen werden, haben verschiedene Länder unterschied-
liche Abwägungsentscheidungen getroffen. Auch stellt sich die Frage, 
wie das Tauschverhältnis zwischen Effizienz und Gerechtigkeit eigent-
lich ist und ob dies nicht durch weitere Faktoren beeinflusst werden 
kann, sodass der Konflikt zwischen beiden Zielen vielleicht gar nicht 
so groß ist, wie er zunächst erscheint. 

7.1.2 Die verschiedenen Steuerarten 

In der Realität besteuert der Staat unterschiedliche Dinge und Tätig-
keiten. Die Steuern lassen sich in verschiedene Typen unterteilen. 

Direkte Steuern 
Direkte Steuern knüpfen unmittelbar an Indikatoren der Leistungsfä-
higkeit an, sie werden also auf das Einkommen und das Vermögen er-
hoben. Zu den direkten Steuern zählen zum Beispiel die Einkommen-
steuer, die Körperschaftsteuer, die Erbschaft- oder Vermögensteuer. 
Bei der Einkommensteuer wird in Deutschland (und in den meisten 
anderen Ländern) ein progressiver Steuertarif angewendet. Sie wird 
von Privatpersonen und privatrechtlich organisierten Unternehmen 
gezahlt. Dagegen gilt für die Körperschaftsteuer, die auf Gewinne ju-
ristischer Personen (beispielsweise AGs und GmbHs) erhoben wird, 
ein proportionaler Satz. In Deutschland liegt er bei 15 Prozent (hinzu 
kommt die Gewerbesteuer, die von den Kommunen erhoben wird). 

Steuer- oder Beitragsfinanzierung der Sozialversicherung 
Im weiteren Sinne zählen die Sozialversicherungsbeiträge ebenfalls 
zu den direkten Steuern. Für sie gilt ein proportionaler Satz. Da es au-
ßerdem oft eine Beitragsbemessungsgrenze gibt, werden hohe Ein-
kommen nicht im gleichen Maße zur Finanzierung der entsprechen-
den Sozialleistungen herangezogen. So wirkt die Ausgestaltung der 
Sozialversicherung eher regressiv. Allerdings gibt es in der Rente und 
in der Krankenversicherung einen staatlichen Zuschuss, der durch 
Steuern (im engeren Sinne) finanziert wird. Die tendenziell regressive 
Finanzierung der Sozialversicherung ist einer der Gründe, warum sich 
die SPD für eine Ausweitung des Steueranteils einsetzt (siehe Ham-
burger Programm 2007: 58). 

Indirekte Steuern 
Bei den indirekten Steuern dagegen wird die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit allenfalls auf Umwegen erfasst. Es wird die Einkom-

Direkte Steuern knüpfen an 

Einkommen und Vermögen an

Sozialbeiträge sind Steuern 

im weiteren Sinne
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mensverwendung belastet. Die bekannteste und fiskalisch wichtigste 
indirekte Steuer ist in Deutschland die Mehrwertsteuer (auch Umsatz-
steuer). Es gilt ein proportionaler Satz von 19 Prozent, für manche Gü-
ter der Grundversorgung ein reduzierter Satz von sieben Prozent. 
Wenn man sich vergegenwärtigt, dass insbesondere Einkommens-
schwächere einen größeren Teil ihres Einkommens zur Abdeckung ih-
rer Grundversorgung ausgeben müssen, wird deutlich, dass die Mehr-
wertsteuer regressiv wirkt. Sie bildet in Deutschland den größten An-
teil der gesamten Steuereinnahmen.

Steuerbelastung von Produktionsfaktoren 
Schließlich kann man danach fragen, welcher volkswirtschaftliche 
Produktionsfaktor von einer Steuer belastet wird. So kann man bei-
spielsweise die Steuerbelastung des Faktors Kapital von der des Fak-
tors Arbeit unterscheiden. 

7.1.3 Deutschland, USA und Dänemark im Vergleich

Ausgestattet mit diesen Kategorien werden nachfolgend die beste-
henden Steuersysteme in den USA, Deutschland und Dänemark ana-
lysiert. Die Unterschiede zwischen verschiedenen Typen des Sozial-
staats (siehe Kapitel 4) zeigen sich auch in der Gestaltung ihrer Steu-
erpolitik. Die drei Länder unterscheiden sich in Bezug auf die 
Gesamtbelastung durch Steuern und das Ausmaß, in dem sie auf die 
verschiedenen Steuerarten zurückgreifen (Steuermix beziehungsweise 
Steuerstruktur). Damit einhergehend unterscheiden sie sich auch in 
der Verteilungswirkung, die erzielt wird. 

Das Steuersystem in den USA 
In den Vereinigten Staaten, die viele Elemente eines angelsächsischen 
Steuerstaats aufweisen, gibt es eine eher niedrige Gesamtabgabenlast. 
Es wird ein hoher Anteil der Einnahmen durch direkte Steuern erzielt. 
Die Progression der persönlichen Einkommensteuer ist vergleichsweise 
gering. Indirekte Steuern und Sozialabgaben sind niedrig. 

Das Steuersystem in Deutschland 
In Deutschland, das viele Elemente eines kontinentalen Steuerstaats 
aufweist, ist die Gesamtabgabenlast mittelhoch. Hierbei ist allerdings 
der Anteil der direkten Steuern an den Gesamteinnahmen eher nied-
rig, während der Anteil der Sozialabgaben (Sozialversicherungsbeiträ-
ge) hoch ist. Dementsprechend fallen Gesamtabgabenquote und 
Steuerquote, die den Anteil der Steuern im engen Sinne am Brutto- 
inlandsprodukt messen, relativ weit auseinander. 

Indirekte Steuern erfassen 

Verwendung des Einkommens – 

Beispiel: die Mehrwertsteuer
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Traditionell sind die nominalen Steuersätze eher hoch; sie werden 
aber auf einer schmalen Bemessungsgrundlage erhoben. Allerdings 
sind die Steuersätze der Einkommen- und Körperschaftsteuer mit der 
Steuerreform im Jahr 2000 gesenkt worden (und die Bemessungs-
grundlagen im Gegenzug erweitert). Seit 2005 beträgt der Spitzen-
satz der Einkommensteuer 42 Prozent. 1998 lag er noch bei 53 Pro-
zent. Deutschland ist also keineswegs, wie in der politischen Diskus-
sion immer wieder behauptet wird, ein Hochsteuerland. Allerdings ist 
die Belastung mit Sozialversicherungsbeiträgen im internationalen 
Vergleich tatsächlich besonders hoch, was negative Auswirkungen 
auf den Arbeitsmarkt haben kann. Eine Alternative wäre eine stärke-
re Finanzierung des Sozialstaats über Steuern wie in den nordischen 
Ländern. Dann würden nicht nur Arbeitseinkommen, sondern unter 
anderem auch Kapitaleinkommen herangezogen.

Das Steuersystem in Dänemark 
In Dänemark, einem Land, das viele Elemente eines skandinavischen 
Steuerstaats aufweist, sind sowohl die Einkommen- als auch die 
Konsumsteuer hoch. Der Spitzensatz der Einkommensteuer beträgt 
52,07 Prozent (Skat.dk 2025) und der Tarifverlauf ist im internationa-
len Vergleich stark progressiv. Da die meisten Sozialleistungen durch 
das Steuersystem finanziert werden, ist der Umfang der Sozialabga-
ben gering. 

Was bedeuten die verschiedenen Kennzahlen und 
Steuersätze? 

Die Abgabenquote ist der Anteil aller Steuern und Abgaben am 
Bruttoinlandsprodukt. Die Steuerquote ist der Anteil aller Steuern 
im engen Sinne am Bruttoinlandsprodukt. 

Der Spitzensatz der Einkommensteuer ist der höchste Steuersatz, 
der ab einer bestimmten Höhe des zu versteuernden Einkom-
mens fällig wird. Der Eingangssteuersatz ist der Steuersatz, der 
auf das Einkommen oberhalb des Freibetrags fällig wird. Es han-
delt sich jeweils um Grenzsteuersätze, die den Steuersatz jedes 
zusätzlich verdienten Euros angeben, das heißt, es unterliegt je-
weils nur derjenige Teil des Einkommens diesem Satz, der jenseits 
der genannten Höhe liegt. Die anderen Teile des Einkommens un-
terliegen den jeweils gültigen niedrigeren Sätzen beziehungswei-
se bleiben im Falle des Eingangssteuersatzes unbesteuert. 

Hohe Gesamtabgaben, 

hohe Einkommen- und 

Konsumsteuern
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Tab. 3
Kennzahlen verschiedener Typen von Steuerstaaten für 
das Jahr 2023

Land USA Deutschland Dänemark

Gesamtabgabenquote (2023) 25,2 % 38,1 % 43,4 %

Steuerquote (2023) 19,1 % 23,4 % 43,3 %

Spitzensteuersatz der 
Einkommensteuer

37 % ab 
561.924 €27 

42 % ab  
68.481 €28 

52,07 %29 

Eingangssteuersatz 10 %30 14 % 12,1031 

Grundfreibetrag –32 11.784 € –

Körperschaftsteuersatz 21 % 15 % 22 %

Mehrwertsteuersatz n. a.33 19 % 25  %

Quelle: BMF (2025).

27  Bundessteuer. Es kommen Steuern auf einzelstaatlicher Ebene dazu, die aber auf Bundesebene 
abzugsfähig sind.

28  Seit 2007 gilt die sogenannte Reichensteuer. Danach steigt der Grenzsteuersatz ab einem Ein-
kommen von 277.825 Euro auf 45 Prozent.

29  Wenn die Summe aus den nationalen und den lokalen Steuersätzen insgesamt 52,07 Prozent 
übersteigt, wird der nationale Steuersatz um den übersteigenden Prozentsatz gekürzt; Grenzbelas-
tung beginnt abhängig von der Zusammensetzung der Einkünfte bei unterschiedlichen Beträgen 
(BMF 2025: 29).

30  Bundessteuer. Es kommen Steuern auf einzelstaatlicher Ebene dazu.

31  Zentralstaat. Es kommen in den Gemeinden Steuern hinzu.

32  Aber es ist eine standard deduction (allgemeiner Pauschbetrag für bestimmte den Werbungs-
kosten/Sonderausgaben ähnliche Aufwendungen) von 13.464 Euro (BMF 2025: 26).

33  Auf Ebene der Bundesstaaten variierende, relativ niedrige Umsatzsteuersätze.

Die Körperschaftsteuer wird auf die Einkommen von Unterneh-
men erhoben. Die Mehrwertsteuer wird auf die Wertschöpfung 
innerhalb eines Produktionsprozesses erhoben. Bei Produkten ist 
sie ein Anteil am Verkaufspreis. 
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Abbildung 12 illustriert die Unterschiede im Steuermix zwischen den 
Ländern. Sie gibt Aufschluss darüber, welcher Anteil der jeweiligen 
Gesamteinnahmen des Staates durch direkte und indirekte Steuern 
und durch Sozialabgaben erhoben wird. Die Steuern auf Vermögen, 
die ebenfalls zu den direkten Steuern zählen, sind in der Grafik ge-
trennt ausgewiesen. 

Auffällig sind der hohe Anteil an direkten Steuern in Dänemark sowie 
der hohe Anteil an Sozialversicherungsabgaben in Deutschland. In 
den USA sticht der vergleichsweise hohe Anteil an Steuern auf Ver-
mögen hervor.

7.1.4 Wie erfolgreich sind die drei Steuerstaaten? 

Welche Effekte haben die unterschiedlichen Steuersysteme für die Er-
reichung der sozialpolitischen Ziele? Wir schauen uns zunächst die 
Verteilungswirkung an und werfen dann einen Blick auf den Wachs-
tumserfolg. 

Verteilungswirkung im angelsächsischen Sozialstaat 
Der angelsächsische Steuerstaat setzt zwar auf direkte Steuern, die 
progressiv ausgestaltet sind beziehungsweise zumindest proportional 
(Körperschaftsteuer), allerdings ist der Tarifverlauf der Einkommen-
steuer vergleichsweise flach. Die Belastung der Kapital- und Vermö-

Abb. 12

Erwartung: relativ hohe 

Ungleichverteilung

Steuerstruktur 
(2023)

Quelle: OECD (2023d: 15).
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genseinkommen (zum Beispiel auch der Erbschaften) ist wiederum 
hoch. Dies mag zunächst überraschen, passt aber letztlich gut zur li-
beralen Ideologie, die auf individuelle Leistung und nicht auf Status 
setzt. Allerdings kommt hinzu, dass die Gesamtabgabenquote niedrig 
ist, dem Staat also wenig Mittel für sozialpolitische Maßnahmen zur 
Verfügung stehen. Die Erwartung ist, dass man es in den USA mit ei-
ner vergleichsweise ungleichen Verteilung zu tun hat. 

Verteilungswirkung im skandinavischen Sozialstaat 
Der skandinavische Sozialstaat setzt in hohem Maße auf direkte 
Steuern, die stark progressiv ausgestaltet sind und deshalb eine deut-
lich umverteilende Wirkung erzielen sollten. Allerdings ist die Belas-
tung des Faktors Kapital im Verhältnis zum Arbeitseinkommen niedri-
ger als in anderen Staaten. Auch der Anteil der regressiv wirkenden 
indirekten Steuern ist hoch. Die Vermögensteuern sind mittelhoch. 
Die Gesamtabgabenquote ist hoch, sodass ein gut ausgebauter Sozi-
alstaat finanziert werden kann, der auf der Ausgabenseite auf umver-
teilungswirksame Programme setzt. Insgesamt ist in Dänemark ein 
hohes Maß an Einkommensgleichheit zu erwarten. 

Verteilungswirkung im kontinentalen Sozialstaat 
Der kontinentale Sozialstaat setzt zu relativ gleichen Teilen auf direk-
te und indirekte Steuern. Der Tarifverlauf der Einkommensteuer ist 
progressiv ausgestaltet und sollte also umverteilende Wirkung entfal-
ten. Die indirekten Steuern wirken tendenziell regressiv, sollten diesen 
Effekt aber nicht vollkommen konterkarieren, ebenso wenig wie die 
proportionalen Sozialabgaben. Allerdings sind die Vermögensteuern 
im internationalen Vergleich sehr niedrig, ebenso ist die Belastung 
des Faktors Kapital im Verhältnis zur Belastung des Faktors Arbeit 
niedrig. Die Gesamtabgabenquote ist mittelhoch und es wird ein So-
zialstaat davon finanziert, der eher auf statuswahrende Programme 
als auf Umverteilung setzt. Die Erwartung ist also, dass in Deutsch-
land das Maß an Ungleichheit mittelhoch ist und zwischen dem in 
den USA und dem in Dänemark liegt. 

Vergleich der Verteilungswirkungen
Die tatsächlichen Verteilungsergebnisse in den drei Ländern zeigen, 
dass sie weitestgehend den Erwartungen entsprechen (siehe Abbil-
dung 13). Die Einkommensverteilung in Dänemark ist bei den Markt-
einkommen nach Steuern und Transfers „gleicher“ als die in Deutsch-
land und den USA. Zudem verringert sie sich durch das Steuer- und 
Transfersystem auch stärker als in den USA – allerdings genauso 
stark wie in Deutschland. Das bedeutet, dass eine Steuerpolitik tat-
sächlich ihre angestrebten Verteilungsziele erreichen kann, wenn sie 
auf eine hohe Abgabenquote setzt, das Steuersystem progressiv ge-
staltet und eine umverteilende Ausgabenpolitik macht. 

Erwartung: relativ gleiche 

Verteilung

Erwartung: mittelhohe 

Ungleichverteilung

Vermögensteuer niedrig: siehe 

Exkurs Seite 109: Vermögen- 

und Erbschaftsteuern in 

Deutschland

Erwartungen werden bestätigt: 

Dänemark erzielt beste 

Verteilung
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Abb. 13

Lesebeispiel: In Dänemark liegt die Ungleichheit der Einkommen zu-
nächst bei einem Gini-Koeffizienten von 0,44. Unter Berücksichtigung von 
Steuern und Transfers sinkt sie auf den Wert von 0,27. Die schon geringere 
Ungleichheit verringert sich also noch einmal um etwa 40 Prozent. 

Kostet die höhere Gleichheit wirtschaftliches Wachstum? 
Damit stellt sich nun die Frage, ob Regierungen für die Erreichung ih-
rer Verteilungsziele tatsächlich auf wirtschaftliches Wachstum ver-
zichten müssen, wie es die Theorie des Zielkonflikts zwischen Gerech-
tigkeit und Effizienz nahelegt. 

Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass es keinen negativen Zusammen-
hang zwischen der Höhe der Abgabenquote und dem Wirtschafts-
wachstum gibt (Kohwall 2017). Sowohl unter den Niedrigsteuerstaa-
ten gibt es Länder mit niedrigem und mit hohem Wachstum als auch 
unter den Hochsteuerstaaten. Ein einfacher Zielkonflikt zwischen Effi-
zienz und Gerechtigkeit lässt sich also empirisch nicht bestätigen.

Daraus kann man aber nicht die Schlussfolgerung ziehen, dass die 
Steuern keinen Einfluss auf das Wirtschaftswachstum haben. Es ist 
jedoch wahrscheinlich, dass neben der Abgabenhöhe weitere Fakto-
ren zu berücksichtigen sind. Zum einen könnte die Wachstumswir-
kung des Steuer- und Sozialsystems auch davon abhängen, wofür 
man die Steuern ausgibt und ob die damit angebotenen Sozialleistun-
gen auch positive produktive Nebenwirkungen entfalten (siehe Kapi-
tel 4). Eine andere Erklärung für die relativ hohen Wachstumsraten 
der skandinavischen Hochsteuerstaaten könnte darin liegen, dass es 
ihnen gelungen ist, den Faktor Kapital relativ zum Faktor Arbeit zu 
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Geld ausgegeben?
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entlasten und so für ein wachstumsfreundliches Investitionsklima zu 
sorgen, ohne dabei die Interessen der angestellten Menschen aus 
dem Blick zu verlieren. 

Duale Einkommensteuer und internationaler 
Steuerwettbewerb 

Es gibt zwei Gründe, warum es sich für einen Staat lohnen kann, 
Kapitaleinkommen, zum Beispiel Unternehmensprofite, niedrig zu 
besteuern. Erstens kann er so ein besseres Investitionsklima 
schaffen, was positive Wachstumseffekte hat. Der zweite Grund 
ist der Steuerwettbewerb: Durch eine niedrige Steuerbelastung 
kann man mobiles Kapital aus anderen Ländern anlocken. 

Einige Staaten, zum Beispiel Dänemark, haben aus diesen Grün-
den duale Einkommensteuern eingeführt, die Kapitaleinkommen 
mit einem niedrigeren Satz belasten als Arbeitseinkommen. Aller-
dings halten viele eine solche Ungleichbehandlung verschiedener 
Einkommen für ungerecht, da sie das Prinzip der Besteuerung 
nach der Leistungsfähigkeit verletze. Auch Kapitaleinkommen 
sind schließlich ein Indikator für die individuelle Leistungsfähig-
keit. Deshalb bedarf es einer internationalen Regulierung des 
Steuerwettbewerbs, wenn man den Sozialstaat erhalten und 
gleichzeitig die Kapitaleinkommen angemessen an dessen Kosten 
beteiligen will. 

Ein erster Schritt in diese Richtung ist die Einigung der G20-Staa-
ten auf einen weltweit einheitlichen Mindeststeuersatz von 15 
Prozent für große Unternehmen mit einem Konzernumsatz von 
mehr als 750 Millionen Euro (BMF 2024). 

Ein weiteres Argument für Umverteilung über Abgaben ist, dass Stu-
dien zum Zusammenhang von Einkommensungleichheit und 
Wachstum Folgendes diagnostizieren: Steigende Ungleichheit kann 
zu weniger Wirtschaftswachstum führen (van Treeck 2015). Wichtig 
zu wissen ist hierbei, dass nicht die Ungleichheit der Markteinkom-
men (also nur Arbeits- und Kapitaleinkommen) verwendet wurde, 
sondern die der Nettoäquivalenzeinkommen, also nach staatlicher 
Umverteilung durch Steuern, Beiträge und Transferleistungen (zum 
Beispiel Grundsicherung oder Elterngeld) sowie weitere Leistungen 
wie öffentliche Renten. Der Zusammenhang kommt unter anderem 
dadurch zustande, dass Bezieher_innen von niedrigen Einkommen 
nicht genügend Geld in die Bildung ihrer Kinder investieren können. 
In Deutschland sind das zum Beispiel Nachhilfestunden oder der 
Sprachaufenthalt in den Ferien (siehe hierzu auch Kapitel 7.6 Bil-
dung).

Zum Weiterlesen:  

FES-Glossar zu Themen der 

progressiven Finanzpolitik: 

Globale Mindeststeuer,  

↗ https://www.fes.de/wissen/

globale-mindeststeuer

Till van Treek (2015): Schadet 

eine ungleiche Einkommens- 

verteilung der Wirtschaft?, 

Friedrich-Ebert-Stiftung.
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Und es geht noch weiter: Es wurde ein positiver Zusammenhang zwi-
schen einer „gleicheren“ Verteilung der Einkommen und zum Beispiel 
der geistigen und körperlichen Gesundheit sowie der Lebenserwar-
tung der Bevölkerung aufgezeigt (Wilkinson/Pikett 2016). Von Umver-
teilung profitieren also Gesellschaft und Wirtschaft. 

Was bedeutet das für die Soziale Demokratie? 

	→ Die Finanzierung gesellschaftlicher Aufgaben muss dem Prinzip 
folgen, dass starke Schultern mehr tragen können als schwache. 

	→ Eine progressive Einkommensteuer und die Besteuerung von Ver-
mögen und Erbschaften werden diesem Prinzip gerecht. Indirekte 
Steuern (wie etwa die Mehrwertsteuer) und Beitragssysteme wirken 
dagegen oft regressiv. Sie belasten Schwache überproportional 
stark. 

	→ Allerdings kommt es für die Verteilungswirkung nicht nur auf die 
Progressivität auf der Einnahmenseite an, sondern auch darauf, 
wofür das Geld ausgegeben wird und wie viel. 

	→ Dänemark und andere Länder erzielen mit ihren überwiegend sozi-
aldemokratischen Steuer- und Sozialsystemen eine verhältnismä-
ßig gleiche Verteilung von Einkommen, ohne dabei automatisch 
wirtschaftliche Dynamik einzubüßen. 

	→ Die Beteiligung des Faktors Kapital an der Finanzierung der Sozial-
systeme lässt sich verbessern, wenn durch internationale Koopera-
tion schädlicher Steuerwettbewerb und Steuerflucht verhindert 
werden. 
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Exkurs: Vermögens- und Erbschaftsteuer in 
Deutschland34 

Vermögen sind in Deutschland extrem ungleich verteilt. Zwei Fami-
lien besitzen in Deutschland so viel Vermögen wie die ärmere Hälfte. 
Dieter Schwarz und die Familie Boehringer/von Baumbach besitzen 
mit mindestens 95 Milliarden Euro mehr Vermögen als die gesamte 
ärmere Hälfte der Bevölkerung.

Der Gini-Index ist ein Maßstab, mit dem man Ungleichheit messen 
kann. Ein Wert von 1 bedeutet: Eine Person besitzt alles. Ein Wert von 
0 würde bedeuten, dass alle gleich viel besitzen. Bei Einkommen liegt 
Deutschland ohne Steuern und Transferleistungen bei einem Gini-
Wert von 0,5. Dank Steuern und Transferleistungen gelingt es, diesen 
Wert auf 0,3 zu senken.

Bei den Vermögen sieht es anders aus. Der Vermögensindex liegt bei 
0,83. Damit nimmt Deutschland unter den Demokratien einen un-
rühmlichen Spitzenplatz ein. 

34  Zusammengestellt von J. Dahm, basierend auf Linartas (2025).

Abb. 14
Vermögensungleichheit in Deutschland
(Stand 2024)

Dieter Schwarz
43,7 Mrd. €

Quelle: Linartas (2025: 35); Grafik nach 

https://ungleichheit.info/.

Boehringer & von Baumbach
52–101 Mrd. €

2
Familien

42
Mio. Deutsche

1097. Zentrale Bereiche des Sozialstaats



Ein Gedankenspiel: Stellen Sie sich vor, Sie würden auf einem 
DIN-A4-Blatt das Vermögen von 99 Prozent aller Deutschen maß-
stabsgetreu abbilden. Ein Zentimeter würde dabei 50.000 Euro ent-
sprechen, am oberen Rand des Blatts lägen Sie bei 1,5 Millionen 
Euro. Bitte schätzen Sie, wie viel höher Sie gehen müssten, um die 
reichsten Deutschen im selben Maßstab abzubilden. Die Antwort 
lautet: mindestens zehn Kilometer! (Nach Linartas 2025: 35)

Eine Vermögensteuer, die umverteilen könnte, gibt es in Deutschland 
seit 1997 nicht mehr. Die Erbschaftsteuer, die zumindest beim Über-
gang des Vermögens von einer Generation zur anderen umverteilen 
könnte, wurde in den vergangenen Jahrzehnten stetig reduziert. Sie 
trägt aktuell weniger zum Steueraufkommen in Deutschland bei als 
die Tabaksteuer. Die FES-Steueruhr35 zeigt, dass Deutschland seit 
2009 durch Steuerprivilegien für Superreiche 90 Milliarden Euro ent-
gangen sind.

Die extreme Ungleichheit schadet der Demokratie, der Wirtschaft, aber 
auch dem Klima. Je reicher, desto mehr verbraucht eine Person CO₂.

35  (https://www.fes.de/finanzpolitik/erben-verpflichtet-erbschaftsteueruhr)

Abb. 15
CO2-Emissionen und Reichtum

Quelle: Chancel et al. (2023: 24); Grafik nach https://ungleichheit.info/.
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Mythos Leistungsgerechtigkeit: Vermögen wird in Deutschland immer 
weniger erarbeitet, sondern wieder größtenteils ererbt. Früher lag der 
Anteil bei 70 Prozent, dann sank er zwischenzeitlich und steigt seit 
den 1970er Jahren wieder stark an auf aktuell über 50 Prozent.

Erbschaftsteuer: Endlich mehr Gerechtigkeit?

Die SPD hat Anfang des Jahres 2026 einen neuen Vorschlag für 
eine Erbschaftsteuer vorgelegt. Jede Person soll eine Million Euro 
im Leben steuerfrei erben können. Betriebsvermögen sollen bis zu 
5 Millionen Euro steuerfrei sein; für zu zahlende Steuern soll es 
Stundungsmöglichkeiten über viele Jahre geben können. Aber 
weitere Ausnahmen, die vor allem von Superreichen vielfach ge-
nutzt werden, sollen wegfallen – und damit auch die Möglichkeit, 
dass sich Personen, die Milliarden erben, auf dem Papier als be-
dürftig erklären, um keine Steuern zahlen zu müssen. Derzeit wer-
den in Deutschland pro Jahr zwischen 300 und 400 Milliarden 
Euro vererbt – die Steuereinnahmen liegen aber nur bei rund 9 
Milliarden Euro, also bei zwei bis drei Prozent (vgl. Bach/Thie-
mann 2016 und Tiefensee/Grabka 2017). Im Verlauf des Jahres 
2026 oder Anfang 2027 wird ein Urteil des Bundesverfassungsge-
richts zur Verfassungsmäßigkeit der aktuellen Ausgestaltung der 
Erbschaftsteuern erwartet.

Abb. 16

Zum Weiterlesen:  

Thomas Piketty (2020): Kapital 

und Ideologie, München.

Als FES-Buchessenz unter:  

↗ https://www.fes.de/asd/

buch-essenz/thomas-piketty-

2020-kapital-und-ideologie

Martyna Linartas (2025): 
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Als FES-Buchessenz unter:  
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↗ www.ungleichheit.info
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Quelle: Alvaredo et al. (2017); Grafik nach https://ungleichheit.info/.
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Ein Erbe für alle? Ein Vorschlag des Ökonomen 
Thomas Piketty 

Der Reichtum konzentriert sich bei immer weniger 
Personen, weil die Einkünfte aus Kapital nachgewie-
senermaßen Weise schneller wachsen als die Wirt-
schaft allgemein. Das ist eine der Erkenntnisse des 
französischen Ökonomen Thomas Piketty. Er for-
dert, um gegenzusteuern, unter anderem ein Grund-
erbe für alle:

Zum Weiterlesen und  

Weiterhören:  

FES-Buchessenz: Thomas Piketty 

(2020): Kapital und Ideologie, 

München.
100%

NEUE SOZIALE DYNAMIK

EIN ERBE FÜR ALLE
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Ca. 600 Personen haben durch 
Erbe oder Schenkung zwischen 

10 und 100 Mio.€ erhalten.

Ca. 6 Mio. Menschen haben 
bis max. 1 Mio. € durch Erbe 

oder Schenkung erhalten.
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Alle Menschen erhalten mit 25 Jahren 60 % des durchschnittlichen Vermögens, in Deutschland etwa 120.000 €*.

Quelle: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung

Erbschaft enger Verwandter, also Kinder und Ehepartner und Besteuerung in verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen in Deutschland, 2018.

Die Aufteilung des gesellschaftlichen 
Gesamtvermögens in der Bevölkerung in 
Deutschland.

5,23 Bill. €

2,57 Bill. €

10.000.000
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7.2 Arbeit
Von Wolfgang Schroeder 

In diesem Kapitel

	→ wird das System der deutschen Arbeitslosenversicherung beschrie-
ben und mit dem dänischen und dem britischen Modell verglichen;

	→ werden die drei Versicherungssysteme im Hinblick auf die verschie-
denen Gerechtigkeitsdimensionen bewertet;

	→ werden Reformmaßnahmen wie die Idee der „Arbeitsversicherung“ 
erläutert.

Erwerbsarbeit ist nicht nur ein Mittel, um Geld zu verdienen. Sie stellt 
vielmehr eine grundlegende Dimension menschlicher Existenz in einer 
arbeitsteiligen Marktwirtschaft dar – vor allem dann, wenn sie per-
sönlichen Sinn, Gemeinschaftsbezüge und sozialen Status vermittelt. 
Umgekehrt bedeutet Arbeitslosigkeit nicht nur den Verlust von Ar-
beitseinkommen und damit einen materiellen Nachteil, sondern auch 
psychische und soziale Herausforderungen. Bereits der materielle Ver-
lust schränkt die Möglichkeiten sozialer Teilhabe ein (Kaiser 2012: 
306). Hinzu kommen oft Selbstzweifel und Zukunftsängste. Bei län-
gerer Arbeitslosigkeit können sich durch die fehlende soziale Anerken-
nung, die mit einer zufriedenstellenden Arbeit verbunden ist, die ne-
gativen Effekte auf das Individuum verstärken. 

Die Bedeutung der Erwerbstätigkeit geht also weit über den rein ma-
teriellen Nutzen hinaus. Arbeit beeinflusst den Menschen und seine 
Chancen auf soziale Teilhabe in vielfältiger Weise (Kaiser 2012: 305). 
Sozialsysteme, die vor den Folgen von Erwerbslosigkeit schützen, ha-
ben daher in modernen arbeitsteiligen Gesellschaften eine kaum zu 
unterschätzende Bedeutung – sowohl für die Individuen als auch für 
den sozialen Zusammenhalt. Gleichwohl können nicht alle Menschen 
in Deutschland von ihrer Erwerbsarbeit leben. Für Haushalte mit ge-
ringem Einkommen sind daher Transfereinkommen wie Kinderzu-
schlag, Wohngeld und das Aufstocken niedriger Einkommen durch 
die Grundsicherung eine zentrale Stütze der Arbeitsgesellschaft. Seit 
2022 lag die Zahl der Aufstocker_innen, die ergänzend zu ihrem Ein-
kommen Hartz IV beziehungsweise Bürgergeld bezogen, bei etwa 
800.000. Im Jahr 2024 erhielten durchschnittlich rund 820.000 er-
werbstätige Personen Bürgergeld – ein leichter Anstieg im Vergleich 
zum Vorjahr. Im langfristigen Vergleich bleibt die Zahl jedoch relativ 
niedrig (Bundesagentur für Arbeit 2025).

Arbeit ist mehr als Einkommen

Nicht alle Menschen können von 

ihrer Arbeit leben
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Diese Transferleistungen sind nicht nur essenziell für die Einkom-
menssicherung, sondern spiegeln auch ein System wider, das den 
wachsenden Niedriglohnsektor durch staatliche Unterstützung absi-
chert. Ein prägnantes Beispiel hierfür ist das deutsche Sondermodell 
des „Minijobs“: Zwar erleichtern Minijobs den Zugang zum Arbeits-
markt, verhindern jedoch häufig den Übergang in sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigungen und den Aufbau stabiler Erwerbskarrieren. 
Zur Jahresmitte 2023 arbeiteten etwa 4,47 Millionen Menschen aus-
schließlich in einem Minijob, während weitere 3,39 Millionen einen 
Minijob als Nebentätigkeit ausübten. Insbesondere der Anteil der Mi-
nijobs als Nebentätigkeit wächst seit zwei Jahrzehnten stetig (IAQ 
2024).

Eine über Arbeit integrierte Gesellschaft darf Erwerbsarbeit jedoch 
nicht so gestalten, dass sie soziale Integration nur unzureichend er-
möglicht und die Arbeitenden dauerhaft auf staatliche Transferleis-
tungen angewiesen sind. Der große Niedriglohnsektor in Deutschland 
verdeutlicht somit die strukturellen Herausforderungen einer Arbeits-
marktpolitik, die noch keine nachhaltige Balance zwischen Erwerbs-
einkommen und gesellschaftlicher Teilhabe gefunden hat.

Ursprünge der Arbeitslosenversicherung
Die Sozialsysteme müssen als bedeutende soziale Errungenschaft be-
trachtet werden. Ihre Entstehung ist historisch in der Industrialisie-
rung verankert. Armut und Elend stellten bereits im 19. Jahrhundert 
drängende Probleme dar, auf die es zunächst keine angemessenen 
Antworten gab. Das rasante Bevölkerungswachstum, die Zuwande-
rung in Städte und das Aufweichen dörflicher Verwandtschafts- und 
Nachbarschaftsbeziehungen führten dazu, dass ein zuvor unbekann-
tes Ausmaß von Elend sichtbar wurde. Traditionelle Formen der Le-
benssicherung, insbesondere durch die Familie, konnten die neuen 
Formen der Not, die mit dem Verlust der Erwerbsarbeit einhergingen, 
nicht mehr auffangen. Auch die punktuell in Städten organisierte Ar-
menfürsorge, die stark vom christlichen Caritas-Gedanken geprägt 
war, bot kein funktionales Äquivalent.

Vielmehr führte der liberale Zeitgeist des 19. Jahrhunderts dazu, dass 
gesunde Menschen in Not häufig als faul und arbeitsscheu angesehen 
wurden. In dieser Phase entwickelte sich die Arbeiter_innenbewegung 
zu einem immer einflussreicheren politischen Faktor. Gegen Ende des 
19. Jahrhunderts schlossen sich Arbeiter_innen in vielen europäischen 
Ländern zu Gewerkschaften, Parteien, Genossenschaften und Bil-
dungsvereinen zusammen. Diese Organisierung der Interessen verän-
derte die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
nachhaltig. Die Gründung der Sozialversicherungen, die nach und 
nach die traditionelle Armenfürsorge ersetzten, ist vor diesem Hinter-
grund als Reaktion auf den gesellschaftlichen und politischen Druck 
der Arbeiter_innenbewegung zu verstehen.

Strukturelles Problem: Minijobs

Soziale Sicherung: historische 

Errungenschaft

Arbeiter_innenklasse 

erzwingt Reformen
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Gründung der ersten Arbeitslosenversicherung in 
Großbritannien
Während Sicherungssysteme zum Schutz vor den Folgen von Krank-
heit, Unfällen und Alter schon relativ früh eingeführt wurden, ist die 
Arbeitslosenversicherung ein Spätzünder. Als erstes Land führte Groß-
britannien 1911 eine landesweite Pflichtversicherung ein. Die Leistun-
gen dieser Versicherung blieben zunächst jedoch auf einem niedrigen 
Niveau, das lediglich das Ziel verfolgte, die pure Existenz zu sichern. 
Dennoch kann die Einführung der Arbeitslosenversicherung als einer 
der Meilensteine in der Entwicklung moderner Sozialstaatlichkeit be-
trachtet werden, der unsere Vorstellung von staatlicher Fürsorge-
pflicht und gesellschaftlicher Verantwortung bis heute prägt.

Deutschland
Während Deutschland der weltweite Vorreiter bei der Gründung einer 
staatlichen Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung war (1883, 1884 
und 1889), wurde die Arbeitslosenversicherung erst 1927 als Pflicht-
versicherung eingeführt. Bis dahin gab es nur in größeren Städten 
und von den Gewerkschaften organisierte lokale Versicherungen, die 
kommunal subventioniert wurden.

Durch die Abkehr von der Armenpflege und die Einführung einer lan-
desweiten Arbeitslosenversicherung wurde die Situation der Erwerbs-
losen nachhaltig verbessert. Mit der Einführung der Arbeitslosenversi-
cherung gingen allerdings politische Machtkämpfe einher. Strittig war 
insbesondere die Frage, wer die Kontrolle über die zu schaffenden Ins-
titutionen der Versicherung haben soll. Die deutschen Arbeitgeber_in-
nen hatten kein Interesse an einer flächendeckenden, von den Gewerk-
schaften verwalteten Arbeitslosenversicherung und plädierten schließ-
lich für eine von Arbeitgeber_innen und Arbeitnehmer_innen selbst 
verwaltete Arbeitslosenversicherung, die 1927 eingeführt wurde. Die 
Verwaltung der neu gegründeten Versicherung oblag nun dem Staat, 
den Gewerkschaften und den Arbeitgeber_innen. Diese elementare 
Struktur ist bis heute in Deutschland erhalten geblieben. Die Kontinui-
tät besteht darin, dass sie weiter den Grundprinzipien folgt, die das 
deutsche Modell des Sozialversicherungsstaats charakterisieren.

Dänemark
Das deutsche Modell der Arbeitslosenversicherung ist keinesfalls das 
internationale Standardmodell einer Arbeitslosenversicherung. Weitet 
man den Blick, wird schnell deutlich, dass es länderspezifische Vari-
anten gibt, die sich erheblich voneinander unterscheiden. In Däne-
mark etwa ist die Arbeitslosenversicherung bis heute keine Pflichtver-
sicherung. Sie wird von den sogenannten A-Kassen organisiert. Die A-
Kassen sind traditionell eng mit den Gewerkschaften verbunden. Eine 
Mitgliedschaft in den Gewerkschaften war früher Bedingung, um Ar-
beitslosengeld erhalten zu können. Erstmals hat eine rechte Regie-

Erste Arbeitslosen- 
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Arbeitslosenversicherung in 
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rung 2001 beides entkoppelt, um die Gewerkschaften zu schwächen 
(vgl. WSI 2018: 102 ff.). Zwischen 75 und 80 Prozent der dänischen Ar-
beitnehmer_innen besitzen eine Arbeitslosenversicherung – der ge-
werkschaftliche Organisationsgrad lag 2022 bei nur noch 64,2 Prozent 
(Birke Daniels/Büscher 2025). Doch nicht nur hinsichtlich der verant-
wortlichen sozialstaatlichen Akteure, also der sogenannten Träger-
schaft, unterscheiden sich die Arbeitslosenversicherungen. Auch hin-
sichtlich weiterer Eigenschaften existieren zum Teil erhebliche Diffe-
renzen, die sich anhand des Vergleichs zwischen Deutschland, 
Dänemark und Großbritannien gut illustrieren lassen.

Höhe des Arbeitslosengelds
Besonders relevant ist der Vergleich der Höhe und Dauer der Auszah-
lung des Arbeitslosengelds. In Deutschland beträgt die Höhe des Ar-
beitslosengelds für Arbeitslose mit Kindern 67 Prozent, für alle ande-
ren 60 Prozent des vorherigen Nettoeinkommens (beziehungsweise 
des sogenannten Leistungsentgelts, einer rechnerischen Größe, die 
sich aus dem arbeitslosenbeitragspflichtigen Bruttoarbeitsentgelt be-
rechnet). Allerdings gilt dies nur bis zur sogenannten Beitragsbemes-
sungsgrenze. Die Beitragsbemessungsgrenze für die Arbeitslosenver-
sicherung liegt im Jahr 2025 – erstmals bundeseinheitlich und nicht 
mehr in Ost und West unterschieden – bei monatlich 8.050 Euro brut-
to. Das Arbeitslosengeld kann demnach maximal circa 2.640,30 Euro 
für kinderlose Ledige betragen (zum Beispiel Steuerklasse I). Für Ver-
heiratete mit Kindern (in der Lohnsteuerklasse III) kann sich das Ar-
beitslosengeld maximal auf 3.067,20 Euro belaufen. Demgegenüber 
beträgt das Arbeitslosengeld in Dänemark 90 Prozent des vorherigen 
Bruttolohns – es gibt jedoch auch hier eine Obergrenze von 21.092 
Kronen (circa 2.826 Euro) pro Monat; zudem ist das Arbeitslosengeld 
in Dänemark zu versteuern. Arbeitslose Geringverdiener_innen erhal-
ten also im Ergebnis in Dänemark mehr Geld als in Deutschland, Bes-
serverdienende schneiden hingegen schlechter ab. In Großbritannien 
gibt es einen Einheitssatz, der Anfang 2025 circa 90,50 Euro pro Wo-
che beträgt (für unter 25-Jährige beläuft sich der Satz auf circa 71,70 
Euro pro Woche). Für Mietkosten und Kindergeld kann ein gesonder-
ter Zuschuss beantragt werden. 

Wie sieht es in Großbritannien aus?
Die Koalitionsregierung von Konservativen und Liberalen brachte 2013 
eine fundamentale Veränderung des britischen Sozialsystems auf den 
Weg. Der sogenannte Universal Credit trat an die Stelle eines Großteils 
der Sozialleistungen und Steuerzuschüsse (tax credits) für Niedrigver-
diener_innen im arbeitsfähigen Alter und ersetzt unter anderem auch 
das Arbeitslosengeld. Das Vorhaben erinnert in seiner Struktur an ein 
Grundeinkommen, das jedoch nicht bedingungslos ausgezahlt werden 
soll, sondern je nach Personenkreis an unterschiedliche Bedingungen 
geknüpft ist (Arbeitssuche, Teilnahme an Arbeitsmarktprogrammen 

Höhe und Dauer international 
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etc.). Ein zentrales Ziel des Universal Credit ist es zudem, die finanziel-
len Anreize zur Arbeitsaufnahme zu stärken, indem auch nach der Ar-
beitsaufnahme ein Anspruch auf einen Teil der Sozialleistung besteht. 
Das System wurde und wird in mehreren Etappen etabliert.

Bezugsdauer des Arbeitslosengelds
Noch größer als bei der Höhe der Leistungen sind die Unterschiede 
bei der Bezugsdauer des Arbeitslosengelds. In Deutschland ist die Be-
zugsdauer abhängig von den Beitragszeiten und vom Alter. Für alle 
unter 50-Jährigen mit mindestens zwei vorangegangenen Jahren in 
sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung beträgt die Bezugsdauer 
ein Jahr. Ist die vorangegangene Beschäftigungszeit kürzer gewesen, 
beträgt die Bezugsdauer zwischen sechs Monaten (ein Jahr in Be-
schäftigung) und zehn Monaten (20 Monate in Beschäftigung). Ab 
dem vollendeten 50. Lebensjahr steigt die Anspruchsdauer in mehre-
ren Schritten auf bis zu 24 Monate an. Diese höchste Anspruchsdauer 
gilt für Arbeitslose, die 58 Jahre oder älter sind. Voraussetzung: Sie 
waren 48 Monate oder länger versicherungspflichtig.

Wenn ein_e Arbeitslose_r in Deutschland allerdings keinen Anspruch 
mehr auf Arbeitslosengeld hat, bedeutet dies nicht, dass er oder sie 
über keinerlei Einkommen mehr verfügt. Denn zusätzlich zum Ar-
beitslosengeld, das an das Versicherungsprinzip angelehnt ist, gibt es 
die soziale Grundsicherung. Das umgangssprachlich auch als Hartz IV 
bezeichnete Arbeitslosengeld II wurde 2023 vom Bürgergeld und wird 
im Juli 2026 von der sogenannten neuen Grundsicherung abgelöst. 
Die Union hatte im Koalitionsvertrag auf eine erneute Reform ge-
drängt.36 Auch die neue Grundsicherung wird bedarfsgeprüft nach ei-
nem Einheitssatz ausgezahlt und sichert das Existenzminimum unbe-
fristet, ist allerdings an Auflagen und Nachweise geknüpft.

Der Übergang von Hartz IV zum Bürgergeld hatte eine umfassende 
Neuausrichtung der Grundsicherung für Arbeitssuchende eingeleitet. 
Neben einer Erhöhung der Regelsätze und einer stärkeren Fokussierung 
auf Weiterbildung und Qualifizierung brachte das Bürgergeld grundle-
gende Änderungen im Umgang mit Leistungsbezieher_innen mit sich. 
Im Gegensatz zu Hartz IV gab es weniger Sanktionen bei Pflichtverstö-
ßen: Während in den ersten sechs Monaten, der sogenannten Vertrau-
enszeit, keine Sanktionen verhängt wurden, waren Kürzungen auch da-
nach begrenzt. Zudem wurden Karenzzeiten für Vermögen und Wohn-
kosten eingeführt, sodass Betroffene in den ersten zwölf Monaten ihre 
Wohnung und ein größeres Vermögen behalten durften. Diese Ände-
rungen zielten darauf ab, das Verhältnis zwischen Leistungsbezieher_
innen und den Jobcentern partnerschaftlicher zu gestalten und einen 
Kulturwandel einzuleiten. Statt auf Kontrolle und schnellen Arbeits-
marktzugang setzte das Bürgergeld stärker auf Vertrauen,  

36  Im Folgenden wird der Stand ab Inkrafttreten der Reform im Juli 2026 beschrieben.
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Unterstützung und eine langfristige Integration, um den Betroffenen 
Perspektiven zu eröffnen und ihre Eigenständigkeit zu fördern. Durch 
die erneute Reform wurden viele dieser Reglungen erneut verschärft.

In Großbritannien wird das Arbeitslosengeld nur für circa ein halbes 
Jahr ausgezahlt, danach besteht ein Anspruch auf die bedürftigkeits-
geprüfte Arbeitslosenhilfe, die die gleiche Obergrenze wie das Ar-
beitslosengeld hat, allerdings mit strengeren Auflagen verbunden ist 
und bei der Ersparnisse angerechnet werden. Seit 2013 greift in teil-
weiser Umsetzung das System des Universal Credit, nachdem der An-
spruch auf Arbeitslosengeld ausgelaufen ist. In Dänemark wurde das 
Arbeitslosengeld lange Zeit bis zu vier Jahre lang gezahlt, wobei nach 
einem Jahr regelmäßig die aktive Suche nach Arbeit oder die Teilnah-
me an Aus- oder Weiterbildungsmaßnahmen nachgewiesen werden 
mussten. Die liberal-konservative Regierung Dänemarks hat 2010 die 
Bezugsdauer auf zwei Jahre halbiert mit einer Option zur Verlänge-
rung, wenn zwischenzeitlich Arbeit aufgenommen wird.

Finanzierung
Auch bei der Finanzierung des Arbeitslosengelds gehen die drei Län-
der unterschiedliche Wege. In Deutschland werden 2,6 Prozent des 
Lohns jeweils zur Hälfte von Arbeitnehmer_innen und Arbeitgeber_in-
nen in die Arbeitslosenkasse eingezahlt – jedoch nur bis zur Beitrags-
bemessungsgrenze von 8.050 Euro (Stand 2025). In Dänemark sind 
sogenannte A-Kassen (Arbeitslosenversicherung) für die Zahlung des 
Arbeitslosengelds zuständig. Um Anspruch auf Arbeitslosengeld zu 
haben, muss man mindestens ein Jahr Mitglied einer A-Kasse sein. 
Die Monatsbeiträge für einen Vollzeitbeschäftigten variieren zwischen 
den Kassen und betragen circa 0,85 Prozent des Bruttoeinkommens. 
Arbeitgeber_innen zahlen keinen spezifischen Beitrag. 

In Großbritannien gibt es keine gesonderten Zahlungen an die Ar-
beitslosenkasse. Dort fußt die Finanzierung der Arbeitslosenversiche-
rung auf den National-Insurance-Beiträgen von Arbeitnehmer_innen 
und Arbeitgeber_innen. Das Arbeitslosengeld basiert nicht auf einem 
direkten Beitrag zur Arbeitslosenversicherung, wie es in vielen ande-
ren Ländern der Fall ist, sondern vielmehr auf Steuern und nationalen 
Sozialversicherungsbeiträgen. Hier werden 25,8 Prozent (12 Prozent 
Arbeitnehmer_in, 13,8 Prozent Arbeitgeber_in) des Bruttolohns als 
pauschale Sozialversicherungsbeiträge abgeführt. Aus diesen Mitteln 
werden neben dem Arbeitslosengeld auch die staatliche Rente, das 
Gesundheitssystem, Mutterschaftsgeld und die Leistungen bei Ar-
beitsunfähigkeit finanziert. Auch in Großbritannien gibt es Beitrags-
bemessungsgrenzen nach oben und unten: Für Arbeitnehmer_innen 
gilt: Wer weniger als 123 Pfund (etwa 140 Euro) pro Woche verdient, 
muss keine National-Insurance-Beiträge zahlen, wer über 967 Pfund 
(etwa 1.100 Euro) pro Woche verdient, muss nur noch zwei Prozent 
entrichten.

Regelungen in Großbritannien
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Rechte und Pflichten
Auf die bisher diskutierten Leistungen haben die Arbeitslosen einen 
verbindlichen Rechtsanspruch, sofern ihre Leistungen nach gesetzlich 
definierten Kriterien bemessen werden und einklagbar sind. Es muss 
als historische Errungenschaft angesehen werden, dass entsprechen-
de Leistungen nicht aus Nächstenliebe oder nach Gutdünken ausge-
zahlt werden, sondern der Sozialstaat in den modernen Rechtsstaat 
integriert ist, also Individuen Rechte garantiert. 

Die moderne Ausgestaltung der Arbeitslosenversicherung sieht aller-
dings nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten für die Arbeitslosen 
vor. In allen Ländern ist der Bezug des Arbeitslosengelds an Bedin-
gungen geknüpft. Ausschlaggebend für diese Konstruktion ist nicht 
zuletzt die bereits angesprochene Befürchtung, eine bedingungslose 
Auszahlung von Leistungen würde falsche Anreize schaffen. Aller-
dings lassen sich die Pflichten auch als Inbegriff einer wechselseitigen 
Solidarität begreifen: Wer auf die sozialstaatlich verfasste Solidarität 
der Sicherung für Arbeitslose setzt, muss sich auch solidarisch zeigen 
und gewissen Anforderungen nachkommen. In diesem Sinne ist die 
Grundvoraussetzung für den Bezug von Arbeitslosengeld in allen Län-
dern die aktive Arbeitssuche. Nur wer sich gewillt zeigt, neue Arbeit 
zu suchen, kann auf die solidarische Leistung der Arbeitslosensiche-
rung zurückgreifen. Sollte die Suche erfolglos bleiben, können Ar-
beitslose zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu weiteren Maßnahmen 
verpflichtet werden. In Dänemark ist das nach einem Jahr der Fall (ab 
sechs Monaten für unter 30-Jährige). In Deutschland gibt es keine 
festgeschriebene Frist, allerdings ist spätestens mit dem Ende der Be-
zugsdauer des Arbeitslosengelds (also in den meisten Fällen nach ei-
nem Jahr) eine Verschärfung der Bedingungen festzustellen. Aller-
dings können auch ALG-I-Empfänger_innen, also Beziehr_innen des 
Arbeitslosengelds, zu aktivierenden Maßnahmen verpflichtet werden.

Arbeitslose Personen haben in den Ländern auch verschiedene Pflich-
ten, was die Annahme eines Jobangebots betrifft. So muss in 
Deutschland zwar nicht unter jeder Bedingung ein Arbeitsplatzange-
bot angenommen werden. Sollte das Angebot jedoch die spezifischen 
Anforderungen der Person erfüllen und selbstverschuldet oder mut-
willig nicht angenommen werden, so kann diese Person in Form von 
Sperrzeiten oder Kürzungen des Arbeitslosengelds sanktioniert wer-
den. Auch im Vereinigten Königreich kann bei einer grundlosen Nicht-
annahme eines Angebots das Arbeitslosengeld für einige Wochen ge-
sperrt werden (abhängig von der Anzahl vorheriger Sanktionen). 
Ebenso wird in Dänemark die grundlose Ablehnung von Arbeitsange-
boten mit einem temporären Entzug des Arbeitslosengelds, bis hin 
zur kompletten Einstellung, sanktioniert.

Zentral: aktive Arbeitssuche
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Wiedereingliederung
Auch wenn viele der Programme verpflichtenden Charakter haben, 
sind sie prinzipiell dazu gedacht, den Arbeitslosen als Arbeitssuchen-
den zu helfen, sich wieder gut auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren. 
Die Wiedereingliederung ist dabei nicht immer ein einfaches Unter-
fangen, insbesondere dann, wenn es sich um Personen handelt, die 
über längere Zeit keine Festanstellung hatten. Entsprechende Maß-
nahmen greifen insbesondere auch dann, wenn die eigenständige Ar-
beitssuche über einen längeren Zeitraum nicht erfolgreich war, sodass 
die zustände Stelle die Arbeitssuchenden verpflichten kann, an Pro-
grammen teilzunehmen, die die Chancen bei der Arbeitsplatzsuche 
erhöhen sollen. 

Der Inhalt dieser Programme unterscheidet sich in den drei Ländern 
jedoch deutlich. Unterschiedlich sind auch die Sanktionsmaßnahmen 
bei Nichtteilnahme an den Programmen. In Deutschland und Großbri-
tannien können die Gelder gekürzt oder sogar zeitweise ausgesetzt 
werden. Bei der Beantragung des Universal Credit in Großbritannien 
muss ein sogenanntes claimant commitment unterzeichnet werden. 
Das commitment verpflichtet die Bezieher_innen zu bestimmten 
Maßnahmen, wie zum Beispiel der aktiven Arbeitsplatzsuche. Gleich-
zeitig wird in einer Zielvereinbarung festgelegt, welche Konsequenzen 
drohen, sollten die Bedingungen nicht erfüllt werden. Das claimant 
commitment wird laufend überprüft und bei Bedarf an die jeweils ak-
tuelle Situation angepasst (GOV.UK 2020).

In Dänemark wurde der Zugang zur Arbeitslosenversicherung bereits 
relativ früh und weitgehend digitalisiert. Um Bezüge zu erhalten, 
muss sich eine arbeitssuchende Person online mit einem Lebenslauf 
und Arbeitspräferenzen registrieren. Dabei stehen auch spezifische 
Bildungsangebote im Zentrum der Programme. Es geht nicht nur um 
kurzfristige Schulungsangebote, sondern der Staat unterstützt auch 
die Ausbildung im Rahmen des „normalen“ Bildungssystems. Der dä-
nische Weg wird wegen seiner Flexibilität auch flexicurity model ge-
nannt – eine Wortschöpfung aus den englischen Wörtern flexibility 
(Flexibilität) und security (Sicherheit) –, wobei insbesondere versucht 
wird, durch eine umfassende „Aktivierung“ vorzubeugen.

Die Ausgestaltung von Rechten und Pflichten wurde im deutschen Ar-
beitslosensicherungssystem im Rahmen der Hartz-Reformen grund-
sätzlich überarbeitet. So wurde das Angebot der Unterstützung bei 
der Arbeitssuche ausgebaut, womit auch neue Rechte verbunden wa-
ren. Gleichzeitig wurde aber auch der Druck zur Wahrnehmung dieser 
Angebote verstärkt. Trainingsmaßnahmen und Weiterbildungskurse 
waren auch hier möglich, sie standen jedoch nicht im Zentrum der 
aktiven Arbeitsmarktpolitik. Wichtiger sind Instrumente wie Einstel-
lungszuschüsse, Gründungszuschüsse für Selbstständige oder die so-
genannten Ein-Euro-Jobs für Langzeitarbeitslose (für diese Tätigkeit 
wird zusätzlich zum Arbeitslosengeld II eine Mehraufwandsentschädi-
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gung gezahlt, aus der sich der Name „Ein-Euro-Job“ entwickelt hat), 
also Arbeitsgelegenheiten, deren Inhalt im öffentlichen Interesse ist 
und durch die die Arbeitslosen wieder an den Arbeitsmarkt herange-
führt werden sollen, sowie Aktivierungs- und Vermittlungsgutschei-
ne. Im Zuge der Bürgergeld-Einführung 2023 wurden hier Anpassun-
gen vorgenommen, indem zum Beispiel der Vermittlungsvorrang ab-
geschafft wurde. Mit der neuen Grundsicherung wurde er wieder 
eingeführt.

Die vielfältigen Reformen und auch kleineren Anpassungen der Siche-
rungssysteme, die hier nur angeschnitten werden können, zeigen, 
dass sich die Modelle in Dänemark und Deutschland tendenziell an-
nähern. Insbesondere eint beide Modelle, dass sie weit mehr Geld für 
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen ausgeben als der EU-Durch-
schnitt (vgl. hierzu Abbildung 17). Der Vergleich mit dem britischen 
System ist seit dem Brexit nicht mehr ohne Weiteres möglich. Aller-
dings kann auch der Vergleich der Systeme auf der Datengrundlage 
aus dem Jahr 2010 dokumentieren, welche systematischen Unter-
schiede vorliegen. Die arbeitsmarktpolitischen Ausgaben im Vereinig-
ten Königreich lagen 2010 gerade einmal bei 2.336,58 Euro pro ar-
beitssuchender Person (in Deutschland waren es im selben Jahr 
10.353,49 Euro und in Dänemark 15.819,97 Euro). An dieser Stelle kann 
folglich von einer typologischen Differenz zwischen den Systemansät-
zen insofern gesprochen werden, als sie Pflichten unterschiedlich pri-
orisieren. Schaut man sich die Zahlen für 2023 an, dann sieht man, 
das besonders die Ausgaben in Dänemark noch einmal stark ange-
stiegen sind.

Abb. 17
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Quelle: eigene Darstellung nach Europäische Kommission (2026).
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Ausgaben für Aus- und Weiterbildung
Moderne Arbeitslosensicherungen nehmen auch systematisch Bil-
dungsaufgaben in den Blick. Dieser Fokus liegt nicht ohne Grund vor: 
Das Risiko, arbeitslos zu werden, ist hochgradig ungleich verteilt je 
nach Bildungsgrad (vgl. Abbildung 18). Es ist eindeutig dokumentiert, 
dass bildungsschwache Personen deutlich schlechtere Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt haben und ihre Arbeitslosenquote entsprechend 
höher ausfällt. 

Die Arbeitslosenquote unter den Geringqualifizierten lag in Dänemark 
2023 bei 8,8 Prozent und in Deutschland bei 6,4 Prozent. Im Verlauf 
der letzten circa 15 Jahre hat sich diese Ungleichheit tendenziell abge-
schwächt. So betrug die Arbeitslosigkeit unter Geringqualifizierten 
2010 noch 14,7 Prozent in Deutschland, in Dänemark zwölf Prozent 
und in Großbritannien circa 13,8 Prozent (Eurostat 2025). Allerdings 
sind diese Entwicklungen in großen Teilen auf die gute Konjunktur der 
letzten Jahre zurückzuführen, sodass auch der Bedarf an niedrig quali-
fizierten Arbeitnehmer_innen auf dem Arbeitsmarkt relativ hoch war.

Der Blick auf den Zusammenhang von Bildung und Arbeitsmarkt darf 
allerdings nicht verkürzt werden auf mittelfristige Effekte und Tenden-
zen. Auch die grundsätzliche Transformation westlicher Arbeitsgesell-
schaften und ihrer Marktwirtschaften ist hier zu berücksichtigen. Ge-
rade Strukturprozesse wie die Digitalisierung tragen dazu bei, dass 
sich der Bedarf an Arbeitskräften kontinuierlich verändert. Die Annah-
me, dass der Einsatz digitaler Technologien einfache Tätigkeiten weit-
gehend ersetzen werde, wurde bereits kritisch hinterfragt (Hirsch-
Kreinsen et al. 2019). Zwar mag digitalisierbare Einfacharbeit in eini-
gen Industriebranchen abnehmen, doch die oft geäußerte 

Abb. 18
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Befürchtung, dies würde zu massiven Arbeitsplatzverlusten, steigen-
der Arbeitslosigkeit in diesem Tätigkeitssegment und einem Anwach-
sen beschäftigungsloser Randgruppen führen, erscheint weniger ein-
deutig als vermutet. Im Gegenteil: Es gibt Hinweise darauf, dass der 
Prozess der Substitution industrieller Einfacharbeit keineswegs linear 
verläuft. Gleichzeitig bleibt im Dienstleistungssektor die „neue Dienst-
botenklasse“ von großer Bedeutung – eine Gruppe von Arbeitskräften, 
die in niedrig entlohnten und oft prekären Beschäftigungsverhältnis-
sen tätig ist, um Dienstleistungen für andere, meist besser verdienen-
de Gesellschaftsgruppen zu erbringen. Dass diese Tätigkeiten ver-
schwinden, ist auf absehbare Zeit nicht zu erwarten. 

Die damit gegebenen arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen für 
ein modernes System der Arbeitslosensicherung sind durch entspre-
chende Kursveränderungen zu beantworten. Wichtig sind dabei insbe-
sondere vorsorgende Ansätze, um möglichst Bildungsverlierer_innen 
zu verhindern. Es geht also darum, präventiv zu operieren, so früh und 
so intensiv wie nötig, um herkunftsbedingte Nachteile auszugleichen. 
Für Arbeitssuchende wie Beschäftigte sind passgerechte Weiterbil-
dungs- und gegebenenfalls auch Ausbildungsangebote zu entwickeln, 
damit sie für die Herausforderungen des modernen Arbeitsmarktes 
gewappnet sind.

Gerechtigkeitsprinzipien
Vor dem Hintergrund dieser divergierenden Strukturen und institutio-
nellen Umsetzungen lassen sich unterschiedliche Gerechtigkeitsprin-
zipien den Arbeitslosensicherungen zuordnen. In Deutschland und 
Dänemark orientieren sich die Systeme an dem Prinzip der Leistungs-
gerechtigkeit: Wer mehr in die Arbeitslosenversicherung einbezahlt 
hat, der soll im Falle der Arbeitslosigkeit auch mehr bekommen. Das 
erkennt man an der Tatsache, dass die Höhe des Arbeitslosengelds 
sich anteilig an den eingezahlten Beiträgen (Deutschland) bezie-
hungsweise an dem früheren Einkommen (Dänemark) orientiert.

Der dänische Fall ist insofern besonders, als die Beiträge in Form ei-
nes Einheitssatzes erhoben werden, gleichzeitig richten sich die Aus-
zahlungen jedoch nach dem früheren Einkommen. In Großbritannien 
findet sich das genau umgekehrte Konstruktionsprinzip: Hier werden 
einkommensabhängige Beiträge erhoben, ihnen steht jedoch ein Ein-
heitssatz bei der Auszahlung gegenüber. Durch diese Konstruktion 
wird der Solidaritätsgedanke stärker betont als in Deutschland und 
Dänemark („starke Schultern“ zahlen mehr ein, haben aber keinen hö-
heren Anspruch), allerdings bewegen sich die Leistungen auch auf ei-
nem zum Teil deutlich niedrigeren Niveau, was als Solidarität mit 
niedriger Intensität bezeichnet werden kann. Die Idee der Leistungs-
gerechtigkeit ist damit nicht substanziell verwirklicht.

Weiterbildung: vorsorgend 

agieren

Leistungsprinzip: Dänemark, 

Deutschland

Großbritannien: Solidaritätsprin-

zip auf niedrigerem Niveau

1237. Zentrale Bereiche des Sozialstaats



Diese drei unterschiedlichen Konstruktionen führen zu der Frage, 
nach welchem Gerechtigkeitsprinzip das Arbeitslosengeld idealerwei-
se ausgestaltet werden sollte. Wie gerade die Debatte in Deutschland 
im Zuge der sogenannten Hartz-Reformen deutlich machte, erscheint 
vielen Bürger_innen das Leistungsprinzip, im Sinne von „Wer lange 
und viel einzahlt, soll auch mehr herausbekommen“, normativ richtig. 
Auch gegenwärtig gibt es Forderungen nach einer Erhöhung des Ar-
beitslosengelds bei langen Beitragszeiten, mit dem Ziel, Versiche-
rungs- und Sozialleistungen auch im Sinne gesellschaftlicher Akzep-
tanz wieder auseinanderzuhalten.

Die Frage nach der zukunftsweisenden Konstruktion der Sozialversi-
cherung ist damit jedoch noch nicht beantwortet. Gerade weil der 
Verlust der Arbeit in den allermeisten Fällen unfreiwillig geschieht 
(und bei selbst verschuldeter Kündigung auch eine Sperrfrist von drei 
Monaten vorgesehen ist), handelt es sich bei Arbeitslosigkeit um ein 
allgemeines Lebensrisiko, für das die Gesellschaft kollektiv und soli-
darisch eintreten sollte. Ein solches Gerechtigkeitsargument priorisiert 
den sozialstaatlichen Solidaritätsgedanken gegenüber dem Leistungs-
prinzip.

Im konkreten sozialstaatlichen Institutionengefüge finden sich meist 
Gerechtigkeitsprinzipien in einer kombinierten Form, sodass sich das 
Sozialstaatsgefüge nur näherungsweise bestimmten Gerechtigkeits-
idealen zuordnen lässt. Oder anders formuliert: Es lassen sich Aus-
nahmeregelungen identifizieren, die dem grundsätzlichen Prinzipien-
system widersprechen. Neben der Höhe lässt sich auch die Dauer der 
Auszahlung des Arbeitslosengelds im Horizont der Gerechtigkeitsprin-
zipien analysieren. Allerdings lassen sich in diesem Zusammenhang 
gerechtigkeitstheoretisch weniger feste Kriterien herleiten. Vor dem 
Hintergrund begrenzter finanzieller Ressourcen mag eine Begrenzung 
notwendig sein, klare Kriterien für eine Staffelung oder Begrenzung 
der Auszahlungsdauer gehen daraus allerdings nicht eindeutig hervor.

In Deutschland war das Niveau des Erwerbseinkommens bei Arbeits-
losigkeit in der Vergangenheit über eine längere Zeitspanne (bis zu 
drei Jahre) abgesichert: Durch die Reformen im Rahmen der Agenda 
2010 wurde die Dauer auf ein Jahr verkürzt, wenngleich dieser Grund-
satz von vielen detailreichen Sonderregelungen, etwa für bestimmte 
Altersgruppen, flankiert wurde. In der Bevölkerung empfanden viele 
die Verkürzung der Dauer als ungerecht und zugleich als finanzielles 
Damoklesschwert, das die Betroffenen nach einem Jahr der Arbeits-
losigkeit zum Rückgriff auf nahezu sämtliche finanziellen Rücklagen 
zwingt oder direkt einen massiven finanziellen Abstieg bedeutet. 
Dass diese Regelungen von sehr vielen Menschen als ungerecht emp-
funden werden, bedeutet für einen demokratischen Sozialstaat ein er-
hebliches Problem.

Was ist das Ideal?
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Abseits der bis heute kontrovers diskutierten Reformen von Hartz IV bis 
zur neuen Grundsicherung, lautet eine grundsätzliche Gerechtigkeitsfra-
ge im Sozialstaat: Wie lange wollen wir Arbeitssuchenden die Möglich-
keit bieten, einen neuen Arbeitsplatz zu finden, ohne dass sie jedes Job-
angebot annehmen müssen? Die in diesem Zusammenhang in Deutsch-
land diskutierte „Abschaffung des Vermittlungsvorrangs“ im Zuge der 
Einführung des Bürgergelds ist eine Maßnahme der Arbeitsmarktpolitik, 
die Auswirkungen auf die Dauer und Ausgestaltung von Unterstüt-
zungsleistungen haben sollte. Der sogenannte Vermittlungsvorrang, der 
seit der Einführung der Hartz-IV-Reformen galt, verpflichtete Jobcenter 
dazu, Arbeitslose möglichst schnell in irgendeine Erwerbsarbeit zu ver-
mitteln, unabhängig von ihren Qualifikationen oder beruflichen Pers-
pektiven. Diese Praxis wurde vielfach kritisiert, insbesondere von Ge-
werkschaften, da sie häufig zu prekärer Beschäftigung führte und lang-
fristige berufliche Entwicklungsmöglichkeiten vernachlässigte. Eine 
Abschaffung dieses Vorrangs richtet den Fokus stärker auf individuelle 
Fördermaßnahmen, anstatt eine schnelle Vermittlung in Arbeitsverhält-
nisse zu erzwingen. In diesem Kontext könnte die Länge der Unterstüt-
zungsleistungen flexibler gestaltet werden, da Arbeitslose nicht nur 
nach ihrer schnellen Arbeitsmarktintegration beurteilt werden, sondern 
auch nach der Verbesserung ihrer langfristigen Beschäftigungsfähigkeit 
durch Weiterbildung oder Umschulung. Ein solcher Ansatz könnte die 
Dauer der Unterstützung verlängern und dabei gleichzeitig den langfris-
tigen Erfolg der Arbeitsmarktintegration steigern.

Die Abschaffung des Vermittlungsvorrangs markierte einen kulturpoli-
tischen Wandel in der Arbeitsmarktpolitik: Statt kurzfristiger Arbeits-
aufnahme stand die Förderung nachhaltiger Qualifizierungen im Fo-
kus. Arbeitslose sollen durch gezielte Weiterbildungsmaßnahmen und 
Umschulungen in die Lage versetzt werden, langfristig stabile und 
qualifikationsgerechte Beschäftigungen aufzunehmen. Dieses Umden-
ken entspricht einer zentralen Forderung der Gewerkschaften, die ar-
gumentierten, dass nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt durch 
Qualifizierung statt durch kurzfristige Vermittlung besser gelinge und 
auch der Fachkräftemangel in vielen Branchen so bekämpft werden 
könne. Mit diesem Ansatz setzte das Bürgergeld ein Zeichen für eine 
langfristig orientierte Arbeitsmarktpolitik, die Beschäftigungsfähigkeit 
über schnelle Lösungen stellt und somit nicht nur den Arbeitsmarkt, 
sondern auch die soziale Sicherheit nachhaltig stärken sollte.

Insgesamt lässt sich sagen, dass mit der Ablösung von Hartz IV durch 
das Bürgergeld ein Kulturwandel im deutschen Sozialstaat eingeleitet 
wurde, der sich vor allem durch eine stärkere Betonung von Partizipa-
tion, Vertrauen und Teilhabe auszeichnete.

Eine zentrale Wahlkampfforderung der Union war es, diesen Kultur-
wandel, für den das Bürgergeld steht, zurückzudrehen. Der Koalitions-
vertrag und die erneute Reform trugen dem Rechnung.
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Ein Blick in die Zukunft? – Die Idee der 
Beschäftigungsversicherung
Weiterbildung sollte nicht erst beim Verlust des Arbeitsplatzes eine 
Option sein, sondern schon während der Berufstätigkeit eine Rolle 
spielen, um so die Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten und weiterzu-
entwickeln sowie Arbeitslosigkeit gar nicht erst entstehen zu lassen. 
Eine Weiterentwicklung der Arbeitslosenversicherung zu einer Be-
schäftigungsversicherung wäre ein möglicher Schritt in diese Richtung.

Eine wichtige Rolle spielt dabei, dass nicht nur das Einkommensrisiko 
bei Arbeitslosigkeit, sondern auch Einkommensrisiken bei riskanten 
Übergängen abgesichert werden müssen. Nicht nur Arbeit, sondern 
auch Übergänge müssen sich lohnen. Ähnlich wie sich in der Alterssi-
cherung eine Dreiteilung der Sicherungssysteme bewährt hat, könnte 
so eine Erweiterung der Arbeitslosenversicherung zu einer dreigliedri-
gen Beschäftigungsversicherung den Risiken der modernen Arbeitswelt 
gerechter werden: Bestehen müsste sie erstens aus einer universellen 
Grundsicherung, die aber noch armutsfester zu gestalten wäre. Univer-
sell wäre sie in dem Sinne, dass sie ohne Voraussetzungen (außer der 
Bedürftigkeit) für alle Erwerbsfähigen gälte, einen einheitlichen Leis-
tungsstandard gewährleisten würde und deshalb aus Steuern zu finan-
zieren wäre; zweitens aus einer lohnbezogenen Einkommenssicherung 
bei unfreiwilliger Arbeitslosigkeit, die weitgehend dem ALG I entsprä-
che, zum einen aber auf ihre Kernfunktion zu reduzieren wäre und zum 
anderen alle Erwerbstätigen unabhängig von ihrem Beschäftigungssta-
tus einschließen sollte; drittens müssten diese Säulen um eine lebens-
lauforientierte Arbeitsmarktpolitik ergänzt werden.

Über die heutige aktive Arbeitsmarktpolitik hinaus hätte eine solche 
lebenslauforientierte Arbeitsmarktpolitik drei Funktionen zu erfüllen:

1.	Arbeitsmarktausgleich mit erweiterten Dienstleistungen: Neben der 
klassischen Arbeitsvermittlung würde diese Politik auch Arbeits-
marktdienstleistungen umfassen. Ziel wäre es, nicht nur Arbeitssu-
chende in Beschäftigung zu bringen, sondern auch die Nachhaltig-
keit von Erwerbskarrieren zu fördern. Auf der Angebotsseite würde 
dies durch die gezielte Unterstützung von Beschäftigten erfolgen, 
während auf der Nachfrageseite insbesondere kleine und mittlere 
Unternehmen in ihrer Personalpolitik gestärkt würden.

2.	Förderung von Beschäftigung und Weiterbildung: Durch Maßnah-
men wie Weiterbildung, Lohnergänzungen oder Übergangsbeschäf-
tigungen würde diese Politik eine beschäftigungsfördernde makro-
ökonomische Wirkung entfalten. Damit könnte sie Arbeitsplätze 
schaffen oder sichern und gleichzeitig auf die Bedürfnisse des Ar-
beitsmarktes reagieren.

3.	Arbeitslebenspolitik für sichere Übergänge: Mithilfe von Instrumen-
ten wie persönlichen Entwicklungskonten, Weiterbildungsfonds 
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oder Langzeit- und Lernkonten würde diese Politik riskante Über-
gänge innerhalb der Arbeitswelt sowie zwischen Arbeit und Privat-
leben absichern. Ergänzend könnten private oder kollektivvertrag-
liche Zusatzsicherungen diese Maßnahmen unterstützen.

Diese Ansätze würden eine nachhaltige Verbindung zwischen indivi-
dueller Karriereentwicklung und einer stabilen Beschäftigungspolitik 
schaffen.

Die Coronakrise hat bestehende Schwächen der Absicherung von Er-
werbslosen vermehrt offengelegt und zugleich beschleunigt (Schmid/
Schroeder 2020: 10). Erwerbsbiografien müssen sich schneller und flexib-
ler an veränderte Arbeits- und Qualifikationsanforderungen anpassen, 
um Langzeitarbeitslosigkeit zu vermeiden. Das derzeitige Konzept der 
Arbeitslosenversicherung ist nicht darauf ausgelegt, diese Herausforde-
rungen zu begleiten, und sollte deshalb weiterentwickelt werden, um be-
reits während des Arbeitsverhältnisses Unterstützung zu leisten. Die Ar-
beitsversicherung müsste auf vier Säulen stehen, um effektiv zu wirken: 
Flexibilität in der situationsbedingten Anwendung, gemischte und flexib-
le Finanzierung, höhere persönliche Autonomie in der Risikovorsorge so-
wie die Zuführung europäischer Elemente. Gerade im Bereich der höhe-
ren persönlichen Autonomie sollten einklagbare Weiterbildungsmöglich-
keiten etabliert werden, die helfen können, Erwerbsbiografien flexibler zu 
gestalten und Chancengleichheit zu fördern (Schmid/Schroeder 2020: 12).

Idee des Grundeinkommens
Ein Vorschlag, der in der politischen Debatte seit Längerem präsent 
ist, ist die Einführung eines Grundeinkommens. Grundsätzlich sollen 
anders als in der Sozialhilfe alle Bürger_innen unabhängig von ihrem 
Einkommen aus Erwerbstätigkeit oder anderen Einkommensquellen 
das Grundeinkommen erhalten.

Allerdings unterscheiden sich die Modelle erheblich unter anderem in 
der Höhe des Grundeinkommens, seiner Finanzierungsart und der 
Frage, inwieweit andere Sozialleistungen dadurch ersetzt werden. 
Auch die Begründungen und Intentionen unterscheiden sich sehr.. 
Während einige in dem Grundeinkommen einen Modernisierungs-
schub des Sozialstaats sehen, der Anreize für eine innovative indivi-
duelle Kreativität schafft und moderne Lebensläufe stützt, sehen an-
dere darin einen Vorschlag, um die Gesellschaft als Ganzes egalitärer 
und solidarischer zu machen. Es wird argumentiert, dass gerade ein 
Grundeinkommen, das deutlich höher als die gegenwärtige soziale 
Absicherung ist, die Unabhängigkeit der Beschäftigten erhöhen und 
die Arbeit umverteilen könne. Darüber hinaus wird oft argumentiert, 
dass ein Grundeinkommen deutlich weniger Bürokratie erfordern wür-
de, da alle das Gleiche bekämen.

Die Einstellungen der Bevölkerung in Deutschland zum Thema 
Grundeinkommen scheinen gespalten zu sein (vgl. Lüders/Schroeder 
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2020). Während ein Teil der Bevölkerung hohe Zustimmung zum 
Grundeinkommen äußert, gibt es ebenso ausgeprägte Ablehnung. Ge-
rade auch angesichts der Funktionslogik der gegenwärtigen sozialen 
Sicherungssysteme und der Frage der Implementierung sind Beden-
ken naheliegend. Während die jetzige Arbeitslosenversicherung über 
längere Zeit sukzessive angepasst und verbessert wurde, sodass die 
Leistungskataloge vergleichsweise sensibel auf spezifische Bedarfe 
und Lebenslagen abgestimmt sind, wäre ein bedingungsloses Grund-
einkommen für alle gleich. Folglich würde es zu völlig neuen Bedarfs-
ungerechtigkeiten führen. 

Gleichzeitig widerspricht die Idee des Grundeinkommens wesentli-
chen Prinzipien, nach denen in Deutschland die Arbeitsbeziehungen 
bisher organisiert sind. Wie oben dargestellt, obliegt die Gestaltung 
der Arbeitswelt historisch Arbeitgeber_innen und Arbeitnehmer_in-
nen. Diese Sozialpartnerschaft ist dafür verantwortlich, Arbeitsbedin-
gungen und Löhne auszugestalten. Ein Grundeinkommen würde je-
doch einen politischen Vorstoß bedeuten, der die Sozialpartnerschaft 
und damit auch die Einflussmöglichkeiten der selbst organisierten Ar-
beitnehmer_innenschaft schwächt. Schlussendlich wird regelmäßig 
die Gefahr des Systemwandels unterschätzt: Ein Bürokratieabbau ist 
in den seltensten Fällen ohne Weiteres möglich, wie auch die Heraus-
forderungen der Einführung eines solchen Systems enorm sind.

Was bedeutet das für die Soziale Demokratie? 

	→ Partizipation, Vertrauen und Teilhabe als Prinzipien in der 
Arbeitslosenversicherung stärken

	→ Ausbau der aktiven Arbeitsmarktpolitik

	→ finanzielle und qualitative Aufwertung von Aus- und 
Weiterbildung

	→ Weiterentwicklung der Arbeitslosenversicherung zu einer 
Beschäftigungsversicherung 
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7.3 Rente
Von Elmar Stracke

In diesem Kapitel

	→ werden die Mechanismen von Rentensystemen beschrieben;

	→ werden diese Mechanismen entsprechend ihren Zielen 
Armutsvermeidung und Leistungsbelohnung und den Prinzipien 
der Bedarfs- und Leistungsgerechtigkeit eingeordnet;

	→ werden die Geschichte und Funktionsweise der deutschen 
Rentenversicherung beschrieben und mit den Modellen in den 
Niederlanden, Dänemark und Großbritannien verglichen;

	→ werden Vor- und Nachteile von Umlagefinanzierung und 
Kapitaldeckung diskutiert;

	→ werden einige Vorschläge für mögliche Reformen angesichts des 
demografischen Drucks auf das Rentensystem vorgestellt.

Die Kernaufgabe von Rentensystemen liegt darin, den Lebensabend 
materiell abzusichern. Diese Absicherung wird je nach Rentensystem 
mal als Vermeidung von Armut, mal als Aufrechterhaltung des frühe-
ren Lebensstandards verstanden. In Deutschland deckt sie auch andere 
Lebensrisiken wie Invalidität (Erwerbsunfähigkeitsrente) oder Tod (Hin-
terbliebenenrente) ab. Über die Hälfte der Alterseinkommen entfallen 
in Deutschland auf die gesetzliche Rentenversicherung. Sie ist die zent-
rale Säule der Altersvorsorge. Der Rest verteilt sich auf Betriebsrenten 
und die private Altersvorsorge, zu der etwa auch Immobilien zählen. 

Rentensysteme und Gerechtigkeitsprinzipien 
Rentensysteme sollen Geld innerhalb eines Lebenslaufs von der Er-
werbsphase in die Ruhestandsphase verschieben. Da auch Menschen, 
denen eigentlich ausreichend Mittel zur Vorsorge zur Verfügung ste-
hen, den Finanzbedarf im Alter regelmäßig unterschätzen, haben Ren-
tensysteme immer auch verpflichtende Elemente. Grundsätzlich gibt es 
dafür zwei Motivationen: die Vermeidung von Armut (Bedarfsgerechtig-
keit) und die Belohnung von Leistung in Form eines Äquivalenzprinzips 
(Leistungsgerechtigkeit). Diese beiden Ziele stehen grundsätzlich in 
Konflikt miteinander. Denn Bedarfsgerechtigkeit bedeutet, Menschen 
mit geringem Einkommen und Vermögen unabhängig von früheren 
Leistungen zu unterstützen. Leistungsgerechtigkeit nimmt wiederum 
auf Bedürftigkeit keine Rücksicht. Manche Rentensysteme verfolgen 
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nur eines der beiden Ziele, manche legen den Schwerpunkt auf das 
eine, manche auf das andere (Stracke 2023: 207 ff.). In allen Systemen 
ist die gerechte Rentenhöhe politisch umstritten. In leistungsorientier-
ten Systemen wird zusätzlich darüber diskutiert, welche Lebensleistun-
gen berücksichtigt werden sollen. Ursprünglich bezog sich „Leistung“ 
vor allem auf Erwerbsarbeit, inzwischen werden aber auch zunehmend 
Zeiten wie Wehrdienst, Zivildienst, Kindererziehung oder Pflege als ge-
sellschaftlich relevante Leistungen anerkannt, die zu honorieren sind, 
obwohl sie nicht im früheren Einkommen sichtbar sind. 

Die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland hatte lange Zeit 
ausschließlich zum Ziel, die Statusunterschiede im Erwerbsleben in 
die Rente fortzuschreiben. Damit ist sie ein klassisches Merkmal eines 
konservativen Wohlfahrtsstaats (siehe Kapitel 4). Armutsvermeidende 
Instrumente wie die Grundrente sind erst in den letzten Jahren in das 
bestehende System aufgenommen worden. Demgegenüber verfolgen 
Länder wie die Niederlande und Dänemark mit ihren Einheitsrenten 
einen universellen, bedürfnisorientierten Ansatz. Das ist typisch für 
sozialdemokratische Wohlfahrtsstaaten.

Ursprünge der Rentenversicherung in Deutschland
In einer Zeit wachsenden Wohlstands, als soziale Dienstleistungen zu-
nehmend von der Familie auf den Staat übergingen, wurde Deutsch-
land 1889 zum Pionierland bei der Einführung einer staatlichen Ren-
tenversicherung. Ihr Ziel lag anders als heute nicht darin, einen Le-
bensabend ohne Arbeit zu ermöglichen. Vielmehr sollte sie Armut trotz 
Arbeit im Alter verhindern. Denn in Industriebetrieben sanken die Löh-
ne ab etwa dem 40. Lebensjahr, weil die Arbeitskraft angeblich oder 
tatsächlich nachließ. Diese Lücke sollte die Rente schließen.

Das gesetzliche Renteneintrittsalter von 70 Jahren erreichten nur drei 
Prozent der Bevölkerung, die durchschnittlich noch sieben Lebensjah-
re in der Rente vor sich hatten. Erst während des Ersten Weltkriegs 
wurde die Altersgrenze auf 65 Jahre gesenkt. Da Sozialpolitik zu die-
ser Zeit fast ausschließlich als Arbeiter_innenpolitik verstanden wur-
de, erfasste die Rentenversicherung zunächst weder Beamt_innen 
noch Selbstständige oder Angestellte. Der Kreis der Anspruchsberech-
tigten wurde erst im 20. Jahrhundert sukzessive etwa um Handwer-
ker_innen oder Angestellte erweitert.

Insgesamt war das System eher rudimentär. Die Rentenbeiträge lagen 
nur bei zwei Prozent des Lohns und wurden hälftig von Arbeitgeber_in 
und Arbeitnehmer_in übernommen und am Kapitalmarkt angelegt. 
Die Rentenhöhe lag lediglich bei 20 Prozent des Durchschnittslohns. 
Es gab keine individuelle Beitragsäquivalenz, sondern Lohnklassen, die 
regional angepasst wurden. Erst nach 30 Beitragsjahren hatte man An-
spruch auf eine Rente, die weder automatisch an Inflation noch Lohn-
entwicklung gekoppelt war. Vielmehr musste jede Erhöhung gesondert 
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per Gesetz beschlossen werden. Angesichts der geringen Rentenhöhe 
und einer günstigen Altersstruktur hatte die Rentenversicherung bis 
zum Ersten Weltkrieg enorme Rücklagen erwirtschaftet, die allerdings 
mit den hohen Inflationsraten der 1920er Jahre rasend dahinschmol-
zen. Als Folge der steigenden Lebenserwartung und der Massenar-
beitslosigkeit in der Weltwirtschaftskrise gewannen die Rente als sozi-
ale Absicherung und der Ruhestand als Lebensphase, in der man 
hauptsächlich von der Rente lebt, enorm an Bedeutung.

Reformen seit 1957 in der Bundesrepublik Deutschland 
Zur großen Rentenreform 1957 führten vier Gründe. Erstens waren die 
Kapitalreserven der Rentenversicherung nach dem Zweiten Weltkrieg 
fast vollständig verschwunden. Ein Teil war für Rüstungsausgaben 
zweckentfremdet worden, ein Teil in nun zerstörte Immobilien inves-
tiert und ein Teil durch die Währungsreform entwertet. Einen neuen 
Kapitalstock aufzubauen hätte lange gedauert. Zweitens wuchs der 
Anspruchskreis durch Vertriebene, Spätaussiedler_innen und DDR-
Flüchtlinge. Drittens war Altersarmut ein massives Problem und man 
wollte den Alten, die im Krieg vieles verloren hatten, eine großzügige-
re Unterstützung zukommen lassen. Dies sollte viertens das Vertrau-
en in die junge Demokratie stärken.

Das neue Rentensystem sollte ein echtes Alterseinkommen als Lohn-
ersatz ermöglichen. Dies führte zur Abkehr vom Leitmotiv der lebens-
langen Arbeit hin zum neuen Leitmotiv des wohlverdienten Ruhe-
stands. Ziel der neuen Rente war nicht, Armut zu verhindern, sondern 
den gesellschaftlichen Status auch im Alter zu sichern. Einerseits galt 
dies für die relative Lohnposition gegenüber anderen Rentner_innen. 
Daher leiteten sich die späteren Renten aus den früheren individuel-
len Beiträgen ab. Diese sogenannte Beitragsäquivalenz war eine völ-
lig neue Idee im europäischen Rechtsdenken. Andererseits galt es ge-
genüber der erwerbstätigen Bevölkerung, indem man die Renten an 
die Nettolohnentwicklung koppelte. Dadurch sollten Rentner_innen 
von der wirtschaftlichen Entwicklung so profitieren, als ob sie weiter-
hin erwerbstätig wären. Schließlich wurde mit der Rentenreform von 
1957 auch das bis heute praktizierte Umlageverfahren eingeführt. Die 
gegenwärtigen Ansprüche der Rentner_innen werden also aus den ge-
genwärtigen Beiträgen der Beschäftigten bezahlt.

Wegen der steigenden Lebenserwartung und schlechter Konjunktur 
sank das Rentenniveau schon 1966 von 51 auf 44 Prozent. Die durch-
schnittliche Rente lag mit 350 DM unter dem Sozialhilfeniveau von 
380 DM. In den frühen 1970er Jahren waren die Kassen durch Vollbe-
schäftigung gut gefüllt, sodass es möglich war, das früheste Eintritts-
alter auf 63 Jahre abzusenken und die Renten großzügig (um über 
zehn Prozent) zu erhöhen. Die Reform von 1992 hob das Rentenein-
trittsalter wieder schrittweise auf 65 Jahre an, während gleichzeitig 
Frühverrentungen staatlich forciert wurden. Man erhoffte sich, dass 
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mehr junge Menschen in Arbeit kommen, wenn man die alten in Ren-
te schickt. Das Gegenteil war und ist in der Regel der Fall, da die Stel-
len meist nicht nachbesetzt, sondern aufgrund technologischen Fort-
schritts oder Umstrukturierungen ersatzlos gestrichen werden. 

2004 wurde ein Nachhaltigkeitsfaktor in die Rentenformel integriert. 
Dieser soll die Kosten der demografischen Entwicklung anteilig auf 
Beitragszahlende und Rentner_innen verteilen, indem er die Renten-
steigerungen dämpft, wenn sich das Zahlenverhältnis ungünstig ent-
wickelt. Durch die 2009 eingeführte Rentengarantie werden rechne-
risch notwendige Rentenkürzungen, etwa aufgrund eines sinkenden 
Lohnniveaus, mit späteren Erhöhungen verrechnet.

Eckdaten der gesetzlichen Rentenversicherung
Um den individuellen Verdienst im Vergleich zum Durchschnitt abzu-
bilden, nutzt die Rentenversicherung sogenannte Entgeltpunkte. Wer 
ein durchschnittliches beitragspflichtiges Einkommen hat (in Höhe 
von rund 50.000 Euro im Jahr 2024), erhält für das Jahr genau einen 
Entgeltpunkt. Die im Laufe des Erwerbslebens gesammelten Entgelt-
punkte werden bei Renteneintritt mit dem aktuellen und seit 2025 
bundesweit einheitlichen Rentenwert multipliziert. Dieser hängt unter 
anderem von der Lohnentwicklung und dem Nachhaltigkeitsfaktor ab. 
Außerdem garantiert die sogenannte Haltelinie, dass das Rentenni-
veau unabhängig von der Demografie nicht unter 48 Prozent fällt. 
Das heißt: Wer 45 Entgeltpunkte erworben hat, also wer 45 Jahre lan-
ge ein Durchschnittseinkommen erzielt hat, erhält eine Rente in Höhe 
von 48 Prozent des derzeitigen Durchschnittslohns. Ein sinkendes 
Renten- oder Lohnniveau würde zwar zu niedrigeren Neurenten füh-
ren, nicht aber die Bestandsrenten senken. Diese sind durch die Ren-
tengarantie abgesichert: Sie würden zum Ausgleich aber in den Folge-
jahren langsamer steigen als die Einkommen.

Die Rentenversicherung in Deutschland finanziert sich aktuell zu drei 
Vierteln aus Beitragseinnahmen (rund 300 Milliarden Euro) und zu 
etwa einem Viertel aus Bundeszuschüssen aus dem allgemeinen Steu-
ereinkommen (rund 88 Milliarden Euro im Jahr 2024). Der Beitragssatz, 
den Arbeitgeber_in und Arbeitnehmer_in jeweils zur Hälfte tragen, liegt 
bei 18,6 Prozent. Die Beitragsbemessungsgrenze liegt immer bei zwei 
Entgeltpunkten und damit zurzeit bei 96.600 Euro im Jahr. Überschrei-
tet das eigene Einkommen diese Grenze, muss man für den Anteil, der 
darüberliegt, keine Beiträge entrichten, sammelt aber auch keine weite-
ren Rentenansprüche. Die durchschnittliche Höhe der ausgezahlten ge-
setzlichen Altersrente betrug 2023 1.332 Euro (Männer) beziehungswei-
se 1.118 Euro (Frauen). Der Anteil der Beschäftigten, die zusätzlich An-
spruch auf eine Betriebsrente haben, liegt in Deutschland seit Jahren 
bei gut 50 Prozent sowohl bei Männern als auch bei Frauen, wobei Ge-
ringverdiener_innen deutlich seltener über eine Betriebsrente verfügen 
als Gutverdiener_innen (Riedmann et al. 2024).
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Armutsvermeidende Elemente
Mit der Grundsicherung im Alter (2003) und der Grundrente (2021) 
sind erstmals zwei neue Instrumente eingeführt worden, die explizit 
Armut verhindern sollen. Die Grundsicherung im Alter entspricht der 
Grundsicherung für Arbeitssuchende mit dem Unterschied, dass ihre 
Empfänger_innen sich aufgrund ihres Alters nicht mehr um Arbeits-
aufnahme bemühen müssen. Sie ist Teil der Sozialhilfe. Die Grundren-
te hingegen ist Teil der Rentenversicherung. Sie ist ein Zuschlag für 
Menschen, die trotz 35 Jahren Erwerbstätigkeit eine monatliche Rente 
von weniger als 1.841 Euro (alleinstehend) beziehungsweise 2.647 
Euro (Paare) erhalten (2025). Nur rund fünf Prozent der Rentner_in-
nen erfüllen die Bedingungen und erhalten einen Grundrentenzu-
schlag, der durchschnittlich 92 Euro pro Monat (2025) beträgt. Drei 
Viertel der Zuschläge werden an Frauen ausgezahlt, die durch Teil-
zeitarbeit und Erziehungszeiten häufig über geringere Ansprüche in 
der gesetzlichen Rentenversicherung verfügen und besonders von die-
ser Regelung profitieren.

Bedürftigkeitsorientierte Renten in Dänemark,  
den Niederlanden und Großbritannien
Die zentrale Säule des dänischen und niederländischen Rentensys-
tems ist jeweils eine soziale Einheitsrente: in Dänemark die folkepen-
sion und in den Niederlanden die AOW (für algemene ouderdomswet, 
deutsch: allgemeines Altersgesetz). Anders als bei der deutschen Ren-
tenversicherung ist ihr Ziel nicht, Leistung zu belohnen oder den indi-
viduellen Lebensstandard zu erhalten, sondern Bedürftigkeit zu ver-
meiden. Beide Renten sind steuerfinanziert und grundsätzlich für alle 
gleich hoch. 

Die dänische folkepension besteht aus einem Grundbetrag, der sich 
nach dem Hausstand (allein lebend oder Paar) unterscheidet, und ei-
ner Zulage, die vom übrigen Einkommen abhängt. Insgesamt kann 
die Einheitsrente auf diese Weise bis zu rund 2.000 Euro pro Monat 
betragen. Die niederländische AOW liegt bei 50 Prozent (gemeinsa-
mer Haushalt) beziehungsweise 70 Prozent (allein lebend) des Min-
destlohns, was rund 1.100 bis 1.500 Euro pro Monat (2024) entspricht. 
In beiden Ländern müssen diese Renten versteuert werden.

Der Anspruch ist an einen sozialversicherungspflichtigen Aufenthalt 
im Land geknüpft: In beiden Ländern erhält man den vollen Anspruch 
nach 50 Jahren zwischen dem 15. Lebensjahr und dem Renteneintritts-
alter. Das dänische Parlament hat im Jahr 2025 mit überwältigender 
parteiübergreifender Mehrheit, darunter die von den Sozialdemokraten 
angeführte Regierungskoalition, eine Erhöhung des Renteneintrittsal-
ters von 67 auf 70 Jahre für alle Jahrgänge ab 1970 beschlossen. Die 
Altersgrenze in den Niederlanden liegt derzeit bei 67 Jahren. Sie wird 
regelmäßig mit fünf Jahren Vorlauf an die durchschnittliche verblei-
bende Lebenserwartung der 65-Jährigen angepasst.

Grundsicherung im Alter und 

Grundrechte

In Dänemark und den 

Niederlanden: Fokus auf 

Armutsvermeidung

1337. Zentrale Bereiche des Sozialstaats



Als einkommensbezogene Rente verfügen in Dänemark und den Nie-
derlanden rund 90 Prozent der Erwerbstätigen über eine Betriebsren-
te. In Dänemark werden rund 10 bis 15 Prozent, in den Niederlanden 
bis zu 25 Prozent des Bruttolohns in einen staatlich kontrollierten 
Rentenfonds eingezahlt, wobei zwei Drittel der Beiträge auf die Ar-
beitgeber_innen und ein Drittel auf die Arbeitnehmer_innen entfallen. 
Daneben gibt es in Dänemark die verpflichtende, kapitalgedeckte Zu-
satzrente ATP, in die Arbeitgeber_innen zwei Drittel und Arbeitneh-
mer_innen ein Drittel einzahlen. Die Beitragshöhe hängt vom Stun-
denvolumen der Stelle ab und ist bei Vollzeitstellen mit einem Arbeit-
nehmer_innenanteil von 40 Euro relativ gering. Entsprechend beträgt 
die spätere maximale ATP-Rente lediglich rund 500 Euro pro Monat.

Abb. 19

Lesebeispiel: Eine Person, die ab ihrem 22. Lebensjahr bis zum Renten-
eintritt jedes Jahr die Hälfte des Medianeinkommens verdient, erhält in 
Dänemark eine Rente, die bei 116 Prozent ihres früheren Durchschnitts-
verdienstes liegt. 

Auch Großbritanniens Rentensystem fußt auf einer umlagefinanzierten 
Grundrente, der state pension. Sie wird wie etwa auch das Gesundheits-
system aus der National Insurance bezahlt, in die vereinfacht gesagt 
Arbeitgeber_innen zwei Drittel und Arbeitnehmer_innen ein Drittel ein-
zahlen. Für den vollen Anspruch von zurzeit rund 1.200 Euro pro Monat 
sind 35 Beitragsjahre notwendig. Für Menschen mit nachgewiesener 
Bedürftigkeit und geringen Grundrentenansprüchen wird die Grundren-
te auf Antrag auf ein Minimum erhöht, das im Jahr 2025 bei Alleinle-
benden rund 1.100 Euro und bei Paaren rund 1.600 Euro im Monat be-
trägt. Das Eintrittsalter liegt zurzeit bei 67 Jahren für Männer und Frau-
en und wird bis 2046 auf 68 Jahre angehoben. Die Renten steigen 
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entweder mit der Inflation oder der Lohnentwicklung, je nachdem, wel-
cher Wert höher liegt, mindestens aber um 2,5 Prozent pro Jahr. 

Seit 2012 müssen alle Beschäftigten automatisch in eine kapitalge-
deckte Betriebsrente einzahlen, wenn sie nicht explizit widersprechen 
(ein sogenanntes Opt-out-System). Die Mindestbeiträge liegen bei 
fünf Prozent des Bruttolohns (Arbeitnehmer_in) und drei Prozent (Ar-
beitgeber_in). Die geringen Beiträge führen dazu, dass die relative 
Rentenhöhe nur halb so hoch ist wie bei den Betriebsrenten in den 
Niederlanden oder Dänemark. 

Armut
Alte Menschen sind in Deutschland im Durchschnitt relativ wohlha-
bend. Doch unstete Erwerbsbiografien, häufigere Qualifikationspha-
sen, Teilzeitarbeit, eine zunehmende Lohnspreizung und prekäre Ar-
beitsverhältnisse verhindern zunehmend, dass Menschen auskömm-
liche Rentenansprüche erwerben, und verschärfen sowohl 
Ungleichheit als auch Armut im Alter. Diese Polarisierung wird in 
Deutschland systemisch verstärkt. Denn für alle drei Säulen des Ren-
tensystems gilt: Wer viel einzahlt, bekommt viel heraus. Das führt 
dazu, dass die Gewinner_innen und Verlierer_innen in der einen Säule 
tendenziell auch die Gewinner_innen und Verlierer_innen in den an-
deren Säulen sind. Wer über eine hohe Rente verfügt, erhält meist 
auch eine hohe Betriebsrente und Einkommen aus einer privaten Al-
tersvorsorge. Wer als Angestellte_r eine geringe Rente erhält, hat 
auch über die anderen Säulen kaum Absicherung. Auch der Sachver-
ständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung (2023) der Bundesregierung mahnt daher an, dass es mehr Um-
verteilung innerhalb der Rentenversicherung geben sollte.

Die Lohnersatzrate drückt aus, wie hoch das monatliche Ren-
teneinkommen im Vergleich zum Durchschnittseinkommen der 
Person im Laufe ihres Erwerbslebens ist (nicht im Vergleich zum 
zuletzt erzielten Einkommen). In diese Berechnung fließen alle 
verpflichtenden Rentenarten ein: in Dänemark also ebenso die 
ATP und die Betriebsrenten, während in Deutschland nur die ge-
setzliche Rentenversicherung betrachtet wird, da die betriebliche 
und private Altersvorsorge freiwillig sind (würde man sie einbe-
ziehen, läge der Wert für jede Gruppe in Deutschland um circa 
zehn Prozent höher). Deutliche Unterschiede zeigen sich sowohl 
in der Höhe als auch in der Verteilung der Renten. Von den Ein-
heitsrenten in Dänemark, den Niederlanden und Großbritannien 
profitieren Geringverdiener_innen besonders, da sie einen hohen 
Umverteilungseffekt haben. 
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Tab. 4

Lag die Armutsgefährdungsquote (Personen mit einem Einkommen 
von weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens) bei Personen über 
65 Jahre im Jahr 2006 noch bei 10,4 Prozent und damit unter dem 
Durchschnitt der Bevölkerung von 14 Prozent, liegt sie mittlerweile bei 
über 18 Prozent und könnte Prognosen zufolge bis 2050 auf bis zu 20 
Prozent ansteigen. Der Anteil der Grundsicherungsempfänger_innen 
hat sich seit 2000 auf mittlerweile knapp vier Prozent verdoppelt und 
könnte in den nächsten zehn Jahren auf über sieben Prozent ansteigen. 

Anders als das deutsche Rentensystem sind das niederländische und 
das dänische System mit ihrem Prinzip der universellen Mindestsiche-
rung wesentlich besser in der Lage, Altersarmut zu verhindern. Dies 
führt dazu, dass dort die Armutsquote im Alter nur halb so hoch ist 
wie in Deutschland und unterhalb derjenigen der Gesamtbevölkerung 
liegt (siehe Tabelle 1). In allen drei Ländern fällt auf, dass Frauen über-
durchschnittlich oft von Altersarmut betroffen sind, was vor allem auf 
ihre niedrigere Erwerbsbeteiligung zurückzuführen ist.

Eine gute Gesundheit korreliert mit einem hohen Einkommen und einer 
hohen Lebenserwartung. Menschen mit hoher Rente beziehen diese 
deutlich länger als Menschen mit niedrigem Einkommen, Erhebungen 
zufolge um rund sechs Jahre (Geyer et al. 2022: 142; Blank 2022: 139). 
Das führt faktisch zu einer Umverteilung von kleinen zu hohen Renten-
einkommen. Dem könnte man einerseits mit progressiver Umverteilung 
bei den Beiträgen oder Auszahlungen begegnen. Andererseits könnte 
man Rentensteigerungen an die Inflation und nicht an die Nettolohn-
entwicklung koppeln. Dann würde lediglich der Kaufkraftverlust ausge-
glichen, wie es etwa in Österreich oder Frankreich der Fall ist. Da die 
Inflation auf lange Sicht unter der Lohnentwicklung liegt, könnte man 
im Gegenzug mit einer höheren ersten Rente starten, die in den folgen-
den Jahren langsamer anwächst. Das wäre kostenneutral für das Ren-
tensystem und vorteilhaft vor allem für Geringverdiener_innen mit zu-
meist unterdurchschnittlicher Lebenserwartung. 

Armutsquote ausgewählter Länder 
in Prozent

Land Gesamtbe-
völkerung

Über 65 Frauen 
über 65

Dänemark 6,5 4,3 5,2

Niederlande 8,5 6,5 6,9

Deutschland 10,9 11 12,7

 Quelle: OECD (2023c: 199). Armut ist hier definiert als ein Haushaltseinkommen, 
das unter 50 Prozent des Medianeinkommens liegt.

Armut im Alter nimmt zu

NL und DK besser in der 

Armutsvermeidung

Wie es in Deutschland 

anders gehen könnte
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Eine verlässliche Besserstellung von Menschen mit geringem Alters-
einkommen scheint in Deutschland geboten: einerseits als handfeste 
Absicherung im Alter selbst, andererseits um in den Jahrzehnten vor 
Rentenbeginn das Vertrauen in eine auskömmliche Lebenslage im Al-
ter zu stärken. Das gilt insbesondere, da der moralische Leistungsvor-
behalt im Alter nicht mehr gilt: Während der Großteil der Menschen 
in Deutschland Armut bei Menschen im erwerbsfähigen Alter für indi-
viduelles Versagen hält und die einzelne Person in der Bringschuld 
sieht, betrachten die meisten Armut im Alter als gesamtgesellschaft-
liches Versagen und sehen den Staat in der Pflicht, für armutsvermei-
dende Renten zu sorgen (van Oorschot 2006; Destatis et al. 2021: 391). 
Anstatt daher zunächst streng die Lebensleistung abzufragen und bei 
Bedürftigkeit die Rente eher bescheiden aufzustocken, könnte man 
wie in Dänemark oder den Niederlanden einen universelleren Ansatz 
mit einer Mindestrente wählen und im Anschluss Bedarfsgerechtig-
keit durch Besteuerung herstellen – was laut Umfragen auch viele 
Menschen in Deutschland befürworten würden (INSA 2018).  Zumin-
dest wünscht sich eine Mehrheit mehr Umverteilung in der Rente zu-
gunsten kleiner Einkommen (Breyer et al. 2025).

Finanzierungsstruktur und Finanzierungsarten der Rente
Rentensysteme werden entweder aus Steuern oder aus Versicherungs-
beiträgen finanziert. Diese Mittel werden dann entweder im Umlage-
verfahren direkt an die aktuellen Rentenbezieher_innen weiterge-
reicht oder bei einem kapitalgedeckten System am Kapitalmarkt  
angelegt, über die Jahre verzinst und dann an die früheren 
Einzahler_innen ausgezahlt. 

Die gesetzliche Rentenversicherung ist beitragsfinanziert und funkti-
oniert nach dem Umlageverfahren. Zudem werden jedes Jahr über 
100 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt an die Rentenversiche-
rung, als sogenannte Bundeszuschüsse und weitere Bundesmittel, 
überwiesen, die gut 20 Prozent der Einnahmen der Rentenversiche-
rung ausmachen. Diese dienen einerseits der allgemeinen Stabilisie-
rung der Rentenkassen angesichts des demografischen Wandels. An-
dererseits sind sie explizit zur Finanzierung versicherungsfremder 
Leistungen gedacht: Darunter fallen etwa Kindererziehungszeiten, 
die in der späteren Rentenhöhe berücksichtigt werden, obwohl keine 
Beiträge dafür bezahlt wurden. Auf die Altersrenten entfallen rund 
drei Viertel der Ausgaben der Rentenversicherung in Deutschland. 
Mit Witwen-/Waisenrenten, Erwerbsminderungsrenten und Präventi-
ons- und Reha-Maßnahmen ist der Leistungskatalog der Rentenver-
sicherung allerdings insgesamt deutlich größer und deckt weitere Le-
bensrisiken ab.

Bedeutung von Steuerzuschüssen
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Nachteile kapitalgedeckter 

Renten

Die Finanzierung von umlagefinanzierten Rentensystemen hängt 
unmittelbar von der Bevölkerungsstruktur ab. Ihre Rendite ist die 
Summe aus Lohn- und Bevölkerungswachstum. Wenn die Erwerbs-
bevölkerung gegenüber der Zahl der Rentner_innen schrumpft, müs-
sen die Beiträge erhöht, die Renten gekürzt oder der Steuerzuschuss 
ausgeweitet werden. Kapitalfundierte Rentenversicherungen haben 
demgegenüber den Vorteil, dass die angesparte Summe sich auf die 
individuelle Erwerbsbiografie bezieht und nicht auf die aktuelle Er-
werbsbevölkerung. Es wird wie bei einem Sparkonto Geld angelegt, 
verzinst und in der Rente ausgezahlt. Dies kann individuell passie-
ren, wie es bei der privaten Altersvorsorge üblich ist, staatlich geför-
dert wie bei der Riester-Rente oder auch staatlich organisiert wie bei 
den Betriebsrenten in den Niederlanden und ATP in Dänemark.

Die Rentenversicherung rechnet auf lange Sicht mit Renditen von 
rund drei Prozent auf die Versicherungsbeiträge (Deutsche Rentenver-
sicherung Bund 2011: 6). Am Kapitalmarkt erzielen breit gestreute und 
sehr langfristige Investments regelmäßig über fünf Prozent Rendite 
und liegen damit über der Lohnentwicklung (Dimson et al. 2025). Dies 
ist ein Umstand, den die Sozialdemokratie aus guten Gründen häufig 
kritisiert. Eine kapitalgedeckte Rentenversicherung eröffnet immerhin 
die Möglichkeit, dass auch breite Schichten davon profitieren. Gleich-
zeitig gibt es keine Garantie, dass die Kurse sich auch in der Zukunft 
günstig entwickeln, wenngleich man das Risiko durch die Langfristig-
keit der Investitionen deutlich minimieren kann. 

Diesen Ansatz verfolgt das schwedische Rentensystem. Dort besteht 
die Rente einerseits aus einer staatlichen Mindestrente und anderer-
seits aus der kapitalgedeckten premiepension. 2,5 Prozent des Brutto-
lohns müssen in einen Rentenfonds nach Wahl eingezahlt werden. 
Wenn keiner gewählt wird, fließt der Beitrag automatisch in den 
staatlichen Fonds AP7. Dieser hat in den vergangenen Jahrzehnten 
eine durchschnittliche Rendite von 11,5 Prozent erzielt – deutlich über 
der Rendite der umlagefinanzierten Rente von 3,4 Prozent (AP7 2024). 
Gleichzeitig bleibt die premiepension nur eine Ergänzung und hat ei-
nen deutlich geringeren Anteil am Renteneinkommen als etwa die 
umlagefinanzierte Rente. 

Allerdings sind auch kapitalgedeckte Renten nicht immun gegen de-
mografische Entwicklungen. Denn nicht nur die Rentenhöhe ist für 
die spätere Kaufkraft entscheidend, sondern auch das künftige Wa-
renangebot, etwa wenn aufgrund der demografischen Entwicklung 
die Kosten für Pflegeleistungen im Alter rapide steigen. Außerdem 
können kapitalgedeckte Systeme erst mittel- bis langfristig wirken, da 
der Kapitalstock aufgebaut werden muss und Zinseszinseffekte Zeit 
brauchen. Am Ende kommt es auf das richtige Mischungsverhältnis 
von Kapitaldeckung und Umlageverfahren an, um die Risiken und 
Chancen optimal zu verteilen. 

Kapitaldeckung als Alternative?

Welche Rolle können staatliche 

Rentenfonds spielen?

138 Sozialstaat und Soziale Demokratie



Der prominenteste Versuch, mehr Kapitaldeckung ins deutsche Ren-
tensystem zu integrieren, war die sogenannte Riester-Rente. Bis zu 
vier Prozent des Einkommens, maximal 2.100 Euro pro Jahr, können 
auf diesem Wege staatlich gefördert angelegt werden. Aufgrund ho-
her Verwaltungskosten und strenger regulatorischer Vorgaben liegt 
die Rendite aber überwiegend bei unter einem Prozent und damit un-
terhalb der Inflation (Finanzwende 2023). Vorschläge für kapitalge-
deckte Elemente im Rentensystem nach schwedischem Vorbild wer-
den unter dem Begriff „Aktienrente“ diskutiert. „Generationenkapital“ 
bezeichnet einen Vorschlag der Regierung Olaf Scholz, einen staatlich 
befüllten Fonds aufzusetzen, der Geld am Kapitalmarkt anlegt und 
die Rendite als Zuschuss der Rentenversicherung zuführt. Da die zu 
erwartenden Effekte auf die Rentenhöhe sehr gering wären, lag der 
hauptsächliche Charme darin, dass ein solcher Fonds als sogenannte 
finanzielle Transaktion nicht auf die Schuldenbremse angerechnet 
würde.

Reformbedarf innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung
Der in Kapitel 5.3 (Demografischer Wandel) beschriebene demografi-
sche Wandel ist eine große Herausforderung für das Rentensystem, 
insbesondere für die umlagefinanzierte gesetzliche Rentenversiche-
rung. Es gibt weniger Einzahlende und mehr Rentner_innen, die im-
mer länger Rente beziehen – schon jetzt im Durchschnitt 23 Jahre 
lang. Innerhalb des jetzigen Systems gibt es darauf vier mögliche 
Antworten:

1.	Die Beiträge steigen.
2.	Die Renten sinken.
3.	Die Beitragsphase wird gegenüber der Rentenbezugsphase 

verlängert (das Renteneintrittsalter steigt).
4.	Der Steuerzuschuss steigt.

Ein Einbezug von Beamt_innen in die Rentenversicherung kann zwar 
sozialpolitisch sinnvoll sein, trägt aber zur nachhaltigen Finanzierung 
der Rentenkassen ebenso wenig wie eine Erhöhung der Beitragsbe-
messungsgrenze bei. Denn Beamt_innen ebenso wie Gutverdiener_in-
nen haben eine überdurchschnittliche Lebenserwartung. Sie würden 
also die hohen Renten besonders lange erhalten. Auch die sozialpoli-
tisch wünschenswerte Ausweitung der Frauenerwerbstätigkeit würde 
zu höheren Rentenansprüchen führen und daher zwar Armut verhin-
dern und zur Geschlechtergerechtigkeit beitragen, aber die Finanzen 
der Rentenversicherung nicht langfristig stabilisieren.

Als Reaktion auf die längere Lebenserwartung wäre es ursachenge-
recht, die Erwerbsarbeitszeit zu verlängern. Bis ins Jahr 2029 steigt 
das Renteneintrittsalter gesetzlich auf 67 Jahre. Wenn man es wie des 
Öfteren vorgeschlagen im Verhältnis zwei zu eins an die Lebenserwar-
tung koppeln würde (ein zusätzliches Lebensjahr hieße acht Monate 

Kapitalgedeckte Ansätze in 

Deutschland 

Sollten Beamt_innen in die 

gesetzliche Rente einbezogen 

werden?

Pro und Kontra Anhebung des 

Rentenalters

1397. Zentrale Bereiche des Sozialstaats



mehr Erwerbsarbeit und vier Monate mehr Rentenbezug), könnte es 
bis zum Ende des Jahrhunderts auf knapp 70 ansteigen. Zwar ist mit 
der Lebenserwartung in den letzten Jahrzehnten auch die Anzahl der 
Jahre bei guter Gesundheit gestiegen. Aber der heterogenen Lebens-
realität in diesem Alter hinsichtlich Gesundheit, Wohlstand oder etwa 
auch Mobilität würde bei einer pauschalen Erhöhung nicht Rechnung 
getragen.

Deswegen wird aktuell vor allem auf Freiwilligkeit gesetzt: Wer im 
Rentenalter weiterarbeiten kann und will, erhält entsprechende Steu-
eranreize. Derlei Boni führen aber einerseits zu Mitnahmeeffekten. 
Menschen, die ohnehin länger arbeiten würden, stehen unter Umstän-
den besser da, wenn sie in Rente gehen und steuerfrei hinzuverdie-
nen, anstatt ihren Renteneintritt zwecks verlängerter Berufstätigkeit 
hinauszuschieben. Das Arbeitsvolumen würde nicht erhöht, aber die 
Kosten für den Staat und die Sozialsysteme wären höher. Andererseits 
vergrößern diese Anreize noch einmal die Schere zwischen den ge-
sunden, wohlhabenden Rentner_innen mit Berufsbildern, die man 
tendenziell auch im Alter ausüben kann, und Geringverdiener_innen 
mit einer eher schlechteren Gesundheit und Berufsbildern, deren Fort-
setzung im hohen Alter schwieriger ist.

Zielbild dieser Stellschraube sollte daher sein, diejenigen, die länger 
arbeiten können, in die Verantwortung zu nehmen, um denen, deren 
Gesundheit und Tätigkeit es nicht zulassen, ein früheres Ausscheiden 
mit auskömmlicher Rentenhöhe zu ermöglichen. Das wäre dann der 
Fall, wenn man gleichzeitig das Renteneintrittsalter erhöht und mehr 
Umverteilung einführt, sodass sich etwa für Geringverdiener_innen, 
die mit 63 ausscheiden, nichts ändert – oder sich die Lage für sie so-
gar in Richtung einer Mindestrente verbessert.

Gesamtschau 
Das Rentensystem ist eine zentrale Säule des Sozialstaats und ein 
entscheidender Hebel für die Verteilung von sozialer Sicherheit und 
Wohlstand über den Lebensverlauf ebenso wie zwischen und inner-
halb von Generationen. Um seinen von uns gesetzten Zielen hinsicht-
lich Armutsverhinderung und Belohnung von Lebensleistung gerecht 
zu werden, sind mindestens Nachjustierungen, vielleicht aber auch 
grundlegende Reformen erforderlich. Andere europäische Länder kön-
nen dabei hilfreiche Inspirationen sein. Schlussendlich kann das Ren-
tensystem aber nur auf die Grundlagen reagieren, die zuvor geschaf-
fen wurden. Denn Gesundheit, Vermögen und Einkommen im Alter 
sind vor allem eine Folge der früheren Jahrzehnte des Erwerbslebens. 
Nachhaltige Rentenpolitik beginnt daher immer bei einer klugen Ar-
beitsmarktpolitik.

Steuervorteile für Arbeit nach 

Rentenantritt können auch 

Fehlanreize schaffen
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Für die Soziale Demokratie bedeutet das: 

	→ Angesichts der zunehmenden Ungleichheit im Alter braucht es 
mehr armutsvermeidende Elemente in der Rente und damit auch 
eine Aufweichung des Äquivalenzprinzips bis hin zu einer univer-
sellen Mindestrente.

	→ Um die Chancen und Risiken optimal zu verteilen, braucht es eine 
Mischung aus Umlageverfahren und Kapitaldeckung.

	→ Die demografischen Kosten sollten nicht nur fair zwischen den Ge-
nerationen, sondern auch innerhalb der alternden Kohorten aufge-
teilt werden.
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7.4 Gesundheit
Von Jochen Dahm

In diesem Kapitel

	→ werden das deutsche und britische Gesundheitssystem in ihren 
Grundzügen beschrieben;37 

	→ werden das deutsche, britische und US-amerikanische 
Gesundheitssystem als Beispiele für verschiedene Modelle 
einander gegenübergestellt;

	→ werden ausgewählte Reformvorschläge für das deutsche 
Gesundheitssystem diskutiert;

	→ wird das Problem der Zweiklassenmedizin im deutschen 
Gesundheitssystem beschrieben und Ansätze vorgestellt, wie es 
überwunden werden kann.

Stellen Sie sich folgende Situation vor: 
„Anna (28) wacht mit hohem Fieber auf. Sie geht zur Ärztin, wird 
krankgeschrieben und erhält ein Rezept. Sie meldet sich bei ihrem Ar-
beitgeber krank und holt sich das Medikament aus der Apotheke. 
Nachdem sie sich auskuriert hat, ist sie am übernächsten Tag gesund 
und kann wieder zur Arbeit gehen.“

Wahrscheinlich ist das eine Geschichte, die so oder ähnlich jeden Tag 
in Deutschland passiert. Sie erscheint alltäglich. Gleichzeitig verbin-
den sich mit der Geschichte aber einige wichtige Kennzeichen des 
deutschen Gesundheitssystems.

Beispielsweise:

	→ Solidarprinzip: Welche Behandlung Anna erhält, richtet sich 
grundsätzlich nach der Erkrankung, nicht nach dem Einkommen. 

	→ Lohnfortzahlung im Krankheitsfall: Für die Zeit, in der sie sich er-
holt, bekommt sie keinen Abzug vom Lohn.

	→ Freie Arztwahl: Anna ist zu ihrer üblichen Hausärztin gegangen. 
Sie hätte aber auch zu einem anderen Hausarzt oder einer anderen 
Hausärztin gehen können. In Deutschland gibt es eine freie Arzt-

37  Die Pflegeversicherung wird in Kapitel 7.5 (Alterung der Gesellschaft und Pflege) beschrieben.

Was steckt in der 

Geschichte drin?

Ein Beispiel aus dem Alltag
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wahl. Für einen Termin bei einem Facharzt oder einer Fachärztin ist 
in vielen Fällen aber eine Überweisung erforderlich.

	→ Dienst- und Sachleistungen: Anna erhält eine Behandlung und ein 
Medikament. Diese Bausteine sind typisch für das Gesundheitssys-
tem. Geldleistungen spielen in diesem Bereich des Sozialstaats, an-
ders als beispielsweise in der Rente oder Arbeitslosenversicherung, 
eine nachgeordnete Rolle.

	→ Versicherungsprinzip: Die ärztliche Behandlung ist für Anna kos-
tenfrei. Weil sie gesetzlich versichert ist, rechnet ihre Ärztin direkt 
mit der Krankenkasse ab.

	→ Zusammenwirken verschiedener Stellen: Das Medikament erhält 
sie nicht in der Arztpraxis, sondern in der Apotheke.

Zum Arzt gehen, ohne die Kosten der Behandlung tragen zu müssen; 
krank sein können ohne direkte finanzielle Einbußen: Das sind wichti-
ge Errungenschaften des deutschen Gesundheitssystems und des So-
zialstaats. Das Versicherungssystem und die dezentrale Organisation 
mit vielen verschiedenen Zuständigkeiten sind zentrale Merkmale des 
Weges, den das deutsche Gesundheitssystem seit seinen Anfängen im 
Kaiserreich genommen hat. Es wird auch als Bismarck-System be-
schrieben.

Andere Länder haben andere Wege eingeschlagen. In Großbritannien 
oder Schweden sind die Ärzt_innen und viele Pfleger_innen beispiels-
weise direkt beim Staat angestellt. Das ist eines der Kennzeichen des 
sogenannten Beveridge-Modells. 

Die USA stehen für einen dritten Typ. Dort dominieren individuell ab-
geschlossene und ausgehandelte Versicherungen und die private Leis-
tungserbringung. Dieses System kann man als Privat- oder Markt-
modell bezeichnen. Tabelle 5 zeigt einige weitere wichtige Unter-
schiede zwischen diesen drei Typen von Gesundheitssystemen.

Wichtig zu wissen: Keines dieser Modelle existiert in Reinform. Jedes 
hat seine Vor- und Nachteile. Aber es ist für die politische Diskussion 
hilfreich, die Alternativen zu kennen und sich der grundsätzlichen 
Strukturen bewusst zu sein.

Kein Modell in Reinform

Drei unterschiedliche Gesund-

heitssysteme

1437. Zentrale Bereiche des Sozialstaats



Typen von Gesundheitssystemen 

Bismarck-Modell –  
Sozialversicherung

Beveridge-Modell –  
nationaler Gesundheits-
dienst

Privatmodell –  
Privatversicherung

Beitragsfinanzierung Steuerfinanzierung
Selbstzahler_innen per 
Versicherungsprämie

Regulierter Markt Staatliches Angebot Freier Markt

Mischung staatlicher und 
privater Leistungserbringer_
innen

Vorwiegend staatliche 
Leistungserbringer_innen

Vorwiegend private 
Leistungserbringer_innen

Patient_innensouveränität: 
mittel

Patient_innensouveränität:  
gering

Patient_innensouveränität:  
hoch

Beispiel: Deutschland, 
Österreich, Frankreich

Beispiel: Großbritannien, 
Schweden, Dänemark

Beispiel: USA

 Quelle: nach Hodek (2020: 29).

Tab. 5

Politische Gestaltung im Gesundheitssystem: unterschiedliche 
Interessen und Wertvorstellungen
Fast 500 Milliarden Euro wurden in Deutschland im Jahr 2023 für Ge-
sundheit ausgegeben (Statistisches Bundesamt 2025a). Das sind 
mehr als eine Milliarde Euro pro Tag. Nahezu jeder achte Euro des 
deutschen Bruttoinlandsprodukts fließt ins Gesundheitswesen.

Die besondere Herausforderung im Gesundheitssystem lautet, die ver-
schiedenen Interessen in Einklang zu bringen: Wer krank ist, wünscht 
sich eine möglichst optimale Behandlung. Ärzt_innen und alle anderen, 
die im medizinischen Bereich arbeiten, müssen ihren Lebensunterhalt 
damit verdienen. Die Hersteller_innen wollen möglichst gute Medika-
mente herstellen, aber auch mit ihnen Geld verdienen. 

Die Frage ist, was jeweils angemessen ist – welche Behandlung, wel-
ches Gehalt, welcher Preis. Und wer soll was bezahlen? Was soll über 
Beiträge der Versicherten bezahlt werden? Welche Kosten sollten von 
allen über Steuern getragen werden? Sollten Patient_innen in bestim-
men Fällen zuzahlen? Das sind nur einige der Fragen, die sich mit 
Blick auf den Grundwert Gerechtigkeit im Gesundheitssystem stellen.

Auch der Grundwert Freiheit ist im Gesundheitssystem wichtig. Soll 
etwa jede_r den Arzt oder die Ärztin frei wählen dürfen? Welche Imp-
fungen sollen verpflichtend sein: für alle, Kinder in der Kita oder Be-
schäftigte im Gesundheitswesen? Wo dürfen Ärzt_innen Praxen eröff-
nen? Wer wählt unter verschiedenen und unterschiedlich teuren Be-

Unterschiedliche Perspektiven 

und Interessen
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handlungsmethoden aus? Das sind Fragen, die immer wieder 
diskutiert und entschieden werden müssen.

Grundsätzlich entschieden ist in Deutschland, dass im Gesundheitssys-
tem der Grundwert Solidarität verankert ist. Alle tragen gemeinsam 
die Last der oder des anderen mit. Über die genaue Organisation und 
Grenzen muss und darf aber auch hier immer wieder diskutiert werden.

Gesundheit und Gesundheitssystem
Was bedeutet überhaupt Gesundheit? Diese Frage stellt sich zwangs-
läufig zu Beginn der Überlegungen zum Gesundheitssystem. Die be-
kannteste Antwort stammt von der WHO aus dem Jahr 1946:

„Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen 
und sozialen Wohlbefindens und nicht nur die Abwesenheit von 
Krankheit und Gebrechen.“ (WHO 1946, Übersetzung J. D.)

Auch in den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung, die die Vereinten 
Nationen (VN) 2015 verabschiedet haben, wird neben Gesundheit das 
Wohlergehen betont. Die VN wollen bis 2030 „ein gesundes Leben für 
alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen för-
dern“ (BMZ 2025).

Als Unterziel dazu haben die Staaten vereinbart: „Die allgemeine Ge-
sundheitsversorgung, einschließlich der Absicherung gegen finanziel-
le Risiken, den Zugang zu hochwertigen grundlegenden Gesundheits-
diensten und den Zugang zu sicheren, wirksamen, hochwertigen und 
bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimitteln und Impfstoffen für alle 
erreichen“ (BMZ 2025).

Die Übergänge von gesund zu krank sind fließend und individuell ver-
schieden. Ein gutes Gesundheitssystem muss dort ansetzen und dem 
oder der Einzelnen bestmöglich helfen, seine Gesundheit wiederher-
zustellen oder zu erhalten. Gesundheit bedeutet daher im weiteren 
Sinne nicht nur Behandlung, sondern auch Gesundheitsförderung, 
Prävention, Rehabilitation und Pflege.

Das deutsche Gesundheitsversorgungssystem  
(Bismarck-Modell)
Die ersten Vorläufer einer solidarischen Krankenversicherung gab es 
schon im Mittelalter, beispielsweise über die Zünfte organisiert. Vor 
der Einführung einer ersten gesetzlichen Krankenversicherung gab es 
ein System von Selbsthilfekassen von Handwerker_innen sowie 
Fabrikarbeiter_innen (vgl. Gerlinger 2024).

1883 führte das „Gesetz betreffend die Krankenversicherung der Arbei-
ter“ eine einheitliche Krankenversicherungspflicht für Arbeiter bis zu 

Deutsche Krankenversicherung: 

1883

Zum Weiterlesen:  

Thomas Gerlinger (2024): 

Merkmale des deutschen 

Gesundheitssystems,  

Bundeszentrale für politische 

Bildung, ↗ https://www.bpb.de/

themen/gesundheit/gesundheits-
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einer bestimmten Einkommenshöhe ein. Jede_r Versicherungspflichti-
ge wurde Mitglied der Krankenversicherung, die für den Berufszweig 
eingerichtet war, dem er oder sie angehörte. Die wichtigste Aufgabe 
der Versicherung bestand zunächst darin, einen Lohnabfall oder -aus-
fall bei Krankheit zu verhindern. Sachleistungen wie Medikamente 
oder Behandlungen wurden erst später Teil der Krankenversicherung. 

Die Einführung einer Krankenversicherung in Deutschland war ein in 
Europa zu diesem Zeitpunkt einzigartiger Schritt. Bismarck und der 
Kaiser gingen ihn auch aus strategischem Kalkül. Sie wollten den po-
litischen Druck, den die wachsende Arbeiter_innenbewegung ausüb-
te, mit sozialen Reformen abschwächen (siehe hierzu auch das Lese-
buch „Geschichte der Sozialen Demokratie“).

Zentrales Merkmal: die Krankenkassen
Ein zentrales Kennzeichen des deutschen Gesundheitssystems ist die Or-
ganisation über Krankenkassen. Versicherte bezahlen einen Beitrag oder 
eine Versicherungsprämie an ihre jeweilige Krankenkasse. Die Kranken-
kassen übernehmen die Kosten für Dienstleistungen (zum Beispiel Be-
handlungen) und Sachleistungen (unter anderem Medikamente). 

Abb. 20
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Quelle: Abbildung nach Hodek (2020: 27).
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Das Krankenkassensystem ist dabei zweigeteilt. In den gesetzlichen 
Krankenkassen zahlen die Versicherten einen Beitrag, der sich an ihrem 
Einkommen bemisst. In der privaten Krankenkasse bemisst sich der je-
weilige Beitrag nach dem eigenen Gesundheitszustand, dem Eintrittsal-
ter und dem individuellen Krankheitsrisiko. Rund 90 Prozent der Bevöl-
kerung waren 2025 in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), rund 
zehn Prozent in der privaten Krankenversicherung (PKV) versichert.

Eine Krankenversicherung ist in Deutschland Pflicht. Arbeitnehmer_
innen sind grundsätzlich in der gesetzlichen Krankenversicherung ver-
sichert. Liegt ihr Einkommen über 73.800 Euro brutto im Jahr (Wert 
für 2025), können sie sich wahlweise auch in der privaten Krankenver-
sicherung versichern. Selbstständige und Beamt_innen können wäh-
len. Allerdings ist es für Beamt_innen meist finanziell unattraktiv, sich 
in einer GKV zu versichern (siehe dazu Seite 151).

Im System einer privaten Krankenversicherung zahlen die Patient_in-
nen Rechnungen und Kosten für Medikamente zunächst selbst. Sie 
können dann bei der Krankenkasse, Beamt_innen außerdem bei der 
Beihilfe, die Erstattung der Kosten beantragen. Gesetzlich Versicherte 
zahlen nur eventuelle Zuzahlungen – der Hauptteil der Kosten wird 
zwischen Leistungserbringer_innen (zum Beispiel Arztpraxen) und 
den Krankenversicherungen geregelt. 

Die gesetzlichen Krankenkassen werden überwiegend von den Bei-
trägen ihrer Versicherten finanziert. Die Finanzierung erfolgt umla-
gebasiert. Das heißt, die Ausgaben eines laufenden Jahres werden 
grundsätzlich aus den Einnahmen finanziert. Der Beitrag zur Kran-
kenversicherung lag 2025 bei 14,6 Prozent des Bruttoeinkommens. 
Arbeitgeber_innen und Arbeitnehmer_innen teilen sich ihn paritä-
tisch, was bedeutet, dass jede_r 7,3 Prozent des Bruttogehalts zahlt. 
Zusätzlich können die Krankenkassen einen Zusatzbeitrag erheben, 
den Versicherte und Arbeitgeber_innen sich ebenfalls teilen. Er lag 
2025 durchschnittlich bei circa 2,5 Prozent. In Deutschland gibt es 
circa 100 gesetzliche Krankenkassen.

Für die Abgaben an die Krankenkassen wird nur das Einkommen bis 
zur sogenannten Beitragsbemessungsgrenze berücksichtigt. Diese lag 
2025 bei monatlich 5.512,50 Euro brutto. Wer mehr verdient, zahlt trotz-
dem nur so viel Beitrag, als würde er oder sie nur 5.512,50 Euro brutto 
verdienen. Das heißt, Gesundheitsbeiträge sind bis zur Beitragsbemes-
sungsgrenze proportional, dann regressiv. Bis zur genannten Grenze 
zahlen alle den gleichen Anteil ihres Einkommens. Wer mehr verdient, 
zahlt einen kleineren Anteil seines oder ihres Arbeitseinkommens. Kapi-
taleinkommen (Mieten, Dividenden, Zinsen usw.) werden bei der Be-
rechnung des Krankenkassenbeitrags nicht berücksichtigt. Ein Reform-
vorschlag unter anderem der SPD, die sogenannte Bürgerversicherung, 
sieht vor, das zu ändern. Außerdem sollen Selbstständige und Beamt_
innen in die gesetzliche Krankenversicherung einbezogen werden.

Beitragsbemessungsgrenze

Überwiegende Finanzierung über 

Beiträge

Krankenversicherung ist in 

Deutschland Pflicht
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„Kranke haben unabhängig von Herkunft, Alter 
oder Geschlecht denselben Anspruch auf Versor-
gung und gleiche Teilhabe am medizinischen 
Fortschritt. Wir wollen keine Zweiklassenmedi-
zin. Deshalb wollen wir die solidarische Bürger-
versicherung, in die alle Menschen einbezogen 
werden.“ 

(Hamburger Programm 2007: 58)

Gesundheitsfonds
Eine Bürgerversicherung fand in den Regierungskoalitionen der Ver-
gangenheit keine Mehrheit. Eine Kompromisslösung der Großen Koa-
lition des 16. Deutschen Bundestags war der Gesundheitsfonds, der 
zum 1. Januar 2009 eingeführt wurde. Seine Ziele waren die gerechte-
re Verteilung der Beiträge, eine Stärkung des Wettbewerbs zwischen 
den Krankenkassen und die Schaffung einer breiteren Finanzierungs-
basis durch staatliche Zuschüsse. In diesem Fonds werden alle Beiträ-
ge der gesetzlich Versicherten zusammengefasst. Ergänzt werden die-
se Mittel durch einen Steuerzuschuss, der 2025 14,5 Milliarden Euro 
beträgt. 

Der Steuerzuschuss über den Gesundheitsfonds ist eine Möglichkeit, 
auch Einkommen aus Kapitalerträgen an den Kosten des Gesund-
heitssystems zu beteiligen. Der Gesundheitsfonds hat noch einen wei-
teren Vorteil: Über ihn werden unterschiedliche Krankheitsrisiken zwi-
schen den Krankenkassen ausgeglichen. 

Der SPD-Vorschlag einer Bürgerversicherung sieht vor, die Um-
lagefinanzierung des Gesundheitssystems beizubehalten und es 
auf eine deutlich breitere finanzielle Basis zu stellen. Die GKV-
Versicherungspflicht soll auf alle Bürger_innen ausgeweitet wer-
den, das heißt, die bisher ausgenommenen Bevölkerungsgruppen 
wie zum Beispiel Selbstständige und Beamt_innen sollen einbe-
zogen werden. Die Versicherungspflichtgrenze soll abgeschafft 
werden. Die Beitragsgrundlage soll durch die Einbeziehung wei-
terer Einkunftsarten wie zum Beispiel Einkünfte aus Vermietung, 
Zinseinkünfte und Kapitaleinkünfte erweitert werden. Die beste-
hende Beitragsbemessungsgrenze soll angehoben werden. Die 
Anbieter der Bürgerversicherung sollen sowohl gesetzliche wie 
auch private Krankenkassen sein, zwischen denen frei gewählt 
werden kann. Unterschiede in der Versichertenstruktur werden 
durch einen Risikostrukturausgleich ausgeglichen.

Neue Struktur seit 2019: 

ermöglicht Ausgleich von Risiken 

und Steuerzuschuss
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Grundsätzlich erhält jede gesetzliche Krankenkasse einen Zuschuss 
pro Versicherten und Versicherter. Darüber hinaus wird aber auch be-
rücksichtigt, welche Gesundheitsrisiken – zum Beispiel kostenintensi-
ve chronische Krankheiten – die Versicherten in den jeweiligen Kran-
kenkassen haben. Dafür erhalten die Kassen zusätzliche Mittel (siehe 
Abbildung 21). 

Abb. 21
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Quelle: nach BMG (2022: 28 f.).
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Die private Krankenversicherung (PKV)
Etwa zehn Prozent der deutschen Bevölkerung sind privat kranken- 
versichert. Es gibt etwas weniger als 50 private Krankenkassen in 
Deutschland. Bei der PKV wird eine Versicherungsprämie nach dem 
vereinbarten Leistungsumfang, dem allgemeinen Gesundheits- 
zustand, dem Geschlecht und dem Eintrittsalter berechnet. 

Die private Krankenversicherung arbeitet nicht umlagebasiert. Sie ist 
stattdessen verpflichtet, Kapitalrücklagen (Altersrückstellungen) für 
ihre Versicherten zu bilden. Lange war es ein Problem, zwischen pri-
vaten Krankenkassen zu wechseln, weil die aufnehmende Versiche-
rung für die neu zu versichernde Person noch keine Rückstellung ge-
bildet hatte. Entsprechend teuer waren neu abgeschlossene Tarife, vor 
allem in höheren Lebensjahren. Seit 2009 können die Versicherten 
aber einen wesentlichen Teil der Rücklagen zu einer neuen Versiche-
rung mitnehmen.

Die Tarife in der privaten Krankenversicherung sind oft günstiger als 
diejenigen in der gesetzlichen Krankenversicherung, insbesondere für 
jüngere und gesündere Personen sowie gut verdienende Alleinstehen-
de. Meist bieten private Krankenkassen auch umfassendere Leistun-
gen – etwa Einzelzimmer im Krankenhaus oder Ähnliches. 

Das liegt allerdings nicht daran, dass die privaten Krankenkassen bes-
ser oder günstiger arbeiten. Vielmehr ist es so, dass die privaten Kran-
kenkassen den gesetzlichen die „guten Risiken“ entziehen. Was ist da-
mit gemeint?

In den privaten Krankenkassen sind ungefähr zur Hälfte Beamt_innen 
und zur anderen Hälfte Menschen mit hohen Einkommen versichert. In 
der Summe haben die Kund_innen der privaten Krankenversicherung 
daher höhere Einkommen, oft auch höhere Bildungsabschlüsse und 
weniger körperlich fordernde Berufe. Alle diese Faktoren beeinflussen 
die Gesundheit. Einfach gesprochen sind die Menschen in der PKV im 
Schnitt gesünder und kosten die Versicherungen weniger, bringen ihnen 
aber mehr Geld. Diese Personen mit hohen Einkommen und geringeren 
Gesundheitsrisiken fehlen aber umgekehrt in den gesetzlichen Kran-
kenkassen. Tatsächlich sind die Privatversicherten – Beamt_innen, 
Selbstständige und Bezieher_innen hoher Einkommen – für die PKV 
wirtschaftlich so günstig, dass sie die medizinischen Leistungen nicht 
nur zum normalen Preis, sondern mit einem Aufschlag erstatten kön-
nen. Das schafft bei den Leistungserbringer_innen Anreize, Privatpati-
ent_innen bevorzugt zu versorgen (Walendzik 2013). Vereinfacht ge-
sagt: Der Arzt oder die Ärztin verdient mit Privatversicherten mehr 
Geld, daher bekommen sie zum Beispiel schneller einen Termin. In die-
sem Zusammenhang wird häufig auch kritisch von einer „Zweiklassen-
medizin“ gesprochen. Es ist sogar so, dass in Gegenden mit einer hohen 
Anzahl Privatversicherter auch überdurchschnittlich viele Ärzt_innen 
ansässig sind (vgl. Ochmann et al. 2020). 

„Gute“ Risiken verschafften 

PKV Vorteile

50 Prozent Beamt_innen

Nur zehn Prozent privatversichert
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Krankenversicherung für Beamt_innen – ein 
Hilfsprogramm für private Krankenversicherungen?

Mehr als die Hälfte aller Personen in der privaten Krankenversi-
cherung sind Beamt_innen. Das liegt daran, dass es für sie in der 
Regel unwirtschaftlich wäre, sich gesetzlich zu versichern. 
Beamt_innen erhalten von ihrem Arbeitgeber – also zum Beispiel 
dem Bund oder einem Bundesland – eine Beihilfe. Diese Beihilfe 
deckt in der Regel 50 Prozent der Kosten einer Behandlung oder 
eines Medikaments ab. Für die restlichen 50 Prozent können 
Beamt_innen bei den privaten Krankenkassen eine speziell zuge-
schnittene Versicherung abschließen. Würden sie sich freiwillig 
gesetzlich versichern, könnten sie die Beihilfe nicht nutzen, müss-
ten aber den eigenen Beitrag und den Arbeitgeberbeitrag zahlen. 

Hamburg hat 2018 als erstes Bundesland eine Neuerung einge-
führt, die die Versicherung in einer gesetzlichen Krankenkasse für 
Beamt_innen überhaupt sinnvoll macht. Dort kann man statt der 
Beihilfe nun einen „Arbeitgeberzuschuss“ wählen. Inzwischen gibt 
es diese Regelung in neun Bundesländern. Detailregelungen, zum 
Beispiel bei einem Wechsel in ein anderes Bundesland, sorgen 
aber dafür, dass diese Option noch nicht immer wirtschaftlich 
gleichwertig ist.

Familienangehörige ohne eigenes Einkommen sind in der GKV grund-
sätzlich beitragsfrei mitversichert. Bei der PKV ist für jede versicherte Per-
son eine separate Versicherungsprämie fällig. PKV-Versicherte können 
nicht jederzeit zurück in die GKV. Sie müssen noch unter 55 Jahre alt 
sein, und ihr Einkommen muss wieder unter die Beitragsbemessungs-
grenze gesunken sein. Private Versicherer sind seit 2009 gesetzlich dazu 
verpflichtet, einen Basistarif anzubieten, dessen Leistungsspektrum dem 
Angebot der GKV entspricht und der nicht teurer als der durchschnittliche 
GKV-Beitrag sein darf. PKV- und freiwillig GKV-Versicherte können jedoch 
nur unter bestimmten Voraussetzungen in den Basistarif wechseln.

Prinzip Selbstverwaltung
Zu Beginn des Kapitels haben wir verschiedene Fragen aufgeworfen, 
unter anderem wer in Deutschland darüber entscheidet, wer welche 
Behandlung bekommt. Die Antwort darauf lautet, dass diese Ent-
scheidung weder der Markt noch der Staat treffen, sondern dass sie 
innerhalb des Gesundheitssystems getroffen wird. Das Prinzip dahin-
ter lautet Selbstverwaltung. Eine wichtige Institution in diesem Sys-
tem sind beispielsweise die gesetzlichen Krankenkassen, deren Ver-
waltungsräte von den Versicherten und Arbeitgeber_innen über die 
Sozialwahlen bestimmt werden. Auch die Selbstverwaltungsgremien 
der Ärzt_innen oder Krankenhäuser spielen eine große Rolle. Das 
oberste Gremium der Selbstverwaltung ist der Gemeinsame Bundes-

Wichtig im Gesundheitswesen: 

Selbstverwaltung
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ausschuss (G-BA). Er legt die Richtlinien für Behandlungen fest, die 
für die gesetzlichen Krankenkassen bindend sind. Neben Vertreter_in-
nen der Krankenkassen, Ärzt_innen und Krankenhäuser sind auch Pa-
tientenvertreter_innen im G-BA vertreten, die über Mitberatungs- und 
Antragsrechte, aber kein Stimmrecht verfügen. Zwei wichtige Institute 
arbeiten dem G-BA zu. Eines ist das Institut für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). Seine Aufgabe lautet, 
Kosten und Nutzen von Arzneimitteln und Behandlungsmethoden zu 
bewerten. Die Aufgabe des Instituts für Qualitätssicherung und Trans-
parenz im Gesundheitswesen (IQTIG) ist die Qualitätssicherung im 
Gesundheitswesen. Der Staat setzt über Bundesgesetzgebung und 
Entscheidungen des Bundesgesundheitsministeriums, aber auch über 
Landesgesetze den Rahmen der Selbstverwaltung.

Das britische Gesundheitsversorgungssystem  
(Beveridge-Modell)
Die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung in Großbritannien liegt 
traditionell in öffentlicher Hand. Die meisten Aufgaben im Gesund-
heitssystem werden vom seit 1948 existierenden National Health Ser-
vice (NHS) geplant, gesteuert und reguliert (Beveridge-Reformen). Der 
NHS wird zum größten Teil über Steuern finanziert und staatlich ver-
waltet. Alle Bürger_innen sind automatisch Mitglieder im NHS. An-
spruch auf Leistungen aus dem Gesundheitssystem hat die gesamte 
Wohnbevölkerung Großbritanniens unabhängig von Nationalität oder 
Einkommen. Die allen zugängliche Grundversorgung umfasst allge-
mein- und fachärztliche, ambulant und stationär durchgeführte Be-
handlungen sowie die Unterbringung in Pflegeeinrichtungen.

Abb. 22

NHS überwiegend 

steuerfinanziert

Zum Weiterlesen:  

BMG (2022): Das deutsche 

Gesundheitssystem, Berlin,  
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Verteilung der Ausgaben im Gesundheitswesen
Anteil ausgewählter Leistungsarten an den Gesamtausgaben für Leistungen der GKV
im Jahr 2020 in Höhe von 248,9 Mrd. Euro in Prozent

Quelle: BMG (2022: 32).

Ausgaben

2020 insgesamt

248,9 Mrd. €

17,7 Ärztliche Behandlung

17,4 Arzneimittel 
 

6,0 Zahnärztliche Behandlung 
(inkl. Zahnersatz)

 

7,3 Heil- und Hilfsmittel
 

Krankenhausbehandlung 32,8

Sonstige 18,8

152 Sozialstaat und Soziale Demokratie

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/user_upload/Das-deutsche-Gesundheitssystem_bf.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/user_upload/Das-deutsche-Gesundheitssystem_bf.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/user_upload/Das-deutsche-Gesundheitssystem_bf.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/user_upload/Das-deutsche-Gesundheitssystem_bf.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/user_upload/Das-deutsche-Gesundheitssystem_bf.pdf


Das Gesundheitssystem finanziert sich zum Großteil aus Steuermit-
teln, ferner aus privaten Zuzahlungen, vorwiegend für Medikamente 
und zahnärztliche Leistungen, sowie aus Beiträgen zur nationalen Ver-
sicherung des NHS, in die selbstständige und nichtselbstständige Er-
werbstätige sowie Arbeitgeber_innen einzahlen. Ungefähr 99 Prozent 
der Gesamtausgaben werden aus allgemeinen Steuern und einer spe-
ziellen Gesundheitssteuer (National Insurance) finanziert. Nur etwa ein 
Prozent machen Zusatzzahlungen aus (DHSC 2024; King’s Fund 2025). 
Die Behandlungen sind für die Patient_innen in der Regel kostenlos.

Die Grundversorgung leisten Hausärzt_innen. Die zumeist selbststän-
digen Hausärzt_innen sind auch „Gatekeeper_innen“ (deutsch: Pfört-
ner_innen) für erweiterte Spezialbehandlungen. Der Hausarzt oder 
die Hausärztin ist erste und Hauptanlaufstation, die, sollte es notwen-
dig sein, auch für die Weitervermittlung der Patient_innen an Spezia-
list_innen verantwortlich ist.

In einem Notfall sind die krankenhauseigenen Notfallambulanzen zu-
ständig. Die Krankenhäuser werden sowohl leistungsbezogen als 
auch vertraglich pauschaliert bezahlt. Das Gesamtbudget ist gede-
ckelt und unterliegt der Steuerung durch die zentralstaatliche Minis-
terialbürokratie und die Gesundheitsministerien von England, Wales, 
Schottland und Nordirland.

Die Wahlfreiheit der Patient_innen ist begrenzt. Eine freie Hausarzt-
wahl ist partiell im Rahmen der Zugehörigkeit zu einem Distrikt mög-
lich. Auch können Patient_innen in Absprache mit ihrem Hausarzt 
oder ihrer Hausärztin für eine nachstehende Behandlung aus mehre-
ren in einer Liste geführten Krankenhäusern wählen. Die Möglichkeit, 
zwischen verschiedenen Krankenhäusern zu wählen, soll übliche  
Wartezeiten reduzieren.

Eines der größten Probleme des britischen Gesundheitssystems stellen 
die unzureichende Finanzierung und die daraus resultierenden langen 
Wartezeiten dar. Im Jahr 2025 lag die Zahl der auf einen Termin bezie-
hungsweise eine Behandlung wartenden Patient_innen bei 6,25 Millio-
nen (BMA 2025). Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) gibt Groß-
britannien etwas weniger Geld für die Gesundheitsversorgung aus als 
Deutschland: Im Jahr 2023 entfielen etwa knapp elf Prozent des BIP 
auf Gesundheitsausgaben, in Deutschland waren es fast zwölf Pro-
zent. Dennoch leidet der NHS unter einer großen Unterfinanzierung, 
die auch eine Folge der jahrelangen Sparpolitik konservativer Regie-
rungen ist. Die Labour-Regierung trat 2024 mit dem Versprechen an, 
wieder mehr in das Gesundheitswesen zu investieren und insbesonde-
re den Rückstau bei den Behandlungen in den Griff zu kriegen.

Das deutsche Gesundheitssystem im internationalen Vergleich
Vergleicht man das deutsche Gesundheitssystem mit denjenigen in an-
deren Ländern, stellt sich die Frage der Vergleichsgruppen. Im weltwei-

Problem: unzureichende 
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ten Vergleich hat Deutschland eines der besten Gesundheitssysteme. 
Schaut man hingegen auf wirtschaftlich ähnlich starke Länder, haben 
wir ein gutes, aber kein sehr gutes Gesundheitssystem. Überdurch-
schnittlich sind unter anderem die Anzahl an Ärzt_innen, aber auch die 
Anzahl an Krankenhausbetten. Der Zugang zu medizinischen Leistun-
gen ist sehr gut mit im Vergleich geringen Wartezeiten. In der Folge 
gibt es allerdings auch sehr viele Arztbesuche und Krankenhausaufent-
halte pro Person. Die Gesundheitsausgaben sind sehr hoch, die Versor-
gungsqualität ist aber nicht besser als anderswo (vgl. Hodek 2020: 38).

Eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung hat 2023 die Probleme des 
Gesundheitssystems so beschrieben:

„Unser Gesundheitswesen ist zu komplex, zu wenig koordiniert, zu 
arztlastig, zu institutionell ausgerichtet, statt patient_innenorientiert 
und pfadbezogen aufgestellt zu sein. Charakteristika sind die starre 
Trennung der Sektoren, das Nebeneinander von Über-, Unter- und 
Fehlversorgung, die Verschleppung oder Verhinderung der digitalen 
Transformation, die fehlende effiziente Nutzung der vorhandenen per-
sonellen Ressourcen, ein unkontrolliertes Nebeneinander unterschied-

Tab. 6
Beurteilung des deutschen Gesundheitssystems 

Themenfeld Deutsches Gesundheitssystem

Ressourcen
	→ sehr viele Krankenhäuser und Betten
	→ überdurchschnittlich viele Ärzt_innen und Pflegekräfte
	→ aber: sehr wenig Personal pro Fall

Zugang
	→ geringe Wartezeiten
	→ sehr geringe Selbstbeteiligungen
	→ viel Wahlfreiheit für Patient_innen

Inanspruchnahme
	→ sehr viele Krankenhausaufenthalte
	→ sehr viele Arztkontakte
	→ hoher Arzneimittelverbrauch

Qualität
	→ mittlere Lebenserwartung
	→ hohe Überlebenswahrscheinlichkeit bei Schlaganfall
	→ viele vermeidbare Krankenhausfälle

Kosten
	→ hoher Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP
	→ moderates Wachstum
	→ geringe Kosten pro Krankenhausfall

 Quelle: nach Hodek (2020: 38).

Studie der FES: Probleme des 

deutschen Gesundheitssystems

Deutschland: ein gutes, kein sehr 

gutes Gesundheitssystem
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licher wettbewerblicher Interessen, die zu hohen Kosten für die gelie-
ferte Qualität und vieles mehr.“ (Gruhl 2023: 6)

Diese Defizite haben konkrete Auswirkungen: Die Lebenserwartung in 
Deutschland ist niedriger als in den deutschsprachigen Regionen in 
Österreich, der Schweiz und Italien und insgesamt niedriger als in 
Westeuropa. Eine wesentliche Ursache ist mangelnde Prävention 
(Gruhl 2023: 11). Die Forscher_innen haben basierend auf dieser Ana-
lyse acht Prüfsteine für Reformen im Gesundheitssystem und zehn 
kurzfristig realisierbare Handlungsempfehlungen formuliert.

Prüfsteine für Reformen des Gesundheitssystems

1.	Vereinfachung: Die Strukturen und Prozesse sollen einfacher 
werden.

2.	Relevanz: Die Reformen mit der größten voraussichtlichen 
Wirkung sollen im Vordergrund stehen.

3.	Machbarkeit: Reformen gelingen wahrscheinlicher, wenn sie 
bestehende Strukturen mitdenken.

4.	Zuständigkeit: Die Zuständigkeit auf den verschiedenen Ebenen 
soll klar geregelt werden.

5.	Substitution: Jede neue Institution/Instanz soll mindestens eine 
andere ersetzen oder integrieren.

6.	Entflechtung: Ökonomische Partikularinteressen sind von 
Regulierungsentscheidungen zu trennen.

7.	Chancen: Für alle Veränderungen sollen Ziele festgelegt und 
evaluiert werden. 

8.	Digitaler Mehrwert und Informationssicherheit: Die 
Digitalisierung soll so gestaltet werden, dass sie entlastet (Gruhl 
2023: 13).
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Zehn Handlungsempfehlungen für das deutsche 
Gesundheitssystem

1.	Reformen mit Bürger_innen und nicht gegen sie umsetzen

2.	Bedarfs- und versorgungsgerechter Einsatz des verfügbaren 
Personals

3.	Optimierte Navigation der Patient_innen an den Eintrittspunkten 
in das Gesundheits- und Pflegewesen

4.	  Verwantwortlichkeit an Patient_innenpfaden ausrichten

5.	Synergieeffekte an den Sektorengrenzen nutzen

6.	Reduzierung abrechnungstechnisch bedingter, nicht 
bedarfsorientierter Leistungserbringung

7.	Öffnung des ärztlichen Behandlungsmonopols

8.	Bündelung der pflegerischen Verantwortung und Öffnung neuer 
Organisationsmodelle in der Pflegepraxis

9.	Digitale Transformation: Jetzt!

10.	Prävention gestalten

Diskussionen über Reformen im Gesundheitssystem
Reformen im Gesundheitssystem betreffen fast alle Bürger_innen un-
mittelbar. Daher werden die Debatten meist auch sehr emotional ge-
führt. Gleichzeitig können sie wegen der Struktur des Gesundheitssys-
tems sehr technisch sein. Ein Beispiel ist die Fallkostenpauschale. 

Das ist ein Abrechnungssystem, das 2004 in Deutschland eingeführt wur-
de. Die Idee lautete, für bestimmte Behandlungen alle Leistungen zusam-
menzufassen und als Pauschale zu vergüten. Für die Entfernung eines 
Blinddarms wird dabei eine Pauschale an ein Krankenhaus gezahlt, die 
die Vergütung für zum Beispiel die Operation und Nachsorge und eine 
bestimmte Anzahl von Krankenhaustagen beinhaltet. Eine Idee dabei war 
es, Krankenhäusern, die besonders effizient arbeiten, einen Vorteil zu ver-
schaffen. Die Kritik an diesem Modell lautet, dass so finanzielle Anreize 
geschaffen würden, Patient_innen sehr früh zu entlassen, weil nur eine 
bestimmte Anzahl Übernachtungen in der Pauschale vorgesehen sei. 
Oder dass der Anreiz geschaffen werde, zur Sicherstellung der Finanzie-
rung eine bestimmte Anzahl an Operationen oder teuren Untersuchungen 
„zu erreichen“, auch wenn diese medizinisch nicht geboten seien.

Fallkostenpauschale

Aktuelle Debatten

Zum Weiterlesen:  

FES diskurs: Solidarisch,  

gerecht und kurzfristig  

umsetzbar.
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Die vom ehemaligen Gesundheitsminister Karl Lauterbach vorange-
triebene Krankenhausreform reagierte auf diese Kritik. Im Zuge der 
Reform wird das alte System durch Vorhaltepauschalen ergänzt oder 
ersetzt, die stärker die Bereitstellung von medizinischen Leistungen 
und Kapazitäten honorieren. Gleichzeitig sollen sich Krankenhäuser 
vermehrt auf bestimmte seltenere Eingriffe spezialisieren, um die 
Qualität dieser Operationen zu erhöhen.

Eine Forderung, die mit schöner Regelmäßigkeit neu aufkommt, ist 
die einer Praxisgebühr (aktuell als „Kontaktgebühr“ diskutiert). Die 
Annahme dahinter lautet: Die Deutschen gehen zu oft zum Arzt. Mit 
einer Gebühr für jeden Arztbesuch sollen Bagatellbesuche verhindert 
werden. Die Idee wurde in Deutschland bereits einmal umgesetzt: 
Von 2004 bis 2012 kostete der erste Arztbesuch pro Quartal zehn 
Euro. Die erhoffte Lenkungswirkung blieb aber aus, die Verwaltungs-
kosten waren hoch. 

Problematisch sind an entsprechenden Modellen insbesondere zwei 
Aspekte. Erstens die soziale Schieflage: Gerade chronisch Kranke wer-
den stärker belastet, weil sie den Arzt oder die Ärztin häufiger aufsu-
chen müssen. Zweitens die erhöhten Kosten und Gefahren bei ver-
schleppten Erkrankungen: Gehen Kranke wegen der Abschreckung 
durch die Gebühr zu spät zum Arzt oder zur Ärztin, verläuft die 
Krankheit unter Umständen schwerer und die Behandlungskosten 
steigen.

Auch hier gibt es eine soziale Unwucht. Gesundheitschancen und  
-risiken sind in Deutschland sehr ungleich verteilt. Gerade ärmere und 
sozial benachteiligte Menschen unterliegen viel höheren Risiken zu er-
kranken. Und viele Menschen scheuen den Gang zum Arzt oder zur Ärz-
tin,, kennen sich nicht gut aus im System oder holen sich zu spät Hilfe.

Ein Gegenvorschlag lautet, auch in Deutschland die Hausärzt_innen 
stärker als Gatekeeper_innen zu nutzen. Das ist mit dem oben ge-
nannten Reformvorschlag Nummer 3 gemeint. Es gibt auch Stimmen, 
nicht ab dem dritten Krankheitstag, sondern erst später Krankschrei-
bungen einzufordern. Auch das würde Wartezimmer und medizini-
sches Personal entlasten. In Schweden ist beispielsweise eine Krank-
schreibung erst ab dem achten Krankheitstag erforderlich.

Statt mit Gebühren neue Hürden aufzubauen, bieten Gesundheits- 
kioske einen gegenteiligen Ansatz: Sie setzen auf niedrigschwellige 
Lösungen, die schnell und unkompliziert in Anspruch genommen wer-
den können, und rücken Gesundheitskompetenz, Gesundheitsförde-
rung und Prävention in den Mittelpunkt.

Gesundheitskioske sollen gerade in sozial benachteiligten Regionen 
und Stadtteilen einfach zu erreichende Beratung anbieten und bei-
spielsweise aufklären oder Leistungen vermitteln, aber auch medizini-

Gesundheitskioske

Hausärzt_innenmodell

Praxisgebühr

Krankenhausreform
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sche Routineaufgaben übernehmen wie zum Beispiel Blutdruck und 
Blutzucker messen, Verbandswechsel und Wundversorgung. 

Eine flächendeckende Umsetzung von Gesundheitskiosken würde die 
sozial ungleiche Verteilung von Gesundheitsrisiken wahrscheinlich 
stark reduzieren. 

Besonders in der damit verbundenen Prävention liegt ein großes Po-
tenzial. Gesundheit wird immer mehr zu einer sozialen Frage, wenn 
die Förderung von gesundheitsbewusstem Verhalten und vor allem 
die Schaffung gesundheitsfördernder Verhältnisse in allen Lebensbe-
reichen nicht stärker als gesamtgesellschaftliche Aufgabe in den Mit-
telpunkt rücken. 

Die Idee, die eher in der Tradition des britischen oder skandinavischen 
Modells stünde, konnte sich in der politischen Debatte bislang aber 
nicht durchsetzen. Nur zwei Prozent der Krankenversichertengelder 
fließen aktuell in Vorsorge, zudem häufig nicht zielgerichtet.

In jedem Fall notwendig ist eine weitere Digitalisierung des Gesund-
heitswesens. Telemedizin kann Patient_innen und medizinisches Per-
sonal entlasten und Verwaltung vereinfachen. Die elektronische Pati-
entenakte war ein Schritt in diese Richtung, der wie viele Digitalisie-
rungsprojekte von intensiven Debatten über Datenschutz und 
Datensicherheit begleitet wurde.

Der größte Hebel, um soziale Ungleichheit im Gesundheitssystem zu 
beseitigen und das Gesundheitssystem gleichzeitig nachhaltiger zu fi-
nanzieren, bleibt aber die Einführung einer Krankenversicherung für 
alle: eine Bürgerversicherung.

Die Ende April 2026 von der Bundesregierung beschlossene Gesund-
heitsreform legt den Fokus auf Einsparungen. Sie basiert auf 66 Vor-
schlägen einer Kommission. Die Beratungen im Bundestag sind offen. 
Das Ziel lautet, den Beitragssatz zu stabilisieren.

Es ist wichtig, das Gesundheitssystem stabil zu finanzieren. Was bei 
Diskussionen über Kosten im Gesundheitswesen oft übersehen wird, 
ist der gleichzeitige wirtschaftliche Nutzen eines guten Gesundheits-
systems. Es kann einerseits dafür sorgen, dass Menschen produktiv 
erwerbsfähig bleiben und weiter für sich selber sorgen können. Es 
nimmt auch die Sorge, bei Krankheit unmittelbar den finanziellen 
Ruin befürchten zu müssen.

Aber das Gesundheitssystem ist andererseits auch ein großer Arbeit-
geber mit derzeit circa 5,7 Millionen Beschäftigten. Deren Löhne sind 
zwar Gesundheitskosten, aber in wirtschaftlichen Kreisläufen ge-
dacht auch wiederum Einnahmen an anderer Stelle. Das bedeutet, 
dass bei Sparvorschlägen für das Gesundheitssystem genau geschaut 

Achtung: In Kreisläufen denken!

Bürgerversicherung

Digitalisierung

Prävention
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werden muss, zulasten welcher Gruppen gespart werden soll und was 
Alternativen wären.

Was bedeutet das für die Soziale Demokratie?

	→ Leitprinzipien der Sozialen Demokratie im Gesundheitswesen sind 
Leistungsfähigkeit des Systems, Bedarfsgerechtigkeit und Solidari-
tät bei der Finanzierung und der Risikoverteilung.

	→ Gesundheitskosten, besonders in der Prävention, sind nicht nur als 
Ausgaben, sondern auch als Investitionen in langfristige Gesund-
heit, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und in Lebensqualität zu 
verstehen.

	→ Höhere Steuerzuschüsse oder die Einführung einer Bürgerversiche-
rung ermöglichen eine breite und gerechte Finanzierung des Ge-
sundheitssystems.

	→ Verbesserungen und Veränderungen im Gesundheitssystem müs-
sen zwischen Politik und Selbstverwaltung ausgehandelt werden, 
ohne dass dabei Lobbyinteressen dominieren können.

	→ Ein fairer Wettbewerb zwischen Krankenkassen (privaten und ge-
setzlichen) erfordert tatsächlich gleiche Bedingungen, unter ande-
rem auch mit Blick auf die Versicherung von Beamt_innen.

	→ Vorbeugende und niedrigschwellige Angebote und Maßnahmen 
müssen ausgebaut werden.

	→ Die Digitalisierung muss umsichtig und klug ausgebaut werden, 
um Prozesse zu vereinfachen und um medizinische Beschäftigte 
von Regelaufgaben zu entlasten und ihnen mehr Zeit im Kontakt 
mit Patient_innen zu ermöglichen.
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7.5 Alterung der Gesellschaft und Pflege	
Von Wolfgang Schroeder			 

Das vorliegende Kapitel befasst sich mit der Alterung der Bevölke-
rung und insbesondere mit der ambulanten und stationären Pflege 
pflegebedürftiger Menschen in Deutschland. Die Pflegeversicherung 
stellt neben Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosen-
versicherung und Unfallversicherung die fünfte Säule des bundes-
deutschen Sozialversicherungsstaats dar. Pflegebedürftigkeit ist ein 
Lebensrisiko, das die Mehrheit der Menschen in Deutschland im Lau-
fe ihres Lebens betrifft (Rothgang/Fischer 2019: 645). Pflegebedürftig-
keit ist in § 14 Absatz 1 SGB XI wie folgt definiert: 

„Pflegebedürftig […] sind Personen, die gesund-
heitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selb-
ständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und 
deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Es 
muss sich um Personen handeln, die körperli-
che, kognitive oder psychische Beeinträchtigun-
gen oder gesundheitlich bedingte Belastungen 
oder Anforderungen nicht selbständig kompen-
sieren oder bewältigen können.“

Um Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung zu haben, muss 
die Pflegebedürftigkeit auf Dauer bestehen. Daher wird auch von 
Langzeitpflege gesprochen. Pflege umfasst nicht nur die ambulante 
und (teil-)stationäre Pflege durch Pflegefachkräfte, sondern insbeson-
dere häusliche Pflege durch Angehörige (Pflegepersonen).

Historischer Hintergrund
Die Anfänge der deutschen Sozialversicherung gehen ins Kaiserreich zu-
rück, wo durch Bismarck verschiedene Sozialversicherungszweige etabliert 
wurden (siehe Kapitel 7.2 Arbeit). Seit Einführung der Sozialversicherung 
ist unter anderem die Lebenserwartung der Menschen in Deutschland 
kontinuierlich angestiegen. Ursächlich dafür sind die verbesserte hygieni-
sche Situation, die leichter zugängliche ärztliche Versorgung und medizini-
scher Fortschritt sowie generell ein erhöhter Wohlstand. Seit 1960 ist die 
Lebenserwartung in Deutschland (Abbildung 23) von durchschnittlich 69,1 
um etwa zwölf Jahre auf 81,3 (2019) gestiegen. Wegen der Coronapande-
mie ist die durchschnittliche Lebenserwartung in der Bevölkerung in den 
darauffolgenden Jahren wieder etwas gesunken (2020: 81,1, 2021: 80,8) 
(OECD 2024c). Die steigende Lebenserwartung war ein Grund, warum 
nach 20-jähriger Debatte 1995 mit der Pflegeversicherung ein weiterer So-
zialversicherungszweig eingeführt wurde. Seitdem ist die Pflegeversiche-
rung als sozialstaatliche Institution unverzichtbar für die Herausforderun-
gen, die mit der Alterung der Gesellschaft einhergehen. Der erhöhte Be-
darf an Langzeitpflege ist eine direkte Folge der Alterung der Gesellschaft.

Anfänge im Kaiserreich
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Die Pflegeversicherung als Institution
Die Pflegeversicherung ist eine Pflichtversicherung: Jede_r privat 
Krankenversicherte ist bei einer privaten Pflegekasse, jede_r gesetz-
lich Krankenversicherte ist bei einer gesetzlichen Pflegekasse versi-
chert. Träger der Pflegeversicherung sind die Pflegekassen. Sie sind 
als Körperschaften des öffentlichen Rechts verfasst und an die Kran-
kenkassen angebunden. Finanziert werden die Ausgaben der gesetz-
lichen Pflegekassen durch ein Umlageverfahren: Die aktuellen Bei-
tragszahler_innen zahlen nicht für sich selbst, sondern für die aktuell 
Pflegebedürftigen. Der Beitragssatz liegt im Jahr 2025 bei 4,2 Prozent 
für Kinderlose, bei 3,6 Prozent für Beschäftigte mit nur einem Kind. 
Die Beiträge werden grundsätzlich gemeinsam von Arbeitnehmer_in-
nen und Arbeitgeber_innen (die 1,8 Prozent übernehmen) getragen. 
Für die Einführung dieser paritätischen Finanzierung wurde der Buß- 
und Bettag als Feiertag gestrichen, außer im Bundesland Sachsen. 
Hier zahlen die Beschäftigten einen Prozentpunkt ihres Lohns mehr in 
die Pflegeversicherung als die Arbeitgeber_innen, sofern sie nur ein 
einziges Kind haben, ab fünf Kindern ist der Beitragssatz paritätisch. 
Dass der Beitragssatz für Pflichtversicherte mit Kindern niedriger ist 
als für Kinderlose, ist Folge eines Bundesverfassungsgerichtsurteils 
(vgl. Gerlinger/Reiter 2017).

Der Anspruch auf Leistungen aus der Pflegeversicherung beruht auf 
den sogenannten Pflegegraden, die den Pflegebedarf einer Person be-
schreiben. Dieser Pflegebedarf errechnet sich aus dem täglichen Hilfs-
bedarf einer pflegebedürftigen Person und wird seit dem 1. Januar 
2017 in fünf Pflegegrade eingeteilt. Je schwerer die Beeinträchtigung 
der Person, desto höher der Pflegegrad nach dem elften Sozialgesetz-
buch (SGB XI). Je höher der Pflegegrad, desto höher die Leistungen 
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versicherung und Unfallversicherung die fünfte Säule des bundes-
deutschen Sozialversicherungsstaats dar. Pflegebedürftigkeit ist ein 
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fe ihres Lebens betrifft (Rothgang/Fischer 2019: 645). Pflegebedürftig-
keit ist in § 14 Absatz 1 SGB XI wie folgt definiert: 

„Pflegebedürftig […] sind Personen, die gesund-
heitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selb-
ständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und 
deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Es 
muss sich um Personen handeln, die körperli-
che, kognitive oder psychische Beeinträchtigun-
gen oder gesundheitlich bedingte Belastungen 
oder Anforderungen nicht selbständig kompen-
sieren oder bewältigen können.“

Um Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung zu haben, muss 
die Pflegebedürftigkeit auf Dauer bestehen. Daher wird auch von 
Langzeitpflege gesprochen. Pflege umfasst nicht nur die ambulante 
und (teil-)stationäre Pflege durch Pflegefachkräfte, sondern insbeson-
dere häusliche Pflege durch Angehörige (Pflegepersonen).

Historischer Hintergrund
Die Anfänge der deutschen Sozialversicherung gehen ins Kaiserreich zu-
rück, wo durch Bismarck verschiedene Sozialversicherungszweige etabliert 
wurden (siehe Kapitel 7.2 Arbeit). Seit Einführung der Sozialversicherung 
ist unter anderem die Lebenserwartung der Menschen in Deutschland 
kontinuierlich angestiegen. Ursächlich dafür sind die verbesserte hygieni-
sche Situation, die leichter zugängliche ärztliche Versorgung und medizini-
scher Fortschritt sowie generell ein erhöhter Wohlstand. Seit 1960 ist die 
Lebenserwartung in Deutschland (Abbildung 23) von durchschnittlich 69,1 
um etwa zwölf Jahre auf 81,3 (2019) gestiegen. Wegen der Coronapande-
mie ist die durchschnittliche Lebenserwartung in der Bevölkerung in den 
darauffolgenden Jahren wieder etwas gesunken (2020: 81,1, 2021: 80,8) 
(OECD 2024c). Die steigende Lebenserwartung war ein Grund, warum 
nach 20-jähriger Debatte 1995 mit der Pflegeversicherung ein weiterer So-
zialversicherungszweig eingeführt wurde. Seitdem ist die Pflegeversiche-
rung als sozialstaatliche Institution unverzichtbar für die Herausforderun-
gen, die mit der Alterung der Gesellschaft einhergehen. Der erhöhte Be-
darf an Langzeitpflege ist eine direkte Folge der Alterung der Gesellschaft.

Pflichtversicherung

Über Anspruch entscheiden 

Pflegegrade

20
22

20
21

65

67

69

71

73

75

77

Lebenserwartung in Jahren 
(seit 1950)

Quelle: UN DESA (2024). 

19
55

19
65

19
75

19
85

19
95

20
05

20
15

20
23

19
50

19
60

19
70

19
80

19
90

20
00

20
10

20
20

79

81

83

66,8

70,6

73,1

76,6

80,1
80,6

1617. Zentrale Bereiche des Sozialstaats



der Pflegekasse. Wird die Pflege selbst organisiert – zum Beispiel, 
wenn sie durch Angehörige erfolgt –, wird mit dem Pflegegeld eine fi-
nanzielle Leistung aus der Pflegeversicherung gezahlt.

Pflegebedürftige können im Rahmen ihrer Möglichkeiten selbst ent-
scheiden, ob sie von Pflegepersonen (Bekannte, Freund_innen oder 
Familie), einem ambulanten Pflegedienst oder in einem Pflegeheim 
gepflegt werden wollen. Diese subsidiäre Selbstbestimmung der Pfle-
gebedürftigen ist zentraler Kern des deutschen Pflegesystems und zu-
gleich zentraler Kritikpunkt. Faktisch wird der informellen Pflege 
durch Angehörige der Vorrang gegeben. Da die Kostenübernahme für 
ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen gedeckelt ist, müssen 
erhebliche Zuzahlungen geleistet werden. Der Trend bewegt sich je-
doch weiterhin in Richtung professioneller Pflegebetreuung, da die 
Versorgung durch Angehörige oftmals zeitintensiv ist und eine große 
Belastung für sie darstellt. Kosten, die über die Leistungen der Pflege-
versicherung hinausgehen, müssen durch Eigenanteile finanziert wer-
den. Damit ist die Pflegeversicherung eine Teilkostenversicherung. 
Zur Jahresmitte 2024 mussten vollstationär versorgte Pflegebedürfti-
ge (im ersten Jahr und unabhängig vom Pflegegrad) einen durch-
schnittlichen Eigenanteil von 2.871 Euro im Monat bezahlen, der nicht 
von der Pflegeversicherung getragen wurde. Wer diese Kosten (beste-
hend aus Eigenanteilen für die Pflege, Unterkunft und Versorgung so-
wie Investitionskosten) nicht stemmen kann, ist auf Sozialhilfe ange-
wiesen.

Herausforderungen der alternden Gesellschaft
Seitdem die Lebenserwartung zunimmt und die Geburtenrate in den 
meisten westlichen Ländern immer mehr zurückgegangen ist, sehen 
sich die westlichen Demokratien mit einem Trend der Alterung der Ge-
sellschaft konfrontiert, der eine demografische Herausforderung dar-
stellt. Alternde Gesellschaften sind aber keineswegs ein rein westli-
ches, regionales Phänomen, sondern ein globaler Trend, dessen Aus-
wirkungen von den unterschiedlich vorhandenen und ausgestalteten 
sozialstaatlichen Institutionen abhängig sind. Deutschland ist davon 
jedoch besonders betroffen und liegt OECD-weit auf dem zweiten 
Platz, was die Alterung betrifft. Nur in Japan gibt es mehr über 65-jäh-
rige Menschen. Während mit der steigenden Lebenserwartung die 
Pflegebedürftigkeit zunimmt, schrumpft gleichzeitig mit der Abnahme 
der Geburtenzahl das Pflegepotenzial.

Fortschreitende Gleichstellungsmaßnahmen und die wachsende Er-
werbstätigkeit von Frauen haben Konsequenzen für die Akzeptanz des 
traditionellen Familienbilds, in dem im Wesentlichen Frauen Sorgear-
beit verrichten, sowie Einfluss auf die Geburtenraten. Interessant ist je-
doch, dass sich in den skandinavischen Ländern, die oftmals als Vor-
reiter in Sachen Gleichstellung und Wohlfahrtsstaat gesehen werden, 
eine umgekehrte Kausalität zwischen Gleichstellung und Geburtenrate 

Wahlfreiheit: Kern und Kritik

Alterung globaler Trend

Neues Familienbild
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beobachten lässt. Denn in Ländern mit servicebasierten Pflegesyste-
men sind die Geburtenraten höher als in Ländern mit familienbasier-
ten Pflegesystemen. Die Gleichstellung der Geschlechter wurde hier 
durch den Aufbau außerfamiliärer Institutionen der personennahen 
Dienstleistungen begleitet, die auch die umfangreiche Integration bei-
der Partner_innen in den Arbeitsmarkt zum Ziel hat.

In Deutschland lässt sich zudem ein Trend zur gesellschaftlichen Sin-
gularisierung beobachten, der auch dazu führt, dass immer mehr 
Menschen in einem Einpersonenhaushalt wohnen. Dieser Wandel des 
Familienbilds stellt eine Herausforderung für das Bismarck’sche Sozi-
alversicherungsmodell dar, da dieses, wie andere konservative Sozial-
staatssysteme auch, auf die enge Einbindung der Familie setzt (Heint-
ze 2015: 6). Vor diesem Hintergrund ist es offensichtlich notwendig, 
den Bereich der professionellen Pflege weiter auszubauen und zu 
stärken.

Generell ist positiv zu bewerten, dass die Lebenserwartung steigt, da-
mit gehen jedoch vielerlei Herausforderungen für den Sozialstaat ein-
her, da mit steigendem Alter auch das Risiko steigt, Transferleistun-
gen zu benötigen. Bis zum 75. Lebensjahr ist das Risiko, auf Pflege 
angewiesen zu sein, gering, bei den 80- bis 85-Jährigen beträgt es be-
reits 30,4 Prozent, bei den 85- bis 90-Jährigen 54,1 Prozent und darü-
ber 81,6 Prozent (Statistisches Bundesamt 2024d). Im Jahr 2021 waren 
21,4 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen über 65 Jahre 
alt, während 1996 nur 15,8 Prozent der Personen dieser Altersgruppe 
angehörten. Überdies waren 2021 circa 4,96 Millionen Personen pfle-
gebedürftig, was circa 5,96 Prozent der Gesamtbevölkerung ent-
spricht. Von diesen knapp 5 Millionen pflegebedürftigen Personen 
werden circa 63 Prozent zu Hause gepflegt (Statistisches Bundesamt 
2024d). Aber gerade das Risiko, stationäre Betreuung in Anspruch 
nehmen zu müssen, steigt im hohen Alter signifikant an. Damit ist 
Pflegebedürftigkeit mittlerweile ein allgemeines Lebensrisiko gewor-
den, das der Sozialstaat abfedern sollte (Rothgang/Fischer 2019: 645). 
Das Absichern dieses allgemeinen Risikos ist ein zentraler Pfeiler des 
Sozialstaats und des Subsidiaritätsprinzips.

„Sicherheit bedeutet den Schutz der Menschen 
vor existenzieller Not, vor Ausbeutung, vor Diskri-
minierung, vor elementaren Lebensrisiken wie Ar-
beitslosigkeit, Krankheit und Pflegebedürftigkeit. 
Zugleich schafft Sicherheit überhaupt erst die 
Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben.“ 

(Hamburger Programm 2007: 57)

Ein erkennbarer Trend ist der steigende Anteil von sogenannten Out-
of-pocket-Zahlungen in Deutschland. Dabei handelt es sich um Pfle-
gekosten, die das Individuum (Eigenanteile) und nicht die Pflegever-

Singularisierung

Steigende Lebenserwartung
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sicherung oder der Staat trägt. Ein nicht unerheblicher Teil der Ausga-
ben für Pflege kommt aus diesen Quellen (Rothgang/Fischer 2019: 
651). Mit dem Pflege-Neuordnungsgesetz (2013) soll durch staatliche 
Zuschüsse die private Pflegevorsorge in Form von freiwilligen Pflege-
versicherungen gefördert werden. Das führt zu einem Bruch mit dem 
solidarischen Finanzierungscharakter des deutschen Sozialstaats und 
könnte eine Zweiklassenversorgung auch in der Pflege zur Konse-
quenz haben.

Von den Problemen des Pflegesystems sind nicht nur die aktuell oder 
zukünftig Pflegebedürftigen betroffen. Die aktuelle Debatte in 
Deutschland dreht sich auch um die Arbeitsbedingungen und die Ent-
lohnung von Pflegeberufen und die damit verbundene gesellschaftli-
che Anerkennung. Das geschieht nicht zu Unrecht, denn der Pflegebe-
ruf ist Schichtarbeit, geht mit schwerer physischer und teilweise psy-
chischer Belastung einher und stellt einen der am schnellsten 
wachsenden Teilarbeitsmärkte dar. Gleichzeitig zeichnet sich bereits 
heute ein wachsender Fachkräftemangel in den Pflegeberufen ab. Da-
bei werden Forderungen nach angemessener Bezahlung als auch bes-
seren Arbeits- und Ausbildungsbedingungen laut (siehe Abbildung 24).

Abb. 24
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Gefragt nach dem Handlungsbedarf in ihrem Arbeitsumfeld sehen Al-
tenpflegekräfte insbesondere Probleme bei der geringen Entlohnung 
und der mangelnden Personalausstattung. Die Präferenz der Verbes-
serungswünsche kann man in Abbildung 25 erkennen:

Bei der Befragung von Beschäftigten sticht hervor, dass weniger Zeit-
druck mit Abstand als wichtigste Veränderung gewünscht wird. Ein 
Problem, das zum großen Teil auf den Personalmangel in der Pflege-
branche zurückzuführen ist.

Ein zentrales Problem der Pflegebranche ist auch die fehlende oder 
schwache Interessenvertretung. Denn allgemein stehen Beschäftigte 
in der Pflegebranche immer noch in einem asymmetrischen Macht-
verhältnis zu ihren Arbeitgeber_innen, das insbesondere auf Reprä-
sentationslücken zurückzuführen ist (Schroeder 2018: 219). Generell 
sind kollektive Arbeitsbeziehungen im Pflegesektor seltener zu finden 
als im großindustriellen Sektor. Eine verstärkte Organisation in Ge-
werkschaften wäre aber von großer Bedeutung. Andernfalls bleibt es 
bei dem sich selbst verstärkenden Effekt, der derzeit beobachtet wer-
den kann: Die Gewerkschaften sind in der Pflegebranche nicht gut 
aufgestellt, weil sie hier kaum Mitglieder haben, sodass sie schwieri-
ger neue Mitglieder in ebendieser Branche anwerben können. Das 
wiederum erschwert die Forderung nach Tarifverträgen. Auch die gro-
ße Anzahl an verschiedenen (zum Beispiel privaten, öffentlichen, all-
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gemein wohlfahrtsverbandlichen oder kirchlichen) Trägern von Pflege-
einrichtungen macht die Ausgestaltung von kollektiven Arbeitsbezie-
hungen nicht einfacher, wenn auch nicht unmöglich. Die Art der 
Arbeit erschwert zudem die Organisation von Streiks oder Protesten, 
um sich für verbesserte Bedingungen einzusetzen, da viele Beschäf-
tigte ihre Patient_innen nicht im Stich lassen wollen. Aufgrund der 
Relevanz des Pflegesektors für die zukünftigen Herausforderungen ei-
ner alternden Gesellschaft ist eine gesteigerte Attraktivität des Pfle-
geberufs jedoch wünschenswert. Da generell gilt: „Interessen, die 
nicht organisiert sind, können sich nur schwer artikulieren, werden 
nicht gehört und werden im Ergebnis in der Regel meist nicht oder 
nur unangemessen berücksichtigt“ (Schroeder 2018: 225), sind durch-
setzungsstarke Interessenvertretungen unverzichtbar, um die Attrakti-
vität zu steigern.

Da der Pflegeberuf ein Dienstleistungsberuf ist und mit den Fähigkei-
ten des Personals steht und fällt, sind diese Bedingungen essenziell, 
um ein effektives Pflegesystem zu gewährleisten. Aus der höheren 
Anzahl von Pflegebedürftigen resultiert auch ein höherer Bedarf an 
professionellem Pflegepersonal, der auch als „Pflegenotstand“ be-
zeichnet wird. Infolge dieses Notstands müssen viele Bedienstete 
Überstunden leisten und es entsteht eine Arbeitsverdichtung, die zu 
einer Spirale der Überlastung führen kann. Während es in anderen 
Bereichen beim Fehlen von Fachkräften nur zu Produktivitätsproble-
men in den Unternehmen kommt, entsteht beim „Pflegenotstand“ ein 
sozialpolitisches Versorgungsproblem. Diesen Notstand kann auch 
die voranschreitende Digitalisierung weder aufheben noch abschwä-
chen. Vielmehr stellen die digitalisierte Prozessoptimierung, elektroni-
sche Verwaltungsvereinfachung, Unterstützung durch technische As-
sistenzsysteme, aber auch futuristische Ansätze, bei denen Roboter 
Pflegeprozesse vereinfachen oder sogar komplett übernehmen, ledig-
lich flankierende Unterstützungsangebote dar.

Deutschland im europäischen und internationalen Vergleich
Deutschland gibt jährlich rund 1,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) für Pflegeleistungen aus. Damit gehört es im europäischen Ver-
gleich zum unteren Drittel. Ungarn verausgabt nur 0,2 Prozent des 
BIP für Pflege und die Niederlande mit 3,7 Prozent am meisten. Inter-
essant ist, dass in Deutschland, Großbritannien, der Schweiz und in 
Portugal der Anteil der Eigenanteile höher als in anderen Ländern ist 
(Eurostat 2024b). Die Zusammensetzung der verschiedenen Finanzie-
rungsarten resultiert dabei aus den unterschiedlichen Sozialstaatsmo-
dellen: In Ländern mit servicebasierten Pflegesystemen sind die öf-
fentlichen Ausgaben höher als in denen mit familienbasierten Pflege-
systemen (vgl. Tabelle 7), das heißt den Ländern mit einem 
konservativen Sozialstaatsmodell wie Deutschland, Österreich oder 
Südkorea (Heintze 2015: 6).

„Pflegenotstand“

Ausgaben im Vergleich gering
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In den angelsächsischen Ländern gilt das angelsächsisch-liberale So-
zialstaatsmodell (Australien, Irland, Großbritannien). Hier steuert und 
reguliert der Staat generell weniger, auch in der Pflege. Dabei be-
schränken sich die angelsächsisch-liberalen Modelle meist auf die Ar-
mutsvermeidung und nicht auf eine Umverteilung oder Solidarisie-
rung von Lebensrisiken. In Großbritannien beispielsweise wird die me-
dizinische Pflege vom NHS organisiert, für die Langzeitpflege der 
kommunalen Hand bestehen hohe Zugangshürden und Zuzahlungen, 
breite Bevölkerungsschichten sind somit auf den Pflegemarkt ange-
wiesen. Dem steht der sozialdemokratische Sozialstaatstypus gegen-
über, der überwiegend in den skandinavischen Ländern Anwendung 
findet: „Dieser Typus ist geprägt durch ein umfassendes wohlfahrts-
staatliches Dienstleistungsangebot, es ist auf Egalität ausgerichtet 
und bietet die Basis für eine zumindest annähernd gleich hohe Er-
werbsbeteiligung von Männern und Frauen“ (Heintze 2015: 6). Durch 
die egalitäre Ausrichtung war und ist das skandinavische Modell 
kompatibler mit der Gleichstellung von Frauen. Auffallend ist dabei, 
dass durch umfassende sozialstaatliche Strukturen und die von der 
breiten Gesellschaft verwirklichte Gleichstellung die Geburtenraten 
wieder steigen, wie dies in Skandinavien geschehen ist (vgl. Heintze 
2015: 9). 

Tab. 7gemein wohlfahrtsverbandlichen oder kirchlichen) Trägern von Pflege-
einrichtungen macht die Ausgestaltung von kollektiven Arbeitsbezie-
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setzungsstarke Interessenvertretungen unverzichtbar, um die Attrakti-
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Da der Pflegeberuf ein Dienstleistungsberuf ist und mit den Fähigkei-
ten des Personals steht und fällt, sind diese Bedingungen essenziell, 
um ein effektives Pflegesystem zu gewährleisten. Aus der höheren 
Anzahl von Pflegebedürftigen resultiert auch ein höherer Bedarf an 
professionellem Pflegepersonal, der auch als „Pflegenotstand“ be-
zeichnet wird. Infolge dieses Notstands müssen viele Bedienstete 
Überstunden leisten und es entsteht eine Arbeitsverdichtung, die zu 
einer Spirale der Überlastung führen kann. Während es in anderen 
Bereichen beim Fehlen von Fachkräften nur zu Produktivitätsproble-
men in den Unternehmen kommt, entsteht beim „Pflegenotstand“ ein 
sozialpolitisches Versorgungsproblem. Diesen Notstand kann auch 
die voranschreitende Digitalisierung weder aufheben noch abschwä-
chen. Vielmehr stellen die digitalisierte Prozessoptimierung, elektroni-
sche Verwaltungsvereinfachung, Unterstützung durch technische As-
sistenzsysteme, aber auch futuristische Ansätze, bei denen Roboter 
Pflegeprozesse vereinfachen oder sogar komplett übernehmen, ledig-
lich flankierende Unterstützungsangebote dar.
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(BIP) für Pflegeleistungen aus. Damit gehört es im europäischen Ver-
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BIP für Pflege und die Niederlande mit 3,7 Prozent am meisten. Inter-
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(Eurostat 2024b). Die Zusammensetzung der verschiedenen Finanzie-
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Pflegesysteme im internationalen Vergleich 

Familienbasiertes 
Pflegesystem

Servicebasiertes 
Pflegesystem

Finanzierung Steuerfinanzierung Selbstzahler_innen per 
Versicherungsprämie

Pflegebegriff Staatliches Angebot Freier Markt

Vorwiegend staatliche 
Leistungserbringer_innen

Vorwiegend private 
Leistungserbringer_innen

Professionalisierung Gering bis mittel Hoch

Ausrichtung auf Erhalt eines 
hohen Anteils an Familien-
pflege (durch Frauen)

Bildet Basis für eine annä-
hernd gleich hohe Erwerbsbe-
teiligung von Männern und 
Frauen

Finanzierung Geringer Umfang der 
öffentlichen Finanzierung

Mittlere bis hohe öffentliche 
Finanzierung

 Quelle: Heintze (2015: 14); Schildmann/Voss (2018: 3).
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Schlussbetrachtung
Die Sozialpolitik der Pflege hat dazu beigetragen, gravierende Proble-
me abzufedern und den Aufbau einer Pflegeinfrastruktur zu fördern. 
Dennoch steht die Pflegebranche weiterhin vor zahlreichen Heraus-
forderungen – sowohl aufseiten der Pflegebedürftigen als auch auf-
seiten des professionellen Pflegepersonals. Zu den zentralen Ursa-
chen für den Pflegenotstand im deutschen konservativen Sozial-
staatsmodell zählen die demografischen Veränderungen, die 
gestiegene Erwerbstätigkeit von Frauen und die veränderten Familien-
strukturen. Auf diese Veränderungen wurde zu spät und zu langsam 
mit einer institutionenzentrierten Investitionsoffensive reagiert. Statt 
massiv zu investieren und in der Gesellschaft für ein anderes Verhal-
ten zu werben, blieb Deutschland ein familienbasiertes Pflegesystem, 
das jedoch angesichts der veränderten Erwerbs- und Familienstruktu-
ren die Herausforderungen wachsen ließ, und zwar durchaus mehr als 
in Ländern mit einem Pflegesystem, das stärker infrastrukturorientiert 
ist. In diesem Sinne sollte die Politik der Sozialen Demokratie auf 
mehr Infrastruktur und mehr Selbstbestimmung orientiert sein. Dafür 
braucht es mehr Investitionen, mehr Infrastruktur und mehr Zeit. Da-
bei können Geld, Infrastruktur und Zeit nicht gegeneinander ausge-
spielt werden, sie gehören zusammen. 

Was bedeutet das für die Soziale Demokratie?

	→ Gute Pflege bedeutet gute Bedingungen für Pflegende und 
Gepflegte.

	→ Starke Investitionen in Infrastruktur sollten neben das 
familienbasierte Pflegesystem treten.

	→ Selbstbestimmung ist ein zentraler Wert für die Beurteilung von 
Pflegereformen.

	→ Geld, Infrastruktur und Zeit können nicht gegeneinander 
ausgespielt werden.

Mehr Infrastruktur und mehr 

Selbstbestimmung
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7.6 Bildung
Von Jelena L. O. Büchner Spielberger und Rita Nikolai

In diesem Kapitel

	→ wird darauf eingegangen, was unter Bildungspolitik zu verstehen 
ist und welche Akteur_innen Bildungspolitik in Deutschland beein-
flussen;

	→ wird dargestellt, wie das deutsche Bildungssystem aufgebaut ist; 
anhand von aktuellen Zahlen wird Einblick in Dynamiken sozialer 
Ungleichheiten in den unterschiedlichen Bildungsinstitutionen und 
-bereichen gegeben;

	→ wird diskutiert, wie es um die Chancengleichheit im deutschen Bil-
dungssystem steht; dabei wird auch auf die Ergebnisse der neu-
esten PISA-Studie von 2022 eingegangen und Erklärungsansätze 
vorgestellt;

	→ werden abschließend alte und neue Herausforderungen im deut-
schen Bildungssystem diskutiert.

Das Recht auf Bildung ist ein grundlegendes Bürger_innen- und Men-
schenrecht. Gleichzeitig ist Bildung die Grundlage dafür, dass Men-
schen an Demokratie teilhaben können (Weiß 2021). 

Bildung ist jedoch abhängig von sozioökonomischen Rahmenbedin-
gungen, was dazu führt, dass nicht alle Menschen die gleichen Zu-
gänge zu Bildung haben:

„Bildung ist immer soziale Bildung. Sie ist von 
soziostrukturellen Voraussetzungen und Rah-
menbedingungen abhängig; sie wird von sozia-
len Strukturen der Verteilung von Macht, Reich-
tum und Ressourcen beeinflusst.“ 

(Sting 2018: 408)

In Deutschland ist der Zugang zu Bildung jedoch maßgeblich von so-
zialen Ungleichheiten geprägt, wie spätestens seit der ersten PISA-
Studie 2000 allgemein bekannt ist. Die Ergebnisse der damals ersten 
von der Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD) durchgeführten Erhebung der Lernerfolge von Schüler_innen 
in den Mitgliedsländern stellten einen Weckruf für Deutschland dar. 
Die Leistungen der Schüler_innen lagen in den drei gemessenen Be-

Deutschland: sehr ungleicher 

Zugang zu Bildung
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reichen der Lesekompetenz, Mathematik und Naturwissenschaften 
unter dem OECD-Durchschnitt. Die PISA-Ergebnisse zeigten außer-
dem, dass die Leistungen in Deutschland eng mit dem sozioökonomi-
schen Hintergrund der Schüler_innen zusammenhingen. Auch Schü-
ler_innen mit Migrationshintergrund schnitten vergleichsweise unter-
durchschnittlich ab. Die Ergebnisse standen dabei in einem starken 
Kontrast zum positiven Selbstbild des deutschen Bildungssystems 
und führten zum sogenannten PISA-Schock, einem öffentlichen Auf-
schrei und einer bildungspolitischen Debatte, die grundlegende Refor-
men anstieß (Niemann 2015; OECD o. J. b). Auch in der aktuellen 
PISA-Studie von 2022, in der schwerpunktmäßig die mathematischen 
Kompetenzen der Schüler_innen getestet wurden, schneidet Deutsch-
land schlecht ab – abermals auch mit Blick auf die Chancengleich-
heit. Doch ein PISA-Schock 2.0 bleibt bisher aus.

Vor diesem Hintergrund geht dieses Kapitel der Frage nach, warum 
hinsichtlich der Chancengleichheit – trotz vieler Reformen seit der 
ersten PISA-Studie (Stichworte: Bildungsstandards, Ausbau frühkind-
licher Förderung etc.; vgl. Nikolai/Rothe 2016) – keine maßgeblichen 
Verbesserungen erzielt wurden. Wie kann es sein, dass die Schiefla-
gen im deutschen Bildungssystem lange bekannt sind und sich doch 
so wenig ändert?

Bildungspolitik in Deutschland
Unter Bildungspolitik können soziale Interaktionen verstanden wer-
den, die sich auf die Organisation und die in Bildungsinstitutionen 
vermittelten Inhalte beziehen. Bildungspolitik ist in Deutschland 
durch komplexe Konstellationen einer Vielzahl sehr unterschiedlicher 
Akteur_innen und Entscheidungsebenen gekennzeichnet.

In Abbildung 26 ist am Beispiel deutscher Schulpolitik zu sehen, dass 
unterschiedlichste Akteure, wie beispielsweise die OECD auf internatio-
naler Ebene, aber auch das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF), beziehungsweise neuerdings das Ministerium für Bil-
dung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ), auf Bundes-
ebene und die Kultusministerkonferenz (KMK) auf Bundesländerebene, 
Einfluss auf bildungspolitische Prozesse nehmen. Auch politische Partei-
en, Wirtschaftsverbände oder Schüler_innen und Eltern können mitwir-
ken. Hinzu kommt die Breite der unterschiedlichen Bildungsangebote: 
Von frühkindlicher Bildung über Schule und Berufsbildung, Hochschu-
len, Weiter- und Erwachsenenbildung bis hin zu geragogischen Bil-
dungsangeboten, also zu Angeboten für alte Menschen, reichen die Be-
reiche der Bildungspolitik in Deutschland. Die Inhalte und Organisation 
von Bildungseinrichtungen sind mehr als nur eine pädagogische Angele-
genheit, denn die Gestaltung der Curricula, die finanzielle Ausstattung 
von Bildungseinrichtungen und die Steuerung von Bildungseinrichtun-
gen sind immer zugleich politische Entscheidungen (Büchner/Nikolai 
2022).

Warum keine Verbesserung?

Komplexe Bildungslandschaft

170 Sozialstaat und Soziale Demokratie



Zwar werden Bildungspolitik und Sozialpolitik in Deutschland zumeist 
als voneinander getrennte Politikbereiche verstanden, sodass es nicht 
möglich ist, auf Bundes- und Landesebene ein integriertes bildungspoli-
tisches Konzept zu etablieren. Im Unterschied zu den angelsächsischen 
oder auch skandinavischen Ländern umfasst in Deutschland Sozialpoli-
tik die Bereiche Bildung und soziale Sicherheit nicht gleichermaßen (Ni-
kolai 2007: 15 ff.) – obwohl die Ausgestaltung des Bildungssystems 
gleichzeitig gravierende Auswirkungen auf die Struktur von Ungleichhei-
ten in einer Gesellschaft hat, weswegen Bildungspolitik in diesem Lese-
buch als Teil einer weit verstandenen Sozialpolitik verstanden wird.

Die Struktur des deutschen Bildungssystems
Die Verantwortlichkeit für das Bildungswesen in Deutschland fußt auf 
der föderativen Staatsstruktur. Das bedeutet, dass die primäre Zustän-
digkeit für Gesetzgebung und Verwaltung in Bildung, Wissenschaft 
und Kultur bei den Bundesländern liegt (Kulturhoheit; KMK 2021: 11). 
Sie besitzen die Gesetzgebungskompetenz für Schulwesen, Hochschu-
len sowie Erwachsenen- und Weiterbildung. Der Bund ist hingegen für 
Bereiche wie Kinder- und Jugendhilfe sowie die außerschulische beruf-
liche Aus- und Weiterbildung zuständig (KMK 2021: 25).

Abb. 26reichen der Lesekompetenz, Mathematik und Naturwissenschaften 
unter dem OECD-Durchschnitt. Die PISA-Ergebnisse zeigten außer-
dem, dass die Leistungen in Deutschland eng mit dem sozioökonomi-
schen Hintergrund der Schüler_innen zusammenhingen. Auch Schü-
ler_innen mit Migrationshintergrund schnitten vergleichsweise unter-
durchschnittlich ab. Die Ergebnisse standen dabei in einem starken 
Kontrast zum positiven Selbstbild des deutschen Bildungssystems 
und führten zum sogenannten PISA-Schock, einem öffentlichen Auf-
schrei und einer bildungspolitischen Debatte, die grundlegende Refor-
men anstieß (Niemann 2015; OECD o. J. b). Auch in der aktuellen 
PISA-Studie von 2022, in der schwerpunktmäßig die mathematischen 
Kompetenzen der Schüler_innen getestet wurden, schneidet Deutsch-
land schlecht ab – abermals auch mit Blick auf die Chancengleich-
heit. Doch ein PISA-Schock 2.0 bleibt bisher aus.

Vor diesem Hintergrund geht dieses Kapitel der Frage nach, warum 
hinsichtlich der Chancengleichheit – trotz vieler Reformen seit der 
ersten PISA-Studie (Stichworte: Bildungsstandards, Ausbau frühkind-
licher Förderung etc.; vgl. Nikolai/Rothe 2016) – keine maßgeblichen 
Verbesserungen erzielt wurden. Wie kann es sein, dass die Schiefla-
gen im deutschen Bildungssystem lange bekannt sind und sich doch 
so wenig ändert?

Bildungspolitik in Deutschland
Unter Bildungspolitik können soziale Interaktionen verstanden wer-
den, die sich auf die Organisation und die in Bildungsinstitutionen 
vermittelten Inhalte beziehen. Bildungspolitik ist in Deutschland 
durch komplexe Konstellationen einer Vielzahl sehr unterschiedlicher 
Akteur_innen und Entscheidungsebenen gekennzeichnet.

In Abbildung 26 ist am Beispiel deutscher Schulpolitik zu sehen, dass 
unterschiedlichste Akteure, wie beispielsweise die OECD auf internatio-
naler Ebene, aber auch das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF), beziehungsweise neuerdings das Ministerium für Bil-
dung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ), auf Bundes-
ebene und die Kultusministerkonferenz (KMK) auf Bundesländerebene, 
Einfluss auf bildungspolitische Prozesse nehmen. Auch politische Partei-
en, Wirtschaftsverbände oder Schüler_innen und Eltern können mitwir-
ken. Hinzu kommt die Breite der unterschiedlichen Bildungsangebote: 
Von frühkindlicher Bildung über Schule und Berufsbildung, Hochschu-
len, Weiter- und Erwachsenenbildung bis hin zu geragogischen Bil-
dungsangeboten, also zu Angeboten für alte Menschen, reichen die Be-
reiche der Bildungspolitik in Deutschland. Die Inhalte und Organisation 
von Bildungseinrichtungen sind mehr als nur eine pädagogische Angele-
genheit, denn die Gestaltung der Curricula, die finanzielle Ausstattung 
von Bildungseinrichtungen und die Steuerung von Bildungseinrichtun-
gen sind immer zugleich politische Entscheidungen (Büchner/Nikolai 
2022).

Förderative Struktur
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Das deutsche Bildungssystem gliedert sich in folgende Bereiche, auf 
die nachfolgend einzeln eingegangen werden soll:

	→ Elementarbildung
	→ Primarbildung
	→ Sekundarbildung
	→ Tertiäre Bildung
	→ Erwachsenen- und Weiterbildung

Ein grundlegendes Prinzip des deutschen Bildungssystems ist die 
Schulpflicht: In Deutschland gilt eine allgemeine Schulpflicht für Kin-
der ab der Vollendung des sechsten Lebensjahres. Sie umfasst, je nach 
Bundesland, zwischen neun und zehn Vollzeitschuljahren. Jugendli-
che, die im Anschluss daran keine allgemeinbildende oder berufliche 
Schule in Vollzeit besuchen, unterliegen einer Teilzeitschulpflicht, der 
sie im Rahmen der Berufsschule nachgehen. Die Schulpflicht gilt auch 
für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf. 
Entsprechend ihrem jeweiligen Bedarf werden sie entweder in allge-
meinen Schulen oder in sonderpädagogischen Bildungseinrichtungen 
unterrichtet. Schulpflicht umfasst die regelmäßige Teilnahme am Un-
terricht und an sonstigen verpflichtenden Schulveranstaltungen. So-
wohl Schüler_innen als auch ihre Eltern und/oder die Ausbildungsbe-
triebe müssen dafür sorgen, dass die Schulpflicht eingehalten wird 
(vgl. KMK 2021: 26 f.).

Elementarbildung
Der Elementarbereich umfasst alle Einrichtungen in freier und öffent-
licher Trägerschaft der Kinder- und Jugendhilfe für Kinder bis zum 
Schuleintritt mit in der Regel sechs Jahren. Darunter fallen beispiels-
weise Kinderkrippen und Kindertageseinrichtungen, die Kinder bis 
drei Jahre betreuen, und Kindergärten, die Kinder ab drei Jahren auf-
nehmen. Unter anderem wegen der Einführung des Rechtsanspruchs 
auf einen Betreuungsplatz ab dem vollendeten ersten Lebensjahr ei-
nes Kindes 2013 verfügen immer mehr Einrichtungen über Angebote 
für beide Altersgruppen. Die Einrichtungen haben die Aufgabe der Bil-
dung, Erziehung und Betreuung des Kindes und der Förderung der 
Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit. Der Besuch dieser Einrichtungen ist in 
der Regel freiwillig (vgl. KMK 2021: 26, 101). 

Im Bereich der frühen Bildung kam es in den letzten beiden Jahrzehn-
ten zu einem dynamischen Ausbau. Dieser lässt sich beispielsweise 
an der Anzahl der Kindertageseinrichtungen ablesen. Im Jahr 2023 
gab es in Deutschland mehr als 56.000 Kitas. Damit erreichte ihre 
Anzahl einen neuen Höchststand. Seit 2006 wurden insgesamt rund 
10.800 neue Kindertageseinrichtungen geschaffen (Autor:innengruppe 
Bildungsberichterstattung 2024: 97). Mittlerweile nutzt bereits über 
die Hälfte der Kinder ab dem zweiten Lebensjahr ein Angebot der 

Kita und Co.

Schulfplicht

Starker Ausbau, aber 

noch Lücken
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frühkindlichen Bildung. Im internationalen Vergleich lag Deutschland 
2019 mit seiner Bildungsbeteiligungsquote bei unter Dreijährigen von 
39 Prozent deutlich über dem OECD-Länderdurchschnitt von 25 Pro-
zent. Auch bei den drei- bis unter sechsjährigen Kindern lag die Bil-
dungsbeteiligungsquote mit 94 Prozent deutlich über dem OECD-
Durchschnitt von 87 Prozent. Dennoch kann mangels verfügbarer 
Plätze nicht allen Kindern in Deutschland vor dem Schuleintritt ein 
Bildungsangebot gemacht werden. Darüber hinaus ist der Zugang zu 
Angeboten der frühkindlichen Bildung im Elementarbereich von sozi-
alen Ungleichheiten geprägt: Ob Kinder eine Kita oder Kindertages-
pflege besuchen, hängt unter anderem vom Bildungsstand der Eltern 
ab oder auch davon, ob diese einen Migrationshintergrund haben (vgl. 
Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 2022: 101 ff.).

Primarbildung
Die Kinder treten in der Regel mit Beginn der Schulpflicht in die für 
alle Schüler_innen gemeinsame Grundschule ein, die von Jahrgangs-
stufe 1 bis 4 reicht. In Berlin und Brandenburg umfasst die Grund-
schule die Jahrgangsstufen 1 bis 6. Der Auftrag der Grundschule be-
steht darin, allen Kindern eine grundlegende schulische Bildung zu 
ermöglichen. Ziele sind der Erwerb und die Erweiterung grundlegen-
der und anschlussfähiger Kompetenzen. Dazu gehören vor allem 
sprachliche und mathematische Kompetenzen (vgl. KMK 2021: 27, 111). 

Eine Problematik der vergleichsweise kurzen Primarstufe besteht dar-
in, dass sie soziale Ungleichheiten verschärft. Die Weichen für 
den Bildungserfolg werden in Deutschland zudem besonders früh ge-
stellt – wie in kaum einem anderen Industriestaat (zu den Ausnah-
men zählt hier unter anderem auch Österreich) werden Kinder bereits 
nach dem vierten Schuljahr auf verschiedene Schulzweige verteilt. 
Der Bildungserfolg steht in Deutschland zusätzlich in engem Zusam-
menhang mit der sozialen Herkunft der Kinder und ist auch abhängig 
davon, ob diese einen Migrationshintergrund haben oder nicht (vgl. 
Nikolai 2007: 1). Dies zeigt sich beispielsweise an den Übertritten von 
Kindern von der Primar- in die Sekundarstufe. So setzten von allen 
Grundschulkindern im Schuljahr 2021/22 in Bayern 28 Prozent ihre 
Schullaufbahn an einer Mittelschule, 28 Prozent an einer Realschule 
und 41 Prozent an einem Gymnasium fort. Ungefähr zwei Prozent der 
Schüler_innen wechselten an eine Förderschule, Freie Waldorfschule 
oder Integrierte Gesamtschule oder wiederholten die vierte Klasse an 
der Grundschule. Kinder mit einem sogenannten Migrationshinter-
grund wechseln dabei deutlich häufiger als ihre Mitschüler_innen an 
eine Mittelschule und deutlich seltener an eine Realschule oder ein 
Gymnasium. So wechselten 49 Prozent der Mädchen und 46 Prozent 
der Jungen ohne Migrationshintergrund auf ein Gymnasium, während 
nur zwölf Prozent der Mädchen und 13 Prozent der Jungen mit Migra-
tionshintergrund ebenfalls auf ein Gymnasium wechselten (vgl. Baye-
risches Landesamt für Schule o. J.).

Kurze Grundschulzeit verschärft 

soziale Ungleichheit
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Sekundarbereich
Die Struktur des Schulwesens in den Ländern im Sekundarbereich 
(Jahrgangsstufen 5/7 bis 12/13) ist dadurch gekennzeichnet, dass nach 
der gemeinsamen Grundschule die weiterführenden Bildungsgänge 
mit ihren Abschlüssen und Berechtigungen in unterschiedlichen 
Schularten organisiert sind. Die Beschulung kann dabei in drei- bis 
mehrgliedrigen Sekundarschulsystemen in Haupt- (beziehungsweise 
auch Mittelschulen oder Werkrealschulen genannt), Realschulen, 
Gymnasien und mitunter in Gesamt- oder Gemeinschaftsschulen er-
folgen. Zweigliedrige Sekundarschulsysteme haben neben dem Gym-
nasium Sekundarschulformen, die Bildungsgänge von Haupt- und Re-
alschulen beziehungsweise zum Teil auch von Gesamtschulen umfas-
sen (darunter die ostdeutschen Bundesländer und Rheinland-Pfalz) 
und in manchen Bundesländern auch eine gymnasiale Oberstufe und 
ermöglichen damit den Erwerb einer Hochschulzulassung (Letzteres 
in Berlin, Bremen, Hamburg, Saarland und Schleswig-Holstein) (vgl. 
Nikolai 2022b).

Der Sekundarbereich gliedert sich in die Sekundarbereiche I und II. 
Der Sekundarbereich I umfasst die schulischen Bildungsgänge von 
Jahrgangsstufe 5/7 bis 9/10. Der Sekundarbereich II umfasst alle Bil-
dungsgänge, die auf dem Sekundarbereich I aufbauen. Im Sekundar-
bereich I haben alle Bildungsgänge die Funktion der Vorbereitung auf 
die Bildungsgänge im Sekundarbereich II. Im Sekundarbereich II en-
den die Bildungsgänge mit einer beruflichen Qualifikation oder der 
Berechtigung für den Zugang zum Hochschulbereich. Dementspre-
chend haben die Bildungsgänge des Sekundarbereichs I einen über-
wiegend allgemeinbildenden Charakter. Der Sekundarbereich II hinge-
gen schließt den allgemeinbildenden Bildungsgang der gymnasialen 
Oberstufe und die beruflichen Bildungsgänge mit ein. Das Angebot 
beinhaltet allgemeinbildende und berufliche Vollzeitschulen und die 
Berufsausbildung im dualen System. Für Schüler_innen mit sonderpä-
dagogischem Förderbedarf gibt es zudem im Bereich der allgemein-
bildenden und beruflichen Schulen unterschiedliche Typen von son-
derpädagogischen Bildungseinrichtungen. Seit 2007 sinkt der Anteil 
der Schüler_innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die an 
Förderschulen unterrichtet werden, während ihr Anteil an allgemein-
bildenden Schulen deutlich ansteigt (vgl. KMK 2021: 28, 123). Der bun-
desweite Inklusionsanteil38 liegt aktuell bei 44 Prozent, wobei es auf-
grund von unterschiedlichen Rahmenbedingungen erhebliche Unter-
schiede zwischen den Bundesländern gibt (je nach Bundesland liegt 
der Anteil zwischen 31 und 90 Prozent) (vgl. Autor:innengruppe Bil-
dungsberichterstattung 2022: 9).

38  Unter Inklusion kann allgemein verstanden werden, dass die Gesellschaft sich auf die Bedürf-
nisse von Menschen mit Behinderung einstellt und vorhandene Strukturen anpasst. Nur so können 
Menschen mit Behinderung vollumfänglich am sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und politi-
schen Leben teilhaben. Die Teilhabe soll selbstbestimmt, gleichberechtigt und uneingeschränkt 
möglich sein (Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales o. J.).

Deutschland: ein mehrgliedriges 

Schulsystem
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Tertiäre Bildung
Der tertiäre Bereich umfasst die Hochschulen sowie sonstige Einrich-
tungen, die berufsqualifizierende Studiengänge für Absolvent_innen 
des Sekundarbereichs II mit Hochschulzugangsberechtigung anbieten. 
Darunter fallen beispielsweise Universitäten, Technische und Pädago-
gische Hochschulen und Hochschulen für angewandte Wissenschaf-
ten. Daneben umfasst der tertiäre Bereich auch Einrichtungen außer-
halb des Hochschulbereichs, wie zum Beispiel Berufsakademien. Ne-
ben fachlichen Kenntnissen sollen den Studierenden dem jeweiligen 
Studiengang entsprechend Fähigkeiten und Methoden vermittelt wer-
den, die sie zu wissenschaftlicher oder künstlerischer Arbeit und zu 
verantwortlichem Handeln in einem freiheitlichen, demokratischen 
und sozialen Rechtsstaat befähigen (vgl. KMK 2021: 29, 161).

Ob (junge) Menschen in Deutschland ein Studium aufnehmen oder 
nicht, hängt maßgeblich von ihrer sozialen Herkunft ab. Kinder aus 
Nichtakademiker_innenfamilien studieren deutlich seltener als Kinder 
aus Akademiker_innenfamilien. Ein beachtlicher Teil dieser herkunfts-
spezifisch unterschiedlichen Teilhabe an hochschulischer Bildung ist 
bereits in der schulischen Bildung angelegt: Kinder aus Nichtakade-
miker_innenfamilien besuchen seltener das Gymnasium, erwerben 
deshalb seltener eine Hochschulreife und sind in der Folge in der 
Gruppe der Studierenden unterrepräsentiert.39 

Erwachsenen- und Weiterbildung
Mit der demografischen Entwicklung und anderen Trends, die sich auf 
den Arbeitsmarkt auswirken, gewinnen Weiterlernen und Weiterbil-
dung immer mehr an Bedeutung (vgl. Kapitel 5 und Kapitel 7.2 Ar-
beit). Weiterbildung umfasst insgesamt die Bereiche der allgemeinen, 
beruflichen, wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Erwach-
senen- und Weiterbildung, die im Sinne des lebenslangen Weiterler-
nens mehr und mehr zusammenwirken. Erwachsenen- und Weiterbil-
dung wird in Deutschland weniger als andere Bildungsbereiche durch 
den Staat geregelt. Aufgrund der Pluralität und des Wettbewerbs der 
unterschiedlichen Träger ist es daher einfacher, auf die sich schnell 

39  Die Gründe für die sogenannten Herkunftsdisparitäten sind allerdings komplex: Schulnoten erklä-
ren sie nur zu einem geringen Anteil von 15 Prozent. Weitere acht Prozent lassen sich auf bildungsbio-
grafische Unterschiede zurückführen: Kinder aus Nichtakademiker_innenfamilien erwerben ihre Stu-
dienberechtigung öfter an beruflichen Schulen. Dort ist die Neigung von Schüler_innen, nach der 
Berufsausbildung ein Studium aufzunehmen, geringer als an allgemeinbildenden Schulen. Elf Prozent 
der herkunftsspezifischen Unterschiede erklären sich zudem dadurch, dass Kinder aus Nichtakademi-
ker_innenfamilien den persönlichen wirtschaftlichen Mehrwert eines Studiums tendenziell geringer 
einschätzen als Kinder aus Akademiker_innenfamilien. Weitere 20 Prozent der sozialen Unterschiede 
gehen darauf zurück, dass die Kosten (insbesondere die finanziellen Kosten) eines Studiums höher 
eingeschätzt werden als bei Kindern aus Akademiker_innenfamilien. 14 Prozent können durch die ge-
ringere Selbsteinschätzung von Kindern aus Nichtakademiker_innenfamilien, ein Studium erfolgreich 
abzuschließen, erklärt werden. Auch der Wunsch der Eltern unterscheidet sich: Akademiker_innen 
wünschen sich häufiger, dass ihre Kinder studieren. Dies macht einen Anteil von 17 Prozent der Her-
kunftsdisparitäten aus. Weitere sechs Prozent lassen sich auf den Einfluss von Freund_innen zurück-
führen, die ebenfalls oder eben nicht studieren wollen. Neun Prozent der Erklärungsfaktoren bleiben 
unerklärt (vgl. Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 2022: 203 f.).

Studium: stark abhängig vom 

Elternhaus

Zum Weiterlesen:  
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wandelnden Anforderungen an Erwachsenen- und Weiterbildung ein-
zugehen. Die auf dem Grundsatz von Freiwilligkeit beruhenden Ange-
bote stellen kommunale Einrichtungen wie Volkshochschulen, private 
Träger und Einrichtungen der Kirchen bereit (vgl. KMK 2021: 29, 189).

Auch mit Blick auf die Teilnahme an nichtformaler beziehungsweise 
an informeller Bildung lassen sich soziale Einflussfaktoren erkennen, 
die eine Teilnahme begünstigen oder verhindern. Unter nichtformaler 
Bildung werden Angebote verstanden, die innerhalb und außerhalb 
staatlicher oder staatlich anerkannter Bildungs- und Ausbildungsein-
richtungen stattfinden und der allgemeinen, beruflichen oder akade-
mischen Bildung dienen. Sie führen jedoch nicht zum Erwerb eines 
anerkannten Abschlusses. Informelle Bildung bezeichnet hingegen 
nichtdidaktisch organisiertes Lernen in alltäglichen Lebenszusam-
menhängen, das die Lernenden nicht immer bewusst als Erweiterung 
ihrer Kompetenzen, ihres Wissens und Könnens wahrnehmen. Der 
(Berufs-)Bildungsabschluss und der Erwerbsstatus sind nach wie vor 
die stärksten Prädiktoren für eine nonformale Teilnahme an der Er-
wachsenen- und Weiterbildung. Frauen haben Männer in der Teilnah-
me an informellen Angeboten sogar überholt (71 versus 66 Prozent). 
Die Relevanz des Migrationshintergrunds muss differenziert beurteilt 
werden: So sind es hauptsächlich Personen mit eigener Migrationser-
fahrung, deren Teilnahme an nonformalem und informellem Lernen 
eingeschränkt ist, was vor allem auf sprachliche Barrieren zurückge-
führt werden kann. Die unter 35-Jährigen nehmen zudem deutlich 
häufiger als die über 64-Jährigen an nonformalen Bildungsangeboten 
teil (65 versus 25 Prozent), was mit der großen Bedeutung von Wei-
terbildung für die Erwerbstätigkeit zusammenhängt (vgl. Autor:in-
nengruppe Bildungsberichterstattung 2022: 235 f.).

Reformen nach PISA 2000
Die bereits angesprochenen Ergebnisse der PISA-Studie aus dem Jahr 
2000 machten deutlich, dass das deutsche Bildungssystem verbesse-
rungsbedürftig war, und gaben den nötigen Impuls für Veränderungen. 
So wurden beispielsweise die Bildungsausgaben des Bundes Anfang 
der 2000er Jahre fast verdoppelt. Zusätzlich wurden in den folgenden 
zwei Jahrzehnten an den Schulen – trotz der Bildungshoheit der Län-
der – nach und nach nationale Bildungsstandards eingeführt. Zudem 
wurden sozioökonomisch benachteiligte Schüler_innen, insbesondere 
jene mit Migrationshintergrund, stärker gefördert. Auch der Zugang zu 
frühkindlicher Bildung wurde in den Jahren nach dem PISA-Schock er-
heblich verbessert. Dabei verschob sich das Hauptaugenmerk vom Bil-
dungszugang auf die Bildungsqualität beziehungsweise von der reinen 
Kinderbetreuung auf hochwertige frühkindliche Bildung (vgl. OECD 
o. J.). Dennoch spielen soziale Ungleichheiten, wie gezeigt, nach wie 
vor eine große Rolle im deutschen Bildungssystem, und das auch mehr 
als in vielen anderen OECD-Teilnehmerländern. Dies konnte auch in 
der neuesten Auflage der PISA-Studie von 2022 gezeigt werden. 

Soziale Faktoren auch in der 

Weiterbildung
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Zwar sind die Bildungsausgaben in absoluten Zahlen seit 2012 konti-
nuierlich angestiegen, allerdings sind sie in Relation zur Wirtschafts-
leistung (als Bildungsausgaben in Prozent des BIP) relativ konstant 
geblieben (Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 2024: 21): Die 
Bildungsausgaben beliefen sich in Deutschlands im Jahr 2020 auf vier 
Prozent des BIP (ohne Ausgaben für Forschung und Entwicklung) und 
lagen damit unterhalb des OECD-Durchschnitts von 4,6 Prozent 
(OECD 2023a: 310). Zehn Jahre zuvor, 2010, betrugen die Bildungsaus-
gaben Deutschlands noch 4,9 Prozent des BIP (OECD 2012: 293). Zwi-
schen 2010 und 2020 sind die Bildungsausgaben in Prozent des BIP 
sogar um 0,9 Prozentpunkte zurückgegangen.

Chancengleichheit in Deutschland im internationalen 
Vergleich
Chancengleichheit ist, wie in Kapitel 3 dargestellt, als eine Dimension 
von Verteilungsgerechtigkeit zu verstehen. Heruntergebrochen be-
schreibt sie die Gleichheit der Ausgangsbedingungen. In den vorange-
gangenen Abschnitten zum deutschen Schulsystem wurde bereits auf 
verschiedene Differenzkategorien wie Geschlecht, Migrationshinter-
grund, Behinderung und Alter eingegangen, die die Ausgangsbedin-
gungen von Individuen in höchstem Maße prägen.

In der PISA-Studie von 2022 wird Chancengleichheit auch als „Fair-
ness“ beschrieben und für die teilnehmenden Länder mit Blick auf die 
Bildungssysteme gemessen: „Fairness heißt in der Bildung, dass alle 
Schüler_innen, unabhängig von ihrem Hintergrund, die Möglichkeit 
bekommen, ihr volles Potenzial zu entfalten“ (OECD 2023b: 111; eigene 
Übersetzung). Damit ist nicht gemeint, dass alle Schüler_innen die-
selben Leistungen erzielen sollen, sondern dass diese nicht von Hin-
tergrundbedingungen wie sozioökonomischem Status, Migrationshin-
tergrund oder Geschlecht abhängig sein sollen. Die PISA-Daten zei-
gen jedoch, dass solche persönlichen Merkmale und die daraus 
resultierenden Stereotype in der Praxis zu Privilegien beziehungsweise 
zu Nachteilen führen, die es Schüler_innen erleichtern beziehungs-
weise erschweren, gute Leistungen zu erbringen. Die Auswirkungen 
des sozioökonomischen Status auf die Leistungen der Schüler_innen 
sind längst seit Mitte der 1980er Jahre ausführlich erforscht: Schüler_
innen, deren Eltern ein höheres Bildungsniveau sowie prestigeträchti-
gere und besser bezahlte Arbeitsplätze haben, profitieren mehr von fi-
nanziellen (zum Beispiel Nachhilfeunterricht, Computer, Bücher), kul-
turellen (zum Beispiel erweiterter Wortschatz, Zeitmanagement) und 
sozialen (zum Beispiel Vorbilder und Netzwerke) Ressourcen, die ih-
nen den schulischen Erfolg erleichtern (vgl. OECD 2023b: 110 ff.).

Deutschland schneidet in der aktuellen PISA-Studie insgesamt 
schlechter ab denn je: In allen drei Kompetenzbereichen – Mathema-
tik (475 Punkte), Lesen (480 Punkte) und Naturwissenschaften (492 
Punkte) – fallen die Werte niedriger aus als je zuvor (vgl. OECD 
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2023b: 413). Zwar liegen die Leistungen der Schüler_innen in Deutsch-
land in den Bereichen Mathematik und Lesekompetenz damit noch 
nahe am OECD-Durchschnitt, in den Naturwissenschaften sogar 
leicht darüber. Allerdings lagen die Werte in allen Kompetenzberei-
chen im Jahr 2018 noch über dem OECD-Durchschnitt, wobei dieser 
Negativtrend für alle OECD-Länder gilt, bis auf Japan. Die Ver-
schlechterung in Mathematik um 25 Punkte (von 500 auf 475 Punkte) 
ist in Deutschland jedoch massiver als im OECD-Durchschnitt – hier 
sind es 17 Punkte (von 489 auf 472 Punkte) (vgl. Anders 2024). Auch 
der Unterschied zwischen sozial begünstigten und sozial benachtei-
ligten Schüler_innen in Mathematik ist in Deutschland besonders 
groß – 111 Punkte, 18 Punkte über dem OECD-Durchschnitt (93 Punk-
te) (vgl. OECD 2023b: 31, 39). Trotz dieser erschreckenden Ergebnisse 
bleibt ein PISA-Schock 2.0 in Deutschland aus – aber warum?

Die mangelnde öffentliche Aufmerksamkeit und das unzureichende 
politische Handeln lassen sich möglicherweise damit erklären, dass das 
deutsche Schulsystem in hohem Maß pfadabhängig ist. Das Konzept 
der Pfadabhängigkeit beschreibt die „lang anhaltende Stabilität von In-
stitutionen und versteht diese als historische Hinterlassenschaften von 
Richtungsentscheidungen an kritischen Weggabelungen“ (Nikolai 
2022a: 692). Am Erhalt und der Verstetigung des bestehenden Systems 
sind verschiedene Akteur_innen beteiligt. Abweichungen vom einge-
schlagenen Pfad sind aufgrund der großen Widerstände gegen mögli-
che Lösungen unwahrscheinlich (vgl. Pierson 2004). So wurde bei-
spielsweise der Status quo des mehrgliedrigen Schulsystems in 
Deutschland – obwohl soziale Ungleichheiten dadurch gefördert wer-
den – über Jahrzehnte durch Lehrkräfte, Lehrkräfteverbände, Parteien 
und Eltern aufrechterhalten. Doch auch der Pfadabhängigkeitsansatz 
schließt Veränderungen im deutschen Schulsystem nicht aus. Umwelt-
veränderungen, wie beispielsweise politische und wirtschaftliche Kri-
sen, die Klimakrise oder Kriege können Reformen anstoßen oder not-
wendig machen (vgl. Nikolai 2022a: 692 f.).

Alte und neue Herausforderungen des deutschen 
Bildungssystems
Trotz unterschiedlicher Reformprozesse in der jüngeren Vergangen-
heit, wie beispielsweise des Ausbaus der frühkindlichen Bildung, weist 
das deutsche Bildungssystem altbekannte Problemlagen auf. So wer-
den, wie bereits gezeigt, in kaum einem anderen OECD-Staat Kinder 
so früh auf die verschiedenen oben aufgeführten Bildungswege ver-
teilt wie in Deutschland. Diese sind wiederum sehr undurchlässig, so-
dass Kinder und Jugendliche sich gegen enorme Widerstände durch-
setzen müssen, wenn sie beispielsweise von der Mittelschule auf das 
Gymnasium wechseln wollen (Nikolai 2007: 10; Busemeyer 2015: 617).

Schulsystem pfadabhängig

Frühe Aufteilung
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Der Blick auf andere Länder, egal ob auf die PISA-Ergebnisse (OECD 
2023b) oder Ausgabestatistiken (OECD 2023a), zeigt: Es ist nicht al-
lein eine Schulstrukturfrage (Entscheidung zwischen einem längeren 
gemeinsamen und einem gegliederten Sekundarschulsystem mit ei-
ner frühen Trennung der Schüler_innen), die für ein überdurchschnitt-
liches Abschneiden in Leistungstests von Schüler_innen oder hohe 
Bildungsausgaben ausschlaggebend ist. Der Blick auf die PISA-Ge-
winner Irland, Japan, Korea oder Estland im Bereich Lesen (Lewalter 
et al. 2023: 146) zeigt, dass Investitionen in die Lehrkräfteausbildung 
und -fortbildung sowie die Unterstützung bei der individuellen Förde-
rung von Schüler_innen innerhalb und außerhalb des Unterrichts zu 
überdurchschnittlichen Bildungsausgaben beitragen. In der Lehrkräf-
teausbildung und -fortbildung hat sich in Deutschland zwar bereits ei-
niges getan, aber die Reformanstrengungen fallen immer noch gegen-
über den Bemühungen anderer Länder ab. Allerdings kann – wie häu-
fig suggeriert – der Bildungsföderalismus nicht allein für den 
Reformstau verantwortlich gemacht werden, denn sonst würden an-
dere föderal verfasste Länder wie Kanada, die USA oder Australien 
kaum auf deutlich bessere Ergebnisse als Deutschland kommen. Den 
genannten Ländern gelingt es jedoch deutlich besser, leistungsschwa-
che Schüler_innen zu fördern, etwa durch eine sozialindexbasierte 
Zuweisung von Ressourcen an Schulen und durch Reformanstrengun-
gen in der Lehrkräfteausbildung und -fortbildung. Zudem haben diese 
Länder ihre Bildungsausgaben in den letzten Jahren deutlich erhöht. 

Insbesondere die mangelnde finanzielle Ausstattung des Bildungswe-
sens in Deutschland verhindert weiter gehende Reformanstrengun-
gen. An deutlich höheren Bildungsausgaben führt letztlich kein Pfad 
vorbei, wenn Deutschland in Leistungstests von Schüler_innen zu-
künftig besser abschneiden möchte. Viele sozialdemokratische (zum 
Beispiel Norwegen 6,0 Prozent, Dänemark 4,8 Prozent, Finnland 
4,7 Prozent) oder auch liberale Wohlfahrtsstaaten (zum Beispiel Aust-
ralien 5,6 Prozent, Großbritannien 5,9 Prozent, USA 5,8 Prozent) ga-
ben 2020 gemessen am BIP (Ausgaben ohne Forschung und Entwick-
lung) deutlich mehr als Deutschland aus. Selbst in einigen konservati-
ven Wohlfahrtsstaaten (zum Beispiel Frankreich 5,0 Prozent oder 
Belgien 5,5 Prozent) fallen die Bildungsausgaben wesentlich höher 
aus als in Deutschland (OECD 2023a: 310).

Ein weiteres Problem besteht im oben bereits angesprochenen 
schwierigen Verhältnis von Bildungs- und Sozialpolitik. Beide Berei-
che werden in Deutschland als weitestgehend voneinander getrennt 
gesehen. Während Deutschland im internationalen Vergleich jedoch 
hohe Ausgaben für Sozialpolitik wie beispielsweise die finanzielle Ab-
sicherung bei Arbeitslosigkeit verzeichnet, fallen die Ausgaben für Bil-
dung relativ gering aus (Busemeyer/Garritzmann 2019: 785). Insge-
samt stagnieren die Ausgaben für Bildung auf einem niedrigen bis 
mittleren Niveau (Busemeyer 2015: 622), auch wenn in der jüngeren 
Vergangenheit Anstiege zu verzeichnen sind (OECD 2023a: 346). Al-
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lerdings gilt es zu bedenken: Hohe Bildungsausgaben allein führen 
nicht unbedingt zu besseren Bildungsleistungen, da sie abhängig von 
der institutionellen Ausgestaltung und der Steuerung von Bildungs-
systemen sind (vgl. Busemeyer 2015: 622).

Eine aktuelle Herausforderung besteht darüber hinaus im akuten 
Fachkräftemangel, der sich in Deutschland in vielen Bereichen, aber 
auch im Bildungssystem zeigt. Aus den aktuellen Modellrechnungen 
der KMK zum Lehrkräfteeinstellungsbedarf und -angebot ergibt sich 
rein rechnerisch eine Differenz von 68.000 Lehrkräften zwischen dem 
Einstellungsbedarf (463.000) und den Neuabsolvent_innen (395.000). 
Auch wenn nur tiefer gehende Detailanalysen Aufschluss über die tat-
sächliche Versorgung mit Lehrkräften geben können, ist in allen Lehr-
ämtern mit einem zum Teil erheblichen Bedarf an Lehrkräften zu 
rechnen. Es ist davon auszugehen, dass das Problem nicht besetzba-
rer Stellen in allen Ländern langfristig bestehen bleiben wird. Als 
Gründe dafür werden angeführt, dass die Generation der Babyboo-
mer_innen bald das gesetzliche Rentenalter erreichen wird und die 
nachrückende Generation diese Lücke nicht füllen kann. Zudem las-
sen sich steigende Schüler_innenzahlen verzeichnen, die unter ande-
rem auf geflüchtete Kinder (zum Beispiel aus der Ukraine) zurückzu-
führen sind. Auch die erweiterten Anforderungen an Schule im Zu-
sammenhang mit Inklusion, Sprachfördermaßnahmen und dem 
Ausbau des Ganztagsangebots erfordern mehr Lehrkräfte (vgl. KMK 
2023: 3 ff.).

Aus den bisher dargestellten Problemlagen ergeben sich eine Reihe 
von Herausforderungen, denen es in Zukunft zu begegnen gilt. Die 
folgenden Vorschläge beziehen sich dabei auf die Elementar- und 
Schulbildung, da in diesen Bereichen der Grundstock gelegt wird, um 
allen Kindern den Zugang zu einer hochwertigen Bildung zu ermögli-
chen und somit Bildungschancen zu beeinflussen.

Fachkräftemangel
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Was bedeutet das für die Soziale Demokratie?

	→ Um die Sprachförderung im Elementarbereich weiter zu forcieren, 
die allen Kindern unabhängig von Migrations- oder Zuwanderungs-
hintergründen beziehungsweise auch sozialen Hintergründen zugu-
tekommen kann, braucht es mehr gut ausgebildete Fachkräfte im 
Elementarbereich.

	→ Weiterhin ist eine Ausweitung der Bildungsausgaben notwendig. 
Jedoch sollte dabei kein Gießkannenprinzip angewandt werden, 
sondern mithilfe von Sozialindizes besonders geforderte Bildungs-
einrichtungen priorisiert werden. Dies ist zum Beispiel bereits in 
Hamburg der Fall, wo mittels eines Sozialindexes die soziale und 
kulturelle Zusammensetzung der jeweiligen Schülerschaft bei den 
Ausgaben für Schulen berücksichtigt werden können. Schulen in 
schwierigen Lagen können damit Förderprogramme forcieren.

	→ Der große Mangel an Lehrkräften, der nur langfristig abgebaut 
werden kann, erfordert mehr Anstrengungen der Bundesländer, um 
Quereinsteiger_innen zu gewinnen und diese erfolgreich in multi-
professionelle Teams an Schulen einzubinden.
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8. Weiterdenken

„Was wir brauchen, ist die Synthese von 
praktischem Denken und idealistischem 
Streben.“ 

(Willy Brandt 1960: 378) 

Die Lesebücher der Sozialen Demokratie bieten einen Kompass zu 
den Grundfragen der Sozialen Demokratie und Orientierungspunkte 
in verschiedenen Politikbereichen. Aber sie können und wollen keine 
für immer gültigen Antworten vorgeben. Der Weg der Sozialen Demo-
kratie – als Idee und als politisches Handeln – muss immer wieder ge-
prüft, angepasst und neu gedacht werden, wenn er erfolgreich be-
schritten werden soll. 

Dieses Fazit schließt daran an und will vor allem zum Weiterdenken 
einladen. Zum Nachdenken darüber, wie eine Sozialpolitik der Sozia-
len Demokratie jeweils auf der Höhe der Zeit gestaltet werden kann 
und muss. Dieses Lesebuch macht deutlich, dass der deutsche Sozial-
staat vor großen Herausforderungen steht, die aber auch gemeistert 
werden können. 

Die größte Herausforderung besteht vielleicht darin, den Sozialstaat 
vor Feind_innen und falschen Freund_innen zu schützen. Den einen, 
die den Sozialstaat abbauen und schwächen wollen, und den ande-
ren, die ihn schwächen, indem sie ein einfaches „Weiter so“ fordern. 

Der deutsche Sozialstaat ist in seiner Grundstruktur über 120 Jahre 
alt. Es gilt, seine Architektur an unsere Zeit anzupassen. Der Weg 
dorthin mag nicht immer einfach sein, aber dieses Lesebuch hat 
Wege aufgezeigt. Eine entscheidende Etappe dürfte dabei die Siche-
rung einer nachhaltigen Finanzierung sein. Sie sollte noch mehr von 
allen getragen werden: über ein gerechtes Steuersystem, dass Kapital-
einkommen stärker in die Pflicht nimmt. Dann wird der Sozialstaat 
nicht mehr überwiegend den Schultern der Beschäftigen auferlegt.

Die Verknüpfung der sozialen und politischen Frage – von Sozialem 
und Demokratie – war eine der frühesten Errungenschaften der Arbei-
ter_innenbewegung. Die Verbindung von Sozialstaat und Demokratie 
ist ein Identitätskern der Sozialen Demokratie. 

Nur wenn Grundwerte und Grundrechte nicht nur in der Theorie, son-
dern auch praktisch zur Geltung kommen, ist Demokratie tatsächlich 
verwirklicht, kann Teilhabe, kann gleiche Freiheit nicht nur für wenige, 
sondern für alle Menschen gewährleistet werden. Konkrete Politik 
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muss sich diesem Anspruch immer wieder stellen und mit dem klaren 
Kompass Politikinstrumente und -ergebnisse immer wieder neu über-
prüfen. 

Wir möchten Sie einladen, an der Diskussion der Sozialen Demokratie 
teilzuhaben. Die Akademie für Soziale Demokratie der Friedrich-
Ebert-Stiftung bietet dafür einen Raum. Neun Seminarmodule setzen 
sich mit Grundwerten und Praxisfeldern der Sozialen Demokratie aus-
einander:

Geschichte der Sozialen Demokratie

01 Grundlagen der Sozialen Demokratie 

02 Wirtschaft und Soziale Demokratie 

03 Sozialstaat und Soziale Demokratie 

04 Europa und Soziale Demokratie 

05 Integration, Zuwanderung und Soziale Demokratie 

06 Partizipation, Öffentlichkeit und Soziale Demokratie

07 Globalisierung und Soziale Demokratie 

08 Frieden und Soziale Demokratie 
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Unser Angebot – Ihr Nutzen 

Klare Orientierung in bewegten Zeiten
Gesellschaft und Politik wandeln sich rasant. Die-
ser Wandel stellt politisch Aktive vor immer neue 
Herausforderungen. Dazu zählt, den eigenen 
Standpunkt regelmäßig zu überprüfen und gege-
benenfalls neu zu bestimmen. Denn nur wer sich 
der Werte, Prinzipien und Ziele des eigenen politi-
schen Handelns bewusst ist, schafft es, andere für 
diese zu begeistern und zu gewinnen. 

Als Akademie für Soziale Demokratie unterstüt-
zen wir Sie dabei – mit unseren Seminaren sowie 
ergänzenden und begleitenden Angeboten wie 
Hör- und Lesebüchern, Lehrfilmen, der Reihe 
„Kurz und Klar“, dem Messengerdienst Der Rote 
Faden und den Buchzusammenfassungen: unse-
ren Buchessenzen.

Ihr Nutzen
Die Teilnahme an unseren Seminaren bietet Ih-
nen gleich mehrfachen Mehrwert: Sie vertiefen 
Ihr Wissen, gewinnen Orientierung in komplexen 
Debatten und stärken Ihre persönliche Überzeu-
gungskraft im politischen Alltag.

Neun Seminare – frei buchbar
Insgesamt umfasst unser Seminarangebot neun 
aufeinander abgestimmte Module. Jedes der 
neun Seminare können Sie einzeln buchen und 
so Ihren ganz eigenen Schwerpunkt setzen. In je-
dem Seminar beleuchten und diskutieren Sie mit 
verschiedenen Expert_innen aktuelle Fragen der 
Sozialen Demokratie und die Bedeutung ihrer 
Grundwerte für die verschiedenen Politikfelder. 
Einen besonders guten Einstieg in unsere Semi-
narreihe bietet Ihnen unser Grundlagenseminar. 

Web-Seminare
In unseren Web-Seminaren erhalten Sie eine 
kompakte zweistündige Einführung zu zentralen 
Begriffen und können wesentliche Zusammen-
hänge diskutieren. Ein einführender Vortrag und 
der Austausch in Kleingruppen wechseln sich ab. 
Die Termine gestalten wir flexibel; entsprechend 
der aktuellen Debattenlage. Über den Newslet-
ter werden Sie rechtzeitig informiert. Die Teil-
nahme ist kostenfrei.

Aktuelle Stunden 
Auch die Aktuelle Stunde ist ein Format für den 
zeitnahen, fachlich fundierten Austausch. In 
kompakter Form greifen unsere Wissenschaft-
ler_innen aktuelle gesellschaftliche und wissen-
schaftliche Debatten auf. Die Termine werden 
kurzfristig bekannt gegeben – für alle, die infor-
miert bleiben und mitdiskutieren möchten. 

Die Aktuellen Stunden finden online statt, dau-
ern jeweils rund 60 Minuten und sind offen für 
alle Interessierten.Eine kurze Anmeldung ge-
nügt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Gut geschult: Didaktik, Wissenschaft 
und Politik 
In der Akademie für Soziale Demokratie arbeiten 
Sie mit drei Personengruppen zusammen: Aus-
gebildete Seminarleiterinnen und Seminarleiter 
begleiten Sie während des gesamten Seminars. 
Renommierte Wissenschaftler_innen liefern Ih-
nen zum Auftakt vielseitigen Input. Am zweiten 
Abend beantwortet Ihnen eine politische Reprä-
sentantin oder ein politischer Repräsentant der 
Sozialen Demokratie in einem Hintergrundge-
spräch Ihre Fragen. 



Die Akademie für Soziale Demokratie bietet eine 
Vielzahl an Bildungsangeboten – auch für zu 
Hause. Alle hier vorgestellten Materialien dienen 
dazu, Themen zu vertiefen und zum Weiterden-
ken anzuregen. Sie stehen Ihnen kostenfrei auf 
unserer Webseite sowie in der ASD-Mediathek 
zur Verfügung.

Unsere Hörbücher zur Sozialen Demokratie er-
möglichen politische Bildung jederzeit und über-
all – zu Hause, unterwegs oder zwischendurch. 
Sie basieren auf unseren Lesebüchern und vermit-
teln fundiertes Wissen in kompakter und gut ver-
ständlicher Form. Hören Sie jetzt kostenfrei in un-
serer Mediathek oder auf SoundCloud rein.

Unsere Lehrfilme bieten in wenigen Minuten ei-
nen klaren Einstieg in zentrale Themen der Sozia-
len Demokratie. Verständlich, zeitgemäß und mit 
Bildsprache verbinden sie Theorie praxisnah. Kos-
tenfrei verfügbar in unserer Mediathek und auf 
dem FES-YouTube-Kanal – ideal zum schnellen 
Informieren. Neu: Der Lehrfilm „Grundlagen der 
Sozialen Demokratie“ ist jetzt in fünf Dialekten 
vertont.

Alle Lesebücher und Bände der Kurz-und-Klar-
Reihe stehen auch als kostenfreier Download be-
reit – für den schnellen Einstieg oder die vertiefte 
Lektüre.

Alle Angebote finden Sie hier: 
↗ https://wonderl.ink/@
sozialedemokratie

Bildung zum Mitnehmen

Eine Idee für morgen – Über die 
Aktualität des Demokratischen 
Sozialismus
Lange war der demokratische Sozialismus aus  
öffentlicher und wissenschaftlicher Diskussion 
verschwunden – heute gewinnt er angesichts glo-
baler Krisen neue Aktualität. Er steht für eine De-
mokratie, die Interessen fair verhandelt, und für 
eine Gesellschaft, die Diskriminierung bekämpft 
sowie soziale Gerechtigkeit, faire Löhne, gute 
Pflege und bezahlbares Wohnen fördert. In Eine 
Idee für morgen – Über die Aktualität des De-
mokratischen Sozialismus stellt Christian Krell 
die Grundzüge dieser Idee in zehn klar struktu-
rierten Kapiteln vor, verständlich erläutert und 
von Ansgar Lorenz illustriert. Die Kapitel sind ver-
tont und kostenlos auf unserer Webseite abrufbar.

Vordenker_innen
Konzepte, Ideen, Visionen und praktische Politik 
sind Produkte ihrer Zeit. Sie entstehen im Span-
nungsfeld gesellschaftlicher und wirtschaftlicher 
Entwicklungen, politischer Ereignisse und intel-
lektueller Strömungen. Zugleich sind sie häufig 
eng mit bestimmten Personen verknüpft. Mit 
den Vordenker_innen der Sozialen Demokratie 
stellt die Friedrich-Ebert-Stiftung 49 Persönlich-
keiten vor, die mit ihren Ideen, Denkstilen und 
Handlungen Theorie und Praxis der Sozialen 
Demokratie wesentlich geprägt haben.

Alle 49 Porträts sind auf unserer Webseite zum 
Lesen und Anhören abrufbar.

Mehr Informationen: 
↗ www.fes.de/asd/
demokratischer-sozialismus 
↗ www.fes.de/asd/vordenker-
innen



Politische Ereignisse kompakt erklärt
Mit dem Roten Faden bietet die Friedrich-Ebert-
Stiftung einen Messenger-Service, der aktuelle 
politische Themen kompakt und einordnend 
aufbereitet.

Abonnent_innen erhalten Montags bis Donners-
tags eine Kurznachricht auf ihr Smartphone. Da-
rin wird ein zentrales Ereignis oder wichtiges 
Thema prägnant zusammengefasst und einge-
ordnet. Ob politische Debatte, historischer Jah-
restag oder internationale Entwicklung: Der 
Rote Faden greift relevante Themen auf, stellt 
Zusammenhänge her und bietet im Informati-
onsdschungel Orientierung.

Für vertiefende Informationen enthält jede 
Nachricht die Möglichkeit, Zusatzinfos im Mes-
senger abzurufen oder weiterführende Links. 

Der Rote Faden ist kostenfrei und kann über Te-
legram, Signal und Threema abonniert werden.

Direkt anmelden oder  
für mehr Informationen: 

 Threema  Signal  

 Telegram 

↗ www.fes.de/der-rote-faden

Der Rote Faden Buchessenz

Prägnante Buchzusammenfassungen 
mit politischer Einordnung
Mit der Buchessenz stellt die Friedrich-Ebert-
Stiftung Sachbücher von besonderer Bedeutung 
für den gesellschaftlichen Diskurs als Zusam-
menfassungen in schriftlicher Form und als  
Audio-Version bereit. 

Unsere Leser_innen und Hörer_innen erhalten 
kostenfrei kompakte Inhalte mit hohem An-
spruch und einer Einordnung aus Sicht der  
Sozialen Demokratie. 

Das Beste: Um die Kernaussagen und Argumen-
te der Autor_innen zu erfassen, muss man sich 
nicht durch Hunderte Seiten arbeiten. 

Jede Buchessenz vermittelt in nur 10 bis 15 Mi-
nuten einen fundierten Eindruck der zentralen 
Inhalte. 

Wer gerade keine Zeit zum Lesen hat, kann die 
Audio-Version über unsere Webseite oder überall 
dort abrufen, wo es Podcasts gibt. 

Direkt anhören oder für mehr 
Informationen: 

 Apple Music  Spotify 

 SoundCloud 

↗ https://wonderl.ink/@
buchessenz



Sozialstaat und Soziale Demokratie

Politik braucht klare Orientierung. Nur mit einem klaren Kompass 
erreicht man seine Ziele. Nur mit überzeugenden Grundwerten 
begeistert man andere. Die Akademie für Soziale Demokratie ist 
ein Angebot der Friedrich-Ebert-Stiftung, um den eigenen Werte-
kompass zu klären. Welcher Zusammenhang besteht zwischen 
Sozialstaat und Demokratie? Was bedeutet Gerechtigkeit in der 
Sozialpolitik? Was sind die zentralen Konflikte? Dieses Lesebuch 
bietet einen Einstieg zu Antworten – und neuen Fragen.

Weitere Informationen zur Akademie:
↗ fes.de/akademie-fuer-soziale-demokratie

http://fes.de/akademie-fuer-soziale-demokratie
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